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1 Einleitung 

Hiermit legt das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve den Arbeitsbericht für das Jahr 2018 vor. 

Das Arbeitsjahr 2018 war wie das Vorjahr neben der Schutzgebietsbetreuung geprägt von 

der Erstellung und Umsetzung von Maßnahmenkonzepten, den Aktivitäten zum Schutz des 

Kiebitzes auf Ackerflächen in Zusammenarbeit mit den Landwirten, den avifaunistischen und 

vegetationskundlichen Kartierungen als Grundlage für das Bewirtschaftungsmanagement. 

Ferner wurde das Maßnahmenkonzept für das FFH-Gebiet Hübsche Grändort erstellt. Weite-

re FFH-Gebiete sind in den kommenden Jahren zu bearbeiten. 

Von Behörden, Vereinen und Privatpersonen erreichte uns – wie in den Vorjahren – eine 

große Anzahl von Anfragen.  

Eine Bereicherung unserer Arbeit war auch im Jahr 2018 das ehrenamtliche Engagement, 

durch den Vorstand, aber auch u.a. bei der Archivierung von Literatur, Bildern und Pressear-

tikeln, dem Bereitstellen von Bildern oder der Pflege in den Gebieten. Auch die Mitarbeit von 

Praktikantinnen und Praktikanten sowie von Teilnehmern / Teilnehmerinnen am Freiwilligen 

Ökologischen Jahr stellt eine wichtige Unterstützung dar. 

Die Gliederung des vorliegenden Arbeitsberichtes entspricht der des Arbeits- und Maß-

nahmenplans (AMP) 2018. Nur beim NSG „Abgrabungsseen Lohrwardt und Reckerfeld, 

Hübsche Grändort“ weicht sie wegen der Unterteilung des Gebietes in zwei NSGs laut Land-

schaftsplan davon ab. Die Kartenwerke zum Arbeitsbericht werden wie im Vorjahr auf 

Wunsch zugesendet. 
 

Unser besonderer Dank gilt posthum Herrn Dieter Möller, der sich jahrzehntelang für die 

Natur am Unteren Niederrhein und für das das Naturschutzzentrum eingesetzt hat und leider 

am 18.2.2019 verstarb. 

 

Für die ehrenamtliche Unterstützung unserer Arbeit möchten wir der Schutzgemeinschaft 

Deutscher Wald, den Vertretern und Stellvertretern in der Mitgliederversammlung und im 

Vorstand sowie allen weiteren ehrenamtlich Tätigen danken. 

Für die Förderung danken wir dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz, der Bezirksregierung Düsseldorf, dem Kreis Kleve, der NRW-

Stiftung, den Städten Rees, Emmerich und Kleve sowie der Gemeinde Weeze und dem 

Deichverband Bislich-Landesgrenze.  

Zudem danken wir der Universität zu Köln, dem Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-

braucherschutz, dem Regionalforstamt Niederrhein und der Landwirtschaftskammer 

NRW, Kreisstelle Kleve für die gute Zusammenarbeit. Der Stadt Kleve, dem Kreis Kleve, 

der Landwirtschaftskammer NRW, dem Regionalforstamt Niederrhein und nicht zuletzt 

den Heimatvereinen Düffel, Bimmen und Keeken sowie der Familie Euwens danken wir 

für die gute Kooperation beim Betrieb des Infozentrums Keeken. 

Der Ornithologischen Kartierungsgemeinschaft Salmorth, der Kreisgruppe des NABU 

Deutschland und deren Einrichtung Naturschutzzentrum Gelderland danken wir ebenfalls 

für eine gute Zusammenarbeit. Ferner danken wir den Vertretern der Landwirtschaft sowie 

allen Fördermitgliedern und Spendern. 
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2 Schutzgebietsbetreuung 

2.1 NSG Bienener Altrhein, Millinger Meer und Hurler Meer 

2.1.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.1.1.1 Fauna – Brutvögel 

Bis 2013 erfolgte die Brutvogelkartierung im NSG im Wesentlichen in Form eines Werkver-

trages des LANUV mit der Universität Köln. Lediglich zur Abstimmung des Mahdmanage-

ments auf den extensiv verpachteten Flächen des Kreises Kleve führte das Naturschutzzent-

rum im Kreis Kleve hier zusätzliche Kartierungen durch, da die Kartierungen der Universität 

für die Feinabstimmung der Mahd mit den Bewirtschaftern nicht ausreichten. Nach dem Tode 

von Herrn Prof. Engländer und Frau Prof. Johnen wurde die Kartierung, ebenfalls im Auftrag 

des LANUV, einmalig über das Büro Sterna durchgeführt. Seit 2015 sind diese Kartierungen 

im Arbeits- und Maßnahmenplan des Naturschutzzentrums integriert. Um die langjährige 

Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, erfolgen die Kartierungen mit den gleichen Kar-

tierern wie bisher. Allerdings wurde 2015 das Kartiergebiet erweitert, weil das alte Kartierge-

biet der LANUV-Aufträge nicht das gesamte NSG umfasste (vergl. Abbildung 1). 
 

 
Abbildung 1: Erweiterung des Kartiergebietes auf das gesamte NSG ab 2015. 
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Einige Teillebensräume, wie die Heckenlandschaft und die Kolke bei Praest, sowie die südli-

chen und östlichen Bereiche am Millinger und Hurler Meer wurden über die Aufträge des 

LANUV bis dahin nicht erfasst. Durch die Umstellung im Jahr 2015 werden nun das Gesamt-

gebiet (634 ha) und alle Vogelarten kartiert. Dies führte ab 2015 naturgemäß zu einem star-

ken Anstieg bei der Anzahl der Brutpaare. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren 

werden die Daten der neuen Gebietsteile getrennt dargestellt. Die Koordination, die nächtli-

chen Kartierungen, die Zusammenführung der Daten und die Kartenerstellung erfolgten 

durch das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve. 

Auf Grund von Differenzen zwischen einem Landwirt und dem Kreis Kleve bzw. dem Natur-

schutzzentrum wegen einer illegalen Wasserentnahme 2018 wurden die Kartierungen im 

Bereich der Rosau behindert. 

 

 

Ergebnisse: 
 

- 2018 brüteten mind. 73 Vogelarten im NSG, davon 71 in der alten Kartier-

abgrenzung. Aufgrund der geänderten Gebietsabgrenzung und der Erfassung aller 

Arten auch am Millinger-/Hurler Meer, wurden 2018 insgesamt 1.857 (2017: 1.904) 

Brutreviere festgestellt (alte Abgrenzung 1.315 BP; s. Abbildung 2 und Tabelle 1). 

- Darunter waren 175 BP von 21 Arten (29 %) der Roten Liste der gefährdeten Vo-

gelarten Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016): Drosselrohrsänger, 

Trauerseeschwalbe, Tafelente, (vom Aussterben bedroht), Gartenrotschwanz, 

Kiebitz, Kuckuck, Wiesenpieper, (stark gefährdet), Baumfalke, Blaukehlchen, Blut-

hänfling, Feldlerche, Feldschwirl, Feldsperling, Großer Brachvogel, Habicht, Kri-

ckente, Löffelente, Nachtigall, Rauchschwalbe, Star, Steinkauz (gefährdet). Dar-

über hinaus wurden Bruten von 6 Arten der Vorwarnliste festgestellt.  

- Der durchschnittliche Erwartungswert für das Gebiet nach der Arten-Areal-

Beziehung von MACARTHUR & WILSON (1967) [S = c • Az; S = erwartete Artenzahl, 

A = Fläche in km2] und den von REICHHOLF (1980) für Mitteleuropa ermittelten 

Konstanten [c = 42,8; z = 0,14] liegt bei 56 Brutvogelarten 

- Das NSG Bienener Altrhein, Millinger Meer und Hurler Meer wies 2018 mit 73 Ar-

ten einen überdurchschnittlich hohen Artenreichtum auf. 
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Tabelle 1: Brutvogelbestand im NSG Bienener Altrhein, Millinger Meer und Hurler Meer 2013-
2018 mit Angabe der Gefährdungskategorien (Daten: GIEßING & GIEßING, SUDMANN, ERNST und 
NATURSCHUTZZENTRUM IM KREIS KLEVE; Teilsiedler werden mit 0,5 berücksichtigt) 
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Abbildung 2: Entwicklung der Anzahl Brutpaare und Arten im NSG „Bienener Altrhein, Millinger 
Meer und Hurler Meer“ seit 1981 (Daten: GIEßING & GIEßING 2018, SUDMANN 2018 und NZ-Kleve). 
Zu beachten ist, dass ab 1990 auch die Teilgebiete Rosau, Millinger Meer und Hurler Meer mit-
erfasst wurden und dass am Bienener Altrhein ab 2001 ein Bearbeiterwechsel erfolgte mit Er-
fassung aller Arten. Ab 2015 wurden auch in den Teilbereichen Rosau und Millinger/Hurler 
Meer alle Arten erfasst (Diagramme links = alte Abgrenzung, rechts = neue Abgrenzung) 

 

 

Entwicklung der Bestände der Wasser-, Wiesen- und Röhrichtvögel, sowie weiterer 

Vogelarten (zur Lage der Reviere siehe auch Karte 1 bis 3 im Anhang II) im Vergleich 

zum Vorjahr im Gesamtgebiet: 
 

Wasservögel: 
 

- Nach der Abnahme der Brutpaaranzahl im Jahr 2017 (345 BP; -42), war 2018 

wieder eine Zunahme auf 387 BP im alten Kartiergebiet zu verzeichnen (+42 BP).  

- Im gesamten NSG wurden 430 BP (+48) festgestellt. Die beiden Hochwasserspit-

zen im Januar und die im Vergleich zum Vorjahr etwas höheren Frühjahrswasser-

stände des Rheins, wirkten sich positiv aus. 

- Die Knäkente konnte 2018 nicht als Brutvogel nachgewiesen werden. Somit brüte-

ten 2018 nur 6 verschiedene Entenarten im NSG. 

- Deutliche Zunahme auf 110 BP im Vergleich zum Vorjahr (+28 BP),  

- Im gesamten NSG 131 Entenbrutpaare (s. Abbildung 3) 

- Schnatterente war mit 55 BP (+19 BP) wieder häufigste Entenart im Gesamtgebiet 

vor Stockente mit 35 BP (-2 BP) und Reiherente mit 28 BP (+14 BP). 

- Löffel- (3 BP) und Krickenten (2 BP) blieben auf niedrigem Niveau stabil 

- Tafelentenbruten stiegen auf 8 BP (+3 BP) 
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Abbildung 3: Entwicklung der Enten-Brutbestände im NSG „Bienener Altrhein, Millinger Meer 
und Hurler Meer“ seit 1981. Zur besseren Vergleichbarkeit sind für 2015 - 2018 die Daten des 
alten Kartiergebietes dargestellt. 

 

- Teichhuhn mit 2 BP nur am Millinger Meer vertreten. 

- Eisvogel 2018 nicht als Brutvogel registriert. 

- Zwergtaucher erstmals seit 2014 am Millinger Meer wieder ein BP. 

- Graugans: Halbierung des Brutbestandes am Bienener Altrhein auf 9 BP (-11). 

Stabil an der Rosau und am Millinger Meer. Insgesamt niedrigster Brutbestand seit 

5 Jahren. 

- Kanadagans: Steigerung auf 10 BP (s. Abbildung 4). 

- Weißwangengans: vermutlich ein Brutversuch am Millinger Meer. 

- Blässhuhn: leichte Zunahme auf 116 BP nach 101 BP im Vorjahr. Insgesamt seit 

dem Minimum 1997 zwar positiver Trend, aber seit 2008 deutlich negativ (s. Abbil-

dung 4).  

- Leichte Zunahme um 4 BP bei den Trauerseeschwalben und ein geringer Bruter-

folg. Unter anderem wegen der Zerstörung von Gelegen am Standort Praest durch 

ein Blässhuhn (s. dazu Kap. 2.1.4.1). 

 

- Rückgänge: Graugans (-17 BP), Brandgans (-4 BP), Höckerschwan (-2 BP), 

Stockente (-2 BP), Eisvogel (-1 BP), Flussregenpfeifer (-1 BP), Knäkente (-1 BP), 

Teichhuhn (-1 BP) 

- Zunahmen:, Schnatterente (+19 BP), Haubentaucher (+15 BP), Blässhuhn 

(+15 BP), Reiherente (+14 BP), Trauerseeschwalbe (+4 BP), Nilgans (+3 BP), Ta-

felente (+1 BP), Kanadagans (+2 BP), Zwergtaucher (+1 BP), Rostgans (+1 BP) 

- Konstant: Krickente (2 BP), Löffelente (3 BP), Graureiher (8 BP) 
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-  

-  

-  

 

 

 

Abbildung 4: Entwicklung der Brutbestände dreier Gänsearten und dreier Rallenarten im Ver-
gleich im NSG „Bienener Altrhein, Millinger Meer und Hurler Meer“ seit 1981 (Daten: GIEßING & 

GIEßING, SUDMANN, ERNST und NZ-KLEVE). 

 
Wiesenvögel: 
 

- Der Wiesenvogelbestand ging insgesamt leicht zurück auf 54 Brutpaare (-6 BP). 

- Die Brutpaarzahl beim Wiesenpieper ging stark zurück auf nur noch 6 BP. 

- Die Feldlerche konnte ihren Bestand vom Vorjahr halten (18 BP). 

- Die Wiesenschafstelze konnte erstmalig nicht nachgewiesen werden. 

- Das Schwarzkehlchen erreichte mit 9 BP seinen zweithöchsten Bestand seit der 

ersten Brut 2011. 

- Das 2017 erstmalig seit 2002 wieder festgestellte Brutrevier des Rebhuhns am 

Millinger Meer wurde 2018 nicht wieder bestätigt. 

- Der Kiebitz war 2018 mit 4 BP (+3 BP) vertreten (s. Abbildung 5). 

- Der Große Brachvogel war mit 2 BP vertreten. 
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- Die Flächen am Bienener Altrhein sind aufgrund der Grundwasserabsenkung 

durch die Rheinsohlenerosion bereits im Frühjahr meist schon zu trocken. Daher 

fehlen Uferschnepfe und Rotschenkel weiterhin als Brutvogel. 
 

 
Abbildung 5: Entwicklung der Limikolen-Brutbestände im NSG „Bienener Altrhein, Millinger 
Meer und Hurler Meer“ seit 1981 (Daten: GIEßING & GIEßING, SUDMANN, ERNST und NZ-KLEVE). 

 

- Rückgänge: Wiesenpieper (-10 BP), Wiesenschafstelze (-4 BP), Wachtel (-1 BP), 

Rebhuhn (-1 BP) 

- Zunahmen: Fasan (+1 BP), Feldlerche (+1 BP), Großer Brachvogel (+1 BP), 

Schwarzkehlchen (+2 BP), Kiebitz (+3 BP), 

- Konstant: keine 

 

 
Abbildung 6: Der Vogel des Jahres 2019, die Feldlerche, konnte ihren Bestand leicht erhöhen, 
erreichte aber nicht den Maximalbestand von 2016 (Fotos: A. Vossmeyer). 
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Abbildung 7: Entwicklung der Brutbestände einiger Wiesensingvögel im NSG „Bienener Alt-
rhein, Millinger Meer und Hurler Meer“ seit 1981 (Daten: GIEßING & GIEßING, SUDMANN, ERNST und 
NZ-KLEVE). 

 

Röhricht- und Ufervögel: 

 

- Nach der leichten Zunahme der Brutpaarzahlen 2016 gingen die Zahlen 2017 und 

auch 2018 wieder leicht zurück (197 BP bzw. 170 BP). 

- Rohrammer: Wie in anderen Gebieten auch ist hier 2018 das vierte Jahr in Folge 

ein Rückgang festzustellen (-8 BP). 

- Die Weitere Zunahme beim Teichrohrsänger (+6 BP), ist ausschließlich auf den 

Anstieg am Millinger Meer zurück zu führen. 

- Deutlicher Rückgang beim Sumpfrohrsänger (-23 BP), insbesondere am Bienener 

Altrhein. 

- Im zweiten Jahr in Folge konnten keine Wasserrallen im Gebiet festgestellt wer-

den. 

- Leichter Rückgang beim Blaukehlchen (-2 BP), das nur am Bienener Altrhein vor-

kommt. 

 

- Rückgänge: Sumpfrohrsänger (-23 BP), Rohrammer (-8 BP), Blaukehlchen (-

2 BP), Feldschwirl (-1 BP) 

- Zunahmen: Teichrohrsänger (+6 BP), Drosselrohrsänger (+1 BP) 

- Konstant: keine 



Schutzgebietsbetreuung  

 10 

 

  

  

Abbildung 8: Entwicklung der Brutbestände einiger Röhrichtvögel im NSG „Bienener Altrhein, 
Millinger Meer und Hurler Meer“ seit 1981 (Daten: GIEßING & GIEßING, SUDMANN, ERNST und NZ-
KLEVE). 

 

Sonstige Arten: 
 

- Star: deutliche Abnahme um 25% von 48 BP in 

2017 auf nun 36 BP. 

- Erhöhung des maximalen Brutbestandes beim 

Gartenrotschwanz zum dritten Mal in Folge auf 

nun 17 BP. 

- Der Steinkauz konnte im Rahmen einer geson-

derten Erfassung des Naturschutzzentrums mit 

5 BP innerhalb und weiteren 7 BP als Teilsiedler 

am Rande des NSG festgestellt werden. 

- Nachtigall: Zwei BP im Auwald am Bienener Alt-

rhein. 

- Habicht und Baumfalke konnten 2018 mit je 

1 BP nachgewiesen werden. 

- Amsel: Nach dem starken Rückgang 2017 um 

mehr als 50% war der Bestand 2018 mit 49 BP 

vergleichbar niedrig. 

 

Abbildung 9: Der Gartenrot-
schwanz konnte seinen maxi-
malen Brutbestand nochmals 
erhöhen (Foto: J. Amshoff). 
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- Rückgänge: Zilpzalp (-66 BP), Star (-12 BP), Gartenbaumläufer (-10 BP), Dorn-

grasmücke (-9 BP), Kohlmeise (-9 BP), Gartengrasmücke (-7 BP), Klappergras-

mücke (-6 BP), Bachstelze (-5 BP), Buntspecht (-4 BP), Feldsperling (-4 BP), Blut-

hänfling (-3 BP), Hohltaube (-3 BP), Mönchsgrasmücke (-3 BP), Mäusebussard (-

2 BP), Rabenkrähe (-2 BP), Sumpfmeise (-2 BP), Blaumeise (-1 BP), Elster (-

1 BP), Goldammer (-1 BP), Hausrotschwanz (-1 BP), Rotkehlchen (-1 BP), Tür-

kentaube (-1 BP), Turmfalke (-1 BP), Weidenmeise (-1 BP), Rebhuhn (-1 BP) 

- Zunahmen: Amsel (+1 BP), Baumfalke (+1 BP), Eichelhäher (+1 BP), Fitis 

(+1 BP), Gartenrotschwanz (+1 BP), Grünfink (+1 BP), Habicht (+1 BP), Hecken-

braunelle (+1 BP), Nachtigall (+1 BP), Rauchschwalbe (+1 BP), Schwanzmeise 

(+2 BP), Singdrossel (+2 BP), Grauschnäpper (+3 BP), Steinkauz (+3,5 BP), 

Gelbspötter (+5 BP), Stieglitz (+5 BP), Ringeltaube (+7 BP), Buchfink (+7), Zaun-

könig (+21 BP) 

- Konstant: Kuckuck (6 BP), Grünspecht (1 BP), Weißstorch (1 BP + 1Teilsiedler) 

Kleiber (1 BP) 

 

Besonderheiten: 

- Drosselrohrsänger: Nach der letzten Brut 1991 erstmalig wieder eine Brut am Mil-

linger Meer. An gleicher Stelle wurde vor einigen Jahren einmalig mal ein singen-

des Tier allerdings ohne Brutverdacht festgestellt. 

- deutlicher Bestandsrückgang beim Wiesenpieper. 

- Erneute Steigerung des Maximalbestandes beim Gartenrotschwanz.  

 

2.1.1.2 Gewässeruntersuchungen 

Das bereits seit 1995 in Zusammenarbeit mit dem LANUV laufende und seitdem mehrfach 

modifizierte Untersuchungsprogramm ist seit 2009 nur noch auf 4 Gewässer beschränkt 

(Bienener Altrhein, Millinger Meer, Grietherorter Altrhein und Reeser Altrhein und wird seit 

2010 nur noch alle 3 Jahre durchgeführt. Die nächsten Untersuchungen erfolgen 2019. 

 

2.1.1.3 Aktualisierung Biotopkataster und Standarddatenbogen 

Die Aktualisierung des Biotopkatasters war für 2018 nicht geplant. 

 

2.1.1.4 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Im Rahmen der FFH Berichtspflicht erfolgte die Eingabe der entsprechenden Daten in die 

FFH-Tabellen. 

 

2.1.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplanes war laut Arbeits- und Maßnahmenplan 

für 2018 nicht vorgesehen. Ein Maßnahmenkonzept wurde 2011/2012 erstellt. 
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2.1.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.1.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Aufgrund der Bedeutung des Schutzgebietes umfasst das gebietsbezogene Projekt-

management eine Vielzahl von Aufgaben. An dieser Stelle seien nur einige im Berichts-

zeitraum besonders zeitintensive Arbeiten genannt. 
 

- Beratung des Kreises Kleve und der Pächter zu Pachtverträgen, Zaunverträgen, 

Heckenverträgen im Vertragsnaturschutz, Schnittzeitpunkten etc. 

- Beratung des Kreises Kleve, bei den Abstimmungen mit der Bezirksregierung 

Düsseldorf Dez. 33 bezüglich Flächentausch und Übernahme von Ersatzflächen 

des Deichverbandes (s. Abbildung 14). 

- Bewirtschaftungsabsprachen mit Landwirten insbesondere zum Zeitpunkt der 

Mahd zum Schutz der Wiesenbrüter auf Grundlage der parzellengenauen Brutvo-

gelkartierung des Naturschutzzentrums. Dazu regelmäßige Abstimmung mit der 

Kartierern während der Brutzeit. 

- Mit mehreren Bewirtschaftern wurde zur Mahdzeit wieder abgestimmt, in besonders 

blütenreichen Bereichen der Wiesen beim 1. Schnitt einen Streifen stehen zu las-

sen, damit dort Deckung und Blütenangebot für die Wiesenfauna erhalten bleibt.  

- Bewirtschaftungsabsprachen mit Landwirten zur Vergrößerung von Schilfflächen ins 

bewirtschaftete Grünland hinein. 

- Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf zur Überarbeitung der Ordnungs-

behördlichen Verordnung zum NSG „Bienener Altrhein, Millinger Meer und Hurler 

Meer“, insbesondere zur Jagdlichen Regelung. 

- Beratung von Landwirten bezüglich Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobaea) und 

Unterstützung der Bewirtschafter bei der manuellen Beseitigung auf vier extensi-

ven Flächen. Seit 2014 wurde auf zwei Fächen am Bienener Altrhein die Menge 

der zu beseitigenden Pflanzen kontinuierlich weniger (s. Abbildung 10). 

- Teilnahme am Deichbegang. 

- Einholung der Genehmigung zur Astschnittverbrennung. 

- Zusammenarbeit mit den örtlichen Heimatvereinen Hegering Emmerich-Rees und 

Jagdpächtern. 

- Absprachen mit dem ASV Millingen-Empel zu Stauhaltung des Millinger Meeres 

und Besatz. 

-  Beratung eines Privateigentümers zum Schutz wertvoller Kopfbäume an einem 

Kolk bei Praest vor Biber.  

- Die Überarbeitung der Life-Anträge „Reeds for Life“ und „Wiesenvögel in NRW“ mit 

Planungen zu Maßnamen im NSG führte zu einem deutlichen Mehraufwand. 
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Abbildung 10: Menge der entfernten Senecio-Pflanzen auf zwei Flächen am Bienener Altrhein 
im Laufe der Jahre 2014 (o.l.) bis 2018 (u.l.). Der Rückgang ist deutlich erkennbar (Fotos: M. 
Brühne). 

 

Beeinträchtigungen: 

- Ende Juli/Anfang August Fischsterben in Teilbereichen von Bienener Altrhein, Ro-

sau und Millinger Meer durch langanhaltende Trockenheit und Hitze. 

- Massive Beeinträchtigung der Großröhrichte (insbes. Glyceria (Wasserschwaden), 

Phalaris (Rohrglanzgras), Typha (Rohrkolben)) durch Nutria und Graugans. 

- Störung am Bienener Altrhein durch Spaziergänger mit freilaufenden Hunden, so-

wie Freizeitnutzung am Millinger Meer. 

- Störung durch Deichsanierung insbesondere in Bereich bei Bienen. 

- Entsorgung von Gartenabfällen im Uferbereich am Nordarm des Millinger Meeres. 

- Vogelscheuchen auf einer intensiven Grünlandfläche am Bienener Altrhein zeit-

weise im Herbst zur Vergrämung von Sommergänsen vor der letzten Mahd (mit 

UNB abgestimmt). 

- Illegale Angelfischerei und Krebsfang am Bienener Altrhein. Information an die 

Ordnungsbehörden. 
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2.1.3.2 Vorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen-
koordination 

- Zur Förderung der Röhrichte wurden auch 2018 weitere Untesuchunge mit Un-

terstützung der Naturschutzstiftung Niederrhein durchgeführt (s. Kurzberichte aus 

Projekten).  

- Beratung des Kreises Kleve bei der Arrondierung von Ausgleichflächen der 

Deichsanierung. 

- Vorschläge und Organisation der Hecken und Kopfbaumpflege (s. Kap. 2.1.3.9). 

- Weitere sukzessive Beseitigung von Weidenaufwuchs im Röhricht am Bienener 

Altrhein, insbesondere im Bereich der Vorversuchsflächen zur Röhrichtanpflan-

zung (vergl. Kap. 2.1.3.7). 

- Auszäunung von Schilfflächen im Grünland am Ufer des Bienener Altrheins. 

- Förderung der Röhrichte am Bienener Altrhein und am Millinger Meer durch Um-

setzung des LIFE-Projektes „Reeds for LIFE“ s. Kurzberichte aus Projekten. 

 

2.1.3.3  Erstellung eines LIFE+-Antrags („LIFE Nature and Biodiversity“) 

Der im September 2017 erneut und überarbeitet eingereichte LIFE+-Antrag „Reeds for LIFE“ 

wurde im Mitte 2018 von der EU genehmigt.  

Kernziel des Projektes ist weiterhin die Förderung und Wiederherstellung von hochwüchsi-

gen Röhrichten im Natura 2000 Gebiet DE-4104-302 „NSG Bienener Altrhein, Millinger und 

Hurler Meer“. Zentrale Maßnahme des Projektes bleibt die Bekämpfung der Nutria nach nie-

derländischem Vorbild. Weitere Maßnahmen sind Gehölzrodungen am Bienener Altrhein 

sowie an der Rosau sowie die Anlage fraßgeschützter Initialpflanzungen am Bienener Alt-

rhein zur Wiederherstellung des Röhrichts. Der geplante Projektzeitraum beträgt siebenein-

halb Jahre. 

Das Projekt wird vollständig außerhalb der FÖBS durchgeführt. Daher sei an dieser Stelle 

auf die Kurzberichte aus Projekten für die Mitglieder des Naturschutzzentrums verwiesen.  

 

2.1.3.4 Regulierung des Wasserregimes 

- 2018 wurde am Pegel Emmerich der bisher niedrigste Wasserstand von 7 cm 

(8,07 m ü. NN, 23.10.2018) gemessenen (s. Abbildung 11). Der mittlere Wasser-

stand des Rheins lag 2018 am Pegel Emmerich bei 10,08 m ü. NN und war damit 

vergleichbar mit 2017. Im Unterschied zu 2017 gab es im Januar jedoch zwei 

Hochwasserspitzen bis 16 m ü. NN, wodurch die Nebengewässer in der Aue bis 

in den Mai hinein zunächst gut gefüllt waren. In der Trockenphase ab Ende Juni 

sank der Rheinwasserstand kontinuierlich ab und viele Auengewässer trockneten 

aus. Erst Ende Dezember stieg der Wasserstand des Rheins kurzzeitig wieder 

das Niveau der langjährigen Tagesmittelwerten. 
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Abbildung 11: Wasserstände des Rheins bei Emmerich 2018 im Vergleich zum Mittel seit 1990. 

 
- Betreuung der Fischaufstiegshilfe in der Dornicker Schleuse, div. Absprachen mit 

der Deichschau Grietherbusch, regelmäßige Kontrolle der korrekten Funktion. 

- Dokumentation der automatischen Steuerungsabläufe an der Dornicker Schleu-

se. 

- Das alte Schleusenbauwerk zeigt seit einigen Jahren deutliche Anzeichen einer 

nachlassenden Standsicherheit. Aus Sicht der Naturschutzzentrums ist hier drin-

gend eine statische Überprüfung angezeigt. Notwendige Baumassnahmen sind 

einzuleiten. Darüber hinaus sind Teile der automatischen Steuerung veraltet (z.B. 

Verbindung zur Fernsteuerung über analoges Modem) und müssen auf den ak-

tuellen Stand der Technik gebracht werden. Aufgrund der Umstellung des Tele-

fonanschlusses auf VoIP ist eine Fernsteuerung zurzeit nicht möglich. Dadurch 

ist aktuell ein erhöhter Betreuungsaufwand gegeben. 

 

  
Abbildung 12: Deutlich sichtbare Bauwerkschäden an der alten Dornicker Schleuse. (Foto: M. 
Brühne) 
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- Entsprechend der automatischen Steuerung wäre die Dornicker Schleuse ab En-

de April geschlossen gewesen, da dann der Mindestwasserstand von 12,63 er-

reicht war. Bis Mitte Juli wurde die unterste Fischklappe jedoch noch offen gehal-

ten um einerseits die Abwanderung von Jungfischen zu ermöglichen und ande-

rerseits die Wasserstandsdynamik des Bienener Altrheins zu fördern und die Be-

dingungen für die Röhrichte und die Schlammuferfluren zu verbessern. 

- Der Abfluss vom Altrhein zur Dornicker Schleuse fiel aufgrund der dazwischen 

liegenden Auflandung und der langanhaltenden Trockenheit bis Ende Dezember 

trocken. 

- Abstimmungen mit Deichverband Bislich-Landesgrenze, Abwasserverband Hön-

nepel Rees und Angelverein Millingen-Empel zur Einstellung der Stauhöhe am 

Millinger Meer. 

 

2.1.3.5 Nutriabekämpfung 

Der negative Einfluss der Nutria ist in den vorherigen Arbeitsberichten bereits mehrfach 

beschrieben worden. Die EU-Verordnung zur „Prävention und Management der Einbrin-

gung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten“ (1143/2014) legt die folgenden drei 

Maßnahmen fest: 
 

1. Prävention 

2. Frühwarnung und schnelle Reaktion/Tilgung 

3. Kontrolle & Eindämmung 
 

Zumindest Punkt drei wäre im Bezug zur Nutria am Bienener Altrhein noch möglich, wie 

die intensiven, erfolgreichen Maßnahmen in den Niederlanden zeigen. Das Naturschutz-

zentrum im Kreis Kleve versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten, die Nutriabekämpfung 

beginnend am Bienener Altrhein zu intensivieren, denn nicht nur aus Gründen des Hoch-

wasserschutzes, sondern im besonderen Maße auch zum Schutz wertvoller Lebensräume 

wie den Großröhrichten, ist eine intensivere Bekämpfung, vergleichbar wie in den Nieder-

landen, auch auf deutscher Seite dringend angezeigt. 

 
Fallenfang:  

- Auch 2018 erfolgten mehrere Abstimmungsgespräche und fachlicher Austausch 

mit der Waterschap Revierenland, die für alle Waterschappen im Grenzbereich 

zum Kreis Kleve für die Nutria- und Bisambekämpfung zuständig ist. 

- Von der Waterschap Revierenland wurden 2018 auf Kreis Klever Gebiet zwischen 

Emmerich-Dornick und Rees ca.130 Nutria gefangen. 

- Durch das Naturschutzzentrum konnten am Bienener Altrhein an 65 Fangtagen 69 

Nutria gefangen werden (vor Beginn des Life-Projektes). 

- Somit wurden 2018 im NSG Bienener Altrhein, Millinger Meer und Hurler Meer und 

NSG Empelsches Meer und in der Umgebung zwischen Emmerich-Dornick und 

Rees insgesamt 195 Nutria mit Fallen gefangen 

- Auf Einladung der NUA NRW berichtete das Naturschutzzentrum auf der Veran-

staltung "Bisam und Nutria – Alles nur halb so wild?!" am 11.4.2018 in Datteln über 

die bisherigen Untersuchungen zur Nutriaproblematik am Bienener Altrhein. 
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2.1.3.6 Deichsanierung 

Planungsabschnitt Bienen-Praest (PA 4) 

2018 erfolgten die wesentlichen Bauarbeiten zur Deichsanierung zwischen Bienen und 

Praest umgesetzt. In diesem Zusammenhang wurden einige Anfragen der Bezirksregierung 

Düsseldorf (Dez. 51), des Büros Böhling, des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze und 

einiger Flächenbewirtschafter bearbeitet. 

 

  
Abbildung 13: Rückbau des alten und Aufbau des neuen Deichkörpers. (Fotos: A.Vossmeyer) 

 

 

Abbildung 14: Neu geschaffene Senke auf der alten Deichtrasse nördlich von Bienen (Foto: M. 
Brühne). 

 

Planungsabschnitt Rees-Bienen (PA 3) 

Die Pläne zur Deichsanierung von Rees bis Bienen waren 2018 in der Offenlage. Diesbezüg-

lich wurden einige Anfragen der Bezirksregierung Düsseldorf, des Büros Böhling und des 

Deichverbandes bearbeitet, der Kreis Kleve fachlich beraten. 

 

2.1.3.7 Beseitigung von Gehölzen im Uferbereich  

Auf eine umfangreiche Beseitigung von Weidenaufwuchs im Röhricht am Innenbogen wurde 

2018 verzichtet, da im Laufe des LIFE-Projektes „Reeds for LIFE“ entsprechende Maßnah-

men geplant sind. Dafür wurden in einem Röhrichtabschnitt gegenüber von Bienen junge 

Weidenschößlinge gerupft um später notwendige, größere Maßnahmen zu vermeiden. 
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2.1.3.8 Unterstützung der Planung und Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen 

Unterstützung bei Planungen und Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen er-

folgten 2018 nur im Bezug zur Deichsanierung (s. Kap. 2.1.3.6). 

 

2.1.3.9 Hecken- und Kopfbaumpflege 

Aufgrund der einige Jahre ausgesetzten ELER-Förderung zur Pflege der Kopfbäume waren 

bis 2017 viele Pflegeschnitte unterblieben, die immer noch nachgeholt werden müssen. Zwar 

sind seit 2017 schon viele Pflegeschnitte aufgearbeitet worden, es besteht aber noch Nach-

holbedarf.  

Einige für die Schnittsaison 2017/2018 vorgesehenen Maßnahmen mussten witterungsbe-

dingt verschoben werden und wurden Ende 2018 durchgeführt. Dies beinhaltete die Pflege 

von ca. 90 Kopfbäumen, die in Zusammenarbeit mit der UNB koordiniert wurde. 

Des Weiteren wurde im Jahr 2018 die Pflege weiterer Kopfbäume initiiert, die Heckenpflege 

für Vertragsnaturschutz-Hecken koordiniert sowie eine Maßnahme zur Freistellung von Zäu-

nen auf kreiseigenen Flächen mit dem Kreis und den Bewirtschaftern abgestimmt. Diese 

Maßnahmen erfolgen im Januar/Februar 2019. 

Die Koordinierung und Initiierung von Kopfbaum- und Heckenpflege werden auch weiterhin 

einige Zeit in Anspruch nehmen, da das NSG Bienener Altrhein, Millinger und Hurler Meer 

einen großen Bestand an Kopfbäumen und Hecken aufweist.  
 

 
Abbildung 15: Kopfbaum nach Pflegeschnitt am Ufer des Bienener Altrheins im Januar 2019 
(Foto: J.Dohle) 

 

2.1.3.10 Versuchsweise Erhöhung der Bodenfeuchte mit Hilfe einer Solarpumpe 

Von der lokalen Bewässerung einer Geländemulde auf den extensiven Flächen am Bienener 

Altrhein wurde in den vergangenen Berichten bereits umfangreich berichtet. 2018 trafen sich 

Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Biologische Umweltschutz (ABU) Soest, der NABU- 
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Naturschutzstation Niederrhein und des Naturschutzzentrums um sich gegenseitig über die 

Möglichkeiten künstlicher Bewässerungssysteme zur Erhöhung der Bodenfeuchte und Wie-

derherstellung von feuchten Senken zu informieren. 

 

 
Abbildung 16: Besuch der ABU-Soest und der NABU-Naturschutzstation Niederrhein zum fach-
lichen Austausch zur künstlichen Bewässerung mit Hilfe solarbetriebener Pumpen (Foto: 
Brühne 30.8.2018). 

 
 

2.1.4 Artenschutz 

2.1.4.1 Trauerseeschwalbe 

Insgesamt kamen 2018 120 Textilmatten-Flöße zum Einsatz. Es wurden dieselben Standorte 

wie im Vorjahr bestückt (s. Abbildung 17). Abweichend zum Vorjahr wurden aber alle Stand-

orte mit jeweils 30 Flößen ausgestattet (Floßbestand 2017: Praest 40 Flöße, Köster 40 Flö-

ße, Millinger Meer 20 Flöße, Reeser Altrhein 25 Flöße). 

Jedes Floß war 2018 mit einem „Ei-Rollschutz“ ausgestattet. Am Millinger Meer wurden zu-

dem alle 30 Flöße mit einem Unterschlupf für die Küken versehen. Am Standort Praest wur-

de dieser bei 15 Flößen angebracht. Alle übrigen Flöße blieben ohne Unterstand. Der Unter-

stand soll einen verbesserten Schutz gegen Fressfeinde bieten. Das Bepflanzen der Flöße 

erfolgte zwischen dem 23. und 25. April. Die Flöße am Reeser Altrhein wurden am 25. April 

ausgebracht, die Flöße am Millinger Meer und bei Köster am 2. Mai und in Praest am 3. Mai. 

 

Der Aufwuchs auf den Flößen entwickelte sich 2018 deutlich stärker als in den Vorjahren. 

Insbesondere an den Standorten Millinger Meer und Praest waren die Flöße so stark zu-

gewachsen, dass dadurch das Monitoring erheblich erschwert wurde (s. Abbildung 20). Am 

Reeser Altrhein war der Aufwuchs deutlich geringer, am Standort Köster blieben die Flöße 

weitgehend kahl. 
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Abbildung 17: Übersicht über die Floßstandorte 2018. 

 

 

Abbildung 18: Männliche Trauerseeschwalbe im Prachtkleid (Foto: Vossmeyer 2018). 
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Brutsaison 2018 

Die ersten Trauerseeschwalben wurden 2018 am 20. April am Bienener Altrhein gesichtet 

und damit zwei Tage später als im Vorjahr (Erstsichtung 2017: 18. April; 2016: 19. April). 

An den anderen Standorten trafen sie deutlich später ein: Am Millinger Meer konnten die 

ersten Trauerseeschwalben am 30. April (2017: 6. Mai) beobachtet werden, in Praest am 

2. Mai (2017: 25. April) und am Reeser Altrhein am 3. Mai (2017: 2. Mai). Der Abzug begann 

2018 Mitte Juli und zog sich bis weit in den August hinein. Die letzten Trauerseeschwalben 

wurden schließlich am 14. August 2018 am Millinger Meer gesehen (2017: 11. August). 

 

Im Folgenden wird der Verlauf der Brutsaison an den einzelnen Standorten dargestellt. Ta-

belle 2 gibt einen zusammenfassenden Überblick über Brutpaarzahlen, Kükenzahlen und 

flügge Jungvögel an den einzelnen Standorten. 
 

Bienener Altrhein / Praest 

Der Standort Praest wurde mit 30 Flößen besetzt, von denen 15 mit einem Unterstand für die 

Küken zum Schutz vor Fressfeinden versehen waren. 

Die ersten Trauerseeschwalben in Praest wurden am 2. Mai gesichtet. Die ersten Brutpaare 

konnten wir am 17. Mai feststellen. Damit begannen die Trauerseeschwalben am gleichen 

Tag wie im Vorjahr (2017: 17. Mai) mit der Brut. Es siedelten sich insgesamt 6 - 8 Brutpaare 

an. Diese legten zusammen 20 Eier, aus denen 7 Küken schlüpften. Die Schlupfrate lag in 

Praest damit nur bei 35 %. Mehrere Gelege wurden durch eine Blässralle zerstört (siehe Ab-

bildung 19). Von den sieben Küken wurden 3 flügge. Dies entspricht einem Bruterfolg von 

0,38 - 0,50 JV/BP und damit dem niedrigsten Wert aller Standorte. 

 

Bienener Altrhein / Köster 

Am Standort Köster wurden 2018 ebenfalls 30 Flöße ausgebracht. Die ersten Trauersee-

schwalben wurden bei Köster am 20. April gesichtet. Es siedelten sich jedoch wie im Vorjahr 

keine Brutpaare an. Die Trauerseeschwalben nutzten die Flöße auch nur sehr unregelmäßig 

zum Rasten. Die meiste Zeit blieben die Flöße verwaist. 
 

Millinger Meer 

Der Standort Millinger Meer wurde 2018 mit 30 Flößen besetzt, die alle mit Draht-

Unterständen für die Küken ausgestattet wurden. 

Die ersten Trauerseeschwalben wurden hier am 30. April beobachtet. Das erste Brutpaar 

konnte am 19. Mai festgestellt werden (2017: 17. Mai). Es siedelten sich an diesem Standort 

31 Brutpaare an. Besonders bemerkenswert ist, dass am Millinger Meer dieses Jahr fast alle 

Flöße besetzt waren und es zudem zu zwei Naturbruten auf verlassenen Haubentaucher-

nestern kam, die aber nicht erfolgreich verliefen. 

Insgesamt wurden von den 31 Brutpaaren 89 Eier gelegt, aus denen 57 Küken schlüpften. 

Die Schlupfrate lag damit bei 64 %. Von den Küken wurden 22 bis 23 flügge. Der Bruterfolg 

lag damit bei 0,71 bis 0,74 Jungvögeln [JV] / Brutpaar [BP]. 

 

Reeser Altrhein 

Am Reeser Altrhein werden erst seit 2012 Flöße ausgelegt. Sie wurden seinerzeit direkt an-

genommen. 2018 kamen hier 30 Flöße mit Ei-Rollschutz, aber ohne Unterstand zum Einsatz. 
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Die ersten Trauerseeschwalben wurden am 3. Mai gesichtet. Das erste Brutpaare konnten 

wir am 25. Mai feststellen (2017: 17. Mai). Insgesamt brüteten 5 - 6 Paare an diesem Stand-

ort. Sie legten zusammen 15 Eier, aus denen 6 Küken schlüpften. Die Schlupfrate lag damit 

nur bei 40 %. Von den geschlüpften Küken wurden 5 - 6 flügge. Der Bruterfolg war mit 1,0 

JV/BP in diesem Jahr der höchste aller Standorte. 

 

 

 

Abbildung 19: Eine Blässralle zerstört das Gelege einer Trauerseeschwalbe am Standort Praest 
und wird von diesen attackiert (Foto: NZ Kleve 2018). 
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Abbildung 20: Sehr stark mit Wasserminze bewachsene Flöße am Standort Millinger Meer (Fo-
to: Vossmeyer 2018). 

 

Gesamtergebnis 

Im Jahr 2018 brüteten auf den 120 ausgebrachten Flößen 42 - 45 Brutpaare [BP]. Damit liegt 

der Brutbestand unter dem des Vorjahres (45 - 55 BP). In der Summe zählten wir 62 Gelege 

mit insgesamt 124 Eiern. Es schlüpften 70 Küken, von denen 30 - 32 flügge wurden 

(s. Tabelle 2). Der Bruterfolg liegt damit bei 0,71 JV/BP. In der Literatur werden für die Trau-

erseeschwalbe 0,85 JV/BP als erforderliche Reproduktionsrate für eine Bestandserhaltung 

angegeben. Dieser Wert wurde 2018 aufgrund der hohen Gelegeverluste und der damit ein-

hergehenden niedrigen Schlupfrate von nur 56 % sowie aufgrund der hohen Mortalität der 

Küken nicht erreicht. 

 

Tabelle 2: Floßstandorte sowie Anzahl an Brutpaaren, Eiern, Küken und flüggen Jungvögeln 
sowie Bruterfolg (Jungvögel/Brutpaar) 2018 

Standort Flöße 
Brutpaare 

Eier 
Geschlüpfte 

Küken 

Flügge 
Jungvögel Bruterfolg 

[JV/BP] 
Min. Max. Min. Max. 

Köster 30 - - - - - - - 

Praest 30 6 8 20 7 3 3 0,38 – 0,50 

Millinger 
Meer 

30 31 31 89 57 22 23 0,71 – 0,74 

Reeser Alt-
rhein 

30 5 6 15 6 5 6 1,00 

Gesamtzahl 120 42 45 124 70 30 32 0,71 
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Abbildung 21: Bruterfolg der Trauerseeschwalbe am Unteren Niederrhein von 1997 bis 2018 
unter Angabe des Schwellenwertes der bestandserhaltenden Reproduktionsrate [0,85 JV/BP]. 

 

 

 
Abbildung 22: Entwicklung der Brutpaarzahlen der Trauerseeschwalbe am Unteren Niederrhein 
von 1997 bis 2018. 
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2.1.5 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel wird eine Einschätzung des Gesamtzustandes des Untersuchungsgebietes 

nach landesweit einheitlicher Vorgabe gegeben. Da das NSG „Bienener Altrhein, Millinger 

und Hurler Meer“ gleichzeitig auch FFH-Gebiet ist, erfolgt zudem eine Aufstellung der Flä-

chengrößen vorhandener FFH-Lebensraumtypen. Angaben zu §62-Biotopen und Vertrags-

naturschutz ergänzen die Übersicht. 

Der Bienener Altrhein, das Millinger-, Hurler- und Empeler Meer stellen zusammen eines der 

letzten gut erhaltenen Altwassersysteme am Niederrhein dar. Bis vor einigen Jahren ließ sich 

hier die Vegetationszonierung nährstoffreicher Stillgewässer in nahezu unbeeinträchtigter 

Form finden. Ausgedehnte Schwimmblatt- und Röhrichtzonen wurden von verschiedenen, 

z.T. sehr seltenen Pflanzengesellschaften aufgebaut. Manche Uferbereiche werden zudem 

von Weichholzauenwald eingenommen. Durch den Befraß der Nutria sind die ausgedehnten 

Großröhrichte deutlich zurück gegangen. Ob auch der massive Rückgang der Schwimm-

blattvegetation durch den Befraß der Nutria begründet ist, konnte noch nicht nachgewiesen 

werden. Die Seerose konnte 2018 erstmals nicht mehr blühend festgestellt werden. Aufgrund 

des Brutvorkommens der äußerst seltenen Trauerseeschwalbe besitzt das Gebiet herausra-

gende Bedeutung. Außerdem sind die Gewässer nicht nur wichtige Ruhe- und Nahrungsha-

bitate für die hier überwinternden Gänse sowie zahlreiche weitere Wasser- und Watvogelar-

ten, sondern auch Lebensraum für zahlreiche seltene Fischarten, darunter Steinbeißer, Rap-

fen und Bitterling. 

Aufgrund der Sohleintiefung des Rheins und des dadurch langfristig veränderten Grund-

wasserhaushalts des Gebietes bleibt das NSG „Bienener Altrhein, Millinger und Hurler Meer“ 

jedoch hinter seinem Entwicklungspotential zurück. Als positiv ist die seit dem Jahr 2010 

festgestellte Entwicklung submerser Makrophyten insbesondere am Millinger Meer zu bewer-

ten und die im Rahmen der Kartierungen für das MAKO festgestellten Zunahme der Weich-

holzauenwälder (91E0) bei Praest und Bienen, sowie deren verbesserter Erhaltungszustand. 

Auch die Einsaatstreifen im Grünland entwickeln sich positiv und das stehen lassen von 

Säumen bei der Mahd wirkt sich positiv auf Insekten, Wiesenvögel und Niederwild aus. 

Die Brutpaarzahlen der Trauerseeschwalbe sind 2018 leicht gestiegen, aber der Bruterfolg 

gesunken. Die Anzahl der Brutvogelreviere bei den Wasservögeln hat wieder deutlich zuge-

nommen. Sechs Entenarten konnten mit deutlich mehr Brutpaaren festgestellt werden. Das 

weitgehende Fehlen von Wiesenvögeln auf den Grünlandflächen am Millinger Meer ist nach 

wie vor gravierend. Am Bienener Altrhein hat die Anzahl der Wiesensingvögel abgenommen. 

Insgesamt gesehen sind zwar Negativeinflüsse erkennbar, dennoch kann der Trend als in-

termediär eingestuft werden. 

 

Tabelle 3: Entwicklungstrend für das NSG „Bienener Altrhein, Millinger und Hurler Meer“ für 
die Jahre 2008 bis 2018 

Trend 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)            
überwiegend positiv            
intermediär    * * * * * * * * 
Negativeinflüsse erkennbar * * *         
Negativeinflüsse überwiegen            
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Tabelle 4: Flächengrößen der FFH-Lebensraumtypen und §62-Biotope sowie Angaben zum 
Vertragsnaturschutz im NSG „Bienener Altrhein, Millinger und Hurler Meer“ im Jahr 2018 (Da-
tengrundlage aus 2011). 

FFH-LRT / §62 Biotop Fläche (ha) EZ davon im VNS (ha) davon im Veränderung

KLP sonst. VNS (%-Anteil) zum Vorjahr (%)

bewirtschaftete LRT

6510 (Magere Flachland-Mähwiese) Fl. 2.2 / 12.1 / 15 

/ 18 / 23 / 25 / 46 / 56 / 65 / 66 / 67 / 70 / 70.1
27,6933 B 27,6933 100% 214%

Summe 27,6933

sonstige LRT

LRT 3150 (incl. 6430) natürliche eutrophe Gewässer 

(incl. feuchte Hochstaudenfluren); BAR + MM/HM + 

Rosau + Kolke

127,3 B entfällt entfällt entfällt 5,6%

LRT 91E0 Weichholzauenwälder an Fließgewässern; 

Auengebüsche bei Praest und Bienen
10,947 A-B entfällt entfällt entfällt 4,1%

Summe 138,247

§62 Biotope außerhalb von FFH-LRT

BB4 (Weiden-Auengebüsch) 0,338 entfällt entfällt entfällt 100%

BE1 (Weiden-Ufergebebüsch) 1,381 entfällt entfällt entfällt 100%

CD0 (Groß-Seggenried) 0,404 0,271 0 67% 100%

CF1 (Röhrichtbestand niedrigwüchsiger Arten) 0,342 entfällt entfällt entfällt 100%

CF2 (Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten) 0,207 entfällt entfällt entfällt 100%

EC1 (Nass- und Feuchtwiese) 2,548 2,548 0 100% 100%

EC2 (Nass- und Feuchtweide) 1,174 1,174 0 100% 100%

EC5 (Flutrasen) 3,904 3,42 0 88% 9%

ED2 (Magerweide) 0,565 0 0 0% 136%

FC5 (Auenkolk, Woye) 0,679 entfällt entfällt entfällt 100%

GF0 (Vegetationsarme oder -freie Bereiche) 0,009 entfällt entfällt entfällt 100%

LA0 (Feuchte Annuellenflur) 0,026 entfällt entfällt entfällt 100%

LB0 (Hochstaudenflur, flächenhaft) 0,004 entfällt entfällt entfällt 100%

LB1 (Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft) 0,054 entfällt entfällt entfällt 100%

Summe 11,635 200%  
LRT = Lebensraumtyp, EZ = Erhaltungszustand; KLP = Kulturlandschaftsprogramm; VNS = Vertragsnaturschutz 

 

 

 

Tabelle 5: Flächenanteil von Biotopen unter Vertragsnaturschutz außerhalb von FFH-
Lebensraumtypen und §62-Biotopen im NSG „Bienener Altrhein, Millinger und Hurler Meer“ im 
Jahr 2018 (Datengrundlage aus 2011) 

Biotop Fläche (ha) 
davon im 
VNS (ha) 

 davon im Veränderung 

   KLP sonst. VNS (%-Anteil) zum Vorjahr (%) 

Extensivgrünland      

zweischürige Mähwiese 63,5 1,9 61,6 100% 0 

Mähweide A 25,5  25,5 100% 0 

Mähweide B 10,1  10,1 100% 0 

Weide A 104,9  104,9 100% 0 

Weide B 23,5  23,5 100% 0 

       
Sonstiges      

Saum 26,0 entfällt entfällt entfällt 0 

Gewässer 114,4 entfällt entfällt entfällt 0 

KLP = Kulturlandschaftsprogramm; VNS = Vertragsnaturschutz 
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2.2 NSG Hetter – Millinger Bruch 

2.2.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.2.1.1 Fauna - Brutvögel 

Die Brutvogelkartierung wurde auch im Jahr 2018 vertragsgemäß von der NABU-

Naturschutzstation Niederrhein durchgeführt. Entsprechend der Vereinbarung werden aus-

schließlich ausgewählte Arten erfasst. Diese umfassen neben allen Arten der aktuellen Ro-

ten-Liste NRW (GRÜNEBERG et al. 2016), alle Wasser- und Greifvögel sowie regionaltypische 

Arten. Der Text zum Monitoringbericht 2018 der NABU-Naturschutzstation lag zur Berichter-

stellung noch nicht komplett vor. Daher werden an dieser Stelle lediglich Bestandsverände-

rungen zum Vorjahr kurz dargestellt. Darüber hinaus gehende ausführliche Erläuterungen zu 

den einzelnen Brutvogelarten sind dem Monitoringbericht 2018 (NABU-NATURSCHUTZ-

STATION 2019 i. Vorb.) zu entnehmen. Die Anzahl der Brutpaare ist in Tabelle 6 zusammen-

gestellt.  
 

Wasservögel: 
 

- Rückgänge: Nilgans (-7 BP), Knäkente (-1 BP),  

- Zunahmen: Brandgans (+1 BP), Eisvogel (+1 BP), Teichhuhn (+1 BP), Löffelente 

(+2 BP), Blässralle  (+3 BP), Kanadagans (+3 BP), Reiherente (+3 BP), Stock-

ente (+3 BP), Graugans (+7 BP), Schnatterente (+8 BP), 

- Konstant: - 
 

Wiesenvögel 
 

- Rückgänge: Uferschnepfe (-8 BP), Wiesenpieper (-4 BP), Bekassine (-1 RP),  

- Zunahmen: Rotschenkel (+5 BP), Wiesenschafstelze (+5 BP), Feldlerche (+7 BP), 

Großer Brachvogel (+7 BP), Kiebitz (+8 BP), Schwarzkehlchen (+11 BP),  

- Konstant: - 
 

Röhrichtvögel: 
 

- Rückgänge: Kuckuck (-1 BP) 

- Zunahmen: Sumpfrohrsänger (+2 BP), Teichrohrsänger (+5 BP), Rohrammer 

(+10 BP) 

- Konstant: - 
 

Sonstige Arten: 
 

- Rückgänge: Bachstelze (-3 BP), Steinkauz (-2 BP), Grünspecht (-1 BP), Mäuse-

bussard (-1 BP) 

- Zunahmen: Flussregenpfeifer (+1 BP), Nachtigall (+1 BP), Turmfalke (+2 BP), 

Dorngrasmücke (+4 BP), Haussperling (+4 BP), Gelbspötter (+6 BP), Star (+6 BP), 

Gartenrotschwanz (+8 BP) 

- Konstant: Goldammer (1 BP), Klappergrasmücke (10 BP), 
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Tabelle 6: Nachgewiesene Brutvogelreviere 2011-2018 (ausgewählte Arten: Watvögel, Wasser-
vögel, Greifvögel sowie alle Arten der Roten Liste in NRW) auf den Kreisvertragsflächen* in 
den einzelnen Teilgebieten und in der Summe, sowie die Brutpaarzahlen im gesamten NSG mit 
Vergleich zu den Vorjahren (verändert. n. NABU-NATURSCHUTZSTATION 2019) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KVF*

GHB KHB
Milling. 

Bruch

Mett-

meer

Gesamt 

(n)

Austernfischer * /* 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Bachstelze V/V 2 1 1 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0

Baumfalke 3 /2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bekassine 1S/ 1S 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Blässgans 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bläßralle * /* 9 7 10 10 22 16 16 19 4 1 0 2 7

Brandgans */* 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Dorngrasmücke * /* 20 32 33 34 25 22 39 43 12 12 13 0 37

Eisvogel * /* 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Feldlerche 3S / 3S 49 42 24 40 36 27 22 29 10 0 0 0 10

Flussregenpfeifer 2/1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Feldsperling 3/3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gartenrotschwanz 2 / 2 8 6 8 8 11 13 8 16 3 2 9 1 15

Gelbspötter * / 3 1 7 7 6 13 1 5 11 4 1 4 0 9

Goldammer * /* 0 4 2 3 4 3 1 1 0 0 1 0 1

Graugans * / * 17 11 18 8 9 8 12 19 7 0 1 1 9

Großer Brachvogel 3S / 3S 10 14 10 15 10 10 6 13 6 2 1 0 9

Grünspecht * /* 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Haussperling V/V 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 4

Höckerschwan */ * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hohltaube * /* 1 2 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0

Jagdfasan -/-  - - - - - - - 2 0 0 2 0 2

Kanadagans -/-  0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2

Kiebitz 2S / 2S 57 38 25 21 47 28 26 34 14 0 0 0 14

Klappergrasmücke V / V 2 3 4 9 9 14 10 10 3 2 3 0 8

Knäkente 1S/ 1S 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Krickente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuckuck 2 / 2 2 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 1

Löffelente 3S / 1S 0 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0

Mäusebussard * / * 6 6 4 8 9 11 7 6 2 2 1 0 5

Nachtigall 3/3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Nilgans -/-  1 7 5 4 2 3 10 5 1 0 0 0 1

Rebhuhn 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Reiherente * / * 18 15 21 13 18 17 4 7 2 0 0 0 2

Rohrammer V / V 38 50 25 31 32 25 43 53 11 10 1 1 23

Rotschenkel 1S/ 1S 12 15 15 19 17 13 14 19 6 0 0 0 6

Schnatterente * / * 17 13 13 13 14 13 9 17 6 1 0 0 7

Schwarzkehlchen * /* 17 23 12 13 15 11 12 23 3 6 4 0 13

Sperber * / * 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Star 3 / 3 4 0 0 7 0 4 1 7 4 1 1 0 6

Steinkauz 3S / 3S 0 3 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0

Stockente * / V 45 49 60 32 41 43 42 45 16 4 1 1 22

Sumpfrohrsänger V / V 11 15 37 22 21 37 38 40 11 14 2 0 27

Tafelente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teichralle V / 3 5 2 4 4 6 4 2 3 0 1 1 0 2

Teichrohrsänger * / V 31 28 21 30 22 17 14 19 7 5 0 2 14

Turmfalke V / V 2 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2

Uferschnepfe 1S / 1S 53 43 39 41 32 35 37 29 7 4 0 0 11

Wachtel 2 / 2 8 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Wachtelkönig 1S / 1S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weißwangengans */* 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wiesenschafstelze * /* 11 6 5 5 4 3 4 9 5 0 0 0 5

Wiesenpieper 2S /1S 15 24 10 11 25 41 33 29 9 0 2 0 11

484 474 427 427 462 432 425 524 158 69 48 11 286

NSG 

gesamt

NSG 

gesamt

NSG + 

VSG 

gesamt

NSG 

gesamt

nur Kreisvertragsflächen (KVF)*

TeilgebieteBrutvogelart

RL 2016 

NRW / 

Niederrhein

Anzahl Brutreviere 2018

NSG 

gesamt

NSG 

gesamt

NSG 

gesamt

NSG 

gesamt

 
 

* = alle NSG Flächen außerhalb NRW-Stiftungs-, NABU- und Landesflächen. Kein Bezug zu KKLP-Flächen. 
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2.2.1.2 Fauna – Rastvögel 

Die Erfassung der Rastvögel wurde – so wie im AMP vorgesehen – auch für den Erweite-

rungsbereich des Kartiergebietes durchgeführt, obwohl die hierfür entsprechend benötig-

ten Verrechnungseinheiten gestrichen sind. 

 

 

Abbildung 23: Die Blässgans war 2018 mit 8.750 Individuen die häufigste Rastvogelart im NSG 
Hetter – Millinger Bruch (Foto: NZ-Kleve 2018).  

 

Ergebnisse: 

 2018 wurden an 14 Zählterminen insgesamt 11.457 Individuen von 38 Arten er-

fasst (s. Tabelle 7). 

 Häufigste Art ist die Blässgans (8.750 Individuen), gefolgt von Kiebitz (1038), Gro-

ßer Brachvogel (388), Wacholderdrossel (300) und Silberreiher (227).  

 Stetig vorkommende Arten (= Anwesenheit bei 10 oder mehr Zählungen von ins-

gesamt 14 Zählungen): Mäusebussard, Silberreiher und Turmfalke (14/14), Grau-

reiher (13/14) und Kiebitz (10/14). 

 8 Arten werden in der Roten Liste der gefährdeten, wandernden Vogelarten Nord-

rhein-Westfalens (SUDMANN et al. 2016) geführt: Kornweihe und Uferschnepfe 

(vom Erlöschen bedroht), Rotschenkel (stark gefährdet), Bekassine, Goldregen-

pfeifer, Kiebitz, Krickente und Steinschmätzer (gefährdet). 

 

Entwicklung der Rastvogelbestände im NSG Hetter – Millinger Bruch im Vergleich zum 

Vorjahr: 

 2018 war die Anzahl beobachteter Individuen mit 11.457 Tieren wieder etwas grö-

ßer als im Vorjahr, allerdings ist die Artenzahl von 42 auf 38 abgesunken. Dabei ist 

zu beachten, dass die relativ niedrige Individuenzahl im Vergleich zu den Jahren 

2013 bis 2016 hauptsächlich an den ungewöhnlich niedrigen Beobachtungswerten 

für die Blässgans liegt. 

 Blässgans und Kiebitz waren wie in den Jahren zuvor die zahlenmäßig häufigsten 

Arten im Gebiet. 

 Bemerkenswert sind die hohen Rastbestände des Großen Brachvogels, die im 

März gesichtet wurden. 
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 Die Anzahl der beobachteten Bekassinen ist wieder auf das Niveau der Jahre 

2015 und 2016 gesunken. 

 Zunahmen sind bei Graureiher und Turmfalke festzustellen. 

 Es wurden überraschend wenige Individuen der Krickente, Schnatterente und des 

Weißstorches erfasst. 

 Für die Uferschnepfe ist im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlicher Rückgang im 

März zu verzeichnen. 

 Erstmalig konnte keine Reiherente als Rastvogel im Gebiet nachgewiesen werden 

 Weitere seltene Arten waren 2018 zudem Goldregenpfeifer, Kornweihe, Rotschen-

kel, Rohrweihe und Steinschmätzer. 

 Einzelbeobachtungen außerhalb der Kartierungen: Adlerbussard, Regenbrachvo-

gel, Isländische Uferschnepfen und Seeadler. 
 

Tabelle 7: Ergebnisse der Rastvogelzählungen des Naturschutzzentrums im Kreis Kleve im 
NSG „Hetter-Millinger Bruch“ für die Jahre 2013 bis 2018, dargestellt als absolute Anzahl [RL 
(W) NRW 2016 = Rote Liste der gefährdeten, wandernden Vogelarten Nordrhein-Westfalens 
(Sudmann et al. 2016)]. 

 

Nr. Art

RL (W) 

NRW 

2016

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nr. Art

RL (W) 

NRW 

2016

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Austernfischer 2 1 40. Rauchschwalbe 30 131 50 15 85 27

2. Bachstelze 41. Reiherente 21 2 24 44 37

3. Baumfalke V 4 2 1 2 42. Ringeltaube 60

4. Bekassine 3 14 13 27 25 81 27 43. Rohrammer 5 1 10 3 6 3

5. Birkenzeisig 1 44. Rohrweihe V 2 2 1 1

6. Blässgans 38111 16122 30546 32575 7193 8750 45. Rotmilan 3 1

7. Brandgans 3 2 2 6 4 46. Rotschenkel 2 2 4 2 4 2 2

8. Braunkehlchen 3 3 1 2 8 9 47. Saatgans 1

9. Buntspecht 1 48. Saatkrähe V

10. Dohle 5 49. Schleiereule 2 3 2 4 1

11. Eisvogel V 1 3 2 1 2 50. Schnatterente 74 4 123 84 44 17

12. Feldlerche V 8 18 20 5 5 6 51. Schwarzkehlchen 40 41 26 31 61 41

13. Flussuferläufer V 1 52. Silberreiher 119 237 362 166 140 227

14. Goldregenpfeifer 3 12 13 59 3 2 53. Singdrossel 3 1 1 2 1

15. Graugans 257 51 135 26 33 54. Singschwan 1 6

16. Graureiher 54 79 100 83 79 134 55. Sperber 1 7 1 1 4 2

17. Großer Brachvogel 140 145 281 89 272 388 56. Spießente 3 4 4

18. Grünspecht 3 2 1 57. Star 2100

19. Habicht 1 1 58. Steinkauz 2 1

20. Haubentaucher 1 2 59. Steinschmätzer 3 4 3 3 2 13 5

21. Hausrotschwanz 1 60. Stieglitz 25 13 60

22. Haussperling 213 61. Stockente 56 30 80

23. Höckerschwan 3 4 5 4 2 62. Sumpfohreule 1 18

24. Hohltaube 42 11 63. Teichralle V 24 42 28 36 1 5

25. Kampfläufer 1 4 7 1 64. Turmfalke 37 60 27 44 52 80

26. Kanadagans 2 6 65. Uferschnepfe 1 3 56 97 50 73 25

27. Kiebitz 3 1459 2351 2932 576 678 1038 66. Wacholderdrossel 530 35 100 200 300

28. Knäkente 2 2 67. Wanderfalke 6 4 5 2 1 1

29. Kormoran 17 6 35 22 10 6 68. Wasserralle V 2

30. Kornweihe 1 1 3 2 1 3 69. Weißstorch 40 117 40 10 3

31. Krickente 3 107 61 50 83 9 70. Weißwangengans 17 126 40 50 60

32. Löffelente 3 20 17 10 71. Wespenbussard V 1

33. Mäusebussard 224 408 575 283 267 219 72. Wiesenpieper 77 65 39 37 119 22

34. Mehlschwalbe 73. Wiesenschafstelze V 2 1 6 1

35. Merlin 3 1 74. Zilpzalp 1

36. Misteldrossel 14 5 1 1 75. Zwergtaucher 16 14 21 24 2 3

37. Nilgans 10 8 Summe 42147 19976 38174 34856 9685 11457

38. Pfeifente 356 93 132 35 31 Summe Arten 48 45 56 45 42 38

39. Raubwürger 2 1
 

RL = Rote Liste; NRW = Nordrhein-Westfalen; 1 = vom Erlöschen bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; R = extrem selten; V = Vorwarnliste. 
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2.2.1.3 Flora 

Die Flora wird vertragsgemäß von der NABU-Naturschutzstation Niederrhein untersucht. Die 

hier vorgestellten Ergebnisse entstammen dem Monitoringbericht NSG „Hetter-Millinger 

Bruch“ 2018 – Kreisvertragsflächen - der NABU-Naturschutzstation Niederrhein (NABU-

NATURSCHUTZSTATION 2019). 

Im Jahr 2018 wurden die Kreisvertragsflächen in der östlichen Hälfte des Kleinen Hetterbo-

gens (KHB) und im Gebiet Klein Netterden auf das Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

hin untersucht (s. Abbildung 24 und Abbildung 25). Beide Bereiche gehören zum Erfas-

sungsgebiet IV. Eine entsprechende Kartierung von Erfassungsgebiet IV erfolgte zuletzt im 

Jahr 2013. Das Monitoring der Flora erfolgt den aktuellen vertraglichen Vorgaben entspre-

chend in jedem Erfassungsgebiet sukzessive in einem Fünf-Jahres Turnus. Das zu untersu-

chende Gesamtgebiet, welches die Kreisvertragsflächen im NSG Hetter-Millinger Bruch um-

fasst, ist in fünf Erfassungsgebiete (I-V) aufgeteilt.  

Davor wurden alle Bereiche des NSGs sukzessive in einem dreijährigen Turnus, aufgeteilt in 

drei Erfassungsgebiete, kartiert. Die Kartierung wurde strikt auf das NSG beschränkt, so 

wurde der Netterdensche Kanal zwischen der Netterdenschen Brücke und Grenzstein 709 

(kein NSG), die östliche Böschung vom Netterdenschen Kanal nördlich von Grenzstein 710 

und das Nordufer der Millinger Landwehr im Kleinen Hetterbogen nicht kartiert. 

 

Methode 

Beide Gebiete von Erfassungsgebiet IV wurden flächig zwischen Mai und Anfang August 

2018 begangen. Alle dabei beobachteten Vorkommen von Arten der Roten Liste und der 

Vorwarnliste (RAABE ET AL. 2011) wurden in einer Karte eingetragen (vgl. Abbildung 24 und 

Abbildung 25). Es wurde auch auf sonstige Zielarten des Grünlandes in Feuchtwiesen-

schutzgebieten (LÖBF/LAfAO 1999) geachtet, jedoch wurden keine von diesen gefunden. 

Entsprechend der Vorgaben zur „Effizienzkontrolle Feuchtwiesen“ wurden die Größe des 

Vorkommens und der Wuchsort in Bezug zur landwirtschaftlichen Nutzfläche notiert (vgl. 

Tabelle 8). 

 

Tabelle 8: Häufigkeitsklassen, Größe des Vorkommens und Wuchsort in Bezug zur landwirt-

schaftlichen Nutzfläche 

Häufigkeits-

klasse 
Individuen ,a’ 

blühende 

Pflanzen (‚b’) 

bedeckte 

Fläche (‚c’) 

 Wuchs-

orttyp 
Bezug zur Nutzfläche 

1 1-5 1-5 1-5 m²  A in der Nutzfläche 

2 6-25 6-25 6-25 m²  B am Rande der Nutzflä-
che 

3 25-50 25-50 26-50 m²  C außerhalb d. Nutzfläche, 
an diese grenzend 

4 51-100 51-100 51-100 m² 
 

D 
gänzlich ohne Bezug zur 

Nutzung 

5 > 100 > 100 > 100 m²    

6 > 1000 > 1000 > 1000 m²    
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Tabelle 9: Gefährdete Pflanzenarten (RAABE et al., 2011) auf Kreisver-
tragsflächen im NSG Hetter-Millinger Bruch – Erfassungsgebiet: östlicher 
Kleiner Hetterbogen (IV) 

 RL-NRTLD  RL-NRW  
Cr Carex riparia * 3 
Lfc Lychnis flos-cuculi * V 
Rl Ranunculus lingua 2 2 
Spp Spirodela polyrhiza * 3 
Sp Stellaria palustris 2 3 
Ulm Ulmus minor D 3 

 

Tabelle 10: Gefährdete Pflanzenarten (RAABE et al., 2011) auf Kreisver-
tragsflächen im NSG Hetter-Millinger Bruch – Erfassungsgebiet: Klein Net-
terden (Ia). 

 RL-NRTLD RL-NRW 
bl Bolboschoenus laticarpus * V 
Cr Carex riparia * 3 
Np Nymphoides peltata 2 2 
Spp Spirodela polyrhiza * 3 

Erläuterungen: NRTLD: Großlandschaft Niederrheinisches Tiefland; Gefährdungskategorien: V= 
Vorwarnliste, 3=gefährdet, 2=stark gefährdet, *=aktuell keine Gefährdung. 

 

Ergebnisse 

In den Monitoringberichten 1998 und 2003/04 (NABU-Naturschutzstation 1999, 2004, 2005) 

wurde die Flora des Untersuchungsgebietes ausführlich beschrieben. In den untersuchten 

Kreisvertragsflächen befinden sich nur wenige Pflanzenarten der Roten Liste und der Vor-

warnliste. Aus diesen Gründen sei hier nur auf die Veränderungen eingegangen, die sich seit 

der letzten Floren-Kartierung im Erfassungsgebiet IV seit dem Jahr 2013 bei den betreffen-

den Arten ergeben haben.  

 

Östliche Hälfte des Kleinen Hetterbogens 

Auf den Kreisvertragsflächen der östlichen Hälfte des Kleinen Hetterbogens treten nur weni-

ge Rote Listen Arten auf (s. Abbildung 24). Die Änderungen auf den Grünland-Flächen im 

Einzelnen stellen sich wie in der Tabelle 11 dargestellt dar. 

 

Als Neufund wurde 2013 ein kleines Vorkommen von Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgabe) 

im östlichen Wiesengraben des Rektorschlages (M-1-20) aufgenommen. Die Art konnte 

2018 nicht erneut nachgewiesen werden.  

Das Krause Laichkraut (Potamogeton crispus) steht seit der Aktualisierung von 2010 (RAABE 

ET AL. 2011) nicht mehr als gefährdet auf der Roten Liste und wurde deshalb nicht systema-

tisch erfasst. Es wurde jedoch ein Vorkommen in der Millinger Landwehr, östlich vom Hol-

länderdeich gefunden.  

Die Sumpf-Sternmiere (Stellaria palustris) und Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) 

wurden erstmalig im Gebiet nachgewiesen. Letztere trat in den Randbereichen der Grün-

land-Fläche, im Bereich der Zäune („Zaunvegetation“) auf.  
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Tabelle 11: Vorkommen von Rote-Liste-Arten (RAABE et al., 2011), sowie weiterer seltener Pflanzen-
arten und ihre Bestandstrends auf den Kreisvertragsflächen des Erfassungsgebietes IV, östlicher Klei-
ner Hetterbogen. 

Art Fund-
stellen 
2013 

Fund-
stellen 
2018 

Erfassungs-
schwierigkeit 

Entwicklungstendenz 

Carex riparia 

(Ufer-Segge) 

10 5 gering Trend abnehmend, mit Zunahmen in ein-

zelnen Vorkommen 

Lychnis flos-cuculi 

(Kuckucks-Lichtnelke) 

0 2 gering Zunehmend: erstmalig nachgewiesen 

Ranunculus lingua 

(Zungen-Hahnenfuß) 
1 1 gering Das Vorkommen existiert noch, jedoch mit 

leichtem Rückgang der Individuen 

Spirodela polyrhiza 

(Vielwurzelige Teichlin-
se) 

0 1 gering Zunahme: erneuter Nachweis, wie 2008, 

nachdem 2013 nicht bestätigt 

Stellaria palustris 

(Sumpf-Sternmiere) 
0 1 gering 

- mittel 

Zunahme: Erstnachweis 

Ulmus minor 

(Feld-Ulme) 
2 2 gering Gleichbleibende Vorkommen, nahe der 

Autobahn  

 

Die hochwüchsige Ufer-Segge tritt nach wie vor vergleichsweise häufig im Naturschutzgebiet 

auf. Einige Vorkommen sind im Vergleich zu 2013 jedoch nicht mehr aufzufinden (Graben-

ränder: westlich u. nördlich der Regnittsche Weide, nordöstlich der Fläche Horst, nordwest-

lich Rektorschlag). Generell ist die Entwicklung auch bei den anderen Vorkommen überwie-

gend rückläufig. Lediglich das Vorkommen entlang des Grabenrandes am Ostrand der Flä-

che Horst hat sich weiter ausgebreitet. Obwohl die Art grundsätzlich auch im bewirtschafte-

ten Feuchtgrünland vorkommt, tritt sie hier, wie bei den Vorkartierungen, nur in den Randbe-

reichen der Nutzflächen, bzw. Grabenrändern auf. 

Der Fund von 2008 der Vielwurzeligen Teichlinse (Spirodela polyrhiza) in der Millinger 

Landwehr, nördlich der Feldwegbrücke konnte, im Gegensatz zu 2013, in der aktuellen Kar-

tierung von 2018 wieder bestätigt werden. 

Die Vorkommen der Rote-Liste-Arten und der Arten der Vorwarnliste beschränken sich 

überwiegend auf die Grabenränder und –sohlen, sowie die Randstrukturen der Flächen. Die 

Grünlandflächen selbst sind frei von gefährdeten Arten. Die Ursache hierfür ist in der meist 

intensiven Bewirtschaftung der Fläche zu sehen.  
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Abbildung 24: Verbreitung gefährderter Pflanzenarten im Teilgebiet östliche Hälfte des Kleinen 
Hetterbogens (NABU-NATURSCHUTZSTATION NIEDERRHEIN 2019). 
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Klein-Netterden 

Im Teilgebiet Klein Netterden wurden nur im und unmittelbar am Netterdenschen Kanal (süd-

lich von Grenzstein 709) und in der Toten Landwehr Pflanzenarten der Roten Liste gefun-

den. Die Grünland-Flächen sind frei von gefährdeten Arten. Im Einzelnen stellen sich die 

Änderungen wie in der Tabelle 12 dar. 

 

Tabelle 12: Vorkommen von Rote-Liste-Arten (RAABE et al., 2011), sowie weiterer seltener Pflanzen-
arten und ihre Bestandstrends auf den Kreisvertragsflächen des Erfassungsgebietes Klein Netterden. 

Art 
Fund-
stellen 
2013 

Fund-
stellen 
2018 

Erfassungs-
schwierigkeit 

Entwicklungstendenz 

Bolboschoenus laticar-

pus 

(Breitfrüchtige 
Strandsimse) 

1 1 gering 
hat sich entlang der Böschung südlich 
von Grenzstein 709 weiter ausgebreitet 

Carex riparia 
(Ufer-Segge) 

5 4 gering 
Stabil, Vorkommen zwischen Grenz-
stein 709 und Löwenberger Landwehr 
am Netterdenschen Kanal 

Nymphoides peltata 
(Seekanne) 

2 2 gering 
Beide Vorkommen noch vorhanden; 
leichte Zunahme beider Vorkommen 

Spirodela polyrhiza 
(Vielwurzelige Teichlin-
se) 

1 3 gering - mittel 
Nachweis im Netterdenschen Kanal 
und in die Löwenberger Landwehr, 
jedoch nicht in der Toten Landwehr 

 
Das kleine Vorkommen von Weide-Kammgras (Cynosurus cristatus), welches 2013 als Neu-

fund entlang der Böschung des Netterdenschen Kanals (Südlich Grenzstein 709, kurz vor 

der Seitenabzweigung) aufgenommen wurde, konnte nicht wieder aufgefunden werden. 

Die anderen auftretenden Rote-Liste-Arten zeigen grundsätzlich eine leichte Ausbreitungs-

tendenz. Die Ufer-Segge (Carex riparia) konnte unmittelbar südlich des Grenzsteines 709 

nicht mehr nachgewiesen werden, kommt aber in mehreren Vorkommen entlang der Netter-

denschen Landwehr vor und hat sich im Bereich zwischen Tote Landwehr und Löwenberger 

Landwehr leicht ausgebreitet.  

Bei der Seekanne (Nymphoides peltata) hat sich vor allem das Vorkommen zwischen 

Grenzstein 709 und Toter Landwehr vergrößert und ausgebreitet.  

Die Vielwurzelige Teichlinse (Spirodela polyrhiza) wurde bei der letzten Kartierung 2013 

ausschließlich im niederländischen Teil der Toten Landwehr nachgewiesen. Bei der aktuel-

len Kartierung 2018, wurde sie fast auf der gesamten Länge zwischen Grenzstein 709 und 

Löwenberger Landwehr in der Netterdenschen Landwehr nachgewiesen. Zusätzlich konnte 

die Vielwurzelige Teichlinse (Spirodela polyrhiza) auch in der Löwenberger Landwehr gefun-

den werden. 
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Abbildung 25: Vebreitung gefährderter Pflanzenarten im Teilgebiet Klein Netterden (NABU-
NATURSCHUTZSTATION NIEDERRHEIN 2019). 
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Bewertung 

- Die Ausbreitung der Makrophyten in beiden Gebietsteilen ist positiv zu bewerten und 

unterstreicht die Wichtigkeit der Gräben als Habitate. Die Populationsgrößen unter-

liegen jedoch vor allem bei Schwimmpflanzen von Natur aus starken Schwankungen. 

Dies erklärt auch das erneute Auffinden der Teichlinsenpopulation (Spirodela polyrhi-

za) im Kleinen Hetterbogen.  

- Durch die sehr trockene Witterung im Sommer 2018, mit sehr geringen Niederschlä-

gen, waren die Wasserstände vergleichsweise gering. Die Tote Landwehr auf nieder-

ländischer Seite war beim Begehungstermin trocken gefallen und mit Wasserschwa-

den (Glyceria maxima) bewachsen Es ist wahrscheinlich, dass sich im Zuge der na-

türlichen Dynamik das ursprüngliche Vorkommen der Vielwurzeligen Teichlinse (Spi-

rodela polyrhiza) von 2013, von der Toten Landwehr in die Netterdensche Landwehr 

ausgebreitet und verlagert hat. 

- In Klein Netterden profitieren die Ufer-Segge (Carex riparia) und Breitfrüchtige 

Strandsimse (Bolboschoenus laticarpus) wahrscheinlich von der selten durchgeführ-

ten Grabenpflege. Die Strandsimse Bolboschoenus laticarpus kann Gräben als Er-

satzhabitate nutzen, da sie an starke Wasserstandsschwankungen gut angepasst ist 

und auch das sommerliche Trockenfallen erträgt. 

- Im Kleinen Hetterbogen ist ein Rückgang der Ufer-Segge (Carex riparia) zu verzeich-

nen. Die beiden Vorkommen am Holländerdeich könnten, bedingt durch starke Nähr-

stoffeinträge, von Wasserschwaden (Glyceria maxima) verdrängt worden sein. Auf-

grund des generellen, flächigen Rückgangs lässt sich jedoch vermuten, dass der 

Wasserhaushalt und der Nährstoffeintrag im Gebiet nicht günstig für die Ufer-Segge 

waren.  

- Dennoch wurde im Kleinen Hetterbogen 2018 erstmalig die Sumpf-Sternmiere (Stel-

laria palustris) nachgewiesen. Die Feuchtwiesenart tritt jedoch auch hier in den Grä-

ben und nicht auf den intensiv bewirtschafteten Grünland-Flächen auf.  

- Das in Klein Netterden nicht wieder aufgefundene Weide-Kammgras (Cynosurus 

cristatus) wurde wahrscheinlich durch andere, konkurrenzstärkere Arten verdrängt, 

da die Art sehr lichtbedürftig ist. Schwachwüchsigere Arten, die weniger konkurrenz-

stark sind, viel Licht und offenere Vegetation benötigen, meist Arten mit Schwerpunkt 

im Extensivgrünland, fanden an intensiver gepflegten Grabenrändern Rückzugsorte. 

Mit ausbleibender Grabenpflege wird die Situation für diese jedoch zunehmend 

schlechter. 

 

Ziele: 

Grünlandflächen: 

Ziel ist es, auf den Kreisvertragsflächen die Artenzahl zu erhöhen. Dazu sollten feuchte Be-

reiche auf den Flächen gefördert werden und auf den feuchtesten Teilflächen artenreiche 

Calthion-Wiesen, artenreiche Tiefland-Glatthaferwiesen oder sonstiges Feuchtgrünland ent-

wickelt werden. Die „Amtsweide“ im östlichen Kleinen Hetterbogen weist die ersten Vorkom-

men der Kuckuckslichtnelke (Lychnis flos-cuculi), einer Charakterart der Feuchtwiesen, im 

Kleinen Hetterbogen auf und sollte in diese Richtung weiter entwickelt werden. Als Leitbild 

können die Wiesen im östlichsten Teil des Großen Hetterbogens dienen. Auch auf den mä-

ßig feuchten oder frischen Flächen kann es zu einer Anreicherung mit Extensivierungszei-
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gern wie z. B. Wiesen-Gerste (Hordeum secalinum) kommen Bei weitergehender Extensivie-

rung sind auch weitere Wiesenarten zu erwarten wie Wiesen-Pippau, Margerite u.a. 
 

Gräben:  

Die wasserführenden Gräben sollten möglichst lange feucht gehalten werden. Auch im Fall 

der Gräben ist weniger Nährstoffeintrag anzustreben.  

Des Weiteren sollte die Schaffung eines Mosaiks verschiedener Sukzessionsstadien infolge 

zeitlich versetzter Grabenunterhaltungsarbeiten auch Pionierpflanzen und schwachwüchsi-

gen Arten ein Auskommen ermöglichen 
 

 

Maßnahmen: 

Grünland-Flächen: 

- Schwerpunktmäßig Mahd als Erstnutzung (insbesondere auf feuchteren Flächen). 

- keine Düngung, denn alle Flächen sind so nährstoffreich, dass eine Erhaltungsdün-

gung noch nicht angebracht ist. 

- Mahdzeitpunkt mit fortschreitender Extensivierung/sinkendem Ertrag nach hinten ver-

schieben (bis Mitte Juni). 

- Zweitaufwuchs differenziert nutzen (teils Mahd, teils Weide). 

 

Gräben: 

- Gelegentliches, sukzessives Entkrauten oder Entschlammen. 

- Es ist anzustreben, dass die Wiesengräben (wieder) länger Wasser führen. Ein (ver-

tiefter) Anschluss an die Landwehr sollte in der Regel unterbleiben. 

- Düngerfreie Pufferzone entlang der Landwehr und entlang der Gräben. 

 

2.2.1.4 Dokumentation des Wetters, der Pegel und Überwachung der Grundwasser-
stände 

Innerhalb des LIFE-Projektes „Uferschnepfenlebensraum Hetter“ wurden 2014 vier automati-

sche Pegellogger in zwei Hauptentwässerungsgräben und auf zwei Grünlandflächen im Pro-

jektgebiet installiert. Die Daten können online abgerufen und ausgewertet werden. Dies dient 

zum einen der Steuerung der Staue, zum anderen aber auch der Dokumentation und Ge-

währleistung, dass private Flächen von den Staumaßnahmen nicht betroffen sind.  

Im Rahmen der After-LIFE Verpflichtungen werden diese Daten auch weiterhin durch das 

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve kontinuierlich abgerufen und ausgewertet. Zur Überprü-

fung der Korrektheit der automatischen Pegellogger wurden die wöchentlichen Lichtlotmes-

sungen vor Ort weiter fortgesetzt. Lediglich an den Pegelloggern GW4 und GW7 wurden, 

aufgrund von Differenzen mit der Fa. Terratransfer bezüglich der nicht korrekten Messungen, 

seit Ende August 2016 keine Lichtlotmessungen mehr vorgenommen (s. NATURSCHUTZZENT-

RUM IM KREIS KLEVE 2017). Ein direkter Vergleich ist daher nicht mehr möglich. Dennoch 

können die vor Ort Messwerte eines unmittelbar benachbarten Pegels zur Plausibilitätsprü-

fung herangezogen werden. 

Für den nördlich an der Landwehr tiefer liegenden Pegellogger (rote Linie in Abbildung 26) 

zeigen die Werte ab dem 6.3.2018 eine bessere Übereinstimmung. In der Onlie-Datenbank 

zeigt sich für den Tag eine deutliche Veränderung. Hier hat die Fa. Terratransfer anschei-

nend nachgebessert. 
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Abbildung 26: Screenshot der Pegelverläufe zweier Pegellogger auf den Grünlandflächen im 
Großen Hetterbogen (GHB). Rote Linie = tiefer liegenden FlächeGW4 (Vedder), grüne Linie = 
GW7 höher liegende Fläche (Klaaßen)  

 

Anders sieht es beim höher liegenden Pegellogger (GW7 Klaaßen = grüne Linie in Abbildung 

26) aus. Zwar sind die in den Vorjahren bemängelten gegenläufigen Kurvenverläufe durch 

einen falschen Umrechnungsfaktor korrigiert, aber nun weicht ab dem 6.3.2018 der Meßwert 

des Pegelloggers um ca. -2 m von den vor Ort gemessenen Werten ab. Zuvor lag die Abwei-

chung bei immerhin -0,4 m. Die angezeigten Werte sind somit nach wie vor falsch und eine 

Korrektur dringend erforderlich.  

Für die folgende Auswertung werden daher die derzeit vorhandenen Lichtlotmessungen ver-

wendet. Abbildung 27 zeigt in den ersten 4 Jahren die positive Auswirkung der Staue auf die 

bodenoberflächennahe Grundwassersituation. Zur Darstellung wurden die Daten der drei 

tiefer liegenden Grundwassermessstellen GW2-4 (seit August 2016 nur GW2+3) und die drei 

höher liegenden Grundwassermessstellen GW6-8 (seit August 2016 nur GW6+8), jeweils 

gemittelt, im Abstand zur jeweiligen Geländeoberkante dargestellt und für jedes Jahr in der 

„Brutzeit“ (Ankunft/Brut/Jungenaufzucht) vom 1.3.-1.7. eines Jahres der mittlere Abstand 

berechnet. In den Jahren 2011 und 2012 wurde lediglich mit fünf bzw. acht provisorischen 

Probestauen gearbeitet. 

Der mittlere Abstand zur Geländeoberkante betrug 12 cm bzw. 9 cm. 2013 waren schon fast 

alle Staue eingebaut, aber an einem wesentlichen (W41a) fehlte noch das Stauelement, so 

dass provisorisch ein Brett eingebaut wurde. Die Differenz betrug bereits 18 cm. Nach Ein-

bau und Inbetriebnahme aller Staue zeigte sich 2014 ein wesentlich deutlicherer Abstand der 

beiden Linien von 37 cm und im Winter zuvor waren die Flächen auch öfter überflutet. Das 

bedeutet, dass im Vergleich zur Situation vor dem Aufstau der Gräben, die tiefer liegenden 

Flächen deutlich länger feucht gehalten werden können und somit das Ziel des Projektes, 

den Uferschnepfen mehr Nahrungsflächen zu schaffen und die Nahrungserreichbarkeit län-

ger in die Brutzeit hinein zu sichern, erreicht wurde.  
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Abbildung 27: Mittlere Grundwasserflurabstände auf den tiefer liegenden Flächen an der 
Landwehr (GW2-4; dunkelblaue Linie) und der höher liegenden Bereiche (GW6-8; hellblaue 
Linie) im Zeitraum 2011-2018 im Vergleich zu den Tagessummen der Niederschläge. Die blauen 
Pfeile geben jeweils den Staubeginn an. Die grün umrandeten Bereiche markieren den Brutzeit-
raum (Ankunft/Brut/Jungenaufzucht) der Uferschnepfen. Die cm-Angaben geben den mittleren 
Abstand der beiden Linien während der Brutzeit an. 

 

Dies reichte 2015, 2017 und 2018 aber nicht aus. In allen drei Jahren wurde relativ spät 

(Februar) mit dem Anstau begonnen und es folgten Trockenphasen im Frühjahr. Dies führte 

zu einem schnellen und starken Abfall des Grundwassers im April mit tiefen Grundwasser-

ständen zum Ende der Brutzeit. Im Jahr 2018 erfolgte der Einstau wieder erst am 16.2.2018.  

Im Sommer 2017 waren die Grundwasserstände schon über einen längeren Zeitraum sehr 

niedrig gewesen. Zu Beginn der Brutsaison 2018 waren sie so niedrig wie zuletzt 2015. Wäh-

rend der Brutzeit waren die oberflächlichen Grundwasserbedingungen vergleichbar mit de-

nen in den Jahren 2015 und 2017. Aufgrund der anschließenden langanhaltenden Trocken-

heit wurden dann aber Grundwasserstände von bis zu 1,3 m unter der Geländeoberfläche 

gemessen. Die Auswirkungen dieser Trockenheit wirkten 2018 bis in den Winter hinein lange 

nach und werden die Grundwassersituation in der Hetter voraussichtlich auch im Frühjahr 

2019 noch negativ beeinflussen, da der Grundwasserspeicher sich nicht wie in normalen 

Wintern ausreichend wieder auffüllen konnte. 

 

2.2.1.5 Berichterstellung 

Der Bericht für 2018 wird hiermit vorgelegt. 
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2.2.1.6 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Im Rahmen der FFH Berichtspflicht erfolgte die Eingabe der entsprechenden Daten in die 

FFH-Tabellen. 

 

 

2.2.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.2.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

In der nachfolgenden Tabelle 13 sind die Vorschläge der NABU Naturschutzstation Nieder-

rhein und des Naturschutzzentrums im Kreis Kleve e.V. für Pflege- und Entwicklungsmaß-

nahmen kurz zusammengefasst und entsprechend des derzeitigen Bearbeitungsstandes 

aktualisiert. 

 

 

2.2.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.2.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Die durchgeführten Tätigkeiten sind im Folgenden stichwortartig aufgelistet: 

- Regelmäßige Gebietskontrollen. 

- Diverse Absprachen mit dem Deichverband insbesondere bezüglich des Zeit-

punktes zur Mahd der Landwehrsohle und -böschungen, zur Grabenunterhaltung, 

Gehölzpflege etc. 

- Koordinationsbesprechungen mit der NABU-Naturschutzstation und Teilnahme am 

jährlichen Projektgespräch. 

- Vielfältige Kontakte mit dem Kreis Kleve, den Kommunen und vielen weiteren Inte-

ressensgruppen (z.B. Heimatvereine und Jägerschaft). 

- Gespräche mit Landwirten zu Grünlandpflege, möglichen Flächenkauf bzw. -

tausch. 

- Bearbeitung von Anfragen zum geplanten niederländischen Windpark den Tol. 

- Bearbeitung von Anfragen zur Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in 

Rees-Millingen. 

- Begehung mit dem Regionalforstamt Niederrhein und Markierung der jungen He-

ckensträucher zum Schutz der Sträucher beim anstehenden Freischneiden. 

- Meldungen an die Stadt Emmerich wg. illegaler Müllentsorgung. 

- Auswertung von Pegel- und Niederschlagsdaten. 

- GIS-Datenpflege. 
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Tabelle 13: Vorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 2018 

Nr. Pflege und Entwicklungsmaßnahmen Ziele des Arten- und Biotopschutzes
Bearbeitungs-

stand

1

Entwicklung und Umsetzung allgemeines 

Pflege- und Entwicklungskonzept für 

Gehölzstreifen und Hecken

Erhalt der landschaftstypischen Aspekte der traditionellen Kulturlandschaft

Erhöhung des Blühangebots in einem blütenarmen Gebiet zur Förderung der Abundanz davon 

abhängiger Insekten

Förderung der Struktur- und Artenvielfalt

Erhalt offener Wiesenbereiche für Wiesenvögel

-

2

Holländerdeich: Ersatzpflanzung für 

beseitigte Pappeln (Wildobstbäume, 

Kopfbäume und Hecken)

Schutz der gefährdeten Wiesenvogelpopulation im Kleinen Hetterbogen vor Hunden und 

Besucher/innen

Erhalt der landschaftstypischen Aspekte der traditionellen Kulturlandschaft

Förderung seltener Wildobstbäume

Förderung der Insektenvielfalt durch gesteigertes Blütenangebot

+

3

Entwicklung und Umsetzung Pflege-, 

Erhaltungs- und Wiederaufforstungskonzept 

für Kopfbäume vor allem im Kleinen 

Hetterbogen und Millinger Bruch

Förderung der Steinkauzpopulation durch natürliche Nisthöhlen in den Kopfbäumen -

4

Liegenlassen von Totholz an den 

Brückenköpfen und an den Heckenstreifen 

entlang der Wege

Förderung der Amphibienpopulation -

5

Auf den Stock setzen des 

durchgewachsenen Gebüsches an der 

Hetterstraße zwischen Feldkampshof und 

Autobahnparkplatz

Förderung der Wiesenvogelpopulation

Förderung der Bestände von Brutvogelarten der Hecken +

6
Pflege der Weiden- und Erlenreihe hinter 

Feldkampshof

Förderung der Wiesenlimikolen durch Beseitigung hoch aufgewachsener Strukturen am Rande des 

Brutgebietes +/-

7
Entfernen des Nordteils der Pappelreihe im 

westlichen Großen Hetterbogen

Förderung der Wiesenlimikolen durch Beseitigung hoch aufgewachsener Strukturen am Rande des 

Brutgebietes -

8

Entfernung der Baumreihen der 

angrenzenden niederländischen Flächen; 

Ersatz durch Heckenpflanzung

Förderung der Wiesenlimikolen durch Beseitigung hoch aufgewachsener Strukturen am Rande des 

Brutgebietes -

9
Förderung natürlicher Nisthöhlen für den 

Steinkauz 
Förderung der Steinkauzpopulation und anderer Höhlenbrüter -

10
Entfernen der Gehölzinsel im östlichen 

Kleinen Hetterbogen
Förderung der Wiesenbrüter durch Beseitigung hoch aufgewachsener Strukturen -

11

Extensivierung einzelner Flächen mit 

Grünlandnutzung, wo zur Zeit Grundschutz 

ohne Feuchtwiesenschutzpaket besteht / 

Steigerung des KKLP Flächenanteils

Förderung des Mosaiks von intensiv und extensiv genutzten Flächen 

Förderung der Wiesenvogelpopulation

Verringerung des Nährstoffeintrages in Gewässer

Förderung der Amphibienpopulation

-

12 Umwandlung der Ackerflächen in Grünland Förderung der Wiesenlimikolen -

13

Einhaltung der Cross-Compliance-

Vorschriften (Mahdmanagement und 

Nesterschutz)

Förderung der Wiesenlimikolen +

14

Angepasste Mahd (nach Abschluß der 

Wiesenvogelbrut und der Hauptblüte der 

Gräser)

Förderung Artenvielfalt im Grünland und gefährdeter Wiesenvögel +/-

15
Reduzierung des Binsenaufkommens auf 

Extensivgrünland
Förderung Artenvielfalt im Grünland und gefährdeter Wiesenvögel +/-

16 Standortangepasste Düngung Förderung Artenvielfalt im Grünland -
17 Verzicht auf Biozide Förderung Artenvielfalt im Grünland -

18

Förderung von höherwüchsigen 

Saumstrukturen außerhalb des Kerngebietes 

der Wiesenwatvögel 

Deckung- und Rückzugsmöglichkeit von Limikolen

Förderung von samen- und insektenfressenden kleineren Vogelarten

Förderung gefährdeter Feuchtwiesenpflanzenarten
-

19

Anlage einer düngerfreien Pufferzone entlang 

der Landwehr und der wichtigsten Gräben.

Förderung gefährdeter Feuchtwiesenpflanzenarten

Verringerung des Nährstoffeintrages in Gewässer

Förderung schwachwüchsiger Arten in und an den Gräben
-

20

Wiederherstellung eines naturnahen 

Wasserhaushaltes zur Brut-, Zug und 

Rastzeiten durch entsprechende Steuerung 

des Verteilbauwerks in Klein-Netterden.

Förderung gefährdeter Feuchtwiesenarten

Schutz gefährdeter Wiesenlimikolen

Verbesserung der Situation für Zug- und Rastvögel
+/-

21
Verminderung von Stickstoffeinträgen aus der 

Luft
Förderung Artenvielfalt im Grünland -

21

Extensivierung der Pflege der Landwehren 

und von Schaugräben in Zusammenarbeit mit 

dem Deichverband sowie 

Grabenpflegekonzept

Vergrößerung der Schilfflächen an der Landwehr außerhalb der Wiesenbrüterbereiche

Förderung des Artenreichtums der Feuchtwiesen-, Gewässerrand- und Gewässervegetation

Schutz der Wiesenvogelbruten

Förderung der Brutvogelbestände in Röhrichten und Uferrandstreifen

-

22

Sukzessives Entkrauten und Entschlammen 

der Nicht-Schaugräben ohne Anschluss an 

die Landwehr

Förderung schwachwüchsiger Pflanzenarten +/- 

23

Mosaikartige Pflege der Grabensäume (teils 

Sukzession, teils Mahd/Mulchen/Beweiden)

Förderung des Artenreichtums der Feuchtwiesen- und Gewässerrandvegetation

Förderung der Wiesenvogelbruten

Förderung der Brutvogelbestände in Röhrichten und Uferrandstreifen
-

24

Durchführung von Pflege- und 

Arbeitsmaßnahmen des Deichverbandes 

ausschließlich außerhalb der Brutzeit

Schutz der Wiesenvogelbruten

Schutz der Wasservogelbruten in Röhrichten und Ufersäumen +

25

Sukzessives Entkrauten und Entschlammen 

der Schaugräben ohne Sohlvertiefung Förderung der Limnofauna und -flora -

26

Erhaltung und weitere Entwicklung von 

Schilfsäumen an den Gräben außerhalb des 

Kerngebietes der Wiesenwatvögel

Förderung von Röhrichtarten -

27
Randstreifen zu den Gewässern einhalten 

(Dünger, Biozide)
Schutz der Gewässer gegen zus. Nährstoff- und Biozideintrag -

28
Zeitweise Aufstau der Toten Landwehr am 

Verteilbauwerk in Netterden 

Förderung gefährdeter Feuchtwiesenarten

Schutz gefährdeter Wiesenlimikolen

Verbesserung der Situation für Zug- und Rastvögel
-

29
Ermittlung der dominierenden Prädatoren 

innerhalb des NSG
Grundlage zur Erstellung eines Prädationsmanagementkonzeptes -

30
Maßnahmen zur Verminderung des 

Prädationsdrucks
Schutz gefährdeter Wiesenvogelpopulationen +/-

Gehölze

Grünland

Gräben

Prädatorenmanagement
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2.2.3.2 Mahdmanagement auf Privatflächen 

Aufgrund des §44 BNatschG und der Cross-Compliance-Vorschriften, erfolgt ein intensives 

Mahdmanagement auf den intensiv genutzten Privatflächen. Grundlage dafür sind die Er-

gebnisse der Brutvogelkartierungen der NABU-Naturschutzstation Niederrhein und eigene 

Begehungen der Verdachtsflächen zur möglichst genauen Lokalisierung der Neststandorte, 

bzw. der bevorzugten Aufenthaltsorte der Jungvögel. In dieser Zeit ist der Gebietsbetreuer 

ständig erreichbar und steht im Kontakt mit den Kartierern, den Landwirten und der UNB.  

2018 waren es zum Zeitpunkt der ersten Mahd noch 19,3 ha intensiv genutzte landwirt-

schaftliche Flächen, die aufgrund der Brutvögel noch nicht gemäht werden konnten. Dies 

betraf 4 Betriebe, die alle vor Beginn der Mahd persönlich informiert wurden Alle Landwirte 

akzeptierten dies und erhielten dafür vom Kreis Kleve eine finanzielle Entschädigung. 

Bezüglich der Bewirtschaftung der Vertrags-naturschutzflächen (KKLP) wurden Anfragen der 

UNB bearbeitet. 

Auf der gleichen Privatfläche wie schon 2015, 2016 und 2017 begannen wieder zwei Paare 

des Großen Brachvogels zu brüten. Ein Nest wurde anscheinend bereits prädiert bevor das 

Nest markiert werden konnte. Das zweite Neste wurde nach Absprache mit dem Landwirt 

markiert und sollte bei der Mahd weiträumig ausgespart werden. Vor der Mahd wurde auch 

dieses Nest prädiert. Aufgrund der Spurenlage handelte es sich bei dem Prädator um einen 

Raubsäuger. 

 

2.2.3.3 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

An mehreren Stellen im NSG wurden von den Eigentümern Hecken in Sinne einer regel-

mäßigen Pflege auf Stock gesetzt und Kopfbäume geschneitelt. 

 

2.2.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel wird eine Einschätzung des Gesamtzustandes des Untersuchungsgebietes 

nach landesweit einheitlicher Vorgabe gegeben. 

Das NSG Hetter-Millinger Bruch wird geprägt von mit Gräben durchzogenen, ausgedehnten 

Grünlandflächen unterschiedlicher Feuchtestufen, sowie im süd-östlichen Teil (Millinger 

Bruch) von Weißdorn- und Schlehenhecken, (Kopf-)Baumreihen und Einzelgebüschen. Bei 

Hochwasser in der Hetterlandwehr, dem südlichen der drei Gräben, die das Gebiet nördlich 

entlang der niederländischen Grenze begrenzen, werden die südlich gelegenen Flächen 

überschwemmt. Nach Rückgang des Hochwassers bleibt das Wasser in den tiefer liegenden 

Geländebereichen noch längere Zeit stehen und bildet flache Tümpel bzw. „Blänken“. 

Das Gebiet ist ein wichtiger Rastplatz für Zugvögel und stellt für Wildgänse einen sehr wert-

vollen Überwinterungsraum dar. Aufgrund seiner etwas abgeschiedenen Lage ist die Hetter 

eines der am wenigsten durch menschliche Störungen beeinträchtigten Gebiete am Unteren 

Niederrhein. Die Feuchtwiesenniederung spielt zudem als Brut- und Nahrungsraum für Wie-

sen- und Watvögel - allen voran für die Uferschnepfe und den Rotschenkel - zumindest eine 

landesweit, wenn nicht sogar mittlerweile eine bundesweit herausragende Rolle. 

Das Jahr 2018 war besonders ab Ende Juni ein außergewöhnlich trockenes Jahr.  
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Die Entwicklung der wertgebenden Brutvogelarten des NSG „Hetter–Millinger Bruch“ war 

2018 mit einem Plus von 99 Brutpaaren im Vergleich zu 2017 überwiegend positiv. Rot-

schenkel, Feldlerche, Wiesenschafstelze, Großer Brachvogel, Gartenrotschwanz, Kiebitz, 

Rohrammer und Schwarzkehlchen konnten Ihre Bestandszahlen teilweise deutlich erhöhen. 

Vor allem bei der anspruchsvollen Uferschnepfe und beim Wiesenpieper gingen die Bestän-

de jedoch zurück.  

Vertreter der typischen Feuchtwiesenpflanzenarten der Roten Liste fehlen im privaten Grün-

land weitgehend. Die Vorkommen der seltenen und gefährdeten Arten konzentrieren sich auf 

die Gräben und Grabenränder. Die bewirtschafteten Flächen selbst sind sehr arm an gefähr-

deten Arten. Leichte Ausbreitungstendenzen bei der Ufer-Segge (Carex riparia), der See-

kanne (Nymphoides peltata) und der Vielwurzeligen Teichlinse (Spirodela polyrhiza), Lychnis 

flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke), Stellaria palustris (Sumpf-Sternmiere). 

Nicht zuletzt aufgrund der Maßnahmen aus dem 2014 abgeschlossenen LIFE-Projekt sind 

positive Auswirkungen im Bereich der mit Stauen ausgestatteten Gräben im Hinblick auf die 

Feuchtigkeit der Flächen im Projektgebiet erkennbar. 2018 wurden diese jedoch durch ande-

re Faktoren (außergewöhnlich niedrige Grundwasserstände, Prädation, etc.) negativ beein-

flusst. Insgesamt bleibt für 2018 ein intermediärer Trend festzustellen (s. Tabelle 14). 

 

 

Tabelle 14: Entwicklungstrend für das NSG „Hetter – Millinger Bruch“ für die Jahre 2008 bis 
2018 

Trend 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)            

überwiegend positiv       *     
intermediär    * * *  * * * * 

Negativeinflüsse erkennbar * * *         

Negativeinflüsse überwiegen            
 

 

Tabelle 15: Flächenanteil von Biotopen unter Vertragsnaturschutz außerhalb von FFH-
Lebensraumtypen und §62-Biotopen im NSG „Hetter – Millinger Bruch“ (Stand 2015) 

Biotop Fläche (ha) davon im VNS (ha) davon im Veränderung

KLP

2013
sonst. VNS (%-Anteil) zum Vorjahr (%)

Extensivgrünland 2009 71,1 32,6 38,5 100% 0%

Extensivgrünland 2015 119,5 3,2 116,3 100% 68%
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Tabelle 16: Flächengrößen der FFH-Lebensraumtypen und §62-Biotope sowie Angaben zum 
Vertragsnaturschutz im NSG „Hetter – Millinger Bruch“ im Jahr 2018. 

FFH-LRT / §62 Biotop Fläche (ha) EZ davon im Veränderung
Daten von 

2003

KLP

2013 sonst. VNS (%-Anteil) zum Vorjahr (%)

bewirtschaftete LRT

6510 (Magere Flachland-Mähwiese) 96,78 C 3,235 17,77  22% -9%

Summe 96,78

sonstige LRT

LRT 3150 (natürliche eutrophe 

Gewässer)
1,42 B entfällt entfällt entfällt entfällt

LRT 3260 (Fließgewässer mit 

Vegetation des Ranunculion fluitantis)
6,68 C entfällt entfällt entfällt entfällt

Summe 8,10

§62 Biotope außerhalb von FFH-LRT

EC 0 (Nass- und Feuchtgrünland) 94,68 2,810 48,460 54% 5%

EC 1 (Nass- und Feuchtwiese) 20,93 0,148 16,666 80% 14%

EC 2 (Nass- und Feuchtweide) 14,40 3,665 1,280 34% 10%

EC 5 (Flutrasen) 11,79 0,132 0,479 5% -28%

FF 0 (Teich) 1,72 0,000 1,716 entfällt entfällt
Summe 143,52

davon im VNS (ha)
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2.3 NSG Grietherorter Altrhein 

2.3.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.3.1.1 Fauna – Brutvögel 

Ergebnisse: 
 

- 2018 brüteten im NSG Grietherorter Altrhein (Größe: 514 ha) 67 Vogelarten mit insge-

samt 1172 Revieren (s. Tabelle 17), darunter 17 Arten der Roten Liste der ge-

fährdeten Vogelarten Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016): Pirol, Rotschen-

kel (vom Aussterben bedroht), Flussregenpfeifer, Gartenrotschwanz, Kuckuck, Reb-

huhn, Wiesenpieper (stark gefährdet), Bluthänfling, Feldlerche, Feldschwirl, Feldsper-

ling, Großer Brachvogel, Habicht, Kleinspecht, Nachtigall, Star, Steinkauz (gefährdet); 

- Der durchschnittliche Erwartungswert für das Gebiet nach der Arten-Areal-Beziehung 

von MACARTHUR & WILSON (1967) [S = c • Az; S = erwartete Artenzahl, 

A = Fläche in km2] und den von REICHHOLF (1980) für Mitteleuropa ermittelten Kon-

stanten [c = 42,8; z = 0,14] beträgt 53 Brutvogelarten; 

- das NSG Grietherorter Altrhein wies 2018 einen weit über dem Durchschnitt liegenden 

Artenreichtum auf; sowohl die Arten- als auch die Brutpaarzahlen gingen aber im Ver-

gleich zum Vorjahr zurück. 

Tabelle 17: Brutvogelbestand im NSG Grietherorter Altrhein von 2013 bis 2018 mit Angabe der 
Gefährdungskategorien 

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2013

Anzahl 

Reviere 

2014

Anzahl 

Reviere 

2015

Anzahl 

Reviere 

2016

Anzahl 

Reviere 

2017

Anzahl 

Reviere 

2018

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2013

Anzahl 

Reviere 

2014

Anzahl 

Reviere 

2015

Anzahl 

Reviere 

2016

Anzahl 

Reviere 

2017

Anzahl 

Reviere 

2018

1 Amsel 73 76 65 93 65 44 47 Kuckuck 2 2 4 4 4 6 4 3

2 Austernfischer 4 6 6 7 6 5 48 Löffelente 3 S 1 S 0 1 0 1 0 0

3 Bachstelze V V 9 7 3 7 7 6 49 Mäusebussard 5 6 5 5 5 4

4 Baumfalke 3 2 0 1 0 1 0 0 50 Misteldrossel 3 1 3 0 1 1

5 Blässralle 16 28 37 23 20 22 51 Mönchsgrasmücke 67 87 87 90 91 74

6 Blaukehlchen 3 1 1 0 0 0 0 0 52 Nachtigall 3 3 11 9 10 5 8 4

7 Blaumeise 24 31 21 25 32 23 53 Nilgans 13 11 16 17 18 16

8 Bluthänfling 3 2 21 18 13 7 13 8 54 Pirol 1 1 0 1 0 4 0 1

9 Brandgans 7 7 6 7 5 5 55 Rabenkrähe 16 22 19 24 20 19

10 Buchfink 98 134 109 147 126 129 56 Rauchschwalbe 3 3 5 3 2 2 0 0

11 Buntspecht 8 12 15 15 13 12 57 Rebhuhn 2 S 2 S 1 0 0 1 0 1

12 Dorngrasmücke 51 62 87 76 72 58 58 Reiherente 6 8 7 7 5 6

13 Eichelhäher 3 3 3 5 2 2 59 Ringeltaube 49 53 49 56 64 56

14 Eisvogel 0 1 1 1 0 0 60 Rohrammer V V 29 13 15 8 7 3

15 Elster 0 0 0 1 0 0 61 Rostgans 0 0 0 0 1 0

16 Feldlerche 3 S 3 S 10 15 17 16 18 21 62 Rotmilan S 1 S 0 1 0 0 0 0

17 Feldschwirl 3 2 12 6 3 4 3 2 63 Rotkehlchen 5 5 6 5 10 7

18 Feldsperling 3 3 13 10 4 3 6 5 64 Rotschenkel 1 S 1 S 2 2 1 1 1 1

19 Fitis V V 34 16 15 21 20 20 65 Saatkrähe 9 0 0 0 0 0

20 Flussregenpfeifer 2 1 6 11 10 11 14 15 66 Schnatterente 9 15 10 14 15 13

21 Gartenbaumläufer 16 16 17 18 25 16 67 Schwanzmeise 4 3 2 3 3 1

22 Gartengrasmücke 70 51 53 67 65 43 68 Schwarzkehlchen 1 4 1 7 10 6

23 Gartenrotschwanz 2 2 9 14 11 20 22 16 69 Singdrossel 26 14 24 25 18 27

24 Gelbspötter 3 5 12 9 5 9 12 70 Sperber 0 0 1 1 1 0

25 Graugans 15 19 15 20 19 17 71 Sprosser 0 0 0 0 0 1

26 Grauschnäpper 3 5 5 11 10 8 72 Star 3 3 22 21 51 57 54 75

27 Großer Brachvogel 3 S 3 S 2 1 1 1 1 1 73 Steinkauz 3 S 3 S 1 2 2 1 1 1

28 Grünfink 5 6 2 1 4 4 74 Stieglitz 14 18 17 13 19 19

29 Grünspecht 2 1 3 3 2 2 75 Stockente V 14 18 13 12 12 14

30 Habicht 3 3 0 2 2 1 2 1 76 Sumpfmeise 1 2 5 6 3 5

31 Haubentaucher 8 11 10 14 7 8 77 Sumpfrohrsänger V V 112 83 100 96 71 74

32 Hausente 0 0 0 1 1 0 78 Teichralle V 3 1 0 0 2 0 0

33 Hausrotschwanz 1 1 0 0 0 1 79 Teichrohrsänger V 3 0 1 0 0 3

34 Haussperling V V 1 7 0 1 1 0 80 Türkentaube 0 1 0 0 0 0

35 Heckenbraunelle 17 10 11 11 13 13 81 Turmfalke V V 0 1 0 0 0 0

36 Höckerschwan 0 1 1 1 1 0 82 Turteltaube 2 1 0 1 0 0 0 0

37 Hohltaube 4 8 6 6 9 6 83 Wachtel 2 2 1 1 1 0 0 0

38 Jagdfasan 12 12 15 6 12 7 84 Weidenmeise 2 4 6 5 12 9 5

39 Kanadagans 2 5 3 3 6 7 85 Wiesenpieper 2 S 1 S 15 32 27 25 24 17

40 Kernbeißer 0 0 0 2 0 0 86 Wiesenschafstelze 19 16 12 16 14 20

41 Kiebitz 2 S 2 S 1 3 0 2 1 0 87 Zaunkönig 28 37 44 53 36 36

42 Klappergrasmücke V V 4 7 4 6 8 2 88 Zilpzalp 87 111 96 92 101 70

43 Kleiber 1 2 1 1 1 1 89 Zwergtaucher 1 0 0 0 1 0

44 Kleinspecht 3 3 2 1 1 0 0 2 Summe Arten 72 76 68 75 68 67

45 Knäkente 1 S 1 S 0 0 0 1 0 0 Summe Reviere 1184 1289 1259 1391 1331 1172

46 Kohlmeise 26 37 38 52 63 45  
RL = Rote Liste; NRW = Nordrhein-Westfalen; NR = Niederrheinisches Tiefland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; R = arealbedingt selten; 
V = Vorwarnliste; S = von Schutzmaßnahmen abhängig 
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Entwicklung der Bestände der Wasser-, Wiesen- und Röhrichtvögel sowie der weiteren 

Rote-Liste-Arten (zur Lage der Reviere siehe auch Karte 4 bis 7 im Anhang II) im Ver-

gleich zum Vorjahr: 

 

Wasservögel: 
 

- insgesamt blieben die Brutpaarzahlen 2018 mit 123 Paaren im Vergleich zum Vor-

jahr mit 124 Paaren nahezu stabil. Rückgänge zeigten sich bei Graugans, Haus-

ente und Höckerschwan, Nilgans, Schnatterente und Zwergtaucher. Dagegen 

nahmen die Bestände von Blässralle, Flussregenpfeifer, Haubentaucher, Kana-

dagans, Reiherente und Stockente zu. Der Bestand der Brandgans blieb konstant. 

Insgesamt verharrt der Bestand an Wasservögeln auf relativ hohem Niveau. Die 

im Vergleich zum Vorjahr höheren Frühjahrswasserstände des Rheins haben sich 

aber – anders als in anderen Gebieten – nicht positiv auf den Wasservogelbestand 

ausgewirkt. Bemerkenswert ist jedoch der erneute Anstieg beim Flussregenpfeifer, 

der mit 15 Revieren den höchsten Stand seit 12 Jahren erreicht. Diese Art profi-

tierte von den im Juni stark fallenden Wasserständen, wodurch großflächig Kies-

flächen am Rheinufer für die Brut zur Verfügung standen. 
 

- Rückgänge: Graugans (-2 BP), Hausente (-1 BP), Höckerschwan (-1 BP), Nilgans 

(-2 BP), Schnatterente (-2 BP), Zwergtaucher (-1 BP) 

- Zunahmen: Blässralle (+2 BP), Flussregenpfeifer (+1 BP), Haubentaucher 

(+1 BP), Kanadagans (+1 BP), Reiherente (+1 BP), Stockente (+2 BP) 

- Konstant: Brandgans (5 BP) 
 

 

Wiesenvögel: 
 

- Der Bestand an Wiesenvögeln ging 2018 leicht auf 72 Revieren zurück (2017: 75). 

Die stärksten Rückgänge unter den einzelnen Arten verzeichneten dabei Schwarz-

kehlchen und Wiesenpieper. Um lediglich ein Brutpaar nahmen die Bestände von 

Austernfischer und Kiebitz ab, wobei letzterer aber als Brutvogel damit erlosch. Zu-

wächse zeigten sich bei Feldlerche und Wiesenschafstelze. Rotschenkel und Großer 

Brachvogel waren auch 2018 konstant mit einem Brutpaar vertreten. 
 

- Rückgänge: Austernfischer (-1 BP), Kiebitz (-1 BP), Schwarzkehlchen (-4 BP), 

Wiesenpieper (-7 BP),  

- Zunahmen: Feldlerche (+3 BP), Wiesenschafstelze (+6 BP) 

- Konstant: Großer Brachvogel (1 BP), Rotschenkel (1 BP) 
 

 

Röhrichtvögel: 
 

- insgesamt blieb der Bestand an Röhrichtvögel 2018 mit 82 Revieren unter Mitein-

beziehung des Sumpfrohrsängers fast stabil (2017: 81). Weiter rückläufig sind je-

doch die Bestände von Feldschwirl und Rohrammer. Bestandszunahmen zeigten 

sich dagegen beim Sumpf- und Teichrohrsänger. 
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- Die stark negative Entwicklung bei der Rohrammer setzt sich auch 2018 fort. Sie 

erreicht aktuell nur noch drei Reviere und steht damit kurz vor dem Erlöschen. 

Auch in anderen Gebieten ist diese Art stark rückläufig. 
 

- Rückgänge: Rohrammer (-4 BP), Feldschwirl (-1 BP) 

- Zunahmen: Sumpfrohrsänger (+3 BP), Teichrohrsänger (+3 BP), 

- Konstant: - 
 

 

Weitere Rote-Liste-Arten: 
 

- unter den weiteren Rote-Liste-Arten (ohne Berücksichtigung von Arten der Vorwarn-

liste) stieg die Artenzahl von acht Arten im Vorjahr auf zehn Arten an. Auch die Zahl 

der Brutpaare erhöhte sich von 110 auf 116. Die stärkste Zunahme zeigte dabei der 

Star, zudem konnten Kleinspecht und Pirol wieder im Gebiet nachgewiesen werden. 

Diese beiden Arten fehlten im Vorjahr. Alle weiteren Arten zeigen mehr oder weniger 

starke Rückgänge in den Beständen. Lediglich der Bestand des Steinkauzes blieb 

stabil. 
 

- Rückgänge: Bluthänfling (-5 BP), Feldsperling (-1 BP), Gartenrotschwanz (-6 BP), 

Habicht (-1 BP), Kuckuck (-1 BP), Nachtigall (-4 BP) 

- Zunahmen: Kleinspecht (+2 BP), Pirol (+1 BP), Star (+21 BP) 

- Konstant: Steinkauz (1 BP) 

 

 

Besonderheiten: 
 

- hoher Brutbestand des Flussregenpfeifers 

- Erlöschen des Kiebitzbestands 

- Brut von Rotschenkel und Großem Brachvogel 

- Bestandsanstieg bei Feldlerche und Wiesenschafstelze 

- deutlicher Bestandsrückgang beim Wiesenpieper 

- erneuter Rückgang des Rohrammer-Bestands auf nur noch drei Reviere und damit 

auf ein neues Minimum 

- Brut von Kleinspecht und Pirol 
 

 

Beeinträchtigungen: 
 

- Störungen am Rheinufer im Bereich Einstrom Grietherorter Altrhein durch Angler 

sowie Lagern und Feuer machen, 

- regelmäßige Störungen am Ende der Pappel-Allee im Teilgebiet Grietherorter In-

sel – hier nutzen trotz Verbotstatbestand zumeist auswärtige Angler den Wirt-

schaftsweg, um zu den Angelplätzen im Bereich Dornicker Hafen/Nordspitze 

Grietherort zu gelangen und stellen die Fahrzeuge am Wegrand im Gebiet ab. 



 Schutzgebietsbetreuung 

   49 

 

2.3.1.2 Flora – Bestandserfassung von botanischen Dauerbeobachtungsflächen 

Ende der 1990er Jahre sind auf extensivierten Grünlandparzellen 6 Dauerquadrate ein-

gerichtet worden, die seitdem in zwei- bis dreijährigem Turnus pflanzensoziologisch aufge-

nommen werden. Im Juni 2018 wurden Bestandsaufnahmen auf den 4 Flächen DQ2 - DQ5 

gemacht (Tabelle 39 bis Tabelle 42 im Anhang I).  

 

Die Dauerbeobachtungsfläche DQ2 liegt auf einem bodenfrischen Auenstandort und wird 

seit jeher als Mähweide genutzt.  

Von 1997 bis 2011 haben nur geringe Bestandsumschichtungen stattgefunden. Bemerkens-

wert in der typischen Weidelgras-Weißklee-Weide ist der hohe Kräuteranteil (Weißklee, Lö-

wenzahn, Scharfer Hahnenfuß, Kriechendes Fingerkraut). Das Artenspektrum war in den 

Aufnahmen von 2009 und 2011 zusätzlich angereichert durch Rotklee (Trifolium pratense), 

Spitzwegerich (Plantago lanceolata) und Wiesen-Hornkraut (Cerastium holosteoides). Ver-

mutlich eine Folge des Düngungsverzichtes seit 1997. Besonders hervorzuheben ist der 

Wiesen-Kümmel (Carum carvi), der basenreiche Lehmböden anzeigt und der im niederrhei-

nischen Tiefland zu den stark gefährdeten Pflanzen zählt.  
 

Die Vegetationsaufnahmen von 2015 und 2018 ergeben ein gänzlich anderes Bild. In der 

Grasnarbe dominieren 2018 die Obergräser Wiesen-Fuchsschwanz und Quecke, während 

Weidelgras nur untergeordnet beteiligt ist. An Kräutern sind nur noch Kriechendes Finger-

kraut und Acker-Kratzdistel vorhanden. Die Artenzahl in der Probefläche ist von 19 (2011) 

auf 10 in den letzten Jahren zurückgegangen. Auf der gesamten Parzelle ist der gefährdete 

Wiesen-Kümmel nur noch in Einzelexemplaren zu finden. 
 

 

Abbildung 28: Dauerbeobachtungsfläche DQ2 – Von Obergräsern (Wiesen-Fuchsschwanz, 
Quecke) dominierte Mähweide. Ehemals kräuterreiche Weidelgras-Weißklee-Weide (15.6.2018). 
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Seit dem Wechsel des Bewirtschafters im Jahr 2011 ist die Beweidung im Sommer nur kurz-

zeitig und anscheinend nicht aufwuchsgerecht praktiziert worden. Durch Unterbeweidung 

haben blattreiche Obergräser zugenommen und die niedrigwüchsigen Krautarten sind zu-

grunde gegangen. Ob diese Entwicklung durch Düngung verstärkt worden ist, bleibt hier un-

klar. Seit 2016 ist die Beweidung zwar verbessert worden, aber die Artenvielfalt hat sich in 

der Grasnarbe bislang nicht regeneriert. 
 

 

Abbildung 29: Dauerbeobachtungsfläche DQ3 – Weidelgras-Weißklee-Weide. Extensiv genutzte 
Standweide. Im Sommer 2018 schon Ende Juni verdorrt (29.6.2018). 

 

Die Dauerbeobachtungsfläche DQ3 liegt auf einer Standweide, die seit mehr als 20 Jahren 

extensiv bewirtschaftet wird.  

Die Artenzahl auf der Probefläche hat von 1997 (14 Arten) bis 2018 (16 Arten) leicht zuge-

nommen. Mit 10 Grasarten ist die Gräseranzahl ungewöhnlich hoch für eine kleine Probeflä-

che von 9 qm. Nachdem anfangs Weidelgras (Lolium perenne) dominierte, ist seit 2012 kei-

ne Grasart deutlich vorherrschend. Kräuter sind insgesamt nur schwach vertreten. 

Auf der Weidefläche insgesamt ist das Artenspektrum mit u.a. Goldhafer (Trisetum fla-

vescens), Sauerampfer (Rumex acetosa) und Wiesen-Pippau (Crepis biennis), die in Inten-

sivgrünland nicht vorkommen, recht vielfältig. 

 

Die Dauerbeobachtungsflächen DQ4 und DQ5 liegen beide auf einer Parzelle im Norden 

der Grietherorter Insel. Die extensive Wiese wird seit 1998 mit zweimaligem Schnitt ohne 

Düngung bewirtschaftet.  

2012 ist auf dieser Parzelle auf einem zentralen Streifen Regio-Saatgut ausgesät worden, 

um die Artenvielfalt zu erhöhen. Von diesem Einsaatstreifen aus ist der Wiesen-Pippau 

(Crepis biennis) in beträchtlicher Anzahl ins Umfeld eingewandert. 

 

In DQ4 ist Quecke (Elymus repens) mit ca. 60% weiterhin vorherrschend. Daneben ist Wie-

sen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) stark beteiligt. Seit 2014 haben Knäulgras (Dacty-

lis glomerata) und Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris) zugenommen. Wiesen-Pippau 

(Crepis biennis), der 2014 erstmalig aufgetaucht war, ist erneut in der Probefläche vorhan-
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den. Er hat sich gleichzeitig mit Wiesen-Kerbel auf der gesamten Parzelle deutlich ausge-

breitet. 
 

 

Abbildung 30: Dauerbeobachtungsfläche DQ4. Stumpfblättriger Ampfer und Wiesenkerbel sind 
2018 stärker vertreten als in den Jahren zuvor (07.06.2018). 

 

 

Abbildung 31: Dauerbeobachtungsfläche DQ5 liegt in einer Flutrinne. Außerhalb der Probeflä-
che bildet Stumpfblättriger Ampfer stellenweise Massenbestände infolge wochenlanger Über-
stauung im Sommer 2016  (07.06.2018). 

 

In DQ5 sind Quecke und Wiesen-Fuchsschwanz die Hauptbestandsbildner. Daneben sind 

nur Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) und Gemeine Rispe (Poa trivialis) erkennbar be-

teiligt. Verglichen mit den Vorjahren ist der Bestand extrem artenarm. Eine Ursache dafür 

kann das Sommerhochwasser im Juni 2016 sein. Wesentlich ist aber auch die Vorherrschaft 
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der Obergräser, die durch einen späten 1. Schnitt (nach dem 15.Juni) und durch einen relativ 

gut versorgten Auenboden begünstigt wird. 
 

2.3.1.3 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Die Bearbeitung der sogenannten FFH-Tabellen für das LANUV ist erfolgt. 

 

 

2.3.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Das Maßnahmenkonzept (MAKO) für das FFH-Gebiet Grietherorter Altrhein (DE 4203-303) 

war 2013 mit den betroffenen Bewirtschaftern und Flächeneigentümern sowie mit Vertretern 

von Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Forst, Fischerei und Jagd abgestimmt worden.  

Eine Reihe von Maßnahmen wurde in den Jahren 2014 - 2017 realisiert, darunter umfangrei-

che Entwicklungsmaßnahmen (s. 2.3.3.4 und 2.3.3.3). 2018 fanden keine weiteren Maß-

nahmen statt.  

 

2.3.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Ein Teil der im MAKO aufgelisteten Maßnahmen auf forstfiskalischen Eigentumsflächen wur-

de vom Forstamt Niederrhein in einem sogenannten Ökokonto gebündelt und 2015 / 2016 

mit dem NZ umgesetzt: 

- Umwandlung von Hybridpappel-Forst in naturnahen Auwald auf d. Grietherorter Insel 

- Neuanlage einer Blänke im Bereich Reeser Ward/Mahnenburg  

- Anlage von ungedüngten Rand- und Schonstreifen im Intensiv-Grünland 

- Extensivierung einer Grünlandparzelle auf der Grietherorter Insel 

 

Die Anlage von Schonstreifen im Intensiv-Grünland ist bislang nur im Teilgebiet Reeserward 

in einigen Pachtverträgen geregelt worden. Im Teilgebiet Grietherorter Insel sollen 2019 bei 

der turnusgemäßen Aktualisierung von Pachtverträgen ähnliche Beschränkungen auf aus-

gewählten Intensiv-Grünlandflächen vereinbart werden.  

Auch ist die Extensivierung einiger heute noch intensiv genutzter Flächen vorgesehen.  

 

Bei Grünlandextensivierungen auf Grietherort ist zu berücksichtigen, dass die drei orts-

ansässigen Milchviehbetriebe auf der Grietherorter „Insel“ auf hofnahes, gut befahrbares 

Intensivgrünland praktisch nicht verzichten können.  

Für Extensivierungen sind deshalb vorrangig Flächen in Erwägung zu ziehen,  

- die weit abgelegen sind, 

- die schwierig befahrbar sind, oder  

- die am Rand von Gewässern liegen.  

Unter diesem Blickwinkel sind für künftige Extensivierungen auch die Pachtflächen der Be-

zirksregierung zu betrachten. Flächen der Bezirksregierung erstrecken sich nämlich haupt-

sächlich am Altrhein-Ufer, wo ungedüngtes Grünland als Pufferzone besonders wünschens-

wert ist.  
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2.3.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.3.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Ein wesentlicher Bestandteil der Gebietsbetreuung ist die Koordination von Ausnahmen zur 

flexiblen Bewirtschaftung von extensivem Grünland. 

- Wie in den Vorjahren wurden einzelne Wiesen oder Mähweiden schon Mitte Mai 

zur vorzeitigen Schnittnutzung freigegeben. Dabei bleiben in aller Regel ausge-

wählte Wiesen-Schonstreifen stehen als Ausweichquartiere für die Wiesenfauna. 

- Im Teilgebiet Reeser Ward sind ungedüngte und ungespritzte Saumstreifen auf In-

tensivgrünlandparzellen als neuartiges Landschaftselement vom Forstamt bei der 

Verpachtung festgesetzt worden (s. Arbeitsbericht 2015). Abstimmungsgespräche, 

Kontrollen und Erfahrungsaustausch mit den Bewirtschaftern sind erforderlich, um 

eine schonende Nutzung dieser Streifen sicherzustellen, damit sie als Saumbiotop 

ihre Funktion erfüllen.  

 

Abbildung 32: Doppelter Saumstreifen von 4m Breite im Intensivgrünland im Juli. Beim 1. 
Schnitt ist versäumt worden, eine Hälfte von 2 m Breite mitabzumähen.  Beim nächsten Schnitt 
darf trotzdem nur eine Hälfte von 2 m Breite abgeräumt werden, damit ein hochwüchsiger 
Graskorridor als Zufluchtsort für Kleintiere im Intensivgrünland erhalten bleibt. Beim darauf 
folgenden Schnitt wird der andere Saumstreifen mitgemäht, so dass abwechselnd immer wie-
der ein hochwüchsiger Randstreifen im Grünland stehen bleibt.  
Diese abwechselnd gemähten Randstreifen dürfen nicht gedüngt und nicht mit Pestiziden ge-
spritzt werden. Dann können sich mit der Zeit auch Kräuter etablieren (04.07.2018). 

 

- Die Beweidung wurde auf allen Mähweiden und Weiden ausgiebig praktiziert, weil im 

Spätsommer 2018 infolge der extremen Dürre allgemeine Futterknappheit herrschte. 

Die Weidesaison wurde zudem über den üblichen Stichtag hinaus bis Mitte Novem-

ber verlängert. Der Aufwuchs ist somit vom Vieh nahezu vollständig abgefressen und 

verwertet worden. Eine scharfe Beweidung fördert in der Regel den Kräuterreichtum 

in der Grasnarbe.  
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- Abstimmungsgespräch mit der Feuerwehr Bienen hinsichtlich des Rückschnitts von 

Baumweiden am Altrheinufer, damit bei Hochwasser die Fahrrinne nach Grietherort 

mit dem Boot möglichst gefahrlos passiert werden kann.  

 

2.3.3.2 Pionierhafen Dornick 

Die Verträge für die vereinbarte Übertragung der Liegenschaft von der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben (BImA) an die NRW-Stiftung sind nach wie vor noch nicht unter-

schrieben. Das Gelände wird noch von der Bundesforstverwaltung verwaltet.  

 

2.3.3.3 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

- Kopfbaumpflege: Im Teilgebiet Reeserward wurden am Restbaggersee drei 

Kopfweiden gepflegt. Drei weitere Kopfweiden wurden auf Grietherort gepflegt. 

Die Bäume waren vor 20 Jahren vom Naturschutzzentrum an der Südspitze der 

Flutrinne gepflanzt worden.  

- Rückschnitt von Ufergehölzen: Am Restbaggersee wurden in Kooperation mit 

dem Heimatverein Bienen Ufergehölze zurückgeschnitten, u.a. um Sicht-

schneisen frei zu halten. 

- Beseitigung von Gehölzen: Auf der Triftweide Reeserward, wo keine Weidepflege 

(Ausmahd von Weideunkräutern) stattfindet, werden wiederholt Gruppen von 

„Bonsai“-Strauchweiden, die trotz Beweidung langsam buschig aufwachsen, bo-

dennah abgeschnitten, damit dort eine offene gehölzarme Landschaft für Wie-

senvögel erhalten bleibt (s. Arbeitsbericht 2014).  

- Bekämpfung von invasiven Neophyten: In der Randzone der gerodeten Blänke 

wurden Trupps der Riesen-Goldrute (Solidago gigantea) in Handarbeit herausge-

zogen, um die Ausbreitung zu bremsen und die Entwicklung von Massenbestän-

den möglichst zu unterbinden.  

 

2.3.3.4 Maßnahmenumsetzung im Rahmen des MAKO-GAR und des MAKO-VSG 

In den Jahren 2014 - 2017 sind einige umfangreiche Entwicklungsmaßnahmen realisiert 

worden:  

- Wiederherstellung einer Blänke durch radikale Gehölzrodung 

- Neuanlage einer Blänke im Süden des NSG (Reeser Ward/Mahnenburg) 

- Umwandlung Pappelforst in naturnahen Auwald.  

- Beseitigung von Hybridpappel-Reihen  
 

Im Jahr 2018 fanden keine weiteren Maßnahmen statt.  

Mit der neuen NSG-Verordnung ist im Dezember 2018 ein Angelverbot für den Rheinuferab-

schnitt Reeserward zwischen Einmündung Yachthafen im Süden und Einmündung Restbag-

gersee im Norden in Kraft getreten. Dies war vorab mit der Rheinfischereigenossenschaft 

abgestimmt. Die Verminderung von Störungen am Rheinuferabschnitt Reeserward ist ein 

entscheidender Schritt zur Optimierung des Vogelschutzgebietes Unterer Niederrhein sowohl 

im Hinblick auf das Brutgeschäft von Wat- und Wiesenvögeln als auch hinsichtlich der Schaf-

fung störungsarmer Rast- und Äsungsplätze für nordische Gänse. 
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Das Rheinufer im Teilgebiet Reeserward ist mangels Wegen für Erholungssuchende nicht 

zugänglich. Deshalb hat Reeserward eine herausragende Bedeutung als sehr störungsarmer 

Rast- und Schlafplatz für nordische Gänse und auch für „Sommergänse“ und andere Groß-

vögel erlangt.  

Das Privileg für Angler, auch schwer zugängliche Uferabschnitte aufsuchen zu dürfen und 

sich dort tagelang aufhalten zu dürfen ist, hatte gravierende Störungen in dieser Kernzone 

des Wiesenvogelschutzes verursacht. Zum einen beim Aufenthalt auf den Kiesbänken, ins-

besondere weil sich auswärtige Angler dort vielfach mehrere Tage lang mit Übernachtungen 

aufgehalten haben. Zum andern bei den Querungen der Wiesenflächen, die nicht durch We-

ge erschlossen sind.  

 

2016 ist am Südrand des NSG eine 0,5 ha große Blänke im Überflutungsgrünland ange-

legt worden. Die Blänke liegt auf einer extensiv bewirtschafteten Weide nahe am Rhein. 

Sie wird bei Hochwässern überschwemmt und führt in der Regel zur Brutsaison der Limi-

kolen im Frühjahr Wasser. Die Blänkenufer sind nicht abgezäunt und sind in die Bewei-

dung des angrenzenden Grünlandes einbezogen. Im Frühjahr 2018 war die Blänke rand-

voll mit Wasser und gut besuchter Rastplatz u.a. von Brandgänsen und verschiedene 

Enten.  

 
 

2.3.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine Kurzcharakterisierung des Gebietes und eine Einschät-

zung des Gesamtzustandes nach landesweit einheitlicher Vorgabe gegeben. 

Das NSG Grietherorter Altrhein umfasst einen naturnahen Auenkomplex mit der Altrhein-

Schlinge bei Grietherort. Das Gebiet liegt im Deichvorland auf der östlichen Rheinseite. 

Es wird bereits bei mittleren Hochwässern mehr oder weniger großflächig überschwemmt. 

Fast alljährlich werden die tief liegenden Zonen von der Dynamik des Rheins beeinflusst. 

Der oberstromig angebundene Grietherorter Altrhein und der Rheinbannerstrang, ein ver-

landeter Seitenarm, gliedern die Nordhälfte des NSG. Daneben gehören temporär was-

serführende Flutrinnen und zwei Kolke in beweidetem Grünland zu den ursprünglichen 

Gewässerbiotopen. Das südliche Teilgebiet (Reeser Ward) ist von künstlichen Gewässern 

geprägt, die bei der Verfüllung und Renaturierung ausgedehnter Kiesabgrabungen ent-

standen sind. Dies sind ein rheinangebundener Baggersee-Rest mit renaturiertem Um-

land, zwei große Angelteiche nahe der Mahnenburg sowie schlammige Flachgewässer 

innerhalb von Auwald-Sukzessionsgehölzen.  

Ausgedehnte, teilweise extensiv bewirtschaftete Grünlandflächen und gewässerbeglei-

tende Auwald-Sukzessionsstadien prägen das Landschaftsbild ebenso wie Kopfbaum-

gruppen, Weißdornhecken und Pappelreihen. Zur Biotopvielfalt tragen feuchte Stauden-

fluren auf ungenutzten Brachestreifen sowie Kiesbänke und Schlammpionierfluren am 

Rheinufer bei. Das Gesamtgebiet ist ein sehr störungsarmer bevorzugter Überwinterungs-

raum von nordischen Wildgänsen. 
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Im nördlichen Teilgebiet sind keine auffälligen positiven oder negativen Veränderungen 

festzustellen. Der floristische Artenreichtum hat auf einzelnen extensiv genutzten Wiesen 

langsam zugenommen. Auch die unbeeinflusste Sukzession der Weiden-Galeriewälder 

am Altrhein ist positiv zu werten. Die Beseitigung von Pappeln als Störfaktor für Wiesen-

vögel hat sich noch nicht erkennbar ausgewirkt. 

Das südliche Teilgebiet zeigt positive Entwicklungstendenzen im Extensivgrünland durch 

Heraus-bildung von Feuchtwiesen- und Glatthaferwiesen sowie durch Neufunde floristi-

scher Seltenheiten (u.a. Silaum silaus u. Euphorbia seguieriana). Positiv ist auch die lang-

jährig ungestörte Sukzession von Weichholz-Auwaldbeständen auf verfülltem Abgra-

bungsgelände und am Ostufer des Restbaggersees sowie am Westufer des Rheinban-

nerstrangs mit mächtigem Pappel-Altholz. 

Bezogen auf die Avifauna weist das NSG Grietherorter Altrhein einen überdurchschnittlich 

hohen Arten- und Individuenreichtum auf.  

Der Entwicklungstrend für das Gebiet insgesamt wird als überwiegend positiv eingestuft, 

weil wichtige Biotopentwicklungsmaßnahmen in 2014-2016 umgesetzt worden sind. Sie 

haben die Struktur einiger Zielbiotope (Blänken, blütenreiches Grünland in offener Land-

schaft, lineare Saumstrukturen im Grünland, Erhaltung von Altbäumen und stehendem 

Totholz im Auwald) wesentlich verbessert. 
 

Tabelle 18: Entwicklungstrend für das NSG „Grietherorter Altrhein“ für die Jahre 2009 bis 2018 

Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv      * * * * * 

intermediär * * * * *      

Negativeinflüsse erkennbar           

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.4 NSG Altrhein Reeser Eyland 

2.4.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.4.1.1 Fauna - Brutvögel 

Eine Kartierung der Brutvögel ist in diesem Gebiet nur alle drei Jahre vorgesehen (zuletzt 

2016). 2018 fand demenstsprechend keine Kartierung statt. Im Rahmen der Gebietskon-

trollen konnte aber Mitte Juli am Altrhein sowohl ein jungeführender Rotschenkel als auch 

ein Kiebitz mit Nachwuchs beobachtet werden. Zudem hielt sich ein Paar der Krickente im 

Uferbereich auf. 
 

 

Abbildung 33: Kiebitz und Rotschenkel waren 2018 je mit einem Brutpaar am Altrhein Reeser 
Eyland vertreten und wurden beide jungeführend nachgewiesen (Foto: Vossmeyer 11.07.2018). 
 

 

2.4.1.2 Flora 

Floristische oder vegetationskundliche Kartierungen fanden in diesem Gebiet nicht statt. 
 

2.4.1.3 Gewässeruntersuchungen 

Das bereits seit 1995 in Zusammenarbeit mit dem LANUV laufende und seitdem mehrfach 

modifizierte Untersuchungsprogramm ist seit 2009 nur noch auf 4 Gewässer beschränkt 

(Bienener Altrhein, Millinger Meer, Grietherorter Altrhein und Reeser Altrhein und wird seit 

2010 nur noch alle 3 Jahre durchgeführt. Die nächsten Untersuchungen erfolgen 2019. 
 

2.4.1.4 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Die Bearbeitung der sogenannten FFH-Tabellen für das LANUV ist erfolgt. 
 

 

2.4.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Für das Gebiet liegt bisher kein Maßnahmenkonzept vor. Seine Erstellung ist für das Jahr 

2019 vorgesehen. 
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2.4.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.4.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement, Beratung 

Die Gebietskontrollen wurden wie geplant durchgeführt. Zeitlich intensiv gestaltete sich die 

Regelung des Wasserstandes im Altrhein. Ab April erfolgte eine wöchentliche Kontrolle der 

Stauklappe (Öffnung, Überprüfung des eingestellten Wasserstandes) inklusive Kontrolle der 

Überstauungssituation der Röhrichtstandorte. Wie im Vorjahr wurde die Klappe ab Mitte April 

geöffnet. Ende Mai bis Mitte Juni musste die Stauklappe für 3 Wochen geschlossen werden, 

da die Haffensche Landwehr zwecks Gewässermahd vom Deichverband aufgestaut wurde. 

Ab Mitte Juni floss die Haffensche Landwehr wieder ungestaut in den Altrhein und führte für 

ca. 2 Wochen zu höheren Wasserständen im Altrhein, da das Öffnen des Staus in der Haf-

fenschen Landwehr nicht kommuniziert wurde und die Stauklappe am Altrhein noch ge-

schlossen war. Wegen der anhaltend hohen Temperaturen und niedrigen Wasserstände 

wurde ab Mitte Juli bis Ende September die Stauklappe in Absprache mit dem Naturschutz-

zentrum geschlossen. Trotz der langanhaltenden Trockenheit im Sommer kam es zu keinen 

kritischen Wasserständen im Altrhein. Die Ufervegetation konnte sich bis zum Ende der Sai-

son gut entwickeln und es waren größere Schlammflächen für durchziehende Limikolen vor-

handen. Um die Absprachen zum Wasserstandsmanagement an der Haffenschen Landwehr 

und dem Reeser Altrhein zu verbessern, wurden Abstimmungsgespräche zwischen Deich-

verband und Naturschutzzentrum zu den Aufstauzeiten in der Haffenschen Landwehr ge-

führt. 
 

Die Bewirtschaftung der landeseigenen Flächen erfolgte größtenteils vertragsgemäß. Bei der 

Beweidung bzw. Mahd einiger Flächen musste nachgefragt werden, die Bewirtschaftung 

wurde dann aber ohne weitere Probleme umgesetzt. Im Juli und August waren die Flächen 

aufgrund der Witterung sehr trocken und verdorrt, so dass keine Beweidung der Flächen 

möglich war. Im Ausgleich dafür zeichnete sich das Grünland im Herbst mit einem satten 

Aufwuchs aus, so dass in Absprache mit der Bezirksregierung die Beweidung der Flächen 

über die eigentliche Frist des 31.10. hinaus verlängert wurde. Das bereits seit 2016 bemerkte 

hohe Aufkommen von Ampfer auf dem Flurstück 299 südlich des Deichübergangs Lin-

denallee sowie einem Teil des daran angrenzenden Flurstückes 143 (vergl. Arbeitsbericht 

2016) hat sich auf den Flächen, die partiell gespritzt wurden verbessert. Auf der nicht behan-

delten Fläche wurde in zwei Pflegeeinsätzen der Ampfer per Hand geschnitten, um eine 

Aussaat und damit weitere Ausbreitung zu verringern (s. Kap.2.4.3.2). 

Die Schafsbeweidung von zwei Flächen bis direkt an den Altrhein reichend, war im Septem-

ber auffällig strapazierend für das Röhricht (s. Abbildung 34 und Abbildung 35). Durch den 

geringen Grasaufwuchs verbissen die Tiere große Bereiche des Röhrichts. Im Rahmen der 

Gebietsbetreuung wurde zum Bewirtschafter Kontakt aufgenommen und um eine Auszäu-

nung des Schilfröhrichts für das Jahr 2019 gebeten.  
 

Das Nutria-Fraßproblem, welches bereits 2014 festgestellt wurde (vgl. Arbeitsbericht 2014) 

ist weiterhin vorhanden. Der Deichverband Bislich-Landesgrenze hat, da die Nutrias auch für 

die Deichunterhaltung problematisch sind, einen Jäger beauftragt diese mit Hilfe zweier Le-

bendfallen unterstützend zu bekämpfen. Damit Störungen für die Brutvögel so gering wie 

möglich gehalten werden, wurden seitens des Naturschutzzentrum Absprachen mit dem Fal-

lensteller getroffen, wo gegebenenfalls Fallen während der Brutzeit aufgestellt werden kön-
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nen, ohne die Vögel dabei zu beeinträchtigen. Die Fallenjagd wurde 2018 weiterhin durchge-

führt, allerdings nur sporadisch. 

 

 

Abbildung 34: Schafsbeweidung am Reeser Altrhein ohne Abzäunung zum Altrhein hin (Büd-
ding 11.9.2018). 

 

 

Abbildung 35: Schafsbeweidung am Reeser Altrhein ohne Abzäunung bis in die Röhrichtberei-
che hinein (Büdding 24.9.2018). 
 

Im Zusammenhang mit der laufenden Deichsanierung fielen für die Beratung und Aufarbei-

tung vorhandener Daten zusätzlicher Arbeitsaufwand an. So wurden u.a. Angebote für eine 

Machbarkeitsstudie für eine Teilentschlammung des Altrheins eingeholt und das Planungs-

büro Gewecke und Partner, das die Deichsanierung im Auftrag des Deichverbandes bearbei-

tet, bei Ortsterminen mit Ingenieurbüros für die Einrichtung von Messsonden im Planungs-

gebiet unterstützt. 
 

Anfang Dezember wurde erneut ein überfahrener Biber im Bereich der Mündung Haffensche 

Landwehr am Straßenrand der Deichstraße entdeckt. Bereits mehrfach wurden in den ver-

gangenen Jahren an dieser Stelle Biber überfahren. Im Rahmen der Gespräche zur 

Deichsanierung wird über eine Möglichkeit diskutiert, diese Gefahrenstelle zu entschärfen. 
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Da der Deichverband im Frühjahr 2014 den Zaun entlang des Deichfußes zwischen dem 

Sportplatz an der Stadtmauer von Rees und dem Deichübergang an der Lindenallee entfer-

nen ließ, ist die Störung durch freilaufende Hunde im Gebiet seither massiv. Auch stellt der 

im Grünland vorhandene Hundekot für die Bewirtschafter der Flächen ein Problem dar, da 

das Heu nicht mehr verwendbar ist. Weil der Zaun nicht im Zuge der Deichsanierung plan-

festgestellt wurde und seine Er- bzw. Unterhaltung in den Pachtverträgen (Stadt Rees) nicht 

geregelt ist, besteht derzeit keine Handhabe, den Zaun wiederherstellen zu lassen. Durch 

die zeitweilige flächige Beweidung der Grünlandbereiche (Höhe Lindenallee) mit Schafen 

konnte eine temporäre Beruhigung des Gebietes erreicht werden. 

 

2.4.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen des MAKO „Vogelschutzgebiet Unterer Nieder-

rhein“ wurden am Reeser Altrhein 30 Brutflöße für die Trauerseeschwalbe ausgebracht (s. 

Kap. Trauerseeschwalbe 2.4.4.1 und 2.1.4.1). 
 

Auf der Fläche (Flurstück 299 sowie Teilbereich des Flurstücks 143, südlich des Deichüber-

gangs Lindenallee), auf der bereits im Vorjahr ein hohes Aufkommen von Ampfer festgestellt 

werden konnte, wurde dieses Jahr in zwei Pflegeeinsätzen vom Naturschutzzentrum Ampfer 

geschnitten, um eine Aussaat und damit weitere Ausbreitung zu verringern. 
 

Die ursprünglich für die Wintersaison 2017/2018 geplante Pflege von fünf Kopfbäumen konn-

te witterungsbedingt nicht umgesetzt werden. Dies wurde nun Ende 2018 nachgeholt. Insge-

samt wurden fünf Kopfbäume gepflegt und ein hoch aufgewachsener Einzelbaum in einen 

Kopfbaum umgewandelt.  
 

 

Abbildung 36: Ein hoch aufgewachsener Einzelbaum wurde in einen Kopfbaum umgewandelt 
(Foto: Büdding 2019). 
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2.4.3.3 Vorschläge für Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmenkoordination 

Da sich auch 2018 Trauerseeschwalben auf den ausgelegten Nistflößen ansiedelten (s. Kap. 

2.4.4.1 und ff), soll diese Maßnahme 2019 fortgeführt werden. 

Für Winter 2019/2020 ist geplant, die Baumgruppe am linken Altrheinufer in der Nähe der 

Brücke (Höhe Lindenallee) zu pflegen. Dabei soll die östliche Teilgruppe bis auf maximal drei 

Bäume gefällt werden, die verbleibenden sollen zu Kopfbäumen umgewandelt werden.  
 

2.4.4 Artenschutz 

2.4.4.1 Trauerseeschwalbe 

Am Reeser Altrhein werden erst seit 2012 Flöße ausgelegt. Sie wurden seinerzeit direkt an-

genommen. 2018 kamen hier 30 Flöße zum Einsatz – fünf mehr als im Vorjahr. Die ersten 

Trauerseeschwalben wurden am 3. Mai gesichtet. Das erste Brutpaar konnten wir am 25. 

Mai feststellen (2017: 17. Mai). Insgesamt brüteten 5 - 6 Paare an diesem Standort. Sie leg-

ten zusammen 15 Eier, aus denen 6 Küken schlüpften. Die Schlupfrate lag damit nur bei 

40%. Von den geschlüpften Küken wurden 5 - 6 flügge. Der Bruterfolg war mit 1,0 JV/BP in 

diesem Jahr der höchste aller Standorte Zu den weiteren Ergebnissen und zum Bruterfolg 

siehe auch Kapitel 2.1.4.1. 
 

2.4.5 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine Kurzcharakterisierung des Untersuchungsgebietes und eine 

Einschätzung des Gesamtzustandes nach landesweiter einheitlicher Vorgabe gegeben. 
 

Das NSG „Altrhein Reeser Eyland“ umfasst im Wesentlichen den Altrhein bei Rees mit 

Flussmeldenfluren und kleinen Resten eines Weichholzauenwalds sowie begleitenden Grün-

landflächen. Es repräsentiert einen für den Unteren Niederrhein gut erhaltenen Altrhein mit 

typischer Uferzonierung sowie teilweise gut ausgebildeten – aber von Nutriafraß beeinträch-

tigten - Wasserpflanzen-Gesellschaften und Röhrichten. Der Altarmkomplex ist Lebensraum 

für die seltenen Fischarten Rapfen und Bitterling. Auch fünf verschiedene Fledermausarten 

sind hier anzutreffen, darunter Breitflügel- und Rauhautfledermaus. 

Das Gewässer ist darüber hinaus Lebensraum für zahlreiche hier überwinternde Wasser-

vogelarten, darunter vor allem Pfeifenten, aber auch Gänse- und Zwergsäger. Es ist Brutha-

bitat von Schnatter- und Knäkente. 
 

Aufgrund des gestörten Wasserhaushaltes durch die fortschreitende Sohleintiefung des 

Rheins sowie wegen seiner schmalen, störungsanfälligen Ausdehnung bleibt das Gebiet 

jedoch hinter seinem Entwicklungspotential zurück. 

Durch ungeregelte Freizeitaktivitäten, eine schlechte Ausschilderung des Gebiets sowie 

durch den zunehmenden Besucherverkehr und die ansteigende Zahl freilaufender Hunde 

sind deutliche Negativeinflüsse erkennbar.  
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Anders als in den Vorjahren war der Altrhein während der Vegetationsperiode 2018 weder zu 

hoch aufgestaut, noch war der Wasserspiegel zu niedrig. Das wirkte sich positiv auf das 

Röhrichtwachstum aus. Für Limikolen waren Rasthabitate vorhanden und für die Fische 

noch ausreichend Wasser. Wie im Vorjahr brüteten Trauerseeschwalben auf den im Altrhein 

liegenden Brutflößen. 
 

In seiner Gesamtheit leidet das Gebiet jedoch nach wie vor unter den zahlreichen Störungen 

durch Spaziergänger und freilaufenden Hunden sowie dem gestörten Wasserhaushalt, so 

dass nach wie vor Negativeinflüsse erkennbar sind. 

 

Tabelle 19: Entwicklungstrend für das NSG „Reeser Altrhein“ für die Jahre 2009 bis 2018. 

Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv           

intermediär           

Negativeinflüsse erkennbar * * * * * * * * * * 

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.5 NSG Salmorth 

2.5.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.5.1.1 Fauna – Brutvögel 

 

Ergebnisse: 
 

Tabelle 20: Brutvogelbestand im Kartierungsgebiet Salmorth von 2013 bis 2018 mit Angabe der 
Gefährdungskategorien 

Nr. Art

RL 

NRW 

2016

RL 

NR 

2016

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nr. Art

RL 

NRW 

2016

RL 

NR 

2016

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Amsel * * 76 80 87 85 74 69 48 Löffelente 3 S 1 S 1 n.n. n.n. 1 n.n. n.n.

2 Austernfischer * * 8 7 5 7 7 7 49 Mauersegler * * n.n. n.n. n.n. 2 n.n. 1

3 Bachstelze V V 10 12 12 12 14 13 50 Mäusebussard * * 10 12 12 12 13 10

4 Baumfalke 3 2 1 1 1 n.n. 1 1 51 Mehlschwalbe 3 S 3 S 64 72 77 62 60 59

5 Baumpieper 2 2 n.n. n.n. 1 n.n. n.n. n.n. 52 Misteldrossel * * 4 3 2 5 5 3

6 Beutelmeise 1 1 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 53 Mönchsgrasmücke * * 100 105 96 94 101 103

7 Blässralle * * 28 14 23 25 14 19 54 Nachtigall 3 3 9 11 12 13 11 12

8 Blaukehlchen 3 1 n.n. 3 2 1 n.n. n.n. 55 Nilgans 19 18 17 18 16 18

9 Blaumeise * * 31 35 38 43 36 41 56 Pirol 1 1 2 n.n. 3 n.n. n.n. 1

10 Bluthänfling 3 2 29 38 30 26 30 26 57 Rabenkrähe * * 30 30 27 31 26 30

11 Brandgans * * 5 5 5 7 7 8 58 Rauchschwalbe 3 3 57 57 53 46 54 48

12 Buchfink * * 88 104 98 95 98 87 59 Rebhuhn 2 S 2 S 4 3 1 n.n. n.n. n.n.

13 Buntspecht * * 14 19 23 17 19 16 60 Reiherente * * 8 5 6 4 1 5

14 Dohle * * 11 19 15 15 13 15 61 Ringeltaube * * 70 n.u. 79 n.u. 91 n.u.

15 Dorngrasmücke * * 107 135 122 106 112 101 62 Rohrammer V V 23 27 24 13 11 7

16 Eichelhäher * * 6 10 7 8 11 12 63 Rohrweihe V S 1 S n.n. 1 n.n. n.n. n.n. n.n.

17 Elster * * 3 4 6 7 6 4 64 Rotkehlchen * * 11 10 23 21 24 24

18 Feldlerche 3 S 3 S 56 55 49 45 44 42 65 Rotschenkel 1 S 1 S 5 5 7 8 6 5

19 Feldschwirl 3 2 15 14 6 4 8 5 66 Saatkrähe * * 14 n.n. n.n. 6 n.n. n.n.

20 Feldsperling 3 3 n.u. 46 n.u. n.u. n.u. 31 67 Schleiereule * S * S 2 2 2 2 1 2

21 Fitis V V 36 29 32 24 21 16 68 Schnatterente * * 10 8 10 10 8 10

22 Flussregenpfeifer 2 1 3 8 5 6 8 7 69 Schwanzmeise * * 1 3 4 3 3 2

23 Gartenbaumläufer * * 13 20 26 28 25 26 70 Schwarzkehlchen * * 16 22 21 22 21 18

24 Gartengrasmücke * * 65 63 62 63 60 57 71 Singdrossel * * 26 29 31 33 29 26

25 Gartenrotschwanz 2 2 8 7 9 9 13 13 72 Sperber * * 1 1 1 n.n. n.n. 1

26 Gelbspötter * 3 10 13 7 8 7 4 73 Star 3 3 67 76 75 80 74 76

27 Grauammer 1 S 1 S n.n. 1 n.n. n.n. n.n. n.n. 74 Steinkauz 3 S 3 S 3 5 7 8 7 7

28 Graugans * * 32 35 36 32 30 28 75 Stieglitz * * 43 52 47 43 39 42

29 Grauschnäpper * * 16 22 18 18 21 18 76 Stockente * V 48 45 45 41 33 34

30 Großer Brachvogel 3 S 3 S 9 9 8 7 9 9 77 Sumpfmeise * * n.n. n.n. 1 1 n.n. n.n.

31 Grünfink * * 17 22 24 23 25 21 78 Sumpfrohrsänger V V 107 125 107 107 82 68

32 Grünspecht * * 1 n.n. 2 3 3 2 79 Teichralle V 3 n.n. n.n. n.n. 1 n.n. n.n.

33 Habicht 3 3 1 1 n.n. 2 1 1 80 Teichrohrsänger * V 4 3 3 4 2 2

34 Haubentaucher * * 7 7 7 5 7 6 81 Türkentaube V 2 8 6 7 6 7 7

35 Hausrotschwanz * * 5 3 7 9 6 5 82 Turmfalke V V 2 2 5 3 3 2

36 Haussperling V V n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 110 83 Turteltaube 2 1 n.n. 1 n.n. n.n. n.n. n.n.

37 Heckenbraunelle * * 32 39 36 44 36 42 84 Wachtel 2 2 n.n. n.n. 2 n.n. 2 3

38 Hohltaube * * 18 22 19 23 26 27 85 Wachtelkönig 1 S 1 S 1 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.

39 Jagdfasan 47 34 31 31 36 31 86 Waldohreule 3 3 n.n. n.n. 1 1 1 1

40 Kanadagans 3 3 1 4 5 5 87 Weidenmeise * 2 3 8 11 6 9 12

41 Kiebitz 2 S 2 S 11 10 14 16 14 8 88 Weißstorch * * n.n. n.n. n.n. 1 1 1

42 Klappergrasmücke V V 7 11 7 8 8 7 89 Wiesenpieper 2 S 1 S 43 53 43 39 32 32

43 Kleiber * * n.n. n.n. n.n. 1 n.n. n.n. 90 Wiesenschafstelze * * 30 45 36 22 35 24

44 Knäkente 1 S 1 S n.n. n.n. 1 n.n. n.n. n.n. 91 Zaunkönig * * 55 57 74 73 66 66

45 Kohlmeise * * 49 51 54 55 56 64 92 Zilpzalp * * 118 135 121 135 115 92

46 Krickente 3 S 1 S 1 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. Summe Arten 76 74 77 76 72 76

47 Kuckuck 2 2 4 4 3 3 2 4 Summe Reviere 1902 2052 2032 1902 1902 1862  
RL = Rote Liste; NRW = Nordrhein-Westfalen; NR = Niederrheinisches Tiefland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; 

R = arealbedingt selten; V = Vorwarnliste; S = von Schutzmaßnahmen abhängig; n.n. = nicht nachgewiesen; n.u. = nicht untersucht 
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- 2018 brüteten im Kartierungsgebiet (Größe: 920 ha) 76 Vogelarten mit insgesamt 

1862 Revieren (s. Tabelle 20), darunter 21 Arten der Roten Liste der gefährdeten 

Vogelarten Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016): Pirol, Rotschenkel 

(vom Aussterben bedroht), Flussregenpfeifer, Gartenrotschwanz, Kiebitz, Ku-

ckuck, Wachtel, Wiesenpieper (stark gefährdet), Baumfalke, Bluthänfling, Feldler-

che, Feldschwirl, Feldsperling, Großer Brachvogel, Habicht, Mehlschwalbe, Nach-

tigall, Rauchschwalbe, Star, Steinkauz, Waldohreule (gefährdet); 

- durchschnittlicher Erwartungswert für das Gebiet nach der Arten-Areal-Beziehung 

von MACARTHUR & WILSON (1967) [S = c • Az; S = erwartete Artenzahl, 

A = Fläche in km2] und den von REICHHOLF (1980) für Mitteleuropa ermittelten 

Konstanten [c = 42,8; z = 0,14] sind 58 Brutvogelarten; 

- das NSG Salmorth wies auch 2018 einen weit über dem Durchschnitt liegenden 

Artenreichtum auf. 

 

 

Entwicklung der Bestände der Wasser-, Wiesen- und Röhrichtvögel (s. auch Karte 8 

bis 11 im Anhang II) im Vergleich zum Vorjahr: 

 

Wasservögel: 

- Insgesamt nahmen die Bestände der Wasservögel im Vergleich zum Vorjahr von 

129 auf 140 Brutpaare zu. Bestandsanstiege zeigten Blässralle, Brandgans, Nil-

gans, Reiherente, Schnatterente und Stockente. Leicht rückläufig waren dagegen 

die Bestände von Flussregenpfeifer, Graugans und Haubentaucher. Der Bestand 

der Kanadagans blieb konstant. 

Die Wasservögel profitierten 2018 davon, dass die Frühjahrswasserstände des 

Rheins im April 2018 deutlich über denen des Vorjahres lagen und erst ab Mitte 

Juni im Zuge der einsetzenden Trockenheit deutlich sanken. Auch in anderen 

rheinangrenzenden Naturschutzgebieten (NSG Grietherorter Altrhrein, NSG Hüb-

sche Grändort, NSG Dornicksche Ward) nahmen die Bestände der Wasservögel 

2018 zu, was die Faustregel, dass höhere Rheinwasserstände mit einer Zunahme 

an Wasservögeln einhergehen, bestätigt. 
 

- Rückgänge: Flussregenpfeifer (-1 BP), Graugans (-2 BP), Haubentaucher (-1 BP), 

- Zunahmen: Blässralle (+5 BP), Brandgans (+1 BP), Nilgans (+2 BP), Reiherente 

(+4 BP) ), Schnatterente (+2 BP), Stockente +1 BP); 

- Konstant: Kanadagans (5 BP)  

 

Wiesenvögel: 

- insgesamt deutlicher Bestandrückgang von 171 auf 149 Brutpaare im Vergleich zu 

2017. Starke Bestandsabnahmen zeigten dabei besonders der Kiebitz und die 

Wiesenschafstelze. Geringfügig gingen auch die Bestände von Feldlerche, Rot-

schenkel und Schwarzkehlchen zurück. Da die Wiesenschafstelze entgegen ihrem 

Namen inzwischen überwiegend auf Ackerflächen brütet, ist ihr Rückgang 2018 

vor allem dem Wechsel der Kulturen im Gebiet Salmorth geschuldet. Die Wiesen-

schafstelze brütet bevorzugt auf Kartoffel-, Rüben-, Weizen- oder Rapskulturen.  
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- Mais wird dagegen gemieden. Da 2018 viele Flächen auf Salmorth mit Mais be-

stellt wurden, ist hierin der starke Rückgang dieser Art begründet. 

Eine geringe Bestandszunahme um ein Revier zeigte sich nur bei der Wachtel. Die 

Bestände von Austernfischer, Großem Brachvogel und Wiesenpieper blieben 

stabil, und auch der Weißstorch konnte erneut mit einem Randrevier nach-

gewiesen werden. Der Wiesenpieper verharrt mit 32 Revieren auf dem niedrigsten 

Stand seit Beginn der Kartierungen im Jahr 1990. Im Gegensatz dazu erreichte 

der Große Brachvogel mit neun Revieren zum wiederholten Mal sein bisheriges 

Maximum. 
 

- Rückgänge: Feldlerche (-2 BP), Kiebitz (-6 BP), Rotschenkel (-1 BP), Schwarz-

kehlchen (-3 BP), Wiesenschafstelze (-11 BP)  

- Zunahmen: Wachtel (+1 BP) 

- Konstant: Austernfischer (7 BP), Großer Brachvogel (9 BP), Weißstorch (1 BP - 

Randrevier), Wiesenpieper (32 BP) 
 

 

Röhrichtvögel: 

- insgesamt erneut starke Bestandsabnahme von 103 auf 82 Reviere. Rückläufig sind 

besonders die Brutpaarzahlen beim Sumpfrohrsänger, der nochmals rund 15 % sei-

nes Bestands einbüßte. Auch die Bestände von Feldschwirl und Rohrammer gingen 

erneut zurück. Die Rohrammer erreichte mit sieben Brutpaaren den niedrigsten Stand 

seit 1991 und bestätigt damit einen gebietsübergreifenden Trend (vgl. NSG Bienener 

Altrhein, NSG Hübsche Grändort, NSG Grietherorter Altrhein). Einzig der Bestand 

des Teichrohrsängers blieb auf sehr niedrigem Niveau konstant. 
 

- Rückgänge: Feldschwirl (-3BP), Rohrammer (-4 BP), Sumpfrohrsänger (-14 BP), 

Teichrohrsänger (-2 BP) 

- Zunahmen: - 

- Konstant: Teichrohrsänger (2 BP) 

 

Weitere Rote-Liste-Arten: 

- Die Bestände der weiteren Rote-Liste-Arten sanken 2018 im Vergleich zum Vorjahr 

von 254 auf 249 Brutpaare. Rückgänge waren bei Bluthänfling, Mehlschwalbe und 

Rauchschwalbe zu verzeichnen. Bestandsanstiege fanden sich bei Nachtigall, Pirol 

und Star. Die Bestände von Baumfalke, Gartenrotschwanz, Habicht, Steinkauz und 

Waldohreule blieben konstant. Der Gartenrotschwanz erreichte mit 13 Brutpaaren er-

neut den höchsten Stand seit Beginn der Kartierungen im Jahr 1990. Auch der 

Nachweis des Pirols ist bemerkenswert – diese Art brütete zuletzt 2015 im Gebiet. 

2018 wurde zudem der Feldsperlingbestand erfasst. Er erreichte einen Bestand von 

31 Brutpaaren. Diese Art wird aufgrund des hohen Aufwands nur alle 3 - 5 Jahre kar-

tiert. Bei der letzten Zählung 2014 erreichte der Feldsperling noch 46 Brutpaare. 
 

- Rückgänge: Bluthänfling (-4 BP), Feldsperling (-15 BP im Vergleich zu 2014), 

Mehlschwalbe (-1 BP), Rauchschwalbe (-6 BP). 

- Zunahmen: Kuckuck (+2 BP), Nachtigall (+1 BP), Star (+2 BP). 
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- Konstant: Baumfalke (1 BP), Gartenrotschwanz (13 BP), Habicht (1 BP), Stein-

kauz (7 BP), Waldohreule (1 BP). 
 

 

Besonderheiten: 

- deutlicher Bestandsrückgang bei den Wiesenvögeln, begründet insbesondere 

durch Rückgänge bei Kiebitz und Wiesenschafstelze. 

- erneuter Maximalbestand beim Großen Brachvogel mit neun Brutrevieren. 

- deutlicher Bestandsrückgang auch bei den Röhrichtvögeln; der Rohrammer-

bestand erreicht mit sieben Brutpaaren den niedrigsten Stand seit 1991. 

- Nachweis eines Pirols – diese Art brütete zuletzt 2015 im Gebiet. 

- erneuter Maximalbestand beim Gartenrotschwanz mit 13 Revieren. 
 

 

Beeinträchtigungen: 

- nach wie vor sehr hoher Besucherdruck und zahlreiche Störungen am Rheinufer 

zwischen Klärwerk und „Hövel“ durch Lagern, Zelten und Angelbetrieb. 

- zunehmende Erholungsnutzung und damit erhöhter Besucherdruck auch im Be-

reich der alten Eisenbahnbrücke und im Südteil der Griethausener Ward. 

- jagdliche Tätigkeiten am Griethausener Altrhein und damit verbundene Störung 

von rastenden Wasservögeln. 

- Verdacht auf illegale Greifvogelverfolgung: Funde von zwei toten Mäusebussarden 

mit ähnlichem Verletzungsmuster im Flügelbereich (Projektilbeschuss?). 

- niedrigfliegende Heißluftballons. 

- zunehmende Trockenheit im Gebiet durch Sohleintiefung des Rheins und zu sel-

tene Flutung des Sommerpolders in den Wintermonaten. 
 

 

2.5.1.2 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Die Bearbeitung der sogenannten FFH-Tabellen für das LANUV ist erfolgt. 

 

 

2.5.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Für das Gebiet wurde im Jahr 2009 ein Maßnahmenkonzept erstellt, dessen Kern ein mit 

den Bewirtschaftern abgestimmtes Bewirtschaftungskonzept für die öffentlichen Flächen ist.  

 

 

2.5.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.5.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Die Gebietskontrollen wurden wie vorgesehen durchgeführt. Die Bewirtschaftung der lan-

deseigenen Flächen erfolgte weitestgehend vertragsgemäß.  
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Vom zuständigen Landschaftswächter – während der Saison in nahezu wöchentlichen 

Intervallen - sowie bei den eigenen Gebietskontrollen wurde ein nach wie vor zu hoher 

Besucherdruck festgestellt. Dieser geht im Wesentlichen von dem nördlichen Weg ent-

lang des Rheinufers aus, betrifft aber auch den bei Griethausen ortsnah gelegenen Teil 

des Altrheins. Im Jahr 2018 war die Situation durch das Niedrigwasser des Rheins und 

Presseberichten über das freiliegende Wrack der „de Hook“ nochmals deutlich verschärft. 
 

Für das Rheinufer wurde schon im Jahr 2016 mit dem LANUV und dem Kreis Kleve ein 

Konzept abgestimmt, wonach bestimmte Bereiche freigegeben werden können, wenn die 

übrigen Bereiche konsequenter geschützt werden. Eine entsprechende Änderung der 

NSG-Verordnung ist vom Kreis Kleve bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt wor-

den, muss aber noch ausführlicher gefasst werden. 

Um trotz eines langwierigen Verfahrens zur Änderung der NSG-Verordnung eine schnel-

lere Verbesserung der Situation vor Ort zu Erreichen, wurde zunächst das Gespräch mit 

der Stadt Kleve gesucht. In einem anschließenden Runden Tisch auf Einladung der Stadt 

Kleve und unter Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde, der Umweltbetriebe der 

Stadt Kleve (USK) sowie der Naturschutzverbände einvernehmlich festgestellt, dass die 

Situation des übermäßigen und ungeregelten Besucherverkehrs im Gebiet Salmorth nicht 

mehr hinnehmbar ist und massiv gegen die NSG-Verordnung verstoßen wird. Es wurde 

daher vereinbart, dass die vorhandenen Parkplätze bei Rhein-km 858,4 und beim ehe-

maligen Forsthaus rückgebaut werden sollen und danach ein Ersatz per Ausnahmerege-

lung im am Rande des Gebietes gelegenen Bereich zwischen Ölmühle und Klärwerg ge-

schaffen werden kann. Die zeitliche Abfolge dieser Maßnahmen soll zwischen Regional-

forstamt Niederrhein und den USK abgesprochen werden, der Bau des neuen Parkraums 

zwischen den USK und der Stadt Kleve. Eine Umsetzung ist seitens der Stadt Kleve bzw. 

der USK bisher nicht erfolgt. 

 

Bei Ortsterminen im Sommer 2016 und 2017 waren für einzelne Weide- und Mähweide-

flächen, die eine überdurchschnittliche Verunkrautung (Brennesseln, Disteln) aufwiesen, 

mehrfach einige Bewirtschaftungsmaßnahmen erörtert und unverzüglich umgesetzt wor-

den, um diesen Missstand zu beseitigen (s. Arbeitsbericht 2017). Ziel war eine möglichst 

aufwuchsgerechte Nutzung des Extensivgrünlandes und eine konsequente mechanische 

Weidepflege zur Förderung einer dichten Grasnarbe ohne Einsatz von Herbiziden oder 

Nachsaat. 
 

Die Bewirtschaftung ist von den Pächtern wie abgesprochen durchgeführt worden. Die 

Beweidung begann 2017 und 2018 jeweils Anfang Mai mit relativ hoher Viehzahl. Die 

Ausmahd der Weideunkräuter / Weidereste konnte ab Ende Mai erfolgen und wurde ab-

schnittsweise jeweils bis zum Ende der Saison praktiziert.  

Abgesehen von einer Spritzung gegen kleinflächige Ampferbestände auf einer Fläche 

wurden keine Herbizide eingesetzt. Nachsaat oder Düngung fanden auf diesen Flächen 

nicht statt.  

Bei gemeinsamer Besichtigung der Flächen im Juli 2018 wurde offensichtlich, dass die 

modifizierte Bewirtschaftung gute Wirkung gezeigt hat. Mit konsequenter mechanischer 

Weidepflege ist der Anteil von Weideunkräutern auf ein tolerierbares Maß zurückge-

drängt worden. 
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Bei dem Ortstermin wurde betont, dass in Schutzgebieten die verbesserte Weidepflege 

nicht darauf abzielen darf, alle Weideunkräuter restlos zu beseitigen. Auf einer nicht aus-

gemähten Teilfläche, wo aufgrund trockener Standortbedingungen die Weideunkräuter 

Nickende Distel, Lanzett-Distel und Feld-Mannstreu (Carduus nutans, Cirsium vulgare, 

Eryngium campestre) zahlreich vorkommen, war gut zu sehen, wieviele Hummeln, 

Schmetterlinge und andere Blütenbesucher sich auf solchen blütenreichen Krautfluren 

konzentrieren. Eine flächendeckende Ausmahd würde die Lebensgrundlage dieser Wie-

senfauna schlagartig zunichte machen und die Populationen massiv schwächen, da an-

grenzendes Grünland i.d.R. blütenfrei ist und keine Ausweichmöglichkeiten bietet. Zeitlich 

gestaffelte Ausmahd ist deshalb zur Schonung der Kleintierwelt auf Naturschutzgrünland 

erforderlich. 

 

 
Abbildung 37: Trockenheitsgeprägte Fläche im Juni 2018. Stachelige Weideunkräuter (Nicken-
de Distel, Feld-Mannstreu, Lanzettdistel) stellen monatelang ein reich-haltiges Blütenangebot 
bereit. Als Lebensgrundlage für die blütenabhängige Wiesenfauna sind sie unverzichtbare Be-
standteile von Extensivweiden in Schutzgebieten (04.06.2018). 

 

Im übrigen Gebiet wurde eine Erhaltungsdüngung mit Gülle (maximal 40 kg N/ha/a) auf den 

dafür vorgesehenen Grünlandflächen im Jahr 2018 ohne Ausnahme zugelassen. Auch 

Stallmistdüngung (10 t/ha), die in einigen Pachtverträgen noch zulässig ist, wurde für 4 Par-

zellen freigegeben.  

 

Weitere Aspekte der Gebietsbetreuung im Jahr 2018 waren: 

- Mehrere Anfragen von Landwirten hinsichtlich flexibler Bewirtschaftung (vorzeiti-

ge Mahd, Mahd statt Beweidung, Pflegeschnitte, Verlängerung des Zeitraums der 

Beweidung oder der Viehdichte) wurden zeitnah beantwortet. 

- Die temporäre Beweidung der Flutrinnen im Bereich des Auwaldes wurde mit 

dem Regionalforstamt und dem Bewirtschafter abgestimmt. Auch die Brachen im 

Bereich Stumpeward wurden extensiv beweidet. 
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- Zusammen mit der Stadt Kleve, den Umweltbetrieben der Stadt Kleve und enga-

gierten BürgerInnen (insgesamt ca. 50 Personen) wurde am 15.9.2018 das 

Rheinufer entlang des Gebietes Salmorth – soweit zugänglich – von grobem Müll 

bereinigt. 

- Durch das Orkantief „Friederike“ im Januar 2018 angerichtete Sturmschäden an 

den Pappeln im Teilgebiet „Stumpeward“ wurden kurz nach dem Sturm aufge-

nommen und der Bezirksregierung Düsseldorf als Eigentümerin mitgeteilt. Die 

Schäden wurden durch das Regionalforstamt Niederrhein rechtzeitig vor Beginn 

der Bewirtschaftung aufgearbeitet. 

 

2.5.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Die Vermehrung von Jakobs-Greiskraut (Senecio jakobaea) auf trockenen Extensivgrünland-

Parzellen war auch in der Saison 2018 ein wichtiges Thema. Jakobs-Greiskraut ist als gifti-

ges Unkraut problematisch, weil es seine Giftigkeit in Heu und Silage behält. Schon geringe 

Bestandsdichten machen eine Verwertbarkeit des gemähten Aufwuchses unmöglich.  

Im Arbeitsbericht 2017 sind die Problematik und die möglichen Gegenmaßnahmen, die auf 

Greiskraut-Problemflächen eingesetzt werden, ausführlich erläutert worden. 

 

Starke Verunkrautung mit Jakobs-Greiskraut auf Extensivgrünland  

Bei einem Ortstermin im Juli 2018 mit dem Kreis Kleve, der Landwirtschaftskammer NRW 

und besonders betroffenen Bewirtschaftern wurde zur starken Verunkrautung von Grünland-

flächen durch Jakobs-Greiskraut im Norden von Salmorth von allen Beteiligten Stellung ge-

nommen.  

Es war festzustellen, dass auf den besonders problematischen Parzellen trotz der bisherigen 

Bekämpfungen keine erkennbare Bestandsreduktion erfolgt ist. Andererseits war 2018 auf 

mäßig bis gering befallenen Parzellen im Westen und Süden der Befall geringer als im letz-

ten Jahr. Die Bekämpfungsmaßnahmen waren hier auf sechs Parzellen wirkungsvoll. 

Bei Ansiedlung erster Jakobs-Greiskraut-Trupps hat sich das rechtzeitige Ausrupfen als er-

folgreich erwiesen, um eine Ausbreitung von Jakobs-Greiskraut auf der betroffenen Parzelle 

zu unterbinden. 

Bei dem Ortstermin erläuterte Herr Kivelitz, der Grünlandexperte der Landwirtschafts-

kammer, dass eine selektive Eliminierung von Jakobs-Greiskraut sehr schwierig sei, wenn 

eine flächendeckende chemische Bekämpfung und eine anschließende höhere Bewirtschaf-

tungsintensität, die Nachsaaten mit Gräsern und eine Stickstoff-betonte Düngung einschlie-

ßen müsste, nicht möglich ist. 
 

Über wiederholte Bekämpfungsmaßnahmen innerhalb der Saison 2018 sollte dennoch ver-

sucht werden, auf besonders betroffenen Parzellen den Jakobs-Greiskraut Bestand zu redu-

zieren. Insgesamt wurden vom Naturschutzzentrum im Frühsommer 2018 acht Bekämp-

fungsaktionen mit einer Herbizid-Einzelpflanzenbehandlung (Rückenspritze) und durch Aus-

rupfen auf drei Parzellen durchgeführt. Daran waren jeweils 3-6 Personen für jeweils ca. 2,5-

4 Stunden beteiligt. Mehrere Einsätze erfolgten zusammen mit tatkräftiger Unterstützung des 

jeweiligen Pächters. Weitere Bekämpfungen wurden von den Bewirtschaftern eigenständig 

vorgenommen. 
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Im Zuge der Gebietsbetreuung wurden außerdem immer wieder kleine Bestände auf bewei-

detem Grünland durch Rupfen dezimiert. Der Aufwuchs konnte verwertet werden. 

Im Spätsommer sollte erneut mit einer Herbizid-Einzelpflanzenbehandlung gezielt gegen 

Jakobs-Greiskraut vorgegangen werden, um den Bestand weiter zu verringern. Allerdings 

wurde wegen andauernder Dürre diese Bekämpfung nicht durchgeführt, da eine zufrieden-

stellende Herbizidwirkung unter diesen Wuchsbedingungen auch von den Bewirtschaftern 

bezweifelt wurde.  
 

Auf den stark befallenen Flächen haben die durchgeführten Maßnahmen (Ausrupfen, Erhal-

tungsdüngung auf Teilflächen, Herbizideinsatz gegen Jakobs-Greiskraut-Rosetten auf Teil-

flächen) aber bisher keinen dauerhaften Erfolg erzielt. Der hohe Aufwand hat zwar im Einzel-

fall eine Verwertung des Aufwuchses ermöglicht, kann aber nicht fortdauernd geleistet wer-

den. Darüber waren sich alle Beteiligten einig. Es wurde deutlich, dass die Zurückdrängung 

von Jakobs-Greiskraut, die von Naturschutz und Landwirtschaft gleichermaßen angestrebt 

wird, auf blütenreichen Naturschutzflächen eine schwierige Aufgabe ist, die nicht kurzfristig 

lösbar ist und mit erheblichem Aufwand verbunden ist.  
 

Ein flächiger Herbizideinsatz, der eine effiziente Bekämpfungsmethode wäre, ist jedoch auf 

den krautreichen, floristisch wertvollen Wiesen nicht mit den Naturschutzzielen vereinbar. 

Andererseits ist es weder im Interesse der Landwirtschaft noch im Interesse des Naturschut-

zes, wenn Grünlandflächen aufgrund hoher Giftpflanzenbelastung futterbaulich nicht mehr 

verwertbar sind und Nutzungskosten verursachen. 
 

Daraufhin wurde überlegt, ob es möglich sei, ein Projekt zu initiieren, um Mittel für verstärkte 

Bekämpfungsarbeiten mit zusätzlichen Helfern zu bekommen. Beim AMP-Gespräch am 

19.09.2018 – unter Beteiligung des stellvertretenden Kreislandwirts und Vertretern der 

Kommunen – wurde die Jakobs-Greiskraut-Problematik ebenfalls ausführlich diskutiert. Da-

bei wurde festgestellt, dass die Einzelpflanzenbekämpfung auf stark befallenen Flächen über 

die personellen Kapazitäten des Naturschutzzentrums und der Bewirtschafter hinausgeht. 

Daher wurde angeregt, über eine Projektförderung des Landes NRW befristet zusätzliches 

Hilfspersonal gewinnen zu können. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Förderfähigkeit 

eines solchen Projektes geprüft und am 23.01.2019 mitgeteilt, dass 

 

- das Jakobs-Greiskraut zwar toxisch und daher unerwünscht, aber eine einheimi-

sche und hier übliche (nicht invasive) Art ist, 

- eine flächenhafte Bekämpfung daher aus Mitteln des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege ausscheidet, 

- das Problem nicht grundsätzlich verkannt wird, die Grundlagen für dessen Lö-

sung aber in den Nutzungsmöglichkeiten der verpachteten Flächen und in der 

Pflegeverpflichtung der Pächter liegen, 

- und dass insofern für die Lösung nur eine Abstimmung zwischen dem jeweiligen 

Pächter und der Bezirksregierung in Frage kommt. 
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Nach Auskunft der Bezirksregierung bleibt es den Pächtern überlassen, sich unmittelbar 

an die Bezirksregierung Düsseldorf als Vertragspartner zu wenden und um eine klärende 

Abstimmung zu ersuchen. Dabei sei im Einzelnen zu erörtern, inwieweit Pflegeverpflich-

tungen des Pächters greifen und in welchem Ausmaß mögliche Nutzungseinschränkun-

gen sich auf die Wirtschaftlichkeit der gepachteten Fläche und damit unmittelbar auf die 

Höhe der Pacht auswirken können. Soweit bei der Umsetzung von abgestimmten Be-

kämpfungsmaßnahmen ebenfalls die fachliche Mitwirkung der Biologischen Station erfor-

derlich oder gewünscht ist, sei in einem gesonderten Gespräch zu erörtern. 
 

Umso wichtiger ist, künftig im Extensivgrünland aufmerksam darauf zu achten, dass es nicht 

zur Ansiedlung/Ausbreitung neuer Jakobs-Greiskraut-Bestände kommt. Dafür ist die selbst-

tätige Mithilfe des jeweiligen Bewirtschafters entscheidend, weil er in der Regel die begin-

nende Einwanderung von Jakobs-Greiskraut als Erster feststellt. Er hat auf seinen Pachtflä-

chen dafür zu sorgen, dass eine Etablierung von Jakobs-Greiskraut durch Ausrupfen der 

ersten Exemplare rechtzeitig unterbunden wird.  

 

2.5.3.3 Beweidung von Bracheflächen 

Die Beweidung der forstfiskalischen Bracheflächen im Westen des Gebietes („Unter-

salmorth“) erfolgte wie im Vorjahr mit Rindern. 

Die Beweidung des Hochwasser-Abflusskorridors im Auenwald ist seit dem Jahr 2015 in Ab-

sprache mit dem Regionalforstamt neu geregelt. Sie erfolgte auch im Jahr 2018 wie verein-

bart durch einen Rinderhalter. Ziel ist dabei, die Flächen offen zu halten und das Aufkommen 

von Gehölzen möglichst zu verhindern. Die temporären Blänken werden mit beweidet, nur 

ein Kolk ist wegen der dort brütenden Röhrichtvögel ausgezäunt. 

 

2.5.3.4 Fällung der Pappeln im Bereich Stumpeward 

Bereits im Herbst 2016 sind im Teilgebiet Stumpeward die Pappeln im ersten Drittel der Zeile 

gefällt worden. Im Jahr 2017 wurden in diesem Abschnitt Kopfeichen gepflanzt. Die Fällung 

der Pappeln in den nächsten Abschnitten soll erst dann erfolgen, wenn die neu gepflanzten 

Bäume bereits etwas gewachsen sind und zumindest eine gewisse, wenn auch noch sehr 

eingeschränkte Funktion als Lebensraum übernehmen können. Ansonsten macht eine zeitli-

che Stückelung der Fällarbeiten wenig Sinn. 

 

 

2.5.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine Kurzcharakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung 

des Gesamtzustandes nach landesweit einheitlicher Vorgabe gegeben. Das NSG „Salmorth“ 

gleichzeitig auch FFH-Gebiet ist. 
 

Das NSG „Salmorth“ ist überwiegend grünlanddominiert, weist aber auch naturnahe Struk-

turen einer Stromaue auf. Hierzu zählen Weichholz-Auenwald, Hartholz-Auenwald-Ent-

wicklungszonen, Altarme, Kolke, Flutrinnen mit brachliegenden Hochstaudenfluren sowie 

Schlamm- und Kiesbänke. Neben seiner internationalen Bedeutung für Vögel war das Gebiet 

bisher auch Lebensraum des seltenen Kammmolches. Diese FFH-Art besiedelte in größerer 
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Zahl Kolke und Blänken sowie die Verlandungszonen der Röhrichtbereiche auf Salmorth. Ob 

der Bestand dieser Art angesichts der Trockenheit im Gebiet noch existiert, ist nicht bekannt. 

Das Vorkommen der Kreuzkröte ist nach unserer Kenntnis längst erloschen. 
 

Die Entwicklung des Gebietes wird insgesamt als intermediär eingestuft (s. Tabelle 21). Die 

Bestände der Wasservögel stiegen 2018 leicht an, bedingt durch die im Frühjahr noch hohen 

Wasserstände. Bei den Wiesenvögeln gingen die Bestände von v.a. von Kiebitz und Wie-

senschafstelze zurück, wogegen der Bestand des Großen Brachvogels auf dem hohen Ni-

veau des Vorjahres blieb. Der Bestand der Uferschnepfe ist seit dem Jahr 2011 erloschen. 

Bei den Röhrichtvögeln ging v.a. der Bestand des Sumpfrohrsängers zurück. Die Bestände 

der Wasservögel haben aufgrund der niedrigen Frühjahrswasserstände im Rhein deutlich 

abgenommen, einzig der Flussregenpfeifer profitierte hiervon und erreichte ein Maximum 

von acht Brutpaaren. 

Die floristische Wertigkeit des Gebiets ist gleichgeblieben. Die nach wie vor erkennbare Zu-

nahme des Kräuterreichtums auf zwei Parzellen infolge von Heudrusch-Ansaat ist positiv zu 

werten.  
 

Tabelle 21: Entwicklungstrend für das NSG „Salmorth“ für die Jahre 2009 bis 2018. 

Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv           

intermediär   * * * * * * * * 

Negativeinflüsse erkennbar * *         

Negativeinflüsse überwiegen           

 
 

Aufgrund des insgesamt gestörten Wasserhaushaltes u.a. durch die fortschreitende Sohlein-

tiefung des Rheins bleibt das Gebiet hinter seinem Entwicklungspotential zurück 

Nach wie vor ist das Gebiet vor allem entlang des Rheinufers, im Bereich der Brücke bei 

Griethausen und der Fähre bei Schenkenschanz massiv durch Störungen beeinträchtigt. 
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2.6 NSG Wisseler Dünen 

2.6.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.6.1.1 Fauna – Brutvögel 

Faunistische Kartierungen waren 2018 nicht vorgesehen.  

2017 war eine gründliche Bestandserfassung der Fluginsekten vom Entomologischen Verein 

Krefeld durchgeführt worden mithilfe von zwei zeltförmigen Malaise-Fallen, die den ganzen 

Sommer über im Norden der Wisseler Dünen aufgebaut waren. Vergleichbare Fallenfänge 

waren schon 1992 an gleicher Stelle erfolgt.  Die Auswertung des umfangreichen Materials 

ist allerdings noch nicht ganz abgeschlossen.  

 
 

2.6.1.2 Flora 

Die zwei Dauerquadrate auf der zentralen Magerweide konnten 2018 nicht bearbeitet wer-

den, weil die Vegetationsdecke schon im Mai weitgehend vertrocknet und kurz abgeweidet 

war.  
 

 

2.6.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.6.2.1 Maßnahmenkonzept für das FFH-Gebiet Wisseler Dünen 

2017 ist für die Wisseler Dünen ein Maßnahmenkonzept (MAKO) ausgearbeitet worden (s. 

Arbeitsbericht 2017). Im MAKO sind Maßnahmen zum Biotopschutz insbesondere zur Ver-

besserung des Erhaltungszustandes der FFH-Lebensraumtypen, also hier der Sandrasen 

auf Binnendünen (LRT 2330) zusammengestellt.  

 

 
Abbildung 38: Großflächige Silbergras-Sandrasen mit vielen trockenen Fruchtständen des 
Bauernsenf (Teesdalia nudicalis) im Norden der Wisseler Dünen (12.06.2018).  
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Vorrangige Erhaltungsziele aus naturschutzfachlicher Sicht sind in den Wisseler Dünen: 
 

- Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter (= lückiger) Sandrasen, 

- Erhaltung, Wiederherstellung der lebensraumtypischen Bodengestalt u –dynamik, 

- Erhaltung eines gehölzarmen und störartenarmen Lebensraumtyps, 

- Vermeidung, Verminderung von Nährstoffeinträgen, 

- Reduzierung von Störungen durch nicht schutzzielkonforme Freizeitnutzungen. 

 

Im MAKO sind in einer Bestandskarte die Biotoptypen, die Brutvögel, eine Auswahl ge-

fährdeter Pflanzenarten und die Beeinträchtigungen des Gebietes dargestellt.  
 

In einer Ziel- und Maßnahmenkarte sind notwendige und wünschenswerte Entwicklungs- 

und Pflegemaßnahmen flächenscharf abgebildet. Die dazugehörige Maßnahmentabelle 

enthält in knapper Form alle Informationen zu den einzelnen Maßnahmenflächen und 

zur genauen Umsetzung von Maßnahmen. Ein Erläuterungsbericht in tabellarischer 

Form gehört außerdem zum MAKO. Er liefert eine zusammenfassende Dokumentation 

der Planung mit den wichtigsten Daten. Ein abschließender Runder Tisch ist vom Kreis 

Kleve für das Frühjahr 2019 terminiert. 

 

Zur Verwirklichung der genannten Ziele sind vorerst folgende Erhaltungsmaßnahmen ge-
plant: 

- Entfernen von Gehölzen in verbuschenden Beständen, 

- Abplaggen von verfilzten, dicht geschlossenen Magerrasen-Stadien, 

- Extensive Beweidung mit geeigneten Nutztierrassen, 

- Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzung. 

 
Ein wesentlicher Teil dieser Erhaltungsmaßnahmen wurde im Rahmen des IP-LIFE-

Projektes „Atlantische Sandlandschaften“ (LIFE15 IPE DE 007) schon 2017 geplant und An-

fang 2018 umgesetzt (s. auch Arbeitsbericht 2017). 

 

2.6.2.2 Planung und Umsetzung von Maßnahmen für das IP-LIFE-Projekt „Atlantische 
Sandlandschaften“ (LIFE15 IPE DE 007) 

Für das überregionale LIFE-Projekt „Nährstoffarme Lebensräume auf Sand in der Atlanti-

schen Region“ wurden vom Naturschutzzentrum Kleve für die Wisseler Dünen die folgenden 

Biotopentwicklungsmaßnahmen vorgeschlagen:  

- Rodung von Gebüschen auf 2 Teilflächen (insgesamt ca. 0,3 ha) 

- Freilegen des Sandbodens durch flaches Abschieben verfilzter Mager-rasen und 
dichter Moosteppiche auf 3 Teilflächen (ca. 0,7 ha), um vege-tationsfreie Sandflächen 
zu schaffen und um Pionierstadien der Sand-vegetation zu fördern. 

 

Bei den Rodungs- und Baggerarbeiten sollten Unebenheiten im Bodenrelief möglichst nicht 

nivelliert werden. Stellenweise musste auf wertvolle kleine Biotopstrukturen oder Reliktbe-

stände gefährdeter Pflanzen Rücksicht genommen werden. Bei den Gebüsch-rodungen 

wurden seltene Gehölze wie Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) oder Birnbaum markiert und 

geschont und als künftige Solitärgehölze freigestellt.  
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Im Sommer 2018 wurden die fünf Rodungs- und Plaggenflächen kontrolliert und die begin-

nende Sukzession dokumentiert. 
 

 

Abbildung 39: Im Nordwesten des NSG ist ein Gebüschkomplex gerodet worden. Einzelne 
markante oder seltene Gehölze sind geschont worden (Birnbaum, Kreuzdorn, Pfaffenhütchen) 
u.a. auch als Nahrungsquelle für Sandbienen u. andere blütenabhängige Insekten (18.04.2018). 
 

 

 
Abbildung 40:  Freigelegte Sandfläche auf der Exklave im äußersten Nordwesten des NSG. Hier 
haben Jahrzehnte lang Reliktbestände des Strandhafers (Ammophila arenaria) und der selte-
nen Pflanzenarten Knorpellattich und Feld-Beifuß (Chondrilla juncea, Artemisia campestris) 
überdauert. Nach Beseitigung der verfilzten Grasdecke ist es zu einer raschen Verjüngung und 
Ausbreitung des Knorpellattich (silbriggrün in der Bildmitte) gekommen. Auch vom Feld-Beifuß 
wurden zahlreiche vitale Jungpflanzen gefunden (16.07.2018). 
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Abbildung 41: Die von Moosteppichen durchsetzte Rasenschicht war im Januar 2018 dünn 
abgetragen worden, um eine vegetationsfreie Sandfläche in den flachen Dünen im Südosten 
des NSG anzulegen (28.06.2018). 

 

 

Abbildung 42: Die sandigen Pionierstandorte auf den abgeplaggten Flächen wurden im ersten 
Jahr fast ausschließlich vom Kleinen Sauerampfer (Rumex acetosella) besiedelt. Offensichtlich 
sind Wurzelsprossreste in tieferen Bodenschichten zurückgeblieben. Rechts unten ein kreis-
rundes Loch im Sand - Wohnröhre einer Larve des Sandlaufkäfers (12.06.2018). 
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2.6.2.3 Vorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen-
koordination 

Zu den Pflegemaßnahmen, die demnächst notwendig sind, um die charakteristischen Dü-

nenbiotope zu erhalten, zählen: 

- Mahd der Rodungsfläche im Zugangsbereich im Nordwesten der Dünen, um dort blü-
tenreiche Magerrasen zu entwickeln und eine Regeneration von Gehölzen zu unter-
binden.  

- Entkusselung in den Dünentälchen im Nordosten, wo Gehölzansiedlungen von Birke, 
Faulbaum und Strauchweiden zu beseitigen sind. 

- Bekämpfung von invasiven Neophyten (Prunus serotina, Fallopia spec.). 
 

2.6.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.6.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das NSG Wisseler Dünen ist vollständig im Eigentum der Stadt Kalkar. Die Kooperation mit 

der Stadtverwaltung Kalkar ist im Hinblick auf Maßnahmen zum Biotopschutz in den Dünen 

gut. Ein abschließender Erörterungstermin zum Maßnahmenkonzept, bei dem die geplanten 

Maßnahmen mit Eigentümern, Pächtern und anderen Nutzern (Jagd) besprochen werden, ist 

für Mai 2019 vorgesehen.  
 

Nachdem die Wildkaninchenpopulation ca. drei Jahre lang sehr groß war (s. Arbeitsbericht 

2016), ist sie 2017 und auch 2018 wieder auf ein niedriges Niveau zurückgegangen. Die 

Beweidung der zentralen Magerweide ist aus Sicht des Biotop- und Artenschutzes zufrie-

denstellend verlaufen. Beim Ausmähen der stacheligen Weideunkräuter (Feldmannstreu) 

wurden breite Korridore als Schonstreifen für die Wiesenfauna stehengelassen. 

Auf Betreiben des Rinderhalters wird am Nordrand der Weidefläche parallel zum Hauptfuß-

weg ein dauerhafter Weidezaun errichtet. Er wird nicht mit den üblichen drei Stacheldrähten, 

sondern mit vier Drähten bespannt, damit großen Hunden das Aufsuchen der Rinderweide 

erschwert wird. 
 

2.6.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

 

Beseitigung von invasiven Neophyten (Amerikanische Traubenkirsche): 

In den Dornstrauchgebüschen im Norden und Osten des NSG hat die Amerikanische Trau-

benkirsche (Prunus serotina) punktuell mit einzelnen Bäumen Fuß gefasst. Die kleinen Bäu-

me (3-5 m hoch) sollen als nicht lebensraumtypische Gehölze gerodet werden, bevor sie 

massenweise Früchte bilden. Im Sommer wurden fünf dieser Bäume vorsorglich abgesägt, 

um eine Fruchtreife zu verhindern.  
 

Beseitigung von invasiven Neophyten (Japanischer Staudenknöterich): 

Ein kleiner Bestand von Japanischem Staudenknöterich (Fallopia spec) am Ostrand des 

NSG, der 2013 bekämpft worden ist, wurde auch 2018 nachkontrolliert. Einige kümmerli-

che Schösslinge wurden entfernt. Jährliche Nachkontrollen sind erforderlich, damit diese 

ausläuferbildende Problempflanze sich nicht regenerieren kann. 
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Rückschnitt von Dornstrauch-Gebüschen: 

Ein schmaler Fußweg erschließt das NSG von der Ostseite. Der Rückschnitt der Dornsträu-

cher am Wegrand beschränkt sich hier auf Zweige, die in den Weg hineinragen. Im Juni 

2018 wurden die Randsträucher einmal vom Naturschutzzentrum "beigeschnitten".  

 

 

2.6.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine Kurzcharakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung 

des Gesamtzustandes nach landesweiter einheitlicher Vorgabe gegeben. 
 

Das NSG Wisseler Dünen hat eine Größe von 79 ha und repräsentiert einen für das Rhein-

land einzigartigen Flussdünenkomplex mit charakteristischer Sandrasenvegetation. Die Pio-

nierstadien der offenen Sandböden sind als typische Silbergrasrasen (Spergulo-

Corynephoreten), Sand-Seggen-Dominanzbestände, flechten- oder moosreiche Silbergras-

rasen oder als kleinflächige Sand-Straußgrasrasen ausgebildet. In Bereichen mit geringer 

Humusbildung sind kleinflächig Schafschwingel-Rasen entwickelt, im Süden und Osten 

überwiegen großflächige Rotschwingel-Magerrasen. Stellenweise gibt es dort Straußgras-

Magerrasen und vielfältige Übergänge zu Magerweidevegetation. Der zentrale eingeebnete 

Bereich wird von trockenheitsgeprägten, sehr artenreichen Magerweiden u. a. mit Feld-

Mannstreu (Eryngium campestre), Steppen-Schillergras (Koeleria macrantha), Feld-Thymian 

(Thymus pulegioides), Echtem Labkraut (Galium verum) und Zypressen-Wolfsmilch (Eupho-

rbia cyparissias) eingenommen. 
 

 

Tabelle 22: Entwicklungstrend für das NSG „Wisseler Dünen“ für die Jahre 2009 bis 2018 

Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv          * 

intermediär * * * * * * * * *  

Negativeinflüsse erkennbar           

Negativeinflüsse überwiegen           

 

Die Einschätzung dieses Entwicklungstrends stützt sich vor allem auf floristische Daten und 

einen während der langjährigen Gebietskontrollen gewonnenen Gesamteindruck. Der außer-

gewöhnliche Artenreichtum ist sowohl in den Dünen als auch auf den extensiven Weideflä-

chen erhalten geblieben. Langjährige Störfaktoren im Gebiet (Sportplatz, Militärischer 

Standortübungsplatz) wurden vor Jahrzehnten beseitigt. Der Segelflugbetrieb im Zentrum 

des NSG wurde 2011 eingestellt. Mit Wiederaufnahme der traditionellen extensiven Bewei-

dung im Süden und Osten des NSG sind dort die Störungen durch Spaziergänger und Hun-

de erkenn-bar reduziert worden. Trotzdem zeigt die Brutvogelfauna keinen positiven Ent-

wicklungstrend, wie eine Brutvogelkartierung 2017 ergeben hat.  
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Anfang 2018 sind durch flächige Gehölzrodungen und durch Freilegen des Sandbodens auf 

ca. 0,7 ha Fläche beträchtliche Pionierflächen geschaffen worden. Die Maßnahmen haben 

die Beschattung reduziert und Pionierstadien der Sandvegetation sowie Pionierarten der 

Dünenfauna gefördert. Reliktbestände sehr seltener Pflanzenarten konnten sich dadurch auf 

der Exklave im Nordwesten wieder kräftig verjüngen.  

Deshalb wird der Erhaltungszustand für 2018 erstmalig als überwiegend positiv einge-

schätzt. 
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2.7 NSG Deichvorland bei Grieth 

2.7.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 
 

2.7.1.1 Fauna 

Faunistische Erfassungen waren 2018 für das NSG Deichvorland bei Grieth nicht vorge-

sehen. 
 

2.7.1.2 Flora 

Floristische Erfassungen waren 2018 nicht vorgesehen. 
 

2.7.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.7.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Ein Großteil der Grünlandflächen im Deichvorland bei Grieth wird intensiv bewirtschaftet und 

ist in Privatbesitz. Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung ist das Grünland weitgehend ar-

tenarm und naturschutzfachlich von geringem Wert. Die verbliebenen wertvollen Grünland-

bereiche auf Privatflächen wurden im Rahmen der Neuregelung der NSG-Verordnung 2015 

in diese aufgenommen. Wünschenswerte Extensivierungen von Flächen können ansonsten 

nur im Rahmen des Vertragsnaturschutzes erfolgen. 

Das NSG Deichvorland bei Grieth leidet darüber hinaus vor allem unter Störungen durch 

Freizeitnutzung. Insbesondere im Bereich der NATO-Straßen kommt es immer wieder zu 

Störungen durch Angler oder Hundebesitzer, die dort ihre Tiere freilaufen lassen. Die 

Schranken zur NATO-Straße nördlich von Grieth standen über das Jahr hinweg die meiste 

Zeit offen. Nach Auskunft des Wasser- und Schiffahrtsamtes zeigen die Anbringung eines 

Schlosses und das Schließen der Schranken keinen Erfolg, da die Schlösser innerhalb kür-

zester Zeit aufgebrochen werden und die Schranken wieder offenstehen. 

Die etwas verbesserte Beschilderung im Gebiet ist nach wie vor nicht ausreichend, was zu 

den beschriebenen Störungen zusätzlich beiträgt. Es fehlen vor allem auch Tafeln mit Ver-

haltenshinweisen im Schutzgebiet. Standorte für Schilder und Informationstafeln wurden an 

den Kreis Kleve übermittelt. Hier besteht weiterhin Handlungsbedarf. 

Die Änderung der Bewirtschaftung extensiver Grünlandflächen erfolgte zuletzt im Jahr 2010. 

Die Einhaltung der Bewirtschaftungsbedingungen und insbesondere die rechtzeitige Bewei-

dung der extensiven Weideflächen wurde 2018 erst ab Anfang Mai überprüft, da im Vorjahr 

alle Absprachen reibungslos funktionierten. Es zeigte sich jedoch, dass dieses Vorgehen 

nicht zielführend ist, da eine Nicht-Einhaltung der rechtzeitigen Beweidung so zu spät er-

kannt wird (s. Kapitel 2.7.3.1). 2019 werden die Kontrollen wieder ab Anfang/Mitte April 

durchgeführt. 
 

Die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplanes ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen. 

Die Machbarkeitsstudie für die Tieferlegung und Anlage einer Nebenrinne im Deichvorland 

bei Grieth zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie wurde 2013 abgeschlossen (Büro 

Koenzen, unter Beteiligung des Naturschutzzentrums). Eine Umsetzung ist seit Oktober 

2017 zumindest greifbarer geworden, da die Entnahme von Kies im Rahmen der Anlage ei-

ner Nebenrinne nicht mehr dem Abgrabungsgesetz oder dem BergG unterfallen, wenn 
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- „die fachliche Zielsetzung des wasserwirtschaftlichen oder naturschutzfachlichen Pro-

jekts die Entnahme von Bodenschätzen erforderlich macht, die nach Art und Umfang 

für die Erreichung des wasserwirtschaftlichen oder naturschutzfachlichen Zwecks 

notwendig ist 

- und das Projekt als Gewässerausbau nach § 68 WHG oder Gewässerunterhaltung 

nach § 39 WHG zu qualifizieren ist.“ 

 

 

2.7.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.7.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das Naturschutzgebiet Deichvorland bei Grieth hat eine Größe von ca. 450 ha. Der überwie-

gende Anteil der Flächen wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Eine extensive Grünland-

bewirtschaftung findet aktuell nur noch auf 47,7 ha statt. Ein Großteil davon sind landeseige-

ne Flächen (forstfiskalisch verwaltet). Sie umfassen 42,85 ha. Lediglich 4,87 ha sind Privat-

flächen mit Vertragsnaturschutz (s. Abbildung 43). 

Der überwiegende Teil der extensiven Flächen wird als Wiese bewirtschaftet, gefolgt von 

Flächen mit dem Wahlpaket extensive Weide/Mähweide. 8,7 ha werden als reine Weide be-

wirtschaftet und 1,9 ha als reine Mähweide (s. auch Tabelle 23). 
 

 

Abbildung 43: Übersicht über die Lage der aktuell extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen 
im NSG Deichvorland bei Grieth. Lediglich die Flächen südlich von Grieth sind in Privatbesitz 
und werden im Rahmen des Vertragsnaturschutzes bewirtschaftet. Die übrigen Flächen sind im 
Landesbesitz. 
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Tabelle 23: Flächenanteile der extensiv bewirtschafteten Flächen 2017 

Bewirtschaftungspaket [ha] 

Extensive Mähweide 1,9 

Extensive Weide 8,7 

Extensive Weide/Mähweide 18,0 

Extensive Wiese 19,1 

Summe 47,7 

 

Die forstfiskalischen Flächen, die als extensive Weide bewirtschaftet werden, wurden auf-

grund der positiven Erfahrung aus dem Vorjahr 2018 erst am 6. Mai kontrolliert. Die Be-

weidung sollte vereinbarungsgemäß bereits ab Mitte April erfolgen. Die Flächenkontrolle am 

6. Mai ergab aber, dass selbst zu diesem späten Zeitpunkt noch kein Vieh aufgetrieben war. 

Der Pächter wurde telefonisch aufgefordert, das Vieh bis spätestens 13. Mai aufzutreiben, 

was auch erfolgte. Das Ausbleiben des rechtzeitigen Viehauftriebs wurde mit betrieblichen 

Schwierigkeiten begründet. Weder das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve als Betreuer der 

Flächen als auch das Forstamt Niederrhein als Eigentümer wurden jedoch darüber in Kennt-

nis gesetzt. Der Pächter wurde eindringlich darauf hingewiesen, dass dies keine korrekte 

Vorgehensweise ist. Von einer Abmahnung wurde dieses Mal noch abgesehen. 

 

Am 12. Juni wurde der Pächter der extensiven Mähweisen westlich der Emmericher Rhein-

brücke und östlich der Kalfläckmündung vom Naturschutzzentrum telefonisch darüber infor-

miert, dass eine Mahd ab 15. Juni auf beiden Parzellen erfolgen kann, da keine wertgeben-

den Vogelarten mehr anwesend waren. Der Pächter wurde aber gebeten, auf der Parzelle 

westlich der Emmericher Rheinbrücke im Zentralbereich einen 5 m breiten Saumstreifen zum 

Schutz von Niederwild und wertgebenden Vogelarten stehen zu lassen. Dies wurde vom 

Pächter zugesagt und entsprechend umgesetzt (s. Abbildung 44) 

 

 

Abbildung 44: Bei der Mahd stehen gelassener, 5 m breiter Saumstreifen zum Schutz von Nie-
derwild und Wiesenvogelarten wie dem Rebhuhn (Foto: Vossmeyer 2018). 
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Auf der Fläche östlich der Kalflackmündung wurde vereinbart entlang des Zauns der beiden 

(kurzen) Querseiten ebenfalls einen 1-2 m breiten Saum stehen zu lassen. 

Der Pächter der an der NATO-Straße gelegenen forstfiskalischen Fläche fragte Anfang Juni 

nach, ob eine Teilfläche vorzeitig gemäht werden könnte. Die betroffene Fläche wurde am 7. 

Juni begangen. Im Randbereich zum Rhein hin wurde noch ein Revier des Wiesenpiepers 

festgestellt. Es wurde mit dem Pächter vereinbart, dass die Fläche vorzeitig gemäht werden 

kann, wenn zum Rhein hin ein 20 m breiter Streifen zum Schutz des Wiesenpiepers stehen 

gelassen wird. Eine Nachkontrolle am 14. Juni ergab, dass die Absprachen eingehalten wur-

den. Die übrigen Flächen wurden vertragsgemäß ab dem 15. Juni gemäht. 
 

Die 2017 begonnene Deichsanierung im NSG Deichvorland bei Grieth schritt 2018 voran. 

Der Deich südlich von Grieth wurde geschleift und es wurde mit dem Deichneubau begon-

nen (s. Abbildung 45). Auf der angrenzenden Fläche befindet sich ein potentieller Brutplatz 

der Uferschnepfe. 2018 waren hier jedoch keine Uferschnepfen feststellbar. Ob diese Art 

aufgrund der Störungen durch die Deichbauarbeiten die Fläche mied oder diese generell 

aufgegeben wurde, kann nicht eindeutig beantwortet werden. 2017 wurden auf der Fläche 

noch Uferschnepfen beobachtet, eine Brut fand dort jedoch ebenfalls nicht statt. 

Bei der beschriebenen Fläche handelt es sich um eine ehemalige Vertragsnaturschutzfläche, 

die seit einigen Jahren aber intensiv bewirtschaftet wird. Nur der der Kernbereich wird von 

dem Pächter auf freiwilliger Basis extensiver bewirtschaftet. Weitere Angaben hierzu finden 

sich im Kapitel zum Vertragsnaturschutz. 
 

 

Abbildung 45: 2018 wurde die Deichsanierung im NSG Deichvorland bei Grieth fortgesetzt. 
Südlich von Grieth wurde der Deich im Mai geschleift, um dann mit dem Neubau zu beginnen 
(Foto: Vossmeyer Mai 2018). 
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Im März 2018 wurde zudem vom Kreis Kleve festgestellt, dass auf einer Grünlandfläche 

mehrere Senken mit Bodenmaterial aufgeschüttet wurden. Gemäß der Schutzgebiets-

verordnung „Deichvorland Grieth mit Kalflack“ ist es verboten, Erdaufschüttungen vorzu-

nehmen oder Senken zu verfüllen. Der Eigentümer wurde durch den Kreis Kleve aufge-

fordert, das Bodenmaterial kurzfristig noch vor Beginn der Brutzeit wieder abzufahren. Dieser 

Aufforderung kam er aber nicht nach. Das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve hat daraufhin 

die Größe der aufgeschütteten Bereiche im April 2018 vermessen und die Daten an den 

Kreis Kleve übermittelt. Insgesamt wurden 2267 m2 Fläche aufgeschüttet und eingeebnet 

(s. Abbildung 46). Im Januar 2019 ergab eine Gebietskontrolle, dass die Aufschüttungen 

noch nicht beseitigt waren. Nach Angaben des Kreises Kleve läuft diesbezüglich ein gericht-

liches Verfahren. 

 

 

Abbildung 46: Illegale Bo-
denaufschüttung im NSG 
Deichvorland bei Grieth – 
hier wurden mit schät-
zungsweise 70 m3 Erdma-
terial 2267 m2 Fläche auf-
geschüttet. Das Material 
wurde anschlies-send 
eingeebnet (Foto: NZ-
Kleve 2018). 

 

 

2.7.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Praktische Maßnahmen waren 2018 im NSG Deichvorland bei Grieth nicht vorgesehen. 
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2.7.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Da im NSG „Deichvorland bei Grieth“ seit 2009 keine flächendeckende Brutvogelkartierung 

im Rahmen des Arbeits- und Maßnahmenplanes mehr durchgeführt wird, beruht die Ein-

schätzung des Entwicklungstrends aktuell zum einen auf den im Jahr 2009 erhobenen Brut-

vogeldaten sowie den Beibeobachtungen zur Avifauna 2018, zum anderen auf den Ergeb-

nissen der Kartierung wertvoller Grünländer im Jahr 2014. 

Hier zeigte sich, dass artenreiche Wiesen und Weiden im Deichvorland bei Grieth kaum 

noch zu finden sind. Sie beschränken sich aktuell auf die extensiv bewirtschafteten, forst-

fiskalischen Flächen sowie auf einige wenige Privatflächen, von denen der überwiegende 

Teil bis 2012 noch unter Vertragsnaturschutz stand. Diese Flächen werden inzwischen in-

tensiv genutzt, so dass die bisherige Artenvielfalt hier deutlich zurückgeht. 

Aus avifaunistischer Sicht positiv zu werten ist der Nachweis von Großem Brachvogel und 

Rotschenkel, die mit je einem Revier im Gebiet vorkamen, sowie von zwei Revieren des 

Rebhuhns. Die Uferschnepfe war 2018 – ebenso wie im Vorjahr – nicht mehr im Gebiet ver-

treten. Insgesamt bietet das Gebiet aber in großen Teilen aufgrund der intensiven Grünland-

bewirtschaftung für Wiesenvögel kaum noch einen geeigneten Lebensraum. 

Alles in allem zeigen diese Ergebnisse aber, dass Negativeinflüsse auch weiterhin deutlich 

erkennbar sind. Der Rückgang des Vertragsnaturschutzes im Gebiet ist dramatisch und 

macht sich besonders bezogen auf die botanische Artenvielfalt negativ bemerkbar. Die 

Deichsanierung 

 

Tabelle 24: Entwicklungstrend für das NSG Deichvorland bei Grieth für die Jahre 2009 bis 2018 

Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkon-
form) 

          

überwiegend positiv           

intermediär           

Negativeinflüsse erkennbar * * * * * * * * * * 

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.8 NSG Sonsfeldsches Bruch, Hagener Meer und Düne 

2.8.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.8.1.1 Fauna 

Im Jahr 2018 waren keine faunistischen Untersuchungen vorgesehen. Im April 2018 konnten 

im Bereich der Düne mehrere junge Zauneidechsen (Lacerta agilis) beobachtet werden. 

 

2.8.1.2 Flora 

Floristische Daten wurden im Jahr 2018 nicht erhoben. 

 

2.8.1.3 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Die Bearbeitung der sogenannten FFH-Tabellen für das LANUV ist erfolgt. 

 

 

2.8.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.8.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Im Jahr 2014 war die Gewässerunterhaltung am Oberlauf der Haffenschen Landwehr bis 

zum Ufer des Hagener Meeres grundlegend intensiviert worden. Dadurch ist dort eine gra-

vierende Verschlechterung des Erhaltungszustandes im FFH-Gebiet eingetreten. Im Jahr 

2016 wurde eine Vereinbarung zur Unterhaltung des Gewässerabschnittes getroffen. 

Dadurch werden die Regeneration und der Strukturreichtum des Uferstreifens gefördert. Die 

Gewässer-unterhaltung ist auch weiterhin mit den Erfordernissen des Naturschutzes abzu-

stimmen.  

Auf dem Dünenrest mit kleinflächigen Sandrasen-Biotopen sind Kontrollen und jährliche 

Pflegeeingriffe erforderlich, um erneute Verbuschungen zu verhindern.  

Die Grünlandflächen am Hagener Meer sind in privatem oder kommunalem Eigentum. Eine 

extensive Grünlandnutzung mit eingeschränkter Düngung wäre auf dauernassen Parzellen 

oder in Ufernähe oder am Rand zum Dünenrest sehr wünschenswert. Bisher blieben alle 

Bemühungen erfolglos, bei den Bewirtschaftern für freiwillige Extensivierungsverträge (Ver-

tragsnaturschutz) zu werben. 

 

 

2.8.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.8.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das Gebiet wurde 2018 mehrfach kontrolliert. Am Hagener Meer lagen die Störungen durch 

Camping- und Badebetrieb am Ostufer sowie durch Ruderbootfahren oder Angelbetrieb im 

Rahmen des Üblichen. Im Grünland am Westufer wurden keine Störungen festgestellt. 
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Mit dem Deichverband wurde 2016 bei einem gemeinsamen Geländetermin eine Verein-

barung zur Gewässerunterhaltung am Oberlauf der Haffenschen Landwehr getroffen. Die 

Böschung wird nicht mehr jährlich, sondern in 3-jährigem Turnus gemulcht. Darüber hinaus 

wird an einigen Stellen auch langfristig nicht gemulcht, sodass dort die Regeneration von 

Ufergehölzen ermöglicht wird. Durch die abgestimmte Gewässerunterhaltung soll der Ufer-

streifen wieder strukturreicher, naturnäher und artenreicher werden und damit der Erhal-

tungszustand langfristig wieder verbessert werden. Im Jahr 2018 wurde diese Vereinbarung 

eingehalten, es hat keine Gewässerunterhaltung in diesem Bereich stattgefunden. Da der 

zuständige Mitarbeiter beim Deichverband gewechselt hat, erfolgte im April 2018 ein ge-

meinsamer Ortstermin um die bisherigen Abstimmungen weiter festzuhalten. 
 

2.8.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Auf dem Dünenrest wurden auch im Jahr 2018 wieder alle Brombeersprossen in Handarbeit 

beseitigt, um die Sandrasen von Verbuschung freizuhalten. Durch das tiefe Abstechen mit 

dem Spaten sollen die Brombeergebüsche nachhaltig zurückgedrängt bzw. verdrängt wer-

den. Zusätzlich wurden im Herbst einige Eichenjungpflanzen und einzelne Ginsterbüsche mit 

dem Spaten gerodet. Die Pflegemaßnahmen zur Verhinderung der Verbuschung sind auch 

weiterhin notwendig. 

 

 

2.8.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine Kurzcharakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung 

des Gesamtzustandes nach landesweiter einheitlicher Vorgabe gegeben (Tabelle 25). 
 

Das NSG Sonsfeldsches Bruch, Hagener Meer und Düne umfasst einen Ausschnitt der 

ehemaligen Rheinaue nördlich von Schloss Bellinghoven mit einer Altwasserrinne an der 

Niederterrassenkante. Neben dem Altwasser mit großen Schwimmblatt-Teppichen und un-

terschiedlichen Röhrichtsäumen wird das Gebiet geprägt von wechselfeuchtem Grünland. 

Ergänzt wird das Biotoptypenspektrum durch feuchte Hochstaudenfluren, reich strukturierte 

Feuchtwaldbestände im Norden und Süden sowie durch einen kleinen Dünenrest auf der 

Niederterrasse. 
 

Tabelle 25: Entwicklungstrend für das NSG „Sonsfeldsches Bruch, Hagener Meer und Düne“ 
für die Jahre 2009 bis 2018 

Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv           

intermediär * * * * *      

Negativeinflüsse erkennbar      * * * * * 

Negativeinflüsse überwiegen           
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Auf dem brachliegenden Dünenrest haben sich nach Gebüschrodungen und infolge alljährli-

cher Pflegeeingriffe die Restbestände gefährdeter Sandrasen-Arten wieder ausgebreitet und 

stabilisiert. Der im Jahr 2017 gelungene Erstnachweis der Zauneidechse und die im Jahr 

2018 wiederholten Beobachtungen junger Zauneidechsen bestätigt die positive Entwicklung 

des Dünenrests. Negativ zu bewerten ist seit langem, dass das gesamte Feuchtgrünland 

keinen Bewirtschaftungsbeschränkungen unterliegt. 
 

Die seit 2014 intensivierte Gewässerunterhaltung entlang der Haffenschen Landwehr hat zu 

einer gravierenden Verschlechterung des Erhaltungszustandes im FFH-Gebiet geführt. Die-

sem Zustand ist mit der bereits angesprochenen Vereinbarung zur zukünftigen Gewässerun-

terhaltung entgegengewirkt worden. Der Abschnitt hat sich inzwischen wieder teilweise 

regeneriert, eine vollständige Regeneration wird allerdings noch einige Zeit in Anspruch 

nehmen.  
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2.9 NSG Haffensche Landwehr, Sonsfeldsche Weiden 

2.9.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.9.1.1 Fauna - Brutvögel 

 

Ergebnisse: 
 

- 2018 brüteten im Kartierungsgebiet (Größe: 400 ha) 69 Vogelarten mit insgesamt 

953 Revieren (s. Tabelle 26), darunter 14 Arten der Roten Liste der gefährdeten 

Vogelarten Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016): Flussuferläufer (aus-

gestorben), Pirol (vom Aussterben bedroht), Flussregenpfeifer, Gartenrotschwanz, 

Kiebitz, Kuckuck und Uferschwalbe (stark gefährdet), Baumfalke, Kleinspecht, 

Nachtigall, Rauchschwalbe, Star, Steinkauz und Wasserralle (gefährdet); 

Tabelle 26: Brutvogelbestand im Kartierungsgebiet Haffensche Landwehr, Sonsfeldsche Wei-
den von 2015 und 2018 mit Angabe der Gefährdungskategorien. 

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2015

Anzahl 

Reviere 

2018

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2015

Anzahl 

Reviere 

2018

1 Amsel 43 28 39 Kuckuck 2 2 3 3

2 Austernfischer 4 3 40 Mäusebussard 3 2

3 Bachstelze V 3 10 6 41 Mittelmeermöwe 1 2

4 Baumfalke 3 2 1 42 Mönchsgrasmücke 94 82

5 Blässralle 23 16 43 Nachtigall 3 3 23 16

6 Blaumeise 19 37 44 Nilgans 5 7

7 Buchfink 67 63 45 Pirol 1 1 1

8 Buntspecht 6 7 46 Rabenkrähe 4 8

9 Dorngrasmücke 59 34 47 Rauchschwalbe 3 3 8

10 Eichelhäher 7 7 48 Reiherente 8 8

11 Eisvogel 3 1 49 Ringeltaube 7 28

12 Elster 2 50 Rohrammer V V 11 12

13 Fitis V V 32 15 51 Rotkehlchen 5 19

14 Flussregenpfeifer 2 1 7 3 52 Schleiereule 2

15 Flussseeschwalbe 3 3 26 53 Schnatterente 1 6

16 Flussuferläufer 0 0 1 1 54 Schwanzmeise 1 4

17 Gartenbaumläufer 5 13 55 Singdrossel 10 11

18 Gartengrasmücke 58 47 56 Star 3 3 11 20

19 Gartenrotschwanz 2 2 3 3 57 Steinkauz 3 3 1

20 Gelbspötter 3 5 1 58 Stieglitz 4 3

21 Graugans 32 36 59 Stockente V 18 23

22 Grauschnäpper 1 15 60 Sturmmöwe 36 32

23 Grünfink 4 4 61 Sumpfmeise 2 5

24 Grünspecht 1 3 62 Sumpfrohrsänger V V 17 21

25 Habicht 3 3 2 63 Teichralle V 3 2 2

26 Haubentaucher 30 28 64 Teichrohrsänger V 5 11

27 Hausrotschwanz 1 65 Türkentaube V 2 2

28 Haussperling V V 25 26 66 Uferschwalbe 2 2 173 24

29 Heckenbraunelle 5 6 67 Wasserralle 3 3 1

30 Höckerschwan 2 68 Weidenmeise 2 3

31 Hohltaube 3 8 69 Weißwangengans 3 3

32 Kernbeißer 1 70 Wiesenschafstelze 1

33 Kiebitz 2 2 4 5 71 Zaunkönig 40 21

34 Klappergrasmücke V V 6 5 72 Zilpzalp 101 62

35 Knäkente 1 1 1 73 Zwergsäger 1

36 Kleiber 2 Summe Arten 58 69

37 Kleinspecht 3 3 1 Summe Reviere 1113 953

38 Kohlmeise 32 68  
RL = Rote Liste; NRW = Nordrhein-Westfalen; NR = Niederrheinisches Tiefland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; 

R = arealbedingt selten; V = Vorwarnliste; S = von Schutzmaßnahmen abhängig; n.n. = nicht nachgewiesen; n.u. = nicht untersucht 
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- durchschnittlicher Erwartungswert für das Gebiet nach der Arten-Areal-Beziehung 

von MACARTHUR & WILSON (1967) [S = c • Az; S = erwartete Artenzahl, 

A = Fläche in km2] und den von REICHHOLF (1980) für Mitteleuropa ermittelten 

Konstanten [c = 42,8; z = 0,14] sind 52 Brutvogelarten; 

- das NSG Haffensche Landwehr, Sonsfeldsche Weiden wies 2018 einen über-

durchschnittlichen Artenreichtum auf; im Vergleich zu 2015 ging die Anzahl der 

Reviere zurück 

 

Die Ergebnisse für die Gilden der Wasser-, Wiesen- und Röhrichtvögel sowie der wei-

teren Rote-Liste-Arten werden in den Karten 12 bis 15 im Anhang II dargestellt. 

 

Wasservögel: 

- Insgesamt weist diese Gilde mit 17 Arten ein großes Artenspektrum auf. Die Reviere 

sind im Reeser Meer Süd größtenteils in den Bereichen mit Sand- und Kiesinseln, 

Flachwasser und künstlichen Brutflößen zu finden. Im Reeser Meer Nord hat die Insel 

im Osten große Bedeutung als Brutplatz. Die künstlichen Brutflöße auf dem Biotop-

see wurden dieses Jahr zunächst erneut von den Sturmmöwen als Brutplatz ange-

nommen. Durch die dort brütende Mittelmeermöwe wurden jedoch alle Sturmmöwen 

sowie Flussseeschwalben verdrängt. Auch die kleinere Brutkolonie der Sturmmöwen 

auf schwimmenden Pontons der Firma Holemans im Reeser Meer Süd (Nordufer) 

wurde vermutlich durch die Mittelmeermöwe zur Aufgabe gebracht. Ungewöhnlich 

war eine vereinzelte Brut einer Sturmmöwe auf einem Hochspannungsmast im Süd-

westen des Kartiergebietes. 

- Auffällig ist der drastische Rückgang der Uferschwalben, der sich jedoch durch eine 

Umsiedlung in den Bereich der Reeser Meer Norderweiterung erklären lässt. Die ver-

bliebenen Brutpaare verteilten sich auf die aus 2015 bereits bekannten zwei Kolonie-

standorte.  

- Die Flussseeschwalbe brütet laut Sudmann (2018, mündl. Mitt.) bereits seit 2016 

nicht mehr auf dem Biotopsee. Ursache ist hierfür die Brutplatzkonkurrenz und Präda-

tion von Gelegen und Küken durch die Mittelmeermöwe. 

- Der Rückgang beim Flussregenpfeifer ist auf den Verlust von freien Sand- und Kies-

standorten zurückzuführen. Viele offene Bereiche, z.B. die Landzunge und die Insel 

im Osten des Reeser Meer beginnen durch Weidenaufwuchs zu Verbuschen. 

- Die Zunahme von Schnatterente und Stockente lässt sich u.a. auch auf eine verbes-

serte Erfassung zurückführen. So konnten mit Hilfe einer Fotofalle auf der Haffen-

schen Landwehr mehrere Entenfamilien nachgewiesen werden. 

- Bemerkenswert sind die Beobachtungen von Flussuferläufer und Zwergsäger mit Re-

vier anzeigendem Verhalten während der gesamten Brutzeit. Für beide Arten konnte 

kein Brutnachweis erbracht werden, sie werden jedoch als Brutverdacht eingestuft. 

- Rückgänge: Uferschwalbe (-149 BP), Flussseeschwalbe (-26 BP), Blässralle (-

7 BP), Flussregenpfeifer (-4 BP), Sturmmöwe (-4 BP), Eisvogel (-2 BP), Hauben-

taucher (-2 BP), Knäkente (-1 BP) 
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- Zunahmen: Schnatterente (+6 BP), Stockente (+5 BP), Graugans (+4 BP), Hö-

ckerschwan (+2 BP), Nilgans (+2 BP), Mittemeermöwe (+1 BP), Zwergsäger (+1 

BP)  

- Konstant: Reiherente (8 BP), Weißwangengans (3 BP), Teichralle (2 BP), Fluss-

uferläufer (1 BP) 

 

 

Abbildung 47: Das Zwergsäger-Weibchen konnte zuletzt Mitte Juni beobachtet werden. Das 
Zwergsäger-Männchen bis Ende Mai anwesend (Foto: Büdding 2018). 

 

Wiesenvögel: 

- Insgesamt ist diese Gilde mit nur 2 Arten gering vertreten. Dies liegt vor allem an der 

Habitatstruktur des Untersuchungsgebiets (viele Gehölze, große Wasserflächen, we-

nig Grünland oder Ackerflächen) 

- Die Wiesenschafstelze konnte als Brutvogel nicht mehr nachgewiesen werden.  

- Ähnlich zu 2015 konnten auch 2018 keine erfolgreichen Bruten von Kiebitz und 

Austernfischer beobachtet werden. 

- Rückgänge: Austernfischer (-1 BP), Wiesenschafstelze (-1 BP) 

- Zunahmen: Kiebitz (+1 BP) 

- Konstant: -  

Röhrichtvögel: 

- Im Vergleich zu 2015 haben sich die Bereiche mit Schilfvorkommen (Ostufer und 

kleine Teilbereiche im Norden des Reeser Meer Süd) leicht vergrößert. Dies kann ein 

Grund für die positive Bestandsentwicklung der Röhrichtvögel sein. Teichrohrsänger, 

Sumpfrohrsänger, Rohrammer und Wasserralle zeigen Bestandszunahmen. 

- Rückgänge: - 

- Zunahmen: Teichrohrsänger (+6 BP), Sumpfrohrsänger (+4 BP), Rohrammer 

(+1 BP), Wasserralle (+1 BP) 

- Konstant: -  
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Weitere Rote-Liste-Arten: 

- Bemerkenswert ist die, trotz Rückgang, noch immer große Revierdichte der Nachti-

gall mit 16 Brutpaaren, die sich alle auf den Bereich mit Weidengebüsch zwischen 

Reeser Meer Nord und Süd konzentrieren. Hier findet die Art aktuell optimale Habi-

tatbedingungen vor.  

- Auffällig ist der starke Bestandseinbruch beim Fitis. Hier sind überregionale Gründe 

zu vermuten. 

- Eine besonders positive Entwicklung ist für den Bereich entlang der Haffenschen 

Landwehr mit der alten Pappel-Baumreihe sowie dem störungsarmen Bereich zwi-

schen Biotopsee und Reeser Meer Nord festzustellen. Hier sind als besondere Arten 

Weidenmeise, Baumfalke, Kleinspecht und Pirol zu nennen. Auch der Star profitiert 

von dem Angebot an Baumhöhlen in den alten Pappeln. 

- Rückgänge: Fitis (-17 BP), Nachtigall (-7 BP), Bachstelze (-4 BP), Gelbspötter (-4 

BP), Habicht (-2 BP), Klappergrasmücke (-1 BP) 

- Zunahmen: Star (+9 BP), Rauchschwalbe (+8 BP), Weidenmeise (+3 BP), Türken-

taube (+2 BP), Baumfalke (+1 BP), Haussperling (+1 BP), Kleinspecht (+1 BP), Pi-

rol (+1 BP), Steinkauz (+1 BP),  

- Konstant: Gartenrotschwanz (3 BP), Kuckuck (3 BP), 

 

Abbildung 48: Uferschwalben-Kolonie am Südzipfel einer Landzunge im Reeser Meer Süd (Fo-
to: Büdding 2015). 

 

Besonderheiten: 
 

- Starker Bestandsrückgang der Uferschwalbe durch Umsiedlung in den Bereich der 

Reeser Meer Norderweiterung. 

- Die Brutkolonie der Flussseeschwalbe ist seit 2016 aufgegeben; auch die Sturmmö-

wen wurden 2018 von den Brutflößen auf dem Biotopsee und ihrem zweiten Kolonie-

standort auf Maschinen im Reeser Meer Süd verdrängt. Ursache hierfür wird in den 2 

BP der Mittelmeermöwe vermutet. 

- Nachweis eines Pirols. 

- Brutverdacht bei Flussuferläufer und Zwergsäger. 
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- Deutlicher Anstieg von Vogelarten, die als Höhlenbrüter auf stehendes Alt- und Tot-

holz angewiesen sind (Blaumeise, Kohlmeise, Weidenmeise, Sumpfmeise, Grau-

schnäpper, Kleinspecht, Star). Die ist besonders für den Bereich entlang der Haffen-

schen Landwehr mit der alten Pappel-Baumreihe sowie dem störungsarmen Bereich 

zwischen Biotopsee und Reeser Meer Nord festzustellen. 

 

Beeinträchtigungen: 
 

- Insgesamt ist davon auszugehen, dass viele Bruten von u.a. Kiebitz, Sturmmöwen, 

Austernfischer, Blässralle und weiteren Arten durch Prädation verloren gingen. Be-

sonders die flachen Sandinseln im Westen und Osten des Reeser Meer Süd bieten 

scheinbar gute Brutbedingungen, bieten jedoch keinen wirklichen Schutz gegen Mit-

telmeermöwe und Fuchs. Auch die Brutflöße auf dem Biotopsee boten geeignete 

Nistbedingungen für Sturmmöwe und Flussseeschwalbe, jedoch verdrängte die dort 

brütende Mittelmeermöwe alle weiteren Arten mit Ausnahme von Nilgans und Grau-

gans. Im Vergleich zu 2015 wurden deutlich weniger Füchse und Fuchsspuren im 

Gebiet beobachtet. 

- Störungen der Uferbereiche im Reeser Meer Nord durch Angelei, Baden und Feuer 

machen. 

- Störungen der Haffenschen Landwehr durch unerlaubtes Befahren aus Richtung Ha-

gener Meer. 

- Eutrophierung des Reeser Meer Süd durch privates Entsorgen von Gartenmüll und 

Feuerasche in größeren Mengen im Osten des Reeser Meer Süd bis 2018. 

- Zunehmende Verbuschung der kiesigen, sandigen Offenstandorte, wodurch z.B. der 

Flussregenpfeifer geeignete Bruthabitate verliert. 

- Ab Mitte April wurden die ornithologischen Kartierungen durch ein Betretungsverbot 

entlang der landwirtschaftlichen Flächen um den Biotopsee herum erschwert. Hier 

konnte nur noch von öffentlichen Wegen aus kartiert werden. 

 

2.9.1.2 Flora 

Floristische Daten wurden im Jahr 2018 nicht erhoben. 

 

 

2.9.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Hierfür standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. 
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2.9.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Punkte konnten festgestellt werden: 
 

- Wünschenswert wäre die Schaffung von Flachwasserbereichen, die insbesondere 

zur Zugzeit ideale Rastbedingungen schaffen. Diese waren bisher im Westen des 

Reeser Meer Süd vorhanden, gehen dort jedoch durch den voranschreitenden Kie-

sabbau verloren. Auch sollte überlegt werden, die Landzunge im Osten des Reeser 

Meer Süd in eine Insel zu verändern, um weitere prädationsgeschützte Bereiche zu 

schaffen. Dies macht natürlich nur Sinn, wenn auch das Problem mit dem hohen 

Fuchs-Bestand im Gebiet gelöst wird. 

- Die voranschreitende Sukzession mit erstem Aufwuchs von Weiden auf den bisher 

kiesigen, sandigen Offenstandorten (Landzunge und Insel im östlichen Teil des Ree-

ser Meer Süd) führt zu einem Verlust von geeigneten Bruthabitaten für Arten wie u.a. 

Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Austernfischer, Kiebitz. 

- Der verstärkt aufwachsende Weiden-Jungwuchs am Ostufer des Reeser Meer Süd 

sollte entfernt werden, da sich in diesem Bereich eine positive Röhrichtentwicklung 

feststellen lässt. Hier bietet sich auch ein Ringeln von mittelalten Weiden direkt am 

Ufer des Reeser Meer Süd an, um stehendes Totholz zu schaffen und eine zuneh-

mende Verschattung des Röhrichts zu unterbinden. 

- Reparieren der vorhandenen Brutflöße für Flussseeschwalben auf dem Biotopsee 

sowie Auslegen weiterer Brutflöße auch auf dem Reeser Meer Süd 

- Die Verbindung zwischen dem Reeser Meer Nord und einigen Kleingewässern sollte 

wieder unterbrochen werden. Eventuell sollte auch angedacht werden, den Fischbe-

satz in den Gewässern zur Förderung der Amphibien und Libellen gezielt zu entfer-

nen. Die Ufergehölze an den Kleingewässern müssten in Teilbereichen gerodet oder 

aufgelichtet werden, um wieder sonnige Flachwasserbereiche zu schaffen. Hier sind 

Gespräche mit den Flächeneigentümern und Jagdpächtern zu führen. 

- Am Reeser Meer Nord sind die Uferbereiche, die nicht betreten werden sollen, nicht 

gekennzeichnet. Dies gilt auch für die Insel im Osten des Reeser Meer Nord. Ebenso 

sind die Bereiche, die von Wassersportlern nicht befahren werden sollen, nicht mar-

kiert. Hier sollte eine Bojenkette den Besuchern deutlich anzeigen, wo das Natur-

schutzgebiet beginnt. 

- Die Gehölzbiotope entlang großer Bereiche des Reeser Meer Nord und Süd sind in 

der Regel nur von geringer ökologischer Wertigkeit, da wertgebende Strukturen wie 

Alt-und Totholz, Höhlenbäume, Abbruchkanten etc. fehlen. Hier sollten Teilbereiche 

wieder von der bestehenden Baumkulisse freigestellt werden. 

- Die alten Kopfbäume entlang der Haffenschen Landwehr in Höhe des Biotopsees 

sollten in den nächsten Jahren gepflegt werden. Hier ist voraussichtlich Anfang 2019 

mit den miteinander vereinbarten Pflegearbeiten des Deichverbandes Bislich-

Landesgrenze zu rechnen. 

 

Zum Management des Wasserstands der Haffenschen Landwehr sei auf Kapitel 2.4.3.3 ver-

wiesen. 
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2.9.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.9.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Anfang des Jahres 2018 wurde das Naturschutzzentrum vom Kreis Kleve um die Dokumen-

tation und Berichterstattung über die Sichtungen von Schwarzkopfruderenten am Reeser 

Meer Süd gebeten. Dies erfolgte im Rahmen einer Aufforderung des MULNV NRW zwecks 

Früherkennung invasiver Arten. Das Vorkommen der Art ließ sich nicht auf einen festen und 

regelmäßig besuchten Bereich des Gewässers eingrenzen. 
 

Im Rahmen der Gebietsbetreuung wurde auf einer intensiv genutzten Wiese zusammen mit 

dem Bewirtschafter ein bei der ersten Mahd auszusparender Saumstreifen initiiert. Dort wa-

ren bei der Brutvogelkartierung ein revieranzeigendes Braunkehlchen sowie ein Feldschwirl 

beobachtet worden. Im weiteren Verlauf konnten auf dieser Fläche auch Vorkommen der 

stark gefährdeten Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) als Zufallsfund nachgewiesen 

werden. 

Insgesamt war der Start der Gebietsbetreuung von vielen Gesprächen mit den verschiede-

nen Eigentümern und Bewirtschaftern geprägt. So gab es Abstimmungsgespräche mit dem 

Deichverband Bislich-Landesgrenze zu Graben-, Gehölz- und Kopfbaumpflege entlang der 

Haffenschen Landwehr sowie mit der Firma Holemans Niederrhein GmbH, deren Betriebsge-

lände große Teile des NSG einnimmt. Auch wegen bereits seit Jahren durchgeführten Lage-

rungen von Gartenabfällen und nicht genehmigten Feuern gab es Klärungsbedarf.  

 

2.9.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Praktische Maßnahmen wurden im Jahr 2018 nicht durchgeführt.  

 

 

2.9.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Das ca. 160 ha große Naturschutzgebiet Haffensche Landwehr – Sonsfeldsche Weiden ist 

seit 2010 unter Naturschutz gestellt worden. Die Flächen sind überwiegend in privatem oder 

kommunalem Eigentum. Im Jahr 2018 ist erstmalig eine Schutzgebietsbetreuung durchge-

führt worden. Da in diesem Gebiet bisher Datenerhebungen nur in sehr geringem Umfang 

stattgefunden haben, ist eine zusammenfassende Darstellung und Bewertung noch nicht 

möglich. 
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2.10 NSG Hübsche Grändort 

2.10.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.10.1.1 Fauna – Brutvögel 

 

Ergebnisse: 
 

- 2018 brüteten im Kartierungsgebiet (Größe: 135 ha) 56 Vogelarten mit insgesamt 

456 Revieren (s. Tabelle 27), darunter 13 Arten der Roten Liste der gefährdeten 

Vogelarten Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016): Pirol (vom Aussterben 

bedroht); Flussregenpfeifer, Gartenrotschwanz, Kuckuck, Rebhuhn, Wachtel, Wie-

senpieper (stark gefährdet); Bluthänfling, Feldlerche, Feldschwirl, Habicht, Rauch-

schwalbe, Star (gefährdet); 

- durchschnittlicher Erwartungswert für das Gebiet nach der Arten-Areal-Beziehung 

von MACARTHUR & WILSON (1967) [S = c • Az; S = erwartete Artenzahl, 

A = Fläche in km2] und den von REICHHOLF (1980) für Mitteleuropa ermittelten 

Konstanten [c = 42,8; z = 0,14] sind 45 Brutvogelarten; 

- Das NSG Hübsche Grändort wies 2018 mit 56 Arten einen deutlich überdurch-

schnittlichen Artenreichtum auf. 

 

Tabelle 27: Brutvogelbestand im Naturschutzgebiet Hübsche Grändort von 2013 sowie 2015 bis 
2018 mit Angabe der Gefährdungskategorien nach der aktuellen Roten Liste der gefährdeten 
Brutvogelarten Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016) 

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2013

Anzahl 

Reviere 

2015

Anzahl 

Reviere 

2016

Anzahl 

Reviere 

2017

Anzahl 

Reviere 

2018

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2013

Anzahl 

Reviere 

2015

Anzahl 

Reviere 

2016

Anzahl 

Reviere 

2017

Anzahl 

Reviere 

2018

1 Amsel 18 25 32 22 21 38 Klappergrasmücke V V 1 0 1 0 1

2 Austernfischer 1 1 1 0 3 39 Kohlmeise 6 13 16 17 15

3 Bachstelze V V 3 4 2 2 3 40 Kuckuck 2 2 1 1 2 3 3

4 Blässralle 6 8 5 5 3 41 Löffelente 3 S 1 S 0 0 1 0 0

5 Blaukehlchen 3 1 1 0 0 0 0 42 Mäusebussard 2 1 1 2 2

6 Blaumeise 3 8 7 13 8 43 Mönchsgrasmücke 17 26 27 28 25

7 Bluthänfling 3 2 5 3 5 1 3 44 Nachtigall 3 3 3 1 1 0 0

8 Brandgans 2 2 3 2 2 45 Nilgans 5 4 6 2 5

9 Braunkehlchen 1 S 0 S 0 0 1 0 0 46 Pirol 1 1 0 0 0 0 1

10 Buchfink 23 42 36 49 32 47 Rabenkrähe 5 5 5 8 8

11 Buntspecht 3 4 5 4 3 48 Rauchschwalbe 3 3 0 2 0 2 4

12 Dorngrasmücke 22 21 21 24 29 49 Rebhuhn 2 S 2 S 0 0 2 0 1

13 Eichelhäher 0 1 2 1 2 50 Reiherente 3 1 1 1 2

14 Feldlerche 3 S 3 S 23 22 22 20 21 51 Ringeltaube 11 14 17 15 16

15 Feldschwirl 3 2 5 2 2 2 1 52 Rohrammer V V 21 24 15 17 15

16 Feldsperling 3 3 1 0 2 0 0 53 Rostgans 0 0 0 0 2

17 Fitis V V 20 13 17 14 9 54 Rotkehlchen 1 2 1 1 1

18 Flussregenpfeifer 2 1 1 6 2 6 10 55 Rotschenkel 1 S 1 S 0 3 1 0 0

19 Gartenbaumläufer 1 3 4 8 4 56 Schnatterente 5 4 6 1 2

20 Gartengrasmücke 26 17 15 28 15 57 Schwanzmeise 1 1 0 3 0

21 Gartenrotschwanz 2 2 0 1 3 2 4 58 Schwarzkehlchen 2 1 1 2 5

22 Gelbspötter 3 1 2 3 1 4 59 Singdrossel 6 5 8 9 4

23 Gimpel V 0 0 1 0 0 60 Star 3 3 6 16 13 14 9

24 Graugans 10 5 10 5 11 61 Stieglitz 1 4 6 13 5

25 Grauschnäpper 1 3 3 2 0 62 Stockente V 12 6 7 7 9

26 Grünfink 2 0 0 0 2 63 Sumpfrohrsänger V V 61 50 45 45 50

27 Grünspecht 0 0 1 0 0 64 Teichralle V 3 0 0 1 0 0

28 Habicht 3 3 0 1 1 1 1 65 Teichrohrsänger V 0 2 5 10 4

29 Haubentaucher 2 3 1 1 1 66 Wacholderdrossel V 1 0 0 1 0 0

30 Hausrotschwanz 1 1 1 0 0 67 Wachtel 2 2 0 1 0 1 2

31 Haussperling V V 0 1 1 2 1 68 Wachtelkönig 1 S 1 S 0 0 1 0 0

32 Heckenbraunelle 2 2 1 1 2 69 Weidenmeise 2 2 1 1 2 2

33 Höckerschwan 1 0 0 0 0 70 Wiesenpieper 2 S 1 S 21 16 21 17 14

34 Hohltaube 0 0 0 0 0 71 Wiesenschafstelze 20 24 29 24 18

35 Jagdfasan 3 5 5 3 3 72 Zaunkönig 6 17 19 16 10

36 Kanadagans 1 0 1 0 1 73 Zilpzalp 24 24 36 32 22

37 Kiebitz 2 S 2 S 0 3 1 0 0 Summe Arten 53 56 64 51 56

Summe Reviere 431 478 514 511 456  
RL = Rote Liste; NRW = Nordrhein-Westfalen; NR = Niederrheinisches Tiefland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; 
R = arealbedingt selten; V = Vorwarnliste; S = von Schutzmaßnahmen abhängig 
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Entwicklung der Bestände der Wasser-, Wiesen- und Röhrichtvögel sowie der weiteren 

Rote-Liste-Arten (s. auch Karte 16 bis 19 im Anhang II) im Vergleich zum Jahr 2017: 

 

Wasservögel: 
 

- Insgesamt ist der Bestand an Wasservögeln im Vergleich zum Vorjahr von 30 auf 

46 Brutpaare/Reviere gestiegen. Die Bestände von Flussregenpfeifer, Graugans, 

Reiherente, Schnatterente und Stockente haben zugenommen. 2018 neu nach-

gewiesen wurden zudem Kanadagans und Rostgans. Lediglich der Bestand der 

Blässralle ist zurückgegangen. Die Bestände von Brandgans und Haubentaucher 

blieben konstant. 

Insgesamt haben die Wasservögel von den im Vergleich zum Vorjahr höheren 

Frühjahrswasserständen des Rheins profitiert. Diese lagen im April 2018 deutlich 

über denen von 2017 und sanken erst ab Mitte Juni im Zuge der einsetzenden 

Trockenheit stark ab. Aus diesem Grund hat sich die extreme Sommertrockenheit 

2018 nicht negativ auf die Bestände der Wasservögel ausgewirkt. Diese hat sich 

beim Flussregenpfeifer vermutlich sogar positiv niedergeschlagen, da diesem 

Kiesbrüter durch den niedrigen Rheinwasserstand im Juni mehr Kiesflächen zur 

Verfügung standen als in normalen Jahren. Der Flussregenpfeifer erreichte dem-

entsprechend 2018 den höchsten Bestand seit Beginn der Kartierungen 1995. 
 

- Rückgänge: Blässralle (-2 BP) 

- Zunahmen: Flussregenpfeifer (+4 BP) Graugans (+6 BP), Kanadagans (+1 BP), 

Nilgans (+3 BP), Reiherente (+1 BP), Rostgans (+2 BP), Schnatterente (+1 BP), 

Stockente (+2 BP) 

- Konstant: Brandgans (2 BP), Haubentaucher (1 BP)  
 

Wiesenvögel: 
 

- Der Bestand der Wiesenvögel blieb 2018 im Vergleich zum Vorjahr konstant. In-

nerhalb der einzelnen Arten schwankten die Bestände jedoch. Zunahmen zeigten 

sich bei Austernfischer, Feldlerche, Rebhuhn, Schwarzkehlchen und Wachtel. 

Nochmals abgenommen haben die Bestände von Wiesenpieper und Wiesen-

schafstelze. Wiesenlimikolen wie Kiebitz oder Rotschenkel konnten auch 2018 

nicht nachgewiesen werden. Die Ursache hierfür ist eventuell in der zunehmenden 

Verlandung der bereits 2013 angelegten Blänken zu suchen, wodurch diese im 

Frühjahr zu schnell trockenfallen. Auch die Brut des Habichts im nahegelegenen 

Auwald kann einen negativen Einfluss auf die Limikolen haben, da dieser ein po-

tentieller Prädator ist. 
 

- Rückgänge: Wiesenpieper (-3 BP), Wiesenschafstelze (-6 BP) 

- Zunahmen: Austernfischer (+3 BP), Feldlerche (+1 BP), Rebhuhn (+1 BP), 

Schwarzkehlchen (+3 BP), Wachtel (+1 BP),  

- Konstant: - 
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Röhrichtvögel: 
 

- Nach der leichten Erholung im Vorjahr sind die Bestände 2018 wieder rückläufig. 

Dies gilt für Feldschwirl, Rohrammer und Teichrohrsänger. Lediglich der Sumpfrohr-

sänger zeigt einen Bestandszuwachs. Der Rückgang der Rohrammer folgt einem 

schon länger anhaltenden negativen Trend, der auch in anderen Naturschutzgebieten 

zu beobachten ist. Diese Art nimmt im Bereich der Rheinschiene immer mehr ab (vgl. 

Kap. 2.3.1.1 und 2.5.1.1) – einzig im NSG Dornicksche Ward konnte 2018 eine Zu-

nahme festgestellt werden (s. Kap. 2.18.1.1). 
 

- Rückgänge: Feldschwirl (-1 BP), Rohrammer (-2 BP), Teichrohrsänger (-6 BP) 

- Zunahmen: Sumpfrohrsänger (+5 BP) 

- Konstant: - 
 

 

Abbildung 49: Der Rohrammerbestand hat im NSG Hübsche Grändort in den letzten 10 Jahren 
um über 50% abgenommen. 2018 gelangen trotz eines gleichbleibend guten Brutplatz-
angebotes nur 15 Reviernachweise. 

 

Weitere Rote-Liste-Arten: 
 

- Unter den weiteren Rote-Liste-Arten (ohne Berücksichtigung von Arten der Vorwarn-

liste) ist der Bestand 2018 von 23 auf 25 Brutpaare leicht angestiegen. Zunahmen 

zeigten sich bei Bluthänfling, Gartenrotschwanz, und Pirol. Bestandsrückgänge wies 

lediglich der Star auf. Die Bestände von Habicht und Kuckuck blieben konstant. 

Der Gartenrotschwanz erreichte 2018 mit vier Revieren sein bisheriges Bestands-

maximum im Naturschutzgebiet Hübsche Grändort. Diese Art zeigt schon seit mehre-

ren Jahren eine positive Bestandsentwicklung am Unteren Niederrhein. Auch in an-

deren Naturschutzgebieten (Salmorth, Dornicksche Ward) erreichte der Gartenrot-

schwanz 2018 Höchststände. 
 

- Rückgänge: Star (-5 BP) 

- Zunahmen: Bluthänfling (+2 BP), Gartenrotschwanz (+2 BP), Pirol (+1 BP) Rauch-

schwalbe (+2 BP) 

- Konstant: Habicht (1 BP), Kuckuck (3 BP) 
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Besonderheiten: 
 

- deutlicher Anstieg des Bestands an Wasservögeln und insbesondere des Flussre-

genpfeifers. Dieser erreichte mit 10 Brutpaaren den höchsten Stand seit Beginn 

der Kartierungen. 

- konstanter Bestand an Wiesenvögeln, mit einem deutlichen Bestandsanstieg beim 

Schwarzkehlchen, welches einen Höchststand erreichte. Bestandsrückgänge bei 

den Wiesensingvögeln Wiesenpieper und Wiesenschafstelze, leichte Zunahme bei 

der Feldlerche. 

- weiter fortschreitender Rückgang der Röhrichtvögel und insbesondere der Rohr-

ammer. 

- Brut eines Habichts im Auwald im vierten Jahr in Folge. 

- Reviernachweis des vom Aussterben bedrohten Pirols. 

- weitere Bestandszunahme beim Gartenrotschwanz, der ebenfalls einen neuen 

Höchststand erreicht. 
 

 

Beeinträchtigungen: 
 

- Im NSG Hübsche Grändort gibt es geringfügige Beeinträchtigungen durch Angler 

und Spaziergänger im Bereich der NATO-Rampe, vereinzelt fahren Jugendliche 

mit Gelände-Motorrädern im Bereich des Deiches, aber auch durch die Flächen. 

- Generell erfolgt eine permanente Aufschlickung tief gelegener Wiesenflächen 

durch häufige Überschwemmungen und damit eine langsame Verlandung von 

Blänken und stellenweise eine Abnahme der Bodenfeuchtigkeit in den obersten 

Schichten. 
 
 

2.10.1.2 Flora 

Im Zuge der Biotoptypenkartierung für das Maßnahmenkonzept sind auch floristische Daten 

aktualisiert worden. Die Fundpunkte gefährdeter Pflanzenarten sind im MAKO enthalten. 

 

2.10.1.3 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Die Bearbeitung der sogenannten FFH-Tabellen für das LANUV ist erfolgt. 

 

 

2.10.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.10.2.1 Maßnahmenkonzept für das FFH-Gebiet Hübsche Grändort - DE-4204-302 

Zur Ausarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes (MAKO) für das FFH-Gebiet DE-4204-302 

fand im Frühjahr 2018 ein einleitendes Fachgespräch mit Vertretern des LANUV, der Natur-

schutzbehörden und des Forstamtes Niederrhein statt.  

Im MAKO werden Maßnahmen zum Biotopschutz insbesondere zur Verbesserung des Er-

haltungszustandes der FFH-Lebensraumtypen – hier der artenreichen Glatthaferwiesen  
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(LRT 6510) und der Weichholz-Auenwälder (91E0) - zusammengestellt. Basis dafür sind 

ältere und neue Kartierungsdaten sowie die Kenntnisse der Fachinstitutionen zum Gebiet.  

 

Zur Ergänzung und Aktualisierung der Datengrundlagen erfolgten 2018 eine Brutvogel-

kartierung und eine Aktualisierung der Biotoptypenkartierung. Die ausgedehnten Grünland-

flächen im Buitengrind waren 2015/2016 kartiert worden. Deshalb wurden im Sommer 2018 

vorrangig die Auwald- und Gebüschbiotope, die Gewässer (Tümpel, Blänken, Abgrabungs-

gewässer) und die Brachflächen, Säume und Wegränder überarbeitet. 

 

 

Abbildung 50: Nach mehr als 30 Jahren Sukzession mit alljährlichen Überflutungen unter-
scheidet sich das langgestreckte Abgrabungs-Restgewässer mit seinen naturnahen Ufergehöl-
zen und Schlammfluren kaum mehr von einem natürlichen Altarm in der Rheinaue (18.09.2018).  

 

Vorrangige Erhaltungs- und Entwicklungsziele aus naturschutzfachlicher Sicht sind: 

- Erhaltung und Optimierung einer naturnah strukturierten Rheinauenlandschaft mit 

typischen Stromtal-Landschaftselementen (Weichholz-Auenwald, Ufer-

Schlammfluren, Flutrasen, temporäre Gewässer). 

- Insbesondere die natürliche Weiterentwicklung der Weiden-Auwälder zu reifen 

Auwald-Sukzessionsstadien ist anzustreben. 

- Entwicklungsziel im Grünland ist die Fortsetzung und Optimierung der extensiven 

Grünlandbewirtschaftung. 

- Dazu gehört auch die Erhaltung der Strukturvielfalt im Grünland (Zäune, Säume, 

Bodenunebenheiten, Einzelsträucher) sowie das zeitweilige Stehen-lassen von 

hochwüchsigen Vegetationsstrukturen auf Teilflächen bei der Wiesenmahd und 

bei der Weidepflege (Schonstreifen).  

- Erhaltung der vorhandenen Abgrabungsgewässer als sekundäre naturnahe Auen-

Altarme.  

- Reduzierung von Störungen durch nicht schutzzielkonforme Freizeitnutzungen 
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Für das Maßnahmenkonzept wurden ausgearbeitet: 

- Bestandskarte: Biotoptypen, Fundpunkten ausgewählter Brutvögel, Fundpunkten 

gefährdeter Pflanzenarten (Auswahl) und Beeinträchtigungen, 

- Ziel- und Maßnahmenkarte: flächenscharfe Dasrstellung notwendiger und wün-

schenswerte Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen, 

- Maßnahmentabelle: knappe Darstellung aller Informationen zu den einzelnen 

Maßnahmen-flächen und zur Umsetzung, 

- Erläuterungsbericht: zusammenfassende Dokumentation der Planung mit den 

wichtigsten Daten in tabellarischer Form. 
 

Die digitale Erfassung aller Daten mit GISPAD war vorgegeben. Das Maßnahmenkonzept 

wurde zur Überprüfung an das LANUV geschickt. Sobald dort eine Plausibilitätskontrolle er-

folgt ist, werden die Planungsergebnisse beim sogenannten 2. Runden Tisch vorgestellt und 

mit Eigentümern, Pächtern (Landwirtschaft, Jagd, Fischerei) und anderen betroffenen Nut-

zergruppen erörtert.  

 

Der Austausch der Daten mit dem LANUV (Transaktionen und Prüfprotokolle) fand bisher 

über zip-Dateien statt, die als E-Mail Anhang verschickt wurden. 

Im Rahmen der MAKO Bearbeitung für das Gebiet Hübsche Grändort wurde in einer E-Mail 

des LANUV mitgeteilt, dass die Prüfprotokolle nun über das entsprechende Task-App Projekt 

abrufbar seien und dort auch der Bearbeitungsstand zu vermerken sei. 

Da die Task-App in diesem Zusammenhang bisher nicht verwendet wurde, lagen keinerlei 

Informationen über den Gebrauch und den Zugang zur App vor. Weder die Downloadseiten 

des LANUV mit Kartier- und Verfahrensanleitungen, noch die Seiten zum MAKO-

Werkzeugkasten, die Bearbeitungsanleitungen und Arbeitshilfen bereitstellen, enthalten 

Hinweise oder einen Link zur Task-App.  

Informationen zur Nutzung der Task-App finden sich bei der Abstimmung des Arbeitspro-

gramms der Biologischen Stationen. In der Aufgabenübersicht für das Jahr 2018 wird jedoch 

lediglich darauf verwiesen, dass „es bei der Fertigstellung der Task-App technische Proble-

me mit der Editierfunktion gegeben“ habe und die App „zur Erfassung der neuen Kartierauf-

träge ab 2018 leider noch nicht nutzbar [sei]. Die technischen Probleme mit der Task-App 

betreffen nur die Dateneingabe durch das LANUV […]. In der Folge werden dann auch die 

neuen Kartierprojekte in der TASK-App abrufbar sein. Die Rückmeldungen zu den über-

nommenen Erfassungen durch die Biologischen Stationen sollen daher über die TASK-App 

erfolgen.“ 

Dass eine Nutzung der Task-App für die Übermittlung von MAKO Daten vorgesehen ist, ist 

dem Schreiben nicht zu entnehmen. Aus diesem Grund erfolgte auch keine Freischaltung 

zur Nutzung der App im Rahmen der MAKO Bearbeitung.  

Da das Prüfprotokoll für die Daten zum MAKO Hübsche Grändort nur über die Task-App 

zugänglich war, mussten Informationen zum Zugang und der Funktionsweise zusammenge-

stellt werden. Darüber hinaus verzögerten die Freischaltung sowie die Einarbeitung in die 

App die Übermittlung der Daten und die weitere Bearbeitung des MAKO. Bereits bei einem 

der ersten Anmeldeversuche trat eine Fehlermeldung auf und der Zugang zur App war nicht 

möglich. 
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2.10.2.2 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Das tischebene Grünland im Norden des NSG ist prädestiniert für die Anlage von flachen 

Ge-wässern, weil das wiederverfüllte Areal so tief liegt, dass es schon bei mäßigen Hoch-

wässern weithin überschwemmt wird. Blänken und Flutmulden bleiben hier nach Absinken 

der winterlichen Rheinwasserstände noch lange wasserbespannt. Damit bieten sie im Früh-

jahr günstige Bedingungen für das Brutgeschäft von Wat- und Wasservögeln. 

Nachdem inzwischen 6 Blänken mit einer Gesamtfläche von ca. 2 ha angelegt worden sind, 

bleibt vorerst abzuwarten, ob noch weitere Flachgewässer für den Biotopschutz wünschens-

wert sind.  

 

Grundsätzlich muss bei der Wiesenmahd künftig verstärkt darauf geachtet werden, dass 

Schonstreifen / Blühstreifen mitten in der Fläche stehenbleiben, um Ausweichquartiere und 

Zufluchtsorte für die Wiesenfauna zu erhalten. Das gilt für den 1. Wiesenschnitt im Juni aber 

auch für den 2. Grasschnitt im Spätsommer. 

Auch bei der Weidepflege, also bei der Ausmahd von Unkräutern auf Weideflächen, ist wich-

tig, dass Weideunkräuter nicht flächendeckend, sondern abschnittweise ausgemäht werden, 

damit stellenweise hochwüchsige Strukturen in der Grasnarbe zum Schutz der Kleintierfauna 

erhalten bleiben.  

 

Weitere Optimierungsmaßnahmen sind im neuen Maßnahmenkonzept aufgelistet.  

 

 

Abbildung 51: Magerweide mit verdorrter Grasnarbe im Juli 2018. Im Hintergrund kniehohe 
Feldmannstreu-Bestände, die charakteristisch sind für wechseltrockenes Auengrünland. Die-
ses stachelige Weideunkraut ist außerordentlich wertvoll für die Insektenfauna im Grünland. In 
Schutzgebieten sollten niemals alle blühenden Feldmannstreu-Pflanzen abgemäht werden, 
sondern mindestens 1/4 der Bestände auf jeder Parzelle bei der Weidepflege verschont werden 
(23.07.2018).  
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2.10.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.10.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Die Gebietskontrollen erfolgten im Zuge der Kartierungsarbeiten für das MAKO relativ häufig. 

Im Frühjahr 2018 fiel - wie schon 2017 - kaum Niederschlag. Schon Mitte Mai waren die 

Blänken ausgetrocknet und im Juni hatten sich zahllose Pflanzen der Schlammuferfluren 

(Bidention) entwickelt, die rasch zur Blüte kamen.  

 

 
Abbildung 52: Ausgetrocknete Blänke mit Vegetationsdecke aus kurzlebigen Schlamm-
besiedlern (überwiegend Gänsefuß-Arten). Im Hintergrund weißer Blühaspekt der Geruchlosen 
Kamille (Tripleurospermum inodorum). Vorne rechts Rohrglanzgras-Horste (23.07.2018). 
 

Bei der Wiesenmahd wurden blütenreiche Schonstreifen auf nahezu allen Extensivflächen 

stehengelassen.  

 

 
Abbildung 53: Randstreifen oder Schonstreifen mitten auf der Parzelle, die beim Wiesenschnitt 
gezielt stehen gelassen werden, sind inzwischen unverzichtbarer Bestandteil naturschutz-
orientierter Wiesennutzung. Hummeln, Tagfalter und andere Insekten haben sonst kaum Über-
lebenschancen, wenn das Blütenangebot im Grünland bei gleichzeitigem Schnitt aller Flächen 
nahezu restlos abgeräumt wird (11.09.2018). 
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Im Sommer 2018 wurde die Beweidung auf allen Mähweiden und Weiden ausgiebig prakti-

ziert. Wegen der allgemeinen Futterknappheit wurde die Weidesaison zudem über den übli-

chen Stichtag hinaus bis Mitte November verlängert. Der Aufwuchs ist somit vom Vieh nahe-

zu vollständig abgefressen und verwertet worden. Eine scharfe Beweidung erhöht in der Re-

gel den Kräuteranteil in der Grasnarbe. 

 

2.10.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Vor einigen Jahren waren drei Flutmulden im Grünland entschlammt und als flache Blänken 

hergerichtet worden. Da diese Maßnahme sich als erfolgreich für den Wat- und Wiesenvo-

gel-schutz erwiesen hatte, war für 2017/2018 geplant, drei weitere Blänken anzulegen zwi-

schen den bereits vorhandenen Gewässern. 

 

In Vorbereitung dazu ist eine angrenzende Brennnessel-Rohrglanzgras-Brache auf einer 

Breite von ca. 60 Metern wieder in extensive Grünlandnutzung überführt worden. Für Wat- 

und Wiesenvögel ist nämlich wichtig, dass keine hochwüchsigen Biotopstrukturen im Umfeld 

der Blänken vorhanden sind, die Raubsäugern Deckung bieten könnten.  

Diese "rekultivierte" ehemalige Brache dient zudem den Bewirtschaftern als Ausgleich für 

das Grünland, das ihnen durch den Blänkenbau verloren geht. Diese Teilfläche wurde im 

Frühjahr 2018 eingezäunt und beim 1. Wiesenschnitt im Sommer bereits mit genutzt.  

 

 
Abbildung 54: Übersichtskarte mit den verschiedenen Maßnahmenflächen 

 

Anfang Oktober 2018 wurde bei trockenen Bodenverhältnissen und trockener Witterung mit 

dem Ausbaggern der Blänken begonnen. Vorher war das Grünland im Zuge der regulären 

Bewirtschaftung kurz abgemäht worden. Die Umrisse der drei Blänken (insgesamt 1 ha) wa-

ren mit GPS ausgemessen und ausgepflockt worden.   

Das Sediment wurde durchschnittlich 35 cm tief abgetragen. Das Bodenmaterial wurde direkt 

aufgeladen und zur Aufbringungsfläche ca. 200 m weiter südlich transportiert. Am Fuß einer 

natürlichen Böschung wurde eine künstliche flache Berme angelegt. Die 0,35 m hohe, lang-

gestreckte Aufkippung hat keine wertvolle Grünlandvegetation beeinträchtigt und verändert  
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auch nicht das Landschaftsbild und die Strömungsverhältnisse bei Hochwasser. Sie wurde 

flach ausstreichend planiert und neu eingesät. Künftig wird sie wie das Umfeld wieder als 

Grünland bewirtschaftet.  

 

 

Abbildung 55: Während der Bodenentnahme wurde darauf geachtet, dass eine Tiefe von 35 – 
45 cm eingehalten wurde (08.10.2018). 
 

Im freigelegten Bodenprofil zeigte eingeschwemmter Plastikmüll in ca. 20 cm Tiefe an vielen 

Stellen an, dass der darüber liegende Boden durch Sedimentation von Feinschlamm suk-

zessive „aufgelandet“ worden ist. Das verfüllte Abgrabungsgelände ist also in den letzten 

Jahrzehnten infolge der Hochwassereinträge um ca. 20 cm in die Höhe gewachsen. 
 

 

Abbildung 56: Blänke Nord. Der Neigungswinkel an den Rändern ist sehr flach, damit die Blän-
kenränder mit landwirtschaftlichem Gerät befahren und gelegentlich mitgemäht werden kön-
nen. Eine Einzäunung der Blänken ist nicht vorgesehen (12.10.2018). 
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Abbildung 57: Planierte Aufbringungsfläche des Bodenaushubs nach der Einsaat (15.10.2018). 

 

 

2.10.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine kurze Charakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung 

des Gesamtzustandes gegeben. 
 

Das Naturschutzgebiet Hübsche Grändort umfasst eine Fläche von rund 135 ha. Es wurde 

im Jahr 1992 unter Schutz gestellt. Aufgrund seiner Lage im Deichvorland ist es der natürli-

chen Überflutungsdynamik des Rheins unterworfen.  

Im Norden erstrecken sich tischebene Grünlandflächen auf verfülltem Abgrabungsgelände, 

die schon bei geringen Hochwässern weithin überschwemmt werden. Im Südwesten be-

stimmt ein bewegtes Bodenrelief mit altem Weidegrünland das Landschaftsbild.  

Daneben gibt es weitläufige, brachliegende Staudenfluren und kleine Auwaldstreifen (Silber-

weiden-Auwald) am Rhein und an einem Abgrabungsrestgewässer sowie vielgestaltige 

Kiesuferflächen am Rheinstrom. 

Eine Besonderheit ist die Großflächigkeit der Kiesbänke, die landesweit selten geworden 

sind. Sie sind Lebensraum für Arten, die auf Rohböden oder vegetationsfreien Kies ange-

wiesen sind, wie Flussregenpfeifer und einige Wildbienenarten. Spezifisch angepasste 

Pflanzenarten wie Seifenkraut (Saponaria officinalis), Hirschsprung (Corrigiola litoralis) und 

Kleines Flohkraut (Pulicaria vulgaris) wachsen hier ebenso wie zahlreiche Neophyten. 

Das Grünland wird überwiegend extensiv bewirtschaftet und kaum gedüngt. Deshalb haben 

hier blumenbunte Wiesen und Weiden überdauert und sich auch wieder ausgebreitet. Selte-

ne Pflanzengesellschaften wie die Salbei-Glatthaferwiese, die trockene Weidelgras-Weide 

und Regenerationsstadien der Silgen-Auenwiesen bieten bedrohten Wiesenvögeln wie Feld-

lerche, Wiesenpieper, Schafstelze und Schwarzkehlchen einen geeigneten Lebensraum.  

Mit der Wiederherstellung von temporär trockenfallenden Blänken ist das Gebiet seit 2013/14 

auch wieder für Wat- und Wasservögel ein wichtiger Brutplatz (u.a. Rotschenkel, Kiebitz, 

Flussregenpfeifer, Brandgans) und Rastplatz (u.a. Bekassine, Spießente, Grünschenkel) 

geworden. 
 

Durch seine Lage im Deichvorland und das naturnahe Wasserregime mit alljährlichen Über-

schwemmungen ist das Gebiet von herausragender Bedeutung im Vogelschutzgebiet Unte-

rer Niederrhein. Die artenreichen Grünlandgesellschaften sowie der Aufwärtstrend bei den  
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gefährdeten Wiesen-Singvögeln und der zeitweilige Erfolg bei den Limikolen nach einer 

Blänkenentschlammung zeigen eine überwiegend positive Entwicklung im Gebiet an.  

 

Tabelle 28: Entwicklungstrend für das NSG „Hübsche Grändort“ für die Jahre 2009 bis 2018 

Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv * * * * * * * * * * 

intermediär           

Negativeinflüsse erkennbar           

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.11 Lohrwardsee, Rosenhofsee, Reckerfeld und Erweiterung VSG 

 

2.11.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.11.1.1 Fauna – Brutvögel 

Dieses Gebiet wird im Turnus von drei Jahren kartiert (zuletzt 2016). Im Jahr 2018 fand da-

her keine Untersuchung der Avifauna statt. 

 

2.11.1.2 Flora 

Floristische Daten wurden im Jahr 2018 nicht erhoben. 

 

 

2.11.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Hierfür standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. 

 

2.11.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Hierfür standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. 

 

 

2.11.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.11.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Hierfür standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. 

 

2.11.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Hierfür standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. 

 

 

2.11.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Da in diesem Gebiet bisher Datenerhebungen nur in sehr geringem Umfang stattgefunden 

haben, ist eine zusammenfassende Darstellung und Bewertung noch nicht möglich. 
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2.12 NSG Veengraben 

2.12.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.12.1.1 Fauna 

Faunistische Datenerhebungen waren für das Jahr 2018 nicht vorgesehen.  

 

2.12.1.2 Flora 

Floristische Datenerhebungen waren für das Jahr 2018 nicht vorgesehen. 

Bemerkenswert ist die Ausbreitung des Südlichen Wasserschlauchs (Utricularia australis) im 

südlichen Artenschutzteich, wo er 2017 erstmalig gefunden worden war. Er flutete dort im 

Flachwasser zusammen mit Wasserfeder (Hottonia palustris) und Hornblatt (Ceratophyllum 

demersum). Auch im benachbarten Teich, wo die Krebsschere (Stratiotes aloides) die ge-

samte Wasseroberfläche einnimmt, waren Wasserschlauch, Hornblatt und die Dreifurchige 

Wasserlinse (Lemna trisulca) zahlreich vertreten. Hinzu kommen einige Schwimmblattroset-

ten des Froschbiß (Hydrocharis morsus-ranae) in beiden Teichen.  

 

 
Abbildung 58:  Artenschutzteich Nord mit üppig entwickelten Igelkolben-Röhrichten und Bin-
sen-Rasen auf Schlammbänken. Extrem niedriger Wasserstand im Spätsommer. Der Teich ist 
auch im Herbst nicht ganz trockengefallen, obwohl kaum Niederschläge fielen (23.08.2018). 

 

Im Vergleich dazu sind die zwei Teiche im Norden nahezu vegetationsfrei im Wasserkörper. 

Dort sind aber die Ufersäume mit Wasserfeder und Wassernabel (Hydrocotyle vulgaris) und 

mit gut entwickelten Igelkolben-Röhrichten und Großseggen-Bulten (Carex paniculata, C. 

elata) struktur- und artenreich ausgestattet.  
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2.12.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.12.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Die Biotop-Entwicklungsmaßnahmen, die im „Konzept zur Pflege und Entwicklung im NSG 

Veengraben 2005“ vorgeschlagen worden waren, sind weitgehend umgesetzt worden.  

 

Von Zeit zu Zeit sind Pflegemaßnahmen zu koordinieren oder durchzuführen. Das betrifft:  

- Rückschnitt des Gehölzmantels am Rand zu den Ackerflächen im Westen, 

- Beseitigung von Gehölzjungwuchs an den Artenschutzteichen, 

- einzelne Baumfällungen am Rand von Grünlandparzellen, um Beschattung von Grün-

land oder von benachbarten Röhrichten zu reduzieren, 

- kleinräumige Entkusselungen, um Röhricht- und Sumpfstauden-Bestände offen zu 

halten, 

- Kopfbaumpflege. 

 

Im Grünland sind zu kontrollieren und mit dem Pächter abzustimmen: 

- die extensive Beweidung allgemein,  

- die Ausmahd von Flatterbinsen auf Teilflächen unter Schonung der Fauna,  

- die Mahd der Brachfläche im Norden durch die Jagdpächter. 

 

2.12.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.12.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Die drei Feuchtgrünlandflächen wurden im Sommer 2018 von 3 Mutterkühen, 1 Jungrind und 

3 Kälbern beweidet. Am Ende der Weidesaison waren alle Flächen kurz abgegrast.  

Auf zwei Flächen wurde ein Teil der Binsen-Bestände im Spätsommer vom Bewirtschafter 

abgemäht, um den Flächenanteil hochwüchsiger Binsenhorste zu reduzieren.  

Der Bewirtschafter hatte außergewöhnlichen Aufwand, um die Zäune instand zu setzen, 

nachdem beim Sturm Friederike im Januar an zwei Stellen Pappeln ins Grünland gestürzt 

waren und den Weidezaun um gedrückt hatten. Die Hauptarbeit dabei war das Zersägen und 

das Beseitigen der Baumkronen und Stammstücke vom Grünland.  

Außerdem war beim Sturm eine Eichenkrone abgebrochen und hatte die Zufahrt zur mittle-

ren Weidefläche versperrt. Auf der nördlichen Grünlandfläche war zudem eine mächtige Sil-

berweide umgestürzt. Sie bleibt als höhlenreiches Totholzhabitat liegen. Das Kronengeäst 

wurde eingekürzt und beiseite geräumt, um den Verlust an Grünlandfläche auf der ohnehin 

kleinen Koppel möglichst gering zu halten.  

In den Eichenwald- und Bruchwaldbeständen hatte der Sturm kaum Schäden verursacht. 

 

Wie in den Vorjahren wurde das Mulchen einer brachliegenden Staudenflur an den nördli-

chen Teichen vom Jagdpächter im Spätsommer unentgeltlich vorgenommen. Die Revier-

pächter praktizieren seit Jahren eine strenge Bejagung von Bisam, so dass sich keine Bi-

samfamilien an den Artenschutzteichen ansiedeln können. Infolgedessen haben sich Igelkol-

ben-Röhrichte und Schilf-Röhrichte (an den südlichen Teichen) gut entwickeln und weiter 

ausbreiten können. 
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Abbildung 59: Mutterkühe auf der nördlichen Weide. Die drei Grünlandflächen am Veengraben 
sind 2018 aufgrund allgemeiner Futterknappheit lange beweidet worden und sehr kurz abge-
fressen worden. Flatterbinse (Juncus effusus) wird verschmäht und kann sich auf Feuchtwei-
den ohne Weidepflege (Ausmahd) ausbreiten (26.10.2018). 

 

Bei einem Ortstermin mit Straßen NRW wurde grundsätzlich erörtert, wie die Baumbestände 

entlang der Bundesstraße B9 hinsichtlich der Verkehrssicherung einzuschätzen sind. Kon-

kreter Handlungsbedarf lag nicht vor.  

 

Im Hinblick auf die Dürre im Sommer 2018 ist erwähnenswert, dass keiner der vier Teiche 

ganz ausgetrocknet ist, obwohl die Wasserstände schon im August sehr niedrig waren und 

anschließend bis November kaum Niederschläge fielen. Die Kleinfischpopulationen (Karau-

sche, Schleie, Stichling) sind also wahrscheinlich nicht zugrunde gegangen.  

 

2.12.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Abgesehen von einzelnen manuellen Gehölz-Rückschnitten auf der mit Brombeere ver-

buschenden Verbindungsfläche zwischen mittlerer und nördlicher Weide sind 2018 keine 

Pflegemaßnahmen vorgenommen worden. 

 

 

2.12.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine kurze Charakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung 

des Gesamtzustandes gegeben. Das NSG „Veengraben“ ist kein FFH-Gebiet. 
 

Das Naturschutzgebiet Veengraben liegt westlich von Goch und hat eine Größe von 13,6 ha. 

Es wurde 1982 unter Schutz gestellt. Seinen Namen verdankt es dem Veengraben, der das 

Gebiet von Süden nach Norden durchläuft, der aber seit ca. 20 Jahren nur noch selten Was- 
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ser führt. In seiner Niederung überwiegen Laubwaldbestände und Gebüschformationen, die 

unterbrochen sind von Feuchtgrünland-Parzellen und Brachflächen sowie kleinen Arten-

schutzgewässern und zeitweilig wassergefüllten Flutmulden.  

Besonders wertvoll sind die Stieleichenwälder mit hohem Anteil an Alt- und Totholz, die seit 

mehr als 30 Jahren ungenutzt sind, sowie die kleinflächigen aber intakten Erlen-

Bruchwälder. Hier wächst eine Reihe von gefährdeten Arten wie Sumpffarn (Thelypteris 

palustris), Steif-Segge (Carex elata) und Wasserfeder (Hottonia palustris).  

 

Die Stillgewässer haben eine Schlüsselfunktion für Amphibien, Libellen und Kleinfische. Sie 

sind Lebensraum von Schleie, Karausche und Dreistachligem Stichling. Zwei Kleinfischarten 

(Neunstachliger Stichling, Moderlieschen), die 2005 festgestellt worden waren, konnten 2015 

mit einer Elektrobefischung nicht wieder nachgewiesen werden. Stattdessen wurden an den 

südlichen Teichen wieder einige gefährdete Pflanzenarten gefunden, die relativ nährstoffar-

me Verhältnisse anzeigen (Utricularia australis, Lemna trisulca, Riccia fluitans, Carex rostra-

ta). Sie deuten auf eine Verbesserung der Wasserqualität in den renaturierten Teichen hin. 
 

Da das gesamte NSG, mit Ausnahme einer Grünlandparzelle am Nordrand, im Eigentum des 

Landes NRW ist, konnten zahlreiche Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen verwirklicht wer-

den sowie Waldstücke langfristig aus der Bewirtschaftung genommen werden. Dadurch wur-

den die Standortbedingungen in einigen Biotoptypen wesentlich verbessert. Die Umgestal-

tungsmaßnahmen an den Gewässern haben sich positiv auf das floristische und faunistische 

Arteninventar ausgewirkt. Im extensiv genutzten Feuchtgrünland und in den Waldbeständen 

ist der relativ gute Zustand stabil. Der Entwicklungstrend wird somit als positiv eingestuft. 
 

Tabelle 29: Entwicklungstrend für das NSG „Veengraben“ für die Jahre 2009 bis 2018 

Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)   * * * * * * * * 
überwiegend positiv  *         
intermediär *          
Negativeinflüsse erkennbar           
Negativeinflüsse überwiegen           
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2.13 NSG Knauheide 

2.13.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.13.1.1 Fauna 

Faunistische Erhebungen waren 2018 nicht vorgesehen.  

 

2.13.1.2 Flora – Bestandserfassung von zwei abgeplaggten Kleinflächen 

Abplaggen, d.h. flaches Abstechen und Entfernen der Vegetationsdecke dient dazu, Pionier-

standorte für konkurrenzschwache Pflanzenarten anzulegen. Die Maßnahme trägt dazu bei, 

dass sich Restvorkommen seltener Heidepflanzen verjüngen können. 

In der Knauheide sind bislang fünf solcher kleinen Sonderstandorte angelegt worden. Eine 

sechste Probefläche (KNA_DQ6) ist 2016 in einer gerodeten ehemaligen Zwergstrauch-

Heide abgegrenzt worden.  

 

 

Abbildung 60: Dauerquadrat KNA_DQ4: In der 9. Vegetationsperiode nach dem Abplaggen 
nehmen Besenheide (40%) und Glockenheide (5%) fast die Hälfte der filzigen Vegetationsdecke 
ein. Bei der Pflegemahd im Juli ist die Fläche mit abgemäht worden. Die Zwergsträucher haben 
noch keine Regenerationstriebe gebildet und sind auf dem Foto unterrepräsentiert (18.09.2018)  

 

In KNA_DQ4 ( 

Tabelle 43 im Anhang I), das im März 2010 angelegt worden ist, hat Calluna mit 40 % De-

ckung die Vorherrschaft gewonnen. Zusammen mit Erica (5%) und Blutwurz (Potentilla 

erecta - 10%) machen Krautarten mehr als die Hälfte der Vegetationsdecke aus. Die drei 

häufigsten Gräser (Molinia caerulea, Nardus stricta, Agrostis tenuis) nehmen jeweils 10-15 % 

ein. Sie haben seit 2012 ihren Anteil nicht erhöht.  
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Bemerkenswert ist das seltene Borstgras (Nardus stricta), das mit 15 % Deckung in der Pro-

befläche seit Jahren relativ stark vertreten ist. Es ist in der Knauheide nur vereinzelt zu fin-

den und bildet in der Plaggenfläche den größten Bestand im Gebiet.  

 

KNA_DQ6 (Tabelle 44 im Anhang I) ist 2018, also 3 Vegetationsperioden nach der Rodung, 

hat die Besenheide (Calluna vulgaris) 30% Deckung erreicht. Süßgräser (Agrostis tenuis, 

Festuca rubra, Agrostis vinealis, Molinia caerulea, Holcus lanatus) haben zusammen etwa 

50% Anteil. Sauergräser (Luzula campestris, Carex pilulifera, Juncus effusus) und die Kräu-

ter Geflecktes Johanniskraut (Hypericum maculatum) und Blutwurz (Potentilla erecta) blei-

ben jeweils unter 3% Deckung.  

Der Englische Ginster (Genista anglica), ein stark gefährdeter Kleinstrauch, der in der gero-

deten Heide zahlreich aufgelaufen ist, konnte in der Probefläche 2018 nicht wieder-gefunden 

werden. Auch das Quendelblättrige Kreuzblümchen (Polygala serpyllifolia), das 2017 am 

Rand des Dauerquadrates wuchs, war 2018 nicht zu finden.  

Allerdings waren zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme Teile der Vegetation verdorrt, so 

dass vermutlich nicht das gesamte Artenspektrum erfasst wurde.  

 

 

Abbildung 61:  Dauerquadrat KNA_DQ6: Auf der ehemaligen Heiderestfläche, die im Herbst 
2015 gerodet und gemulcht worden war, hat die Besenheide augenscheinlich stärker unter der 
Dürre gelitten als die Gräser (18.09.2018). 

 

 

2.13.1.3 Flora - Bestandsentwicklung auf einer Mahdgut-Übertragungsfläche 

Im Herbst 2017 war auf einer Feuchtwiese am Ostrand des NSG eine Mahdgutübertragung 

vorgenommen worden, um den Artenreichtum in der Grasnarbe zu erhöhen. Damit sollten 

u.a. auch einige seltene Pflanzenarten, die erst vor wenigen Jahrzehnten in der Knauheide 

ausgestorben waren (Succisa pratensis, Pedicularis silvestris, Briza media und andere), wie- 
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der eingebracht werden. Insgesamt soll sich dort mittelfristig eine nährstoffarme Pfeifengras-

Feuchtwiese (Molinion) herausbilden.  
 

Das samenhaltige Mahdgut stammte zum einen aus der Kernzone der Knauheide und zum 

andern von Pfeifengraswiesen im niederländischen Schutzgebiet „De Bruuk“ (s. Arbeits-

bericht 2017).  

 

Bei drei Kontrollgängen im Juni – September 2018 war die Vegetationsdecke deutlich kraut-

reicher als vor der „Ansaat“. Ein Großteil der vorherrschenden Wiesenkräuter - Spitz-

Wegerich, Hahnenfuß, Wiesen-Sauerampfer (Plantago lanceolata, Ranunculus acris, R. 

repens, Rumex acetosa) – kam allerdings schon vorher auf der Fläche vor, wenn auch nicht 

so zahlreich. Auch Waldbinse (Juncus acutiflorus), Kammgras (Cynosurus cristatus) Bren-

nender Hahnenfuß (Ranunculus flammula), Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre) und Ku-

ckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) waren vorher schon vereinzelt vorhanden gewesen.  

Als Neufunde sind Großer Klappertopf (Rhinanthus angustifolius), Spreizendes Greiskraut 

(Senecio erraticus) und Sumpf-Vergißmeinnicht (Myosotis scorpiodes) zu nennen, die jeweils 

mit einigen Dutzend Exemplaren auf der Fläche vertreten waren. Auch Wiesen-

Flockenblume (Centaurea jacea) und Blutwurz (Potentilla erecta), die in Einzel-Exemplaren 

gefunden wurden, waren vor der Maßnahme nicht auf der Fläche vorhanden. Erfahrungsge-

mäß ist besonders im zweiten Jahr nach einer Mahdgutübertragung mit weiteren Arten zu 

rechnen. Eine Etablierung und Ausbreitung dieser Pflanzenarten hängt davon ab, wie rasch 

eine Aushagerung der Feuchtwiese erfolgt, nachdem jede Form von Düngung eingestellt 

worden ist.  

 

 

2.13.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Regelmäßige Pflegemaßnahmen sind erforderlich, um die außergewöhnliche Artenvielfalt in 

der Kernzone der Knauheide zu bewahren. Im „Konzept zur Pflege und Entwicklung im NSG 

Knauheide 2006“ sind notwendige Maßnahmen eingehend erläutert.  

 

Die Möglichkeiten, um Entwicklungsmaßnahmen für den Biotop- und Artenschutz zu verwirk-

lichen, sind gut, da mehr als die Hälfte der NSG-Fläche im Eigentum des Landes NRW ist.  
 

2.13.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

2015 – 2017 waren diverse Biotopentwicklungsmaßnahmen auf landeseigenen Grünland-

Flächen umgesetzt worden (s. Arbeitsberichte 2016, 2017). 

 

Für die Waldflächen im Norden wird eine Wiedervernässung der Bruchwald-Kernzone ange-

strebt. Voraussetzung dafür ist der Ankauf einer kleinen Waldparzelle, damit die Grabenent-

wässerung reduziert werden kann, ohne private Nachbargrundstücke zu beein-trächtigen.  

 

Ein anderer Schwerpunkt im Wald ist die Erhaltung von Altholz, von stehendem und liegen-

dem Totholz und anderen Habitatbäumen, um im Naturschutzgebiet natürliche Waldentwick-

lungsprozesse verstärkt zuzulassen.  
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Andererseits sind im Waldbereich die vorhandenen sonnigen Sonderstandorte auf Lichtun-

gen, Schneisen und am Waldrand möglichst offenzuhalten, damit kleinstandörtliche Unter-

schiede erhalten bleiben und die bestehende Habitatvielfalt und Biodiversität nicht überall 

durch Sukzession (Beschattung) verloren geht.  

Diese Ziele werden in Kooperation mit der zuständigen Forstbetriebsbeamtin im Zuge der 

Gebietsbetreuung kontinuierlich verfolgt. 

 

 

2.13.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.13.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Die Kernzone des NSG wird intensiv betreut und durch Pflegeeingriffe in Ordnung gehalten.  
 

- Die Mahd von Magerrasen- und Nasswiesenflächen wurde an zwei Terminen 

durchgeführt: 

Am 26.07.2018 wurde etwa die Hälfte der Flächen mit einem Balkenmäher 

(Metrac) gemäht. Sofort anschließend wurden die nebeneinander liegenden 

Schwaden in Handarbeit jeweils auf eine Bahn zusammengeharkt. So konnte 

der große Ladewagen das Mähgut in einem Arbeitsgang aufnehmen, ohne in 

dem klein gekammerten Wiesenareal viel rangieren zu müssen.  

Wie in den Jahren zuvor wurden auch Geländestreifen am Westrand der Kern-

zone und auf der ehemaligen Zwergstrauch-Heide mit gemäht und abgeräumt.  

Das Mähgut wurde in diesem Jahr nicht kompostiert, sondern wegen allgemei-

ner Futterknappheit auf einer benachbarten Rinderkoppel abgekippt.  

 

 
Abbildung 62:  Das Feuchtwiesen-Mähgut aus der Kernzone wurde auf einer angrenzenden 
Rinderweide abgeladen. Ein Großteil davon (ca. 2/3) wurde vom Vieh gefressen. Die Weide-
flächen im Umfeld waren schon im Juli kurz abgegrast und verdorrt (27.07.2018). 

 

- 2. Mahdtermin war am 06.09.2018. Dabei wurde auch die feuchte Hochstaudenflur 

am Gagelgebüsch und ein zentraler Korridor im Gagelgebüsch gemäht. Das 

Mähgut wurde dort gänzlich in Handarbeit abgeräumt, weil der Bereich mit schwe-

rem Gerät nicht befahrbar ist.  
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- Die Waldjugend Kleve wurde wie jedes Jahr mit Entkusselungsarbeiten beauftragt. 

Im Februar wurden Grauweiden-Gebüsche am zentralen Graben auf den Stock  

- gesetzt und einige Birken gefällt. Auf einer Waldlichtung wurden wieder junge Kie-

fern und Birken herausgezogen, um sonnig-warme Standorte (Heidereste) auf der 

Lichtung zu erhalten. Das Gehölzschnittgut wurde in angrenzenden Gehölzbe-

ständen abgelegt. 

 

Für die landeseigenen Waldbestände im NSG sind die folgenden Grundsätze weiterhin 

gültig. Sie sind mit der zuständigen Forstbetriebsbeamtin besprochen und abgestimmt. 

- Schonung von stehendem Totholz und kränkelnden Bäumen bei allen forstlichen 

Eingriffen. 

- Liegenlassen von Windwurfbäumen und Windbrüchen. 

- Erhaltung der natürlichen Waldverjüngung und der Stockausschläge auf einem 

Kahlschlagstreifen parallel zur Autobahn A3. Vorgesehen ist dort künftig eine nie-

derwaldähnliche Bewirtschaftung, sobald zur Verkehrssicherung am Rand der Au-

tobahn Eingriffe erforderlich werden sollten.  

- Rodung der Späten Traubenkirsche (Prunus serotina) mit Rückepferden im Turnus 

von 8-10 Jahren, um die Ausbreitung dieser invasiven Baumart zu dämpfen und 

heimische Gehölzarten im Unterwuchs zu fördern. 

 

Für die Stadt Emmerich wurde Stellung genommen zu potentiellen Ausgleichsflächen im 

Umfeld des NSG Knauheide.  Es wurden die Möglichkeiten aufgezeigt, wie der Bereich 

z.B. mit Extensivierung von Grünland, mit Schaffung von Saumstreifen oder Kleingewäs-

sern oder mit Gehölzpflanzungen landschaftsökologisch aufgewertet werden kann, ohne 

den besonderen Landschaftscharakter in der „Leege Heide“ zu überformen.  

 

2.13.3.2 Grabenausbau im Zentrum des Feuchtgebietes  

In der Naturschutzverordnung für das NSG Knauheide ist als ein Schutzzweck  

in §1, Abs. 2a ausdrücklich formuliert: 
 

- „Zur Erhaltung der besonderen hydrologischen Verhältnisse des Gebietes, die insbe-

sondere durch hohe Grundwasserstände gekennzeichnet sind.“ 
 

Der trockene Sommer war Anlass für den Deichverband, im Zentrum des Feuchtgebietes 

einen Graben auszubaggern. Der flache, mit Röhrichten bewachsene Wiesengraben war 

bislang extensiv unterhalten worden und in der Regel nur ausgemäht worden. Diese Gra-

benunterhaltung reichte aus, um einer zunehmenden Vernässung vorzubeugen, so dass die 

Bewirtschaftung des angrenzenden Extensivgrünlandes nicht wesentlich eingeschränkt war. 

Im Übrigen werden Flächeneigentümer in Naturschutzgebieten für Erschwernisse, die aus 

dem Schutzzweck resultieren, pauschal und alljährlich entschädigt. In einem Feuchtgebiet ist 

somit zeitweilige Nässe zu tolerieren und es kann nicht angestrebt werden, den Wasserstand 

zu „normalisieren“ und zu regulieren, dass immer eine optimale Bewirtschaftung gewährleis-

tet ist auf Kosten der geschützten nässeabhängigen Lebensgemeinschaften.  
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Eine Vertiefung der Grabensohle hätte eine wirksame Entwässerung verursacht und die 

Standortbedingungen im nässegeprägten Sumpf grundlegend und für lange Zeit verändert. 

Eine Trockenlegung der nassesten Kernzonen ist in einem Feuchtgebiet nicht akzeptabel. 
 

 

Abbildung 63:  Ausbaggern eines Flachgrabens direkt angrenzend an den nässeabhängigen 
Gagel-Sumpf. Angeschnittene uralte Bodenhorizonte zeigen, dass die Grabensohle um ca. 20 
cm vertieft worden ist gegenüber dem ursprünglichen Zustand. Im Hintergrund am Zaun ist der 
vorherige Zustand des muldenförmigen Wiesengrabens zu erkennen.  

 

Bei zwei Ortsterminen mit dem Deichverband wurden diese Punkte erörtert und der Graben-

ausbau im Bereich des Gagel-Sumpfes gestoppt. Grundsätzlich muss in der Knauheide die 

Rückhaltung von Niederschlägen und eine nur gedämpfte Entwässerung vorrangig verfolgt 

werden. Die tiefliegenden nassen Bereiche sind fast gänzlich in öffentlichem Eigentum, so 

dass für bestimmte Zonen sogar eine Wiedervernässung in Erwägung gezogen werden 

kann.  

 

2.13.3.3 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

In der Knauheide werden einige manuelle Pflegemaßnahmen vom Naturschutzzentrum in 

Eigenregie abgewickelt. 2018 wurden die folgenden Arbeiten erledigt: 

 

- Bei der Pflegemahd im Juli und Anfang September wurde ein beträchtlicher Teil des 

abgemähten Materials in Handarbeit abgeräumt, weil der große Ladewagen in Kur-

ven und Ecken das Material nicht erfassen konnte, ohne dass er beim Hin- und Her-

Rangieren Fahrschäden verursacht hätte. 

- Rückschnitt von überhängenden Ästen am Rand der Kernzone und am Gagel-Sumpf. 

- Entkusselungen auf einer Waldlichtung mit Praktikanten und ehrenamtlichen Helfern. 

- Kontrolle des Abflussgrabens in der Kernzone und Beseitigung von Ästen und Laub 

an einem Engpass, um übermäßigen Rückstau zu verhindern. 
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2.13.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine kurze Charakterisierung des NSG und eine Einschätzung des 

Gesamtzustandes gegeben. Das NSG „Knauheide“ ist kein FFH-Gebiet.  
 

Das Naturschutzgebiet Knauheide liegt nordwestlich von Emmerich und wurde 1977 unter 

Schutz gestellt, um die besonderen floristischen und hydrologischen Verhältnisse des Ge-

biets zu erhalten. Es hat heute eine Größe von 30,5 ha. 
 

Das Zentrum der Knauheide bildet eine nasse, kleinräumig gegliederte Kernzone mit nähr-

stoffempfindlichen, außerordentlich artenreichen Biotoptypen. Sie beherbergt eine Vielzahl 

von Pflanzen der basenreichen Flachmoore und bodensauren Heidegesellschaften. Beson-

ders hervorzuheben sind Übersehenes Knabenkraut (Dactylorhiza praetermissa), Saumseg-

ge (Carex hostiana), Wollgras (Eriophorum angustifolium), Kriechweide (Salix repens) und 

Moor-Löwenzahn (Taraxacum nordstedtii). 
 

Das Umfeld ist von Wiesen und Weiden geprägt, die aufgrund des Bodenreliefs in unter-

schiedlichen Feuchtigkeitsstufen und Ausprägungen vorliegen. Alte Baumreihen und Einzel-

bäume gliedern das Grünland. Im Norden schließt sich ein zusammenhängendes Waldgebiet 

u. a. mit Birken-Eichen- und Erlen-Bruchwald-Beständen an.  
 

Die große Artenvielfalt in der Kernzone der Knauheide ist durch konsequente Pflegemaß-

nahmen konsolidiert worden. Einige gefährdete Pflanzenarten haben ihre Bestände beträcht-

lich vergrößert. Die kontinuierliche Zunahme einer stark gefährdeten Orchidee (Dactylorhiza 

praetermissa), die Verjüngung typischer Heidepflanzen (Erica tetralix, Calluna vulgaris, Ge-

nista anglica, Nardus stricta, Polygala serpyllifolia) auf abgeplaggten Kleinflächen und die 

Einwanderung neuer, teils gefährdeter Pflanzenarten (Rhinanthus angustifolius, Senecio 

erraticus, Carex pallescens) sowie der Nachweis der stark gefähr-deten Sumpfschrecke 

(Stethophyma grossum) in den letzten Jahren begründen eine überwiegend positive Entwick-

lung des Gebiets. 
 

Mit dem Kauf von Extensivgrünland und Waldflächen durch das Land NRW (insgesamt 15 

ha) sind die Möglichkeiten für den Biotop- und Artenschutz auf diesen Flächen entscheidend 

verbessert worden. Verschiedene Entwicklungsmaßnahmen sind 2015 - 2017 umgesetzt 

worden. Die Auswirkungen auf Flora und Fauna werden sich in den kommenden Jahren zei-

gen. 
 

Tabelle 30: Entwicklungstrend für das NSG „Knauheide“ für die Jahre 2007 bis 2018 

Trend 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)            

überwiegend positiv  * * * * * * * * * * 

intermediär *           

Negativeinflüsse erkennbar            

Negativeinflüsse überwiegen            
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2.14 NSG Übergangsmoor Wittenhorster Heide 

2.14.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.14.1.1 Fauna - Nistkastenkontrolle 

Im Jahr 2017 fiel die Kontrolle der Fledermausnisthilfen krankheitsbedingt aus. Sie wurde 

stattdessen am 26.04.2018 nachgeholt. 

In den vier Kästen an der Windbruchlichtung konnten 15 Fransenfledermäuse (Myotis natte-

ri) in einem und ein Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) in einem zweiten Kasten gefun-

den werden. In den anderen beiden Kästen wurden Meisennester gefunden. In der Groß-

raumhöhle am Rand der Magerweide wurde ein Meisennest gefunden. An der Feuchtwiese 

konnten in einem Flachkasten 5 Große Abendsegler nachgewiesen werden. In vier weiteren 

Kästen wurde lediglich Kot gefunden.  

Im Vergleich zu den Herbstkontrollen der Vorjahre blieb die Zahl der Fransenfledermäuse 

relativ konstant (2014 17 Tiere, 2015 14/15 Tiere, 2016 13 Tiere). Erfreulich war die ver-

gleichbar hohe Anzahl an Großen Abendseglern (2014 1 Tier, 2015 und 2016 kein Nach-

weis, 2018 6 Tiere).  

Der Waldkauzkasten im Waldzentrum wies ein Nest auf, das vermutlich zur Hohltaube ge-

hört.  

 

Die reguläre Herbstkontrolle fand am 04.10.2018 statt. In den vier Kästen an der Lichtung 

wurden keine Fledermäuse gefunden. Es wiesen jedoch alle vier Kästen Fledermauskot auf. 

In zwei der vier Kästen hatten Meisen Nester gebaut, in einem Rundkasten befanden sich 

Puppen des Brombeerspinners. Der Kasten an der Magerweide wies neben Fledermauskot 

auch ein Meisennest auf. An der Feuchtwiese konnten in einem Rundkasten 13 Fransenfle-

dermäuse nachgewiesen werden, vier weitere Kästen wiesen Fledermauskot auf. In einem 

Kasten hatte eine Meise gebrütet und in einem anderen fanden sich ebenfalls Puppen des 

Brombeerspinners. Im Vergleich zum Frühjahr war die Zahl der Fransenfledermäuse somit 

etwas niedriger. Der Eulen-/Hohltaubenkasten im Zentrum des Waldes war leer. 

 

2.14.1.2 Flora - Wiederholungsaufnahme einer botanischen Dauerbeobachtungsfläche 

Seit 1999 wurde die Vegetationsentwicklung auf einer Magerweide, die aus einem Grasacker 

hervorgegangen ist, dokumentiert.  

Bis 2010 war die Koppel in unregelmäßigen Abständen von Pferden beweidet worden. Da-

nach lag sie brach und wurde im Herbst 2013 und Sommer 2014 vorübergehend mit Schafen 

beweidet. Seit Juli 2016 wird die ca. 0,6 ha große Fläche nun jeweils im Frühsommer und 

Spätsommer für einige Wochen von Robustrindern abgeweidet.  
 

Im Zeitraum von 2000 bis 2005 fanden deutliche Vegetationsverschiebungen statt ( 

Tabelle 45 im Anhang I). Das Ackergras (Lolium multiflorum) ging kontinuierlich zurück, wäh-

rend vier standortangepasste Grasarten (Agrostis capillaris, Holcus lanatus, Dactylis glome-

rata, Elymus repens) zunahmen. Auch typische Magerkeitszeiger wie Ferkelkraut (Hypocho-

eris radicata) und Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella) erreichen Deckungsanteile von 

mehr als 10 %, so dass die Probefläche in diesem Zeitraum relativ artenreich war. 
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Ab 2007 gewann das Rote Straußgras mit 60% die absolute Vorherrschaft, während die an-

deren Gräser - u.a. mangels Düngung - fast verschwanden. Die krautigen Magerkeitszeiger 

konnten sich noch halten.  
 

Nachdem die unregelmäßige Beweidung mit Pferden 2010 ganz aufgegeben worden war, 

verfilzte die Grasnarbe zusehends. Auch die zeitweilige Schafbeweidung hat 2013/14 den 

monotonen Straußgrasbestand in der Probefläche nicht auflockern können. In der Brache-

phase wurden keine Vegetationsaufnahmen gemacht.  
 

Die Aufnahme aus 2018 zeigt, dass Rotes Straußgras auch 2 Jahre nach Beginn der Rin-

derbeweidung absolut dominant ist. Nur wenige andere Arten sind spärlich vorhanden. Er-

wähnenswert ist das erstmalige Auftreten von Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) und Glatt-

hafer (Arrhenatherum elatius) in der Probefläche. Abgestorbene Streu aus der Brachephase 

ist immer noch prägend und blockiert die Ansiedlung von Keimpflanzen. Die Streu wird vom 

Weidevieh konsequent gemieden und baut sich erst mit den Jahren ab.  
 

Die angestrebte Entwicklung einer - nutzungsbedingt - artenreichen Grasnarbe ist bislang 

durch extreme Trockenperioden im Frühjahr 2017 und im ganzen Sommer 2018 verzögert 

worden. Zum einen, weil die Beweidungsphasen mangels Aufwuchses und Futterangebot 

nur jeweils wenige Wochen dauern konnten. Und zum andern, weil bei Trockenheit die 

Streuzersetzung stagniert und Jungpflanzen vorzeitig absterben.  

 
 

2.14.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.14.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Im Arbeitsbericht 2011 sind wünschenswerte Entwicklungsmaßnahmen für das Gebiet auf-

ge-listet worden. Ein Teil dieser Maßnahmen wurde zwischenzeitlich umgesetzt.  

Die wichtigste Maßnahme, nämlich die Rodung von hohen Bäumen am Rand des Moorwei-

hers konnte jedoch nicht durchgeführt werden, weil der Eigentümer bislang nicht bereit war, 

sein Einverständnis dafür zu geben. Dieser Punkt steht deshalb für 2019 wieder an erster 

Stelle. 
 

- Erneuter Versuch, die Zustimmung des Waldeigentümers (privat) zu erlangen, um 

dringend notwendige Gehölzrodungen am Rand des Moorweihers durchführen zu 

können.  

- Fortsetzung der naturschutzorientierten Beweidung mit Robust-Rindern auf der lan-

deseigenen Magerweide. 

- Schaffung kleinflächiger Sandstandorte am sonnenexponierten Rand der Magerwei-

de, um weitere vegetationsfreie Stellen für Pionierbesiedler bereit zu stellen.  

- Manuelle Beseitigung von Pfeifengras-Bulten in der Moor-Kernzone. 
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2.14.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.14.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Auf der kleinen landeseigenen Magerweide wurde die extensive Beweidung mit Robust-

Rindern, die im Sommer 2016 begonnen worden war, fortgesetzt. Im Juni waren zwei Rinder 

für ca. drei Wochen auf der Fläche. Dann war die Futtergrundlage erschöpft, zumal das 

Graswachstum schon im Mai wegen Trockenheit stagnierte. In den folgenden Monaten ver-

dorrte die Grasnarbe auf dem ehemaligen Heidestandort gänzlich. An eine zweite Bewei-

dung im Herbst war nicht zu denken.  

Inwieweit die Vegetationsdecke sich bis zum Frühjahr 2019 wieder erholt, muss abgewartet 

werden. Sowohl 2016 als auch 2017 und 2018 war die kleine Magerweide nur für relativ kur-

ze Weidephasen nutzbar. Dadurch war der Aufwand für die Beweidung insgesamt hoch und 

die Nutzung zweifellos nicht rentabel. 

 

Kernbiotop und wertvollster Schutzgegenstand im NSG Übergangsmoor in der Wittenhorster 

Heide ist ein kleines vermoortes Dünentälchen, das durch Beschattung und Falllaubeinträge 

erheblich beeinträchtigt ist (s. Arbeitsbericht 2015). Seit Jahren ist vorgesehen, eine größere 

Anzahl von Bäumen am Ufer zu fällen, um die Sonneneinstrahlung auf der sehr kleinen 

Moorfläche wieder zu verbessern. Der Privateigentümer des Dünentälchens hat allerdings 

keine Zustimmung für die Fällungen im geplanten Umfang zu geben. Da eine Reduzierung 

des Baumbestandes zur Existenzsicherung und Förderung der Moorbiotope unumgänglich 

ist, wird im kommenden Jahr versucht, die Maßnahme wenigstens in Teilen umzusetzen. 

Bei einer Kontrolle im trocken-heißen Juni 2018 konnten die Hochmoorarten Rosmarinheide 

(Andromeda polifolia), Moosbeere (Vaccinium oxycoccus) und Weißes Schnabelried (Rhyn-

chospora alba), die zu den wertbestimmenden Elementen in dem Dünentälchen zählen, nicht 

wiedergefunden werden. Sie hatten dort bislang als sehr kleine Reliktpopulationen existiert. 

Wie sich die folgenden Dürremonate auf den Moorbiotop ausgewirkt haben, muss sich in den 

nächsten Vegetationsperioden zeigen.  

 

Wegen einer wasserrechtlichen Bewilligung zur Entnahme von Grundwasser (Trinkwasser-

gewinnungsanlage), die eventuell Einfluss auf den Wasserhaushalt des vermoorten Dünen-

tälchens haben könnte, kam es im Juni zu einer mündlichen Verhandlung, an der auch je ein 

Vertreter der Biologischen Station Wesel und des Naturschutzzentrums im Kreis Kleve teil-

nahmen.  

Im Verlauf der Erörterungen wurde geklärt, dass die Grundwasserförderung, die schon seit 

Jahrzehnten erfolgt, wahrscheinlich nicht Ursache für eine Verschlechterung des Zustandes 

des Moores ist. Der Moorkörper ist vom schwebenden Grundwasser abhängig. Dieser obere 

Grundwasserhorizont ist durch eine 2 bis 5 m dicke, undurchdringliche Hochflutlehmschicht 

vom darunter liegenden Grundwasserhorizont, in dem das Trinkwasser gefördert wird, ge-

trennt. Die geologische Sachverständige der Bezirksregierung machte plausibel, dass es 

keinen Hinweis darauf gebe, dass eine Verbindung zwischen diesen verschiedenen Grund-

wasserleitern besteht. Vielmehr sei nur eine zeitliche Korrelation anzunehmen zwischen dem 

Beginn der Wasserförderung vor Jahrzehnten und der etwa zeitgleich einsetzenden, lang-

samen Verschlechterung des Erhaltungszustandes des Moores.  
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2.14.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Im NSG Wittenhorster Heide werden alljährlich Pflegemaßnahmen von Mitarbeitern des Na-

turschutzzentrums vorgenommen. 
 

- Beseitigung einer Birke und einer Kiefernkrone, die beim Sturmtief Friederike auf 

den Zaun einer benachbarten Privatweide gestürzt waren.  

- Am Nordrand der Magerweide wurden zusätzliche offene Sandstellen in Handar-

beit angelegt, um neue vegetationsfreie Pionierstandorte zu schaffen.  

- In der Kernzone des Schwingmoors wurden Horste des Pfeifengrases (Molinia 

caerulea) zurückgeschnitten, um Torfmoose und lichtbedürftige Moorpflanzen zu 

fördern.  

 

 

2.14.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine Kurzcharakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung 

des Gesamtzustandes gegeben. Das NSG „Übergangsmoor in der Wittenhorster Heide“ ist 

kein FFH-Gebiet. 
 

Das Übergangsmoor in der Wittenhorster Heide liegt östlich von Haldern in einem Wasser-

schutzgebiet an der Kreisgrenze zu Wesel. Mit einer Größe von 9,1 ha ist es das kleinste 

vom NZ Kleve betreute Gebiet. Kennzeichnende Landschaftselemente sind Birken-Eichen-

wald und Kiefern-Mischwald auf Sanddünen, teils mit starker Beteiligung von Edelkastanie, 

sowie ein sehr kleinflächiges Übergangsmoor in einem verlandeten Dünentälchen.  

Daneben gehören Feuchtgrünland und eine trockene Magerweide zum Schutzgebiet. Die 

Schwingrasen im Übergangsmoor beherbergen auf kleinem Raum eine Reihe seltener, stark 

gefährdeter Moorpflanzen, u. a. Rosmarinheide (Andromeda polifolia), Moosbeere (Vaccini-

um oxycoccus), Schlamm-Segge (Carex limosa), Faden-Segge (C. lasiocarpa), Weißes 

Schnabelried (Rhynchospora alba) und Rundblättrigen Sonnentau (Drosera rotundifolia). 
 

Der Biotopschutz in der Wittenhorster Heide wurde durch Flächenankauf mit anschließender 

Umwandlung eines Ackers in eine Magerweide und durch eine beeindruckende Zunahme 

von Totholz in den unbewirtschafteten Waldbeständen entscheidend verbessert. Er wurde 

auch durch (vorübergehenden) Vertragsnaturschutz auf Feuchtgrünland sowie durch regel-

mäßige Entkusselungen im Moor positiv beeinflusst. 
 

Positiv zu werten ist, dass seit 2016 wieder eine naturschutzorientierte Beweidung der Ma-

gerweide stattfindet. Auf offenen Sandstandorten am sonnenexponierten Nordrand der Wei-

de haben sich charakteristische Sandpflanzen, darunter Bauernsenf (Teesdalia nudi-caulis) 

und Berg-Sandglöckchen (Jasione montana) ausgebreitet. Benachbart wird eine kleine 

Ackerfläche seit Jahren als blütenreicher Wildacker bewirtschaftet. 
 

Negativer Faktor ist weiterhin die starke Beschattung des Moortälchens durch die umgeben-

den (Privat-)Waldbestände. Inzwischen ist offensichtlich, dass die bisherigen Maßnahmen 

nicht ausgereicht haben, die Degeneration des Moorbiotops und den Rückgang an moortypi-

schen Arten zu stoppen.  
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Auch ist die kaum beschränkte Feuchtwiesenbewirtschaftung z. Zt. unbefriedigend, nachdem 

der Vertragsnaturschutz seitens des Pächters nicht verlängert worden ist. 
 

Die Gesamtentwicklung für 2018 wird deshalb erneut als negativ eingestuft. 
 

Tabelle 31: Entwicklungstrend für das NSG „Wittenhorster Heide“ für die Jahre 2009 bis 2018 

Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv * *         

intermediär   *  * *     

Negativeinflüsse erkennbar    *   * * * * 

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.15 NSG Untere Nuthseen 

2.15.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.15.1.1 Fauna 

Faunistische Bestandserfassungen waren im Jahr 2018 nicht vorgesehen. 

Ein ehrenamtlich kartierender Faunist konnte im Hochsommer den Kleinen Heide-

Grashüpfer (Stenobothrus stigmaticus) mit 4 singenden Männchen erstmalig im Gebiet 

nachweisen. Diese kleine Heuschrecke ist im Niederrheinischen Tiefland vom Aussterben 

bedroht (Rote Liste Kategorie 1). Auf der Triftweide mit kurz abgefressenem Magergrünland 

findet diese seltene Art anscheinend günstige Lebensbedingungen. Sie kommt wahr-

scheinlich schon lange im Gebiet vor und bildet eine isolierte Reliktpopulation. Die Weibchen 

sind nicht flugfähig und nicht imstande, größere Distanzen in der eutrophierten Agrarland-

schaft zu überwinden.  

 

 

Abbildung 64: Der Kleine Heide-Grashüpfer (Stenobothrus stigmaticus) braucht kurzrasiges 
beweidetes Magergrünland und ist auf die Viehhaltung auf ertragsschwachem Grünland ange-
wiesen (Lukas Rühlke, 01.08.2018). 

 

2.15.1.2 Flora 

Floristische Bestandserfassungen waren im Jahr 2018 nicht vorgesehen. 

In den Vennteichen wurden Massenbestände der Wasserpest (Elodea nuttallii) festgestellt, 

nachdem schon 2017 lockere Wasserpest-Teppiche vorhanden waren. Vorher war mehr als 

20 Jahre lang keine nennenswerte Unterwasservegetation in den Teichen entwickelt.  

Auch waren 2017 und 2018 große Wasserlinsen-Schwimmdecken zu beobachten u.a. mit 

der gefährdeten Teichlinse (Spirodela polyrhiza). Nach Auskunft des Angelvereins haben die 

Wasserlinsen-Decken schon seit 2016 stark zugenommen. Vermutlich hat sich in diesem 

Zeitraum der Bestand von pflanzenfressenden Fischarten in den zwei Angelgewässern ge-

ändert.  
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2.15.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.15.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Das NSG befindet sich aus Sicht des Biotop- und Artenschutzes seit Jahren in einem guten 

Zustand. Die gelegentliche Gehölzpflege (Beseitigung einzelner Weißdornsträucher auf der 

Triftweide, Kopfweidenpflege) und die aktuelle Nutzung sollte beibehalten werden. Für um-

fangreiche Biotop-Entwicklungsmaßnahmen besteht kein Handlungsbedarf.  

 

 

2.15.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.15.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Die naturschutzorientierte Beweidung der Triftweide hatte mit Schottischen Hochlandrindern 

mehr als 20 Jahre in vorbildlicher Weise funktioniert. Nachdem 2017 ein neuer Pächter, der 

Galloway-Rinder züchtet, das Gebiet übernommen hat, wurden von ihm die Weidezäune 

renoviert. Auch eine alte Zauntrasse innerhalb der Triftweide, die keine Abgrenzungsfunktion 

mehr erfüllt, wurde instandgesetzt, damit dort der typische buckelige Saum weiterhin erhal-

ten bleibt als Sonderbiotop im Magergrünland.  
 

 

Abbildung 65: Im kurz abgeweideten Magergrünland sind die Nesthügel von Wiesenameisen 
gut zu erkennen. Diese grasdurchwachsenen, moosbedeckten Buckel bilden sich häufig unter 
Weidezäunen heraus, wo kein Viehtritt stattfindet und wo nicht gemäht werden kann.  
Die jahrzehntealten Nesthügel sind unscheinbare aber wertvolle Biotopstrukturen in der grün-
landgeprägten Kulturlandschaft. Sie sind Sonderstandorte für genügsame Wiesenblumen wie 
hier Echtes Labkraut (Galium verum). Sie sind auch wichtige Lebensgrundlage für viele „Aller-
weltsarten“ unserer heimischen Tierwelt z. B. als Neststandort für Hummeln und als Nah-
rungsquelle für den Grünspecht (06.07.2018). 
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2017 und 2018 erfolgte die Beweidung nicht mit Galloways sondern mit Limousin-Rindern. 

Das Resultat war auch mit dieser Fleischrinderrasse gut, weil frühzeitig genügend Tiere auf-

getrieben wurden, so dass die gesamte Weidefläche schon im Juni einigermaßen abge-grast 

war. Mit der langen Dürreperiode im Sommer 2018 wurde das Futterangebot extrem knapp, 

so dass die Viehzahl reduziert wurde.  

 

 

Abbildung 66: Die trockenen Zonen der Triftweide waren schon Anfang Juli kurz abgeweidet. 
Nur im stacheligen Schutz des rosa blühenden Hauhechels (Ononis repens) können Wiesen-
blumen wie Echtes Labkraut und Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia, blau) 
zur Blüte kommen. Sie bilden ein buntes Blumenpolster im dürren Grasland und eine Oase für 
Blütenbesucher (06.07.2018).  

 

Mit Mitgliedern des Angelvereins fand ein ausführlicher Gedankenaustausch statt. Es ging 

hauptsächlich um die auffällige Zunahme der Wasserpest und die Ausbreitung großer Was-

serlinsen-Schwimmdecken in den letzten Jahren. Als Ursache ist ein Rückgang des Be-

stands an pflanzenfressenden Fischarten in diesem Zeitraum anzunehmen. Belegt ist ein 

hoher Bestand an Hechten, der zwar beangelt wird, aber kaum reduziert wird, weil kapitale, 

unverletzt erbeutete Hechte oftmals wieder freigelassen werden.  

Eine Elektrobefischung könnte Klarheit über die aktuelle Zusammensetzung der Fischfauna 

geben. Im Fangprotokoll der letzten Abfischung (1998) waren Rotaugen die dominante Art.  

Eine aktuelle Bestandserfassung erscheint notwendig, bevor man weitere Überlegungen 

anstellt, wie das üppige Wasserpflanzenwachstum gedämpft oder reguliert werden könnte. 

Nährstoffreich sind die Veenteiche, die vom Nuthgraben durchflossen werden, nämlich 

schon seit langem. Auch im Zeitraum von 1996 – 2016, als kaum submerse Vegetation ent-

wickelt war, waren die Veenteiche stark eutroph.  

Während einer sommerlichen Hitzeperiode fand ein Fischsterben statt, bei dem der Fischbe-

stand dezimiert worden ist. Nach Auskunft des Angelvereins waren hauptsächlich große 

Brassen und zahllose Jungfische betroffen. Ein Großteil der Fische hat aber überlebt. 
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2.15.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Im Umfeld der verpachteten Vennteiche wurden Gehölzrückschnitt und Mäharbeiten wie 

in den Vorjahren vom Angelverein durchgeführt. Die Pflege wird i. d. R. fachgerecht und 

im Einklang mit den Erfordernissen des Biotop- und Artenschutzes vorgenommen.  

 

2.15.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Aus der langjährigen Kenntnis des Gebietes lässt sich der Entwicklungstrend im NSG „Unte-

re Nuthseen“ als gleichbleibend gut einschätzen. Die Grünlandkartierung im Jahr 2016 hat 

bestätigt, dass im Biotopkomplex „Triftweide“ der Zustand gut ist und positive Tendenzen 

aufweist. Ergänzt wird diese Einschätzung 2018 durch den Erstfund des seltenen Kleinen 

Heide-Grashüpfers, der im Niederrheinischen Tiefland vom Aussterben bedroht ist.  

Im Biotopkomplex „Vennteiche“ sind Negativeinflüsse erkennbar, weil submerse Vegetation 

seit 1996 fast 20 Jahre lang weitgehend fehlte. 2017 und 2018 wurden seit langem wieder 

Unterwasserpflanzen-Bestände (Elodea nuttallii) festgestellt. Grundsätzlich belegen z. B. die 

Beobachtungen von Wasserralle und die Etablierung einer Biberfamilie die große Bedeutung 

dieser Stillgewässer. 

Der Entwicklungstrend wird deshalb in 2018 als „überwiegend positiv“ eingestuft. 

 

Tabelle 32:  Entwicklungstrend für das NSG „Untere Nuthseen“ für die Jahre 2008 bis 2018 

Trend 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)            

überwiegend positiv       * * * * * 

intermediär * * * * * *      

Negativeinflüsse erkennbar            

Negativeinflüsse überwiegen            
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2.16 NSG Mühlenbruch 

2.16.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.16.1.1 Fauna 

Faunistische Erhebungen waren 2018 im NSG Mühlenbruch nicht vorgesehen. 

Erwähnenswert ist die Beobachtung von mindestens 30 Sumpfschrecken (Stethophyma 

grossum) im August. Als Zufallsbeobachtung ist außerdem die Rohrammer (Emberiza 

schoeniclus) zu nennen. 
 

 

Abbildung 67: Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) an einem Binsenstängel im NSG Müh-
lenbruch (Foto: T.Dohle). 
 

 

2.16.1.2 Flora- Biotoptypenkartierung und Überarbeitung des Biotopkatasters 

Floristische Erfassungen waren im Jahr 2018 nicht vorgesehen. 

 

2.16.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.16.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Das Feuchtgrünland im NSG Mühlenbruch wird mit Ausnahme einer Privatfläche extensiv 

beweidet. Die Beweidung mit Roten Höhenvieh und Schottischen Hochlandrindern bzw. 

Galloways hat sich gut bewährt. Änderungen an der extensiven Grünlandbewirtschaftung 

sind nicht vorgesehen. 
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Eine besonders nasse, brachliegende Zone im Zentrum hat sich zu einem vielfältigen Mosaik 

aus verschiedenen Röhricht- und Seggenried-Gesellschaften entwickelt. Dieser ungenutzte 

aber nicht verbuschte Biotopkomplex ist außerordentlich wertvoll für den Biotop- und Arten-

schutz. Die Neuanlage eines Kleingewässers im Umfeld wäre zu überlegen. 

Vorläufig beschränken sich Pflegemaßnahmen im NSG auf gelegentliche Kopfbaumpflege 

und Hecken-Rückschnitt. 
 

 

2.16.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.16.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das Gebiet wurde im Rahmen vierteljährlicher Kontrollen aufgesucht. 

Die kreiseigenen Grünlandparzellen wurden 2019 teils als Weide und teils als extensive 

Mähweide bewirtschaftet.  

Die Flächen im NSG, die dem Niersverband gehören, werden von einer Mutterkuhherde aus 

Rotem Höhenvieh extensiv beweidet. Dieses Areal mit strukturreichem Feuchtgrünland und 

Grabenröhrichten hat sich unter naturschutzorientierter Beweidung sehr positiv entwickelt.  

 

2.16.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Im Februar wurde auf einer kreiseigenen Grünlandfläche eine Kopfweide durch das Natur-

schutzzentrum gepflegt.  
 

 

2.16.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Der Entwicklungstrend im NSG „Mühlenbruch“ ist als überwiegend positiv einzustufen, nach-

dem auf allen öffentlichen Grünlandflächen eine kontinuierliche naturschutzorientierte Be-

weidung eingerichtet werden konnte, die sich nun seit Jahren bewährt hat. 
 

Tabelle 33: Entwicklungstrend für das NSG „Mühlenbruch“ für die Jahre 2009 bis 2018. 

Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv       * * * * 

intermediär * * * * * *     

Negativeinflüsse erkennbar           

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.17 NSG Boetzelaerer Meer 

2.17.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.17.1.1 Fauna 

Faunistische Erhebungen waren 2018 im NSG Boetzelaerer Meer nicht vorgesehen. 

Im Rahmen der Gebietsbetreuung konnten wiederholt Sumpfschrecken (Stethophyma 

grossum) beobachtet werden. 

 

2.17.1.2 Flora 

Floristische Erhebungen waren 2018 im NSG Boetzelaerer Meer nicht vorgesehen. 

Erwähnenswert ist der bereits bekannte kleine Bestand der Wiesen-Primel (Primula veris). 

Im April 2018 konnten 15 Blütenstängel gezählt werden. 

 

2.17.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.17.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Seit 2015 bleiben auf den zwei landeseigenen, extensiv genutzten Mähwiesen Schonstreifen 

bei der Wiesenmahd vorübergehend stehen. Ihre Lage wird jeweils mit dem Bewirtschafter 

genau abgestimmt, damit sie ihren Zweck als Zufluchtsstätte für die Wiesenfauna incl. Nie-

derwild möglichst gut erfüllen.  

 

2.17.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.17.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das 25 ha große Gebiet wurde im Rahmen vierteljährlicher Kontrollen aufgesucht. 

Bei einer Kontrolle im September wurde festgestellt, dass ein kleiner Graben im Nordwesten 

geräumt wurde. Im Nachhinein wurde mit dem zuständigen Deichverband abgestimmt, dass 

das Naturschutzzentrum zukünftig vorher über solche Maßnahmen im Naturschutzgebiet 

informiert wird.  

Bei der Bewirtschaftung der beiden landeseigenen Grünlandflächen wurde bei der Mahd mit 

dem Pächter abgestimmt, Schonstreifen mittig in der Fläche stehen zu lassen. Bei den Ge-

bietskontrollen konnten in diesen Streifen viele Insekten und auch Hasen beobachtet wer-

den. 

Aufgrund des extrem heißen und trockenen Sommers 2018 war der Wasserstand im Boet-

zelaerer Meer niedriger als üblich. Dadurch konnten sich in den Uferbereichen Schlammufer-

fluren besonders ausgeprägt entwickeln.  
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Abbildung 68: Schlammuferflur mit Strand-Ampfer (Rumex maritimus) und Gift-Hahnenfuß 
(Ranunculus sceleratus) im Oktober 2018 am Ufer des Boetzelaerer Meeres. (Foto: W. Ahrendt). 
 

 

2.17.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Im Oktober 2018 wurden einzelne Bereiche des Weidengebüsches, das sich am Ufer entwi-

ckelt hat, gerodet. Durch die Ausbreitung des Weidengebüschs waren zunehmend Grünland, 

Uferstauden und Röhrichte beschattet und somit zum Teil zurückgedrängt worden. Die Ro-

dung erfolgte bei optimalen Bedingungen, denn durch die lange Trockenheit konnte die 

Grünlandfläche befahren werden ohne Schäden zu verursachen. Die gerodeten Bereiche 

werden auch zukünftig von Weidenaufwuchs freigehalten, um die Röhrichtentwicklung zu 

fördern. Die gerodeten Gehölze wurden als zusätzliche Struktur an die zu erhaltenden Ge-

hölzbereiche verbracht.  

 

 
Abbildung 69: Rodung von Weidengehölzen am Ufer des Boetzelaerer Meeres. (Foto: J.Dohle). 
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Abbildung 70: Gerodeter Bereich, der auch zukünftig von Weidenaufwuchs freigehalten wird. 
(Foto: J. Dohle). 

 
 

2.17.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Da keine systematischen floristischen und faunistischen Erhebungen im NSG Boetzelaerer 

Meer durchgeführt werden, ist eine gut belegte Einschätzung von Entwicklungstrends aktuell 

nicht möglich. Deutliche Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren sind nicht erkennbar. 
 

Tabelle 34: Entwicklungstrend für das NSG „Boetzelaerer Meer“ für die Jahre 2009 bis 2018 

Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)           
überwiegend positiv           
intermediär * * * * * * * * * * 
Negativeinflüsse erkennbar           
Negativeinflüsse überwiegen           
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2.18 NSG Dornicksche Ward 

2.18.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.18.1.1 Fauna - Brutvögel 

 

Ergebnisse: 

- 2018 brüteten im Kartierungsgebiet (Größe: 170 ha) 59 Vogelarten mit insgesamt 

565 Revieren (s. Tabelle 35), darunter 12 Arten der Roten Liste der gefährdeten 

Vogelarten Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016): Flussregenpfeifer, 

Gartenrotschwanz, Kuckuck, Wiesenpieper (stark gefährdet), Bluthänfling, Feldler-

che, Feldschwirl, Großer Brachvogel, Habicht, Krickente, Nachtigall, Star (gefähr-

det). 

-  durchschnittlicher Erwartungswert für das Gebiet nach der Arten-Areal-Beziehung 

von MACARTHUR & WILSON (1967) [S = c • Az; S = erwartete Artenzahl, 

A = Fläche in km2] und den von REICHHOLF (1980) für Mitteleuropa ermittelten 

Konstanten [c = 42,8; z = 0,14] sind 46 Brutvogelarten. 

- Das NSG Dornicksche Ward wies 2018 einen weit überdurchschnittlichen Arten-

reichtum auf. 

 

Tabelle 35: Brutvogelbestand im NSG Dornicksche Ward 2012, 2015 bis 2018 mit Angabe der 
Gefährdungskategorien nach der aktuellen Roten Liste der gefährdeten Brutvogelarten Nord-
rhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016) 

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2012

Anzahl 

Reviere 

2015

Anzahl 

Reviere 

2016

Anzahl 

Reviere 

2017

Anzahl 

Reviere 

2018

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2012

Anzahl 

Reviere 

2015

Anzahl 

Reviere 

2016

Anzahl 

Reviere 

2017

Anzahl 

Reviere 

2018

1 Amsel 67 49 64 44 24 39 Krickente 2 S 1 S 0 0 0 0 1

2 Austernfischer 1 0 3 2 6 40 Kuckuck 2 2 5 3 2 2 2

3 Bachstelze V V 5 1 1 2 7 41 Mäusebussard 2 2 5 1 5

4 Blässralle 0 2 4 2 2 42 Misteldrossel 0 0 0 0 1

5 Blaukehlchen 3 1 1 0 0 0 0 43 Mönchsgrasmücke 54 71 44 57 41

6 Blaumeise 12 14 20 13 13 44 Nachtigall 3 3 3 2 2 0 3

7 Bluthänfling 3 2 9 3 2 2 3 45 Nilgans 1 3 4 7 5

8 Brandgans 0 0 2 0 2 46 Pirol 1 1 0 0 1 0 0

9 Buchfink 50 44 60 38 36 47 Rabenkrähe 17 13 17 13 12

10 Buntspecht 5 9 6 7 7 48 Reiherente 0 2 0 0 1

11 Dorngrasmücke 59 49 39 41 48 49 Ringeltaube 27 39 39 32 17

12 Eichelhäher 3 1 5 1 6 50 Rohrammer V V 14 3 3 0 8

13 Feldlerche 3 S 3 S 1 0 0 0 1 51 Rostgans 0 0 0 0 1

14 Feldschwirl 3 2 12 2 2 0 3 52 Rotkehlchen 4 4 7 7 11

15 Feldsperling 3 3 13 0 1 0 0 53 Schnatterente 0 2 7 3 4

16 Fitis V V 69 31 21 12 19 54 Schwanzmeise 0 0 2 1 5

17 Flussregenpfeifer 2 1 5 3 3 9 7 55 Schwarzkehlchen 2 1 0 1 0

18 Gartenbaumläufer 3 7 10 9 4 56 Schwarzmilan 0 0 0 0 1

19 Gartengrasmücke 42 60 29 29 24 57 Singdrossel 22 19 22 16 25

20 Gartenrotschwanz 2 2 1 1 4 3 9 58 Sperber 0 0 0 1 0

21 Gelbspötter 3 6 2 3 3 9 59 Star 3 3 7 12 13 7 7

22 Graugans 2 5 7 2 6 60 Steinkauz 3 S 3 S 0 1 1 1 0

23 Grauschnäpper 2 1 4 2 2 61 Stieglitz 12 6 5 4 11

24 Großer Brachvogel 3 S 3 S 0 0 0 0 1 62 Stockente V 9 4 6 7 8

25 Grünfink 2 1 1 1 5 63 Sumpfmeise 2 1 4 1 4

26 Grünspecht 0 0 1 1 0 64 Sumpfrohrsänger V V 78 54 63 42 27

27 Habicht 3 3 0 0 1 0 1 65 Teichralle V 3 0 0 1 0 0

28 Haubentaucher 0 0 4 0 0 66 Teichrohrsänger 4 1 2 0 2

29 Haussperling V V 9 0 0 0 0 67 Tüpfelsumpfhuhn 1 1 0 0 1 0 0

30 Heckenbraunelle 7 9 11 6 12 68 Wachtel 2 2 1 1 0 0 0

31 Hohltaube 0 1 0 0 7 69 Wachtelkönig 1 S 1 S 1 0 2 0 0

32 Jagdfasan 11 13 9 6 6 70 Wasserralle 3 3 0 0 2 0 0

33 Kanadagans 0 0 1 0 2 71 Weidenmeise 2 3 4 5 3 0

34 Kernbeißer 0 0 0 0 1 72 Wiesenpieper  2 S 1 S 1 3 4 1 3

35 Klappergrasmücke V V 3 2 4 3 4 73 Wiesenschafstelze 1 0 1 0 1

36 Kleiber 1 0 1 0 1 74 Zaunkönig 18 27 38 24 20

37 Kleinspecht 3 3 0 0 1 1 0 75 Zilpzalp 77 53 62 61 38

38 Kohlmeise 17 18 30 24 23 Summe Arten 52 49 61 47 59

Summe Reviere 783 659 719 555 565  
RL = Rote Liste; NRW = Nordrhein-Westfalen; NR = Niederrheinisches Tiefland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; 

R = arealbedingt selten; V = Vorwarnliste; S = von Schutzmaßnahmen abhängig 
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Entwicklung der Bestände der Wasser-, Wiesen- und Röhrichtvögel (s. auch Karte 20 
bis 23 im Anhang II) im Vergleich zur letzten Erfassung im Jahr 2017: 
 

Wasservögel: 

- Der Bestand an Wasservögeln hat sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr von 30 auf 

39 Brutpaare erhöht. Dabei haben die Bestände von Graugans, Schnatterente und 

Stockente zugenommen. Zudem wurde eine Reihe von Arten nachgewiesen, die 

im Vorjahr fehlten. Hierzu gehören Brandgans, Kanadagans, Krickente, Reiheren-

te und Rostgans. Bestandsrückgänge zeigten sich lediglich bei Flussregenpfeifer 

und Nilgans. Der Flussregenpfeifer leidet dabei unter Störungen durch Freizeitnut-

zung und Angler am Rheinufer). 

Der Bestand der Wasservögel hängt sehr stark von den Wasserständen des 

Rheins ab. Dies ist begründet durch die Lage des Gebiets im Deichvorland. Die 

Frühjahrswasserstände lagen im April 2018 deutlich über denen des Vorjahres 

und sanken erst ab Mitte Juni im Zuge der einsetzenden Trockenheit deutlich ab. 

Aus diesem Grund hat sich die extreme Sommertrockenheit 2018 nicht auf die Be-

stände der Wasservögel niedergeschlagen. Die Faustregel, dass höhere Rhein-

wasserstände mit einer Zunahme an Wasservögeln einhergehen und niedrige 

Wasserstände mit einer Abnahme trifft deshalb auch für 2018 zu. 
 

- Rückgänge: Flussregenpfeifer (-2 BP), Nilgans (-2 BP) 

- Zuwächse: Brandgans (+2 BP),Graugans (+4 BP), Kanadagans (+2 BP), Krickente 

(+1 BP), Reiherente (+1 BP), Rostgans (+1 BP), Schnatterente (+1 BP), Stockente 

(+1 BP) 

- Konstant: Blässralle 

 

 

Wiesenvögel: 

- Ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau im Vorjahr hat sich der Bestand der 

Wiesenvögel 2018 erholt und ist deutlich angestiegen. Austernfischer und Wiesen-

pieper zeigen dabei die stärksten Zuwächse. Auch konnten drei Arten wieder 

nachgewiesen werden, die im Vorjahr bzw. schon länger fehlten. Dies sind die 

Feldlerche, der Große Brachvogel sowie die Wiesenschafstelze. Der Große 

Brachvogel wurde in der Dornickschen Ward zuletzt 2004 nachgewiesen. 2018 

nicht mehr vorhanden war das Schwarzkehlchen. 
 

- Rückgänge: Schwarzkehlchen (-1 BP  

- Zuwächse: Austernfischer (+4 BP), Feldlerche (+1 BP), Großer Brachvogel 

(+1 BP), Wiesenpieper (+2 BP), Wiesenschafstelze (+1 BP) 

- Konstant: - 
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Röhrichtvögel: 

- Nachdem im Vorjahr der Bestand der Röhrichtvögel mit Ausnahme des Sumpf-

rohrsängers erloschen war, haben sich einige Röhrichtvogelarten 2018 deutlich 

erholt. Der Sumpfrohrsänger zeigte jedoch einen erneut starken Bestandeinbruch 

von über 30 %. Dagegen erreichten Feldschwirl, Rohrammer und Teichrohrsänger 

das Niveau von 2016 oder übertrafen dieses. Vor allem der Rohrammerbestand 

stieg von Null auf acht Reviere an. Dies ist bemerkenswert, da in den übrigen 

rheinnahen Naturschutzgebieten die Bestände der Rohrammer weiterhin rückläu-

fig sind (vgl. NSG Grietherorter Altrhein, NSG Salmorth, NSG Hübsche Grändort). 
 

- Rückgänge: Sumpfrohrsänger (-15 BP) 

- Zuwächse: Feldschwirl (+3 BP), Rohrammer (+8 BP), Teichrohrsänger (+2 BP), 

- Konstant: - 

 

Abbildung 71: Der Sumpfrohrsänger konnte 2018 im NSG Dornicksche Ward nur noch mit 27 
Revieren nachgewiesen werden. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies erneut ein Einbruch von 
über 30 %. Ob dieser Einbruch einer erschwerten Erfassung durch eine geringe Gesangs-
aktivität der Sumpfrohrsänger aufgrund der hohen Temperaturen im Sommer 2018 geschuldet 
ist oder es sich um einen tatsächlichen Bestandsrückgang handelt, wird sich in den nächsten 
Jahren zeigen. 
 

 

Weitere Rote-Liste-Arten: 

- unter den weiteren Rote-Liste-Arten (ohne Berücksichtigung von Arten der Vorwarn-

liste) ist der Bestand von 16 auf 25 Brutpaare/Reviere gestiegen. Zwei Arten, die im 

Vorjahr noch nachgewiesen werden konnten, kamen 2018 nicht mehr vor – Klein-

specht und Steinkauz Mit dem Habicht und der Nachtigall traten dafür zwei Arten auf, 

die 2017 fehlten, so dass die Artenzahl der weiteren Rote-Liste-Arten mit sechs Arten 

konstant blieb. Bestandszunahmen zeigten neben den neu aufgetretenen Arten der 

Bluthänfling und vor allem der Gartenrotschwanz. Diese Art erreicht mit 9 Brutpaaren 

den höchsten Stand seit Beginn der Kartierungen. Die Bestände von Kuckuck und 

Star blieben konstant. 
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- Rückgänge: Steinkauz (-1 BP), Kleinspecht (-1 BP) 

- Zuwächse: Bluthänfling (+1 BP), Gartenrotschwanz (+6 BP), Habicht (+1 BP), 

Nachtigall (+3 BP) 

- Konstant: Kuckuck (2 BP), Star (7 BP) 

 
 

 

Besonderheiten: 

- allgemeine Bestandszunahme in allen Gilden (Wasservögel, Wiesenvögel, Röh-

richtvögel und weitere Rote-Liste-Arten) 

- Rückkehr der Röhrichtvögel, nachdem diese im Vorjahr – mit Ausnahme des 

Sumpfrohrsängers – ausblieben 

- Nachweis einer Krickente; diese Art hat zuletzt 2002 im Gebiet gebrütet 

- Nachweis des Großen Brachvogels mit einem Revier; diese Art wurde zuletzt 2004 

im Gebiet nachgewiesen 

- starker Bestandseinbruch (fast 50 %) bei der Amsel als nicht gefährdeter Art – 

damit ist diese Art regional deutlich rückläufig – auch in den Naturschutzgebieten 

Grietherorter Altrhein, Salmorth und Hübsche Grändort gehen die Bestände zu-

rück 
 

 

Beeinträchtigungen: 

- allgemein zunehmende Trockenheit im Gebiet aufgrund der Sohleintiefung des 

Rheins zum Nachteil der Wasservögel 

- besonders im Bereich der Nato-Straße bei Emmerich und an den dort angrenzen-

den Rheinufern zahlreiche Störungen während der Brutzeit durch Spaziergänger, 

Angler, Lagern und Feuer machen sowie freilaufende Hunde 
 

 

Abbildung 72: Rheinufer der Dornickschen Ward am 8. Mai 2018. Zahlreiche Angler nutzen die 
kiesigen Uferabschnitte, die dem Flussregenpfeifer als Lebensraum dienen und sorgen für 
langanhaltende Störungen in diesem Bereich- 
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2.18.1.2 Fauna - Sonstiges 

Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit im Sommer 2018 und des entsprechend niedri-

gen Wasserstandes konnten im Emmericher Industriehafen, zwischen Industriegebiet und 

Auwald mehrere Biberbaue festgestellt werden. Üblicherweise liegt der Eingang eines Biber-

baues unter dem Wasserspiegel, durch den niedrigen Wasserstand waren aber in diesem 

Sommer alle Eingänge zu den Bauen sichtbar (s. Abbildung 73 und Abbildung 74). Vermut-

lich leben dort zwei Elterntiere und zwei Jungtiere aus dem Vorjahr. 

 

 

Abbildung 73: Höher gelegener Biberbau im Industriehafen, der im Zuge der Trockenheit ver-
mutlich verlassen wurde (Foto: J. Dohle). 

 

Abbildung 74: Bewohnter, tiefer gelegener Biberbau, dessen Eingang infolge der Trockenheit 
jedoch auch über dem Wasserspiegel liegt (Foto: J. Dohle). 
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2.18.1.3 Flora 

Floristische Erhebungen waren 2018 im NSG Dornicksche Ward nicht vorgesehen. Aufgrund 

der langen und extremen Trockenheit im Sommer waren ausgedehnte Schlammuferfluren 

entlang des Rheinufers zu sehen, die in dieser Ausprägung nur selten so vorhanden sind. 

Bemerkenswert waren unter anderem große Bereiche mit Rotem Gänsefuß (Chenopodium 

rubrum) in den schlammigen Zonen und Bestände des gefährdeten Hirschsprungs (Corrigio-

la litoralis) in den sandigen Bereichen. 

 

 

Abbildung 75: Ausgedehnte Schlammuferflur geprägt durch Roten Gänsefuß (Chenopodietum 
rubri) im NSG Dornicksche Ward Anfang September 2018 (Foto: J. Dohle) 

 

 

Abbildung 76: Hirschsprung (Corrigiola litoralis) am sandigen Rheinufer im NSG Dornicksche 
Ward Anfang September 2018 (Foto: J. Dohle) 
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2.18.1.4 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Im Rahmen der FFH Berichtspflicht erfolgte die Eingabe der entsprechenden Daten in die 

FFH-Tabellen. 

 

 

2.18.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.18.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Für Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen standen im Jahr 2018 keine 

Verrechnungseinheiten zur Verfügung. 

Zur Vorbereitung eines landesweit geplanten LIFE-Projektes zur Verbesserung der Wiesen-

vogelsituation in NRW sind 2017 im Rahmen einer Machbarkeitsstudie auch Maßnahmen im 

NSG Dornicksche Ward erarbeitet worden. Der LIFE-Antrag wurde von Seiten des Landes 

jedoch nicht eingereicht. Für die Antragstellung Ende Januar 2019 war im Jahr 2018 ohne 

zusätzliche Finanzierung eine teilweise Überarbeitung notwendig. 

 

2.18.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.18.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

- Bei den regelmäßigen Gebietskontrollen wurden fast immer Störungen von Spa-

ziergängern mit nicht angeleinten Hunden im Bereich der beiden Natostraßen und 

des Segelflugplatzes festgestellt. 

- Außerdem wurden am Rheinufer immer wieder Hinterlassenschaften von Lager-

feuern, Angel- und Campingaktivitäten festgestellt. An sonnigen und warmen Ta-

gen findet ein regelrechter Tagestourismus zum Rheinufer in der Dornickschen 

Ward statt. 

- Am Wochenende des 03.06.2018 fand eine in einem Internetforum angekündigte 

Party ordnungswidrig am Rheinufer statt. Leider konnte das nicht im Vorhinein 

verhindert werden, die Polizei wurde verständigt. Eine ähnliche Veranstaltung war 

auch für Anfang August geplant und wurde im selben Internetforum angekündigt. 

Durch eine schnelle und gute Zusammenarbeit zwischen UNB, Stadt Emmerich 

und Naturschutzzentrum konnte die ordnungswidrige Veranstaltung verhindert 

werden. Die Veranstalter löschten nach Hinweis durch die UNB die Veranstal-

tungsankündigung und an dem betreffenden Samstag waren das Naturschutzzent-

rum sowie die Stadt Emmerich vor Ort um zu kontrollieren, ob die Party dennoch 

durchgeführt wird. Die Polizei war vorher ebenfalls informiert. Es fand aber keine 

erneute Party statt. 

- Zur besseren Durchsetzung der Betretungsverbote wurde Anfang 2018 in Abstim-

mung zwischen UNB und Naturschutzzentrum eine NSG-Beschilderung fest instal-

liert. Allerdings zeigen die Erfahrungen, dass die Betretungsverbote trotzdem viel-

fach missachtet werden. Da es aktuell in Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Behörden keine weiterführenden Möglichkeiten zur dauerhaften Durchsetzung der 

Betretungsverbote gibt, ist geplant im Jahr 2019 eine einmalige gemeinsame Ge-

bietskontrolle mit begleitender Pressearbeit durchzuführen.  
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Eine regelmäßige ordnungsbehördliche Kontrolle in Kombination mit einer intensi-

ven Öffentlichkeitsarbeit ist immer noch dringend notwendig.  

- Um die Abstimmungen bezüglich der Gehölzschnittmaßnahmen zur Freihaltung 

der Sichtzeichen zu vereinfachen und kritische Sachverhalte möglichst langfristig 

zu klären, wurde im Jahr 2017 vom Naturschutzzentrum ein Projektantrag (Förder-

richtlinie Waldklimafonds) erarbeitet, der für alle Auwaldbestände in der rezenten 

Rheinaue ein abgestimmtes Pflegekonzept in die Wege leiten soll. Das Projekt be-

zieht das Wasser- und Schifffahrtsamt sowie den Landesbetrieb Wald und Holz 

NRW als Kooperationspartner mit ein. Der Antrag wurde im September 2017 ein-

gereicht. Aufgrund der seinerzeit nur vorläufigen Haushaltsführung des Bundes 

verzögerte sich die Bearbeitung der Anträge. Aufgrund der Verzögerung wurden 

im Juli 2018 vom Naturschutzzentrum aktualisierte Zeit- und Finanzpläne einge-

reicht. Ende 2018 wechselte die Projektträgerschaft vom Bundesministerium für 

Landwirtschaft und Ernährung an die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe 

e.V. (FNR). Der Antrag wird vom neuen Projektträger weiterbearbeitet, derzeit gibt 

es aber keine neuen Informationen, ob und wann ein Projektbeginn erfolgt. 

- Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden von Landwirten zu Problemen mit 

Anglern und Hundehaltern. 

- Abstimmung von Mahdterminen. 

- Kontaktpflege zur Landwirtschaft und Jägerschaft. 

- Besprechung mit dem NABU-Emmerich zur geplanten Erweiterung des Industrie-

hafens Emmerich in Vorbereitung eines Scoping-Termins.  

 

Aus Sicht des Naturschutzzentrums sollten noch zusätzliche Aspekte berücksichtigt wer-

den: 

- Das Untersuchungsgebiet sollte hinsichtlich der Rastvögel angepasst werden und 

den kompletten Auwaldbereich abdecken. 

- Die Erfassung und Bewertung der Biotoptypen sollten den Bereich, in dem das 

neue Gleis gebaut werden soll, mit einbeziehen. 

- Die Kompensationspläne müssen konkretisiert werden. 

- Die Alternativenprüfung sollte konkreter als bisher erfolgen und eine Kostenschät-

zung einbeziehen. 

- Der Wert des Auwaldstreifens unmittelbar am Industriehafen ist im Komplex mit 

dem angrenzenden Lebensraumtyp (LRT) deutlich höher als im Gutachten festge-

legt. 

- Das Bibervorkommen sollte berücksichtigt werden, es bleibt bisher unerwähnt. 

- Die Schlammuferfluren am Rhein fehlen bislang als LRT im Gutachten. 

 

2.18.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Für die Praktische Durchführung von Maßnahmen standen im Jahr 2018 keine Verrech-

nungseinheiten zur Verfügung.  

Im März 2018 fand erneut eine Müllsammelaktion auf Initiative der Deutschen Giessdraht 

GmbH am Rheinufer nahe der Kupferstraße gemeinsam mit dem Naturschutzzentrum und 

freiwilligen Helfern statt. 
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Im Rahmen des im September 2018 erstmalig durchgeführten RhineCleanUp wurden an 

vielen Städten und Gemeinden entlang des Rheins Müllsammelaktionen durchgeführt. Die 

Stadt Emmerich koordinierte mehrere Aktionen, darunter die Müllsammelaktion im Natur-

schutzgebiet Dornicksche Ward. Gemeinsam mit der Deutschen Giessdraht GmbH und dem 

Naturschutzzentrum wurde die Aktion vorbereitet und durchgeführt. Insgesamt wurden ent-

lang des Rheinufers der Stadt Emmerich in drei Stunden über 35 Kubikmeter Müll von mehr 

als 180 freiwilligen Helfern gesammelt (s. Abbildung 77). 

Eine Fortführung solcher Aktionen ist geplant um weiterhin ein Bewusstsein für das Thema 

zu schaffen und das gemeinschaftliche Engagement der Bürger/-innen und Institutionen vor 

Ort zu stärken. 

 

 
Abbildung 77: Müllsammelaktion im NSG „Dornicksche Ward“ im Rahmen des RhineCleanUp 
am 15.9.2018 (Foto: M. Brühne). 

 

2.18.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine Kurzcharakterisierung des Untersuchungsgebietes und eine 

Einschätzung des Gesamtzustandes nach landesweiter einheitlicher Vorgabe gegeben. 
 

Tabelle 36: Entwicklungstrend für das NSG „Dornicksche Ward“ für die Jahre 2009 bis 2018. 

Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv           

intermediär *          

Negativeinflüsse erkennbar  * * * * * * * * * 

Negativeinflüsse überwiegen           

 

Die Dornicksche Ward ist ein Gebiet mit typischen Elementen der Auenlandschaft. Hervor-

zuheben sind insbesondere verhältnismäßig große Weichholzauenbestände mit Harthölzern 

auf dem nordwestlichen Deichrücken sowie ein teilweise noch natürliches Relief des Vorlan-

des mit Flutrinnen und Kolken. Restbestände von Mähwiesen reichern die Biotopausstattung 

des Gebiets weiter an. 
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Negative Einflüsse sind insbesondere der starke Besucherdruck auch mit freilaufenden Hun-

den, die Angelnutzung des Rheinufers zur Brutzeit sowie generell die sinkenden Grundwas-

serstände aufgrund der Sohleintiefung des Rheins. 
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2.19 NSG Kellener Altrhein 

2.19.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.19.1.1 Fauna - Brutvögel 

Faunistische Erfassungen waren im Jahr 2018 nicht vorgesehen. Die letzte Brutvogelkartie-

rung erfolgte im Jahr 2017. 

 

2.19.1.2 Flora 

Floristische Erhebungen waren 2018 im Gebiet nicht vorgesehen. 

 

2.19.1.3 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Im Rahmen der FFH Berichtspflicht erfolgte die Eingabe der entsprechenden Daten in die 

FFH-Tabellen. 

 

 

2.19.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.19.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Für Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen standen im Jahr 2018 keine 

Verrechnungseinheiten zur Verfügung. 

 

2.19.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.19.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Für Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen standen im Jahr 2018 keine 

Verrechnungseinheiten zur Verfügung. 
 

2.19.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Für die Praktische Durchführung von Maßnahmen standen im Jahr 2018 keine Ver-

rechnungseinheiten zur Verfügung. 
 

 

2.19.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Eine Bewertung der Gebietsentwicklung ist aufgrund einer einmaligen Kartierung nur der Avi-

fauna noch nicht möglich. Aktuell sind jedoch deutliche Negativeinflüsse erkennbar. Die land-

wirtschaftlichen Flächen innerhalb des Naturschutzgebietes werden zum überwiegenden An-

teil intensiv bewirtschaftet. Es sind nur wenige Wiesenvögel vorhanden und diese haben auf-

grund der Bewirtschaftungszeiten kaum eine Chance ihre Brut erfolgreich durchzubringen. 

Entlang des Altrheins kommen kaum Röhrichte oder Hochstaudenfluren vor. Dement-

sprechend brüten auch so gut wie keine Röhrichtvögel im Gebiet. Positiv ist die Unzugäng-

lichkeit des Altrheins. Es gibt daher kaum Störungen durch Freizeitverkehr, was den Was-

servögeln zugutekommt. 
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2.20 FFH-Gebiet Kalflack 

Für dieses Gebiet standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Daher 

wurden weder Datenerhebungen durchgeführt noch Maßnahmen geplant bzw. umgesetzt. 

 

 

2.21 NSG Empeler Meer 

2.21.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

Gebietsbezogene Datenerhebungen waren im Jahr 2018 im NSG Empeler Meer nicht vorge-

sehen. 
 

2.21.2 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

Es erfolgten Gespräche mit den Jagdpächtern zur Abstimmung des Nutriafangs durch die 

Waterschap Rivierenland am Empeler Meer und der Hurler Landwehr, sowie die Bearbei-

tung von Beschwerden bezüglich touristischer Veranstaltungen sowie Privatfeiern in der 

Ruine. 

 

 

2.22 NSG Wilde und zahme Nuth 

Für dieses Gebiet standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Daher 

wurden weder Datenerhebungen durchgeführt noch Maßnahmen geplant bzw. umgesetzt. 

 

 

2.23 FFH-Gebiet Rheinfischschutzzonen mit Weichholzauenwäl-
dern 

Für dieses Gebiet standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Daher 

wurden weder Datenerhebungen durchgeführt noch Maßnahmen geplant bzw. umgesetzt. 

 

 

2.24 NSG Niersaltarme und Mühlenteiche 

Für dieses Gebiet standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Daher 

wurden weder Datenerhebungen durchgeführt noch Maßnahmen geplant bzw. umgesetzt. 

 

 

2.25 NSG Niersaltarm bei Weeze 

Für dieses Gebiet standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Daher 

wurden weder Datenerhebungen durchgeführt noch Maßnahmen geplant bzw. umgesetzt. 
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2.26 Flugplatz Weeze 

Für dieses Gebiet standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Daher 

wurden weder Datenerhebungen durchgeführt noch Maßnahmen geplant bzw. umgesetzt. 

 

 

2.27 NSG Niersseitenarme und Niersmoräste bei Hüdderath 

Für dieses Gebiet standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Daher 

wurden weder Datenerhebungen durchgeführt noch Maßnahmen geplant bzw. umgesetzt. 

 

 

2.28 NSG Uedemerbruch 

Für dieses Gebiet standen im Jahr 2018 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Daher 

wurden weder Datenerhebungen durchgeführt noch Maßnahmen geplant bzw. umgesetzt. 
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3 Dokumentation 

3.1 Gesamtbericht und GIS-Darstellung 

Der Gesamtbericht 2018 wurde erstellt und wird hiermit vorgelegt, die erhobenen Daten mit 

Raumbezug wurden im GIS (Geographisches Informationssystem) verarbeitet und kartogra-

phisch dargestellt. 

 

 

3.2 Streuobstwiesen-Erfassung im Kreis Kleve 

Im Rahmen eines Erlasses des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-

braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen sollten im Laufe des Jahres 2018 landes-

weit die Streuobstbestände erfasst werden. Der Anlass hierzu war eine Rahmenvereinba-

rung zwischen dem Land NRW, den Landwirtschaftsverbänden und den anerkannten Natur-

schutzverbänden zum Schutz der Streuobstbestände in NRW. 

Ziel der Vereinbarung ist es, noch vorhandene alte Streuobstbestände dauerhaft zu erhalten, 

Pflegemaßnahmen breit zu etablieren und die Neuanlage von Streuobstanlagen voranzutrei-

ben. Zukünftig sollen extensiv genutzte Obstbaumwiesen oder -weiden aus hochstämmigen 

Obstbäumen mit einer Fläche ab 2.500 m² gesetzlich geschützt werden, sobald die Gesamt-

fläche der Streuobstbestände im Land Nordrhein-Westfalen um mindestens 5 % abgenom-

men hat. 

Der tatsächliche Streuobstbestand in NRW, die flächenmäßige Entwicklung der letzten 10 

Jahre sowie der Pflegezustand der Streuobstbestände waren zum Zeitpunkt der Vereinba-

rung allerdings nicht ausreichend bekannt. Seitens des Landes wurde daher beschlossen 

eine „Baseline-Kartierung“ durchzuführen. Erfasst werden sollten alle Bestände, die den Kri-

terien eines Streuobstbestandes gemäß Biotop- und Lebensraumtypenkatalog NRW ent-

sprechen. Wichtigste Kriterien hierbei waren eine Mindestanzahl von 9 hoch- bzw. mittel-

stämmigen Obstbäumen und eine Bestandsfläche von mindestens 1.500 m². Für die Erfas-

sung der Bestände wurde eine durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) erarbeitete Online-Eingabemaske („Obstwiesen-App“) 

bereitgestellt. Zur Unterstützung der Kartierung waren hier auch Verdachtsflächen, die an-

hand einer Luftbildauswertung ermittelt wurden, dargestellt. 

Die Erfasser sollten alle Verdachtsflächen überprüfen und die Angaben gegebenenfalls kor-

rigieren. Streuobstbestände, die in der „App“ noch nicht dargestellte waren, sollten ergänzt 

werden. Die Erfassung bestand aus der digitalen Abgrenzung des Bestandes sowie der Ein-

gabe von wenigen Sachdaten, wie der Bewirtschaftungsform und des Alters des Streuobst-

bestandes. Vorgesehen war, dass die Daten ehrenamtlich, insbesondere durch die Ver-

tragspartner der Rahmenvereinbarung –idealerweise von Landwirten oder Mitgliedern der 

Naturschutzverbände vor Ort – erhoben werden.  
 

Die Koordination der Erfassung auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte wurde größten-

teils an die jeweilige Biologische Stationen übertragen. Dem Naturschutzzentrum wurde 

nach Absprache der Nordkreis Kleve zugeteilt. Im Rahmen des AMP 2018 wurden hierfür 

100 VE pauschal zugestanden. Dies sollte die reine Koordination sowie die anschließende  
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Qualitätssicherung der Daten mittels einer luftbildgestützten Plausibilitätsprüfung am Compu-

ter beinhalten. Überprüfungen vor Ort waren nicht vorgesehen.  

Da dieser pauschale Ansatz von Verrechnungseinheiten beriets während der Abstimmung 

des AMP 2018 kritisch betrachtet wurde, wurden im AMP 2018 Vorbehalte bzw. Bedenken 

formuliert. 
 

Die Suche nach Ehrenamtlichen für den Kreis Kleve erfolgte durch die Landeskoordinatorin 

für die Erfassung der Streuobstbestände, die Untere Naturschutzbehörde (UNB) und den 

beiden koordinierenden Biologischen Stationen (NABU Naturschutzstation Gelderland und 

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve). Von der UNB wurde zudem am 25.04.18 ein Bespre-

chungstermin zur weiteren Suche nach Ehrenamtlichen angesetzt. Teil nahmen, neben der 

Unteren Naturschutzbehörde und den beiden Biologischen Stationen, auch Vertreter der 

Kreisbauernschaften Kleve und Geldern, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), 

der Landschaftspflege im Kreis Kleve e.V. (likk e.V.), des Kreisverbandes für Heimatpflege 

und des NABU Kreisverbandes. 

Trotz umfangreicher Bemühungen gestaltete sich die Suche nach Ehrenamtlern wie befürch-

tet insgesamt als schwierig. Nur wenige Freiwillige haben sich gemeldet. Aus dem Bereich 

der Landwirtschaft erklärte sich nur eine Person bereit, bei der Erfassung mitzuarbeiten. An-

sonsten haben sich nur jeweils ein Vertreter der likk e.V. und der SDW gemeldet. Damit 

konnten insgesamt nur drei Freiwillige für ein recht großes Areal mit geschätzten 500 Streu-

obstbeständen gefunden werden. Ein Großteil der Erfassung erfolgt daher schließlich auch 

durch Praktikanten des Naturschutzzentrums sowie den Absolventen eines Freiwilligen Öko-

logischen Jahres (FÖJ), die ebenso eine vorherige Einweisung benötigten. 
 

Die obligatorische Verwendung der Sreuobstwiesen-App erwies sich als Hindernis, da be-

sonders ältere Freiwillige mit der Bedienung von Smartphones und teils auch Computern 

nicht zurechtkommen und dann von einer Mitarbeit absehen. In diesen Fällen wäre es nötig 

gewesen, Feldkarten zu drucken oder die Eingabe in die „App“ mit Ihnen gemeinsam durch-

zuführen. Dies war innerhalb des begrenzten Zeitbudgets aber nicht möglich. 
 

Die vorab vom LANUV zur Verfügung gestellte Luftbildauswertung war eine unzureichende 

und unpraktikable Grundlage. Viele vorhandene Streuobstbestänge waren darin nicht er-

fasst. Die Anzahl der zu erfassenden, und dementsprechend auch der zu qualitätssichern-

den Flächen, war damit - wie vom Naturschutzzentrum von vornehinein vermutet - deutlich 

höher. Zudem benötigte die App lange Ladezeiten im Feld und bei der Qualitätsicherung, die 

hinterlegten Luftbilder waren veraltet und mussten mit Google Maps abgeglichen werden. So 

wurde z.B. ein Streuobstbestand auf einer Fläche erfasst, bei der auf dem hinterlegten Luft-

bild ein Gebäude stand. Beim Abgleich stellte sich dann heraus, dass es das Gebäude nicht 

mehr gibt. Schließlich begrenzt die App auch die Weiterverwendung der erfassten Daten, da 

sie nicht in ArcGIS für weitere Zwecke im Sinne unserer Betreuungsarbeit in ArcGIS zur Ver-

fügung stehen. 

 

Die Qualtätssicherung ausschließlich vom Schreibtisch aus war wegen dieser Einschränkun-

gen innerhalb des verfügbaren Budgets nicht möglich. Auch die Qualitätssicherung der „ge-

sicherten“ Streuobstbestände (z.B. aus der Datenquelle VNS) war auch nicht ohne weiteres  
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möglich. Meistens fehlten die Sachdaten und in einigen Fällen stimmte auch die Abgrenzung 

nicht mit dem auf dem Luftbild ersichtlichen Bestand überein. In vielen Fällen hätte es einer 

zusätzlichen Kontrolle vor Ort bedurft. 

 

Die Erfassung der Streuobstwiesen erfolgte zwar auf dem weitaus überwiegenden Teil der 

vorgesehenen Flächen, sie ist aber sehr wahrscheinlich nicht vollständig. Es dürften insbe-

sondere Flächen fehlen, die von öffentlichen Wegen aus nicht einsehbar sind und deren Ei-

gentümer bei einem einmaligen Besuch nicht um Betretungserlaubnis gebeten werden konn-

ten. 

 

Insgesamt haben sich wesentliche Vorbehalte gegen die pauschale Zuteilung von 100 Ver-

rechnungseinheiten für die Streuobstwiesenerfassung bestätigt, weil die Datengrundlage 

unzureichend war, die App ein Hindernis für ehrenamtlichen Einsatz darstellte und mit nicht 

aktuellen Luftbildern arbeitete, und weil sich die Qualitätssicherung ausschließlich vom 

Schreibtisch aus als nicht praktikabel erwies. 
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4 Vertragsnaturschutz 

Kiebitzschutz: 
 

Vom MULNV wurde erneut ein Erlass für eine effektive Verbesserung des Bruterfolgs vom 

Kiebitz erteilt. Wie bereits 2017 gab es die Möglichkeit im Acker als einjährige Vertragsnatur-

schutzmaßnahme Feldvogelinseln anzulegen, wenn mindestens drei Feldvogelbrutpaare 

vorhanden waren. Die Insel dürfte dann ab den 1. April bzw. dem Datum des Vertragsab-

schlusses bis zur Ernte der angrenzenden Hauptfrucht nicht bearbeitet werden. 

 

Anfang Februar wurden die Ortslandwirte im Raum Emmerich-Rees eingeladen, um einen 

reibungslosen Ablauf beim Schutz des Kiebitzes zu ermöglichen. Dabei wurde ein gemein-

sames Vorgehen abgestimmt. Das Naturschutzzentrum stellte kurz die weiterhin dramati-

sche Situation des Kiebitzes in NRW vor. Zudem wurde die bereits bekannte Problematik der 

zeitlichen Überschneidung der Brut mit der Bearbeitung vieler Felder noch einmal dargestellt. 

Anschließend wurden Möglichkeiten zum Schutz des Kiebitzes vorgestellt. Diese reichen 

vom Gelegeschutz bis hin zu den einjährigen und mehrjährigen Maßnahmen aus dem Ver-

tragsnaturschutz. Von Seiten der Landwirtschaft wurde wie in der Vergangenheit der Einzel-

gelegeschutz (Markieren und Aussparen der Nester bei der Bewirtschaftung) deutlich präfe-

riert und eine Zusammenarbeit zugesagt. Die Anlage von Feldvogelinseln wurde kritisch be-

trachtet. In der Samenbank der Böden kommt wohl viel Hirse und auch Melde vor. Hier be-

steht bei den Landwirten die starke Befürchtung, dass sich diese über die Feldvogelinseln 

ausbreiten könnten. Hirse stellt besonders im Maisanbau ein Problem dar, da es schlecht 

bekämpft werden kann. Interesse bestand jedoch für die Anlage von Blühstreifen über die 

Stiftung Rheinische Kulturlandschaft. Die Stiftung bot 2018 einen höheren Fördersatz, als es 

beim Vertragsnaturschutz üblich ist, an. Zudem bestand bei der Anlage keine Vertragsbin-

dung über mehrere Jahre. 

 

Zu Beginn der Saison wurden im Bereich von Emmerich und Rees die Felder nach Kiebitzen 

abgesucht. Anschließend wurden die Bewirtschafter kontaktiert, um sie zu informieren und 

mit ihnen das weitere Vorgehen abzusprechen. Falls die Flächenbewirtschafter dem Natur-

schutzzentrum nicht schon bekannt waren, kamen die entsprechenden Hinweise von be-

nachbarten Landwirten bzw. den Ortslandwirten. Die Zusammenarbeit verlief gut. Unabhän-

gig davon gab es beim Gelegeschutz allerdings einige Schwierigkeiten. Zehn Kiebitzpaare 

brüteten auf Felder, die mit Kartoffeln bestellt werden sollten. Deren Gelege mussten daher 

während der Bearbeitung umgesetzt werden. Nur bei vier dieser Gelege kam es zu einem 

Schlupferfolg. Ein Gelege wurde verlassen, fünf weitere sehr wahrscheinlich prädiert. Ob der 

hohe Verlust Zufall war, oder ob die Störung und anschließende exponiertere Lage der Ge-

lege dafür verantwortlich waren, kann nicht gesagt werden. Weiter entstanden Probleme bei 

der Gülleausbringung mittels Verschlauchung. Das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve be-

sitzt 3 Schutzkreuze, die über die Gelege gelegt werden, damit der Schlauch darüber rollen 

kann, ohne die Eier zu beschädigen. Die Praxis im Jahr 2018 zeigte, dass mehr Schutzkreu-

ze notwendig sind und dass die Zeitabläufe besser mit denen bei der Gülleverschlauchung 

abzustimmen sind. Die Kreuze sollen zudem so ausgestaltet werden, dass genug Höhe und 

Platz vorhanden ist, damit die Kiebitze theoretisch während der Verschlauchung zurück auf  
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ihre Nester können. Dies soll die Gefahr einer möglichen Überhitzung oder Unterkühlung der 

Eier bei zu langer Bearbeitungszeit des Feldes verringern. 

 

Trotz des erheblichen Aufwands bei der Nestersuche und der Kommunikation mit den Be-

wirtschaftern, sowie wegen der beschränkten Personalressourcen, konnten wie im Vorjahr 

3/4 aller Erstgelege markiert werden. Die restlichen Gelege wurden entweder von den Land-

wirten selbst geschützt oder eine Markierung war nicht nötig, da zur Brutzeit keine Bearbei-

tung des Feldes erfolgte. Insgesamt wurden 57 Brutpaare festgestellt, von denen 46 Erstge-

lege markiert wurden. Im Vorjahr brüteten im gleichen Gebiet noch 64 Brutpaare. Dies ent-

spricht einen Bestandsrückgang von über 15 %. Hinzu kam ein sehr schlechter Bruterfolg. 

Der ermittelte Schlupferfolg der markierten Gelege lag bei nur 35 % (Abbildung 78). Bei wei-

teren 7% konnte nicht ermittelt werden, ob die Küken geschlüpft sind. Entweder waren die 

Markierungen nicht mehr vorhanden oder die Anzeichen, die für oder gegen einen Schlupf 

sprechen, waren nicht eindeutig. Im Vorjahr sind noch bei 56% der Gelege die Küken ge-

schlüpft. Gründe für den schlechten Bruterfolg sind die oben erwähnten aufgetretenen 

Schwierigkeiten sowie allem Anschein nach eine hohe Prädationsrate.  
 

 

Abbildung 78: Schematische Darstellung des Schlupferfolges bzw. der Verlustursachen. Dar-
gestellt ist der prozentuale Anteil jeder Kategorie des Brutausganges in der Summe der mar-
kierten und überprüften Erstgelege. Die Gesamtzahl n entspricht 46 Gelege. **angenommene 
Verlustursache anhand der Befunde des Geleges, Irrtum nicht ausgeschlossen (es erfolgte 
keine Überwachung mit Fotofallen). 

 

Sämtliche Daten wurden aufbereitet und für die Weitergabe an die Ortslandwirte für die Sai-

son 2019 vorbereitet. Für 2019 wurde ein vergleichbares Verfahren mit den Ortslandwirten 

vereinbart. 
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Weitere Tätigkeiten 
 

Im Folgenden werden weitere Tätigkeiten im Rahmen des Vertragsnaturschutzes stichwort-

artig aufgeführt: 

 Beratung von Landwirten zur Anlage von Blühstreifen (Einsaat und Saatgut-

mischungen) 

 Ständiges Bemühen um das Einwerben von Vertragsnaturschutzflächen, die Pfle-

ge von privaten Obstwiesen, Kopfbäumen und Hecken, Blühstreifen und Säume. 

Beratung und Vermittlung der Fördermöglichkeiten, unabhängig vom Schutzge-

bietsstatus. Extensivierungsverträge im Grünland werden meist mit dem Argument 

abgelehnt, dass keine Gülle ausgebracht werden dürfe.  

 mehrere Anfragen und Beratung zur Anlage und Pflege von Obstwiesen. 

 Beratung und Unterstützung der UNB beim Abschluß von Verträgen. 

 Beratung und Vertragsvorbereitende Arbeiten zur Extensivierung einer Grünland-

fläche im NSG „Hetter-Millinger Bruch“. 

 Anfrage zum Grünlandumbruch. 

 Teilnahme am Erfahrungsaustausch zum Vertragsnaturschutz des LANUV in Vier-

sen und Beteiligung an der Fortschreibung der Maßnahmenpakete im Vertragsna-

turschutz für die Förderperiode ab 2021. 

 Beratung und Unterstützung bei geplanten Pflanzungen von Kopfweiden, sowie 

Bereitstellung von optimalen Weiden-Setzstangen. 

 Beratung bei Antragstellung zur Kopfbaumpflege. 

 Anfragen zum Fledermausschutz. 

 Anfrage zu Eichenreihen im Landschaftsplan Rees.  

 Wie in den Vorjahren wurde eine ehemaligen Vertragsnaturschutzfläche südlich 

von Grieth (NSG Deichvorland Grieth) durch das Naturschutzzentrum regelmäßig 

kontrolliert. Der Kernbereich der Fläche wurde im März ausgepflockt, um der Ufer-

schnepfe und anderen Wiesenvogelarten einen potentiellen Brutplatz zu bieten. 

Der Pächter hatte sich im Vorjahr mit diesen Maßnahmen einverstanden erklärt, 

da er im Gegenzug den Außenbereich der Fläche intensiv nutzen und auch nach-

säen darf. Der ausgepflockte Bereich wird dagegen von der intensiven Bewirt-

schaftung zum Schutz der Wiesenvögel ausgenommen und erst ab Mitte Juni ge-

mäht. In den Monaten April und Mai erfolgten regelmäßige Kontrollen dieser Flä-

che, es konnten jedoch dieses Jahr keine Uferschnepfen nachgewiesen werden. 

Ob die Uferschnepfe die Fläche wegen der unmittelbar angrenzenden Baustelle 

der Deichsnaierung mied oder generell hier nicht mehr vorkommt, kann aktuell 

nicht beantwortet werden. Die Fläche wurde aber von Feldlerche und Wiesenpie-

per mit je einem Revier besiedelt. 
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5 Artenschutz ohne Schutzgebietsbezug 

5.1 Steinkauz 

5.1.1 Betreuung von Steinkauzröhren 

Das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve betreut aktuell 102 Nistkästen, die regelmäßig kon-

trolliert und gewartet werden. Etwa ein Drittel der Nistkästen liegt in den Betreuungsgebieten 

NSG Bienener Altrhein, Millinger und Hurler Meer, NSG Grietherorter Altrhein sowie LSG 

Dornicksche Ward. Die übrigen Kästen befinden sich außerhalb der Schutzgebiete, werden 

aber ebenfalls vom Naturschutzzentrum betreut und kontrolliert. 

Die Kontrollen im Berichtsjahr 2018 ergaben, dass inzwischen eine Reihe von Kästen 

morsch und verwittert ist und diese Kästen im Lauf des Jahres 2019 ausgetauscht werden 

müssen. Auch wiesen einige Kästen kleinere Schäden auf, (fehlende Klappen, Dachpappe 

abgerissen), die ebenfalls repariert werden müssen. Die Nistkästen werden dem Natur-

schutzzentrum vom Kreis Kleve kostenlos zur Verfügung gestellt. Insgesamt ist der Bestand 

an Steinkauzkästen aktuell als ausreichend hoch einzustufen. 

 

5.1.2 Steinkauzkartierung 

Steinkauzkartierungen werden gemäß des Arbeits- und Maßnahmenplanes (AMP) in einem 

dreijährigen Rhythmus durchgeführt. Die letzte Kartierung gemäß des AMP erfolgte 2017. 

2018 gelang es, diese Kartierung zusätzlich mit Hilfe einer studentischen Hilfskraft im Rah-

men eines Praktikums auch außerhalb des AMP durchzuführen. Im Kartierungsgebiet zwi-

schen Emmerich und Rees – dem sogenannten „Exo-Gebiet“ – findet seit 1977 mit Unter-

brechungen ein Langzeitmonitoring des Steinkauzes statt. Das Untersuchungsgebiet (s. Ab-

bildung 79) umfasst dabei die Betreuungsgebiete NSG Bienener Altrhein, Millinger und Hur-

ler Meer, NSG Grietherorter Altrhein sowie Teile des LSG Dornicker Ward, geht jedoch auch 

über diese hinaus. 

Da es in den Zwischenjahren 2012, 2013, 2015, 2016 und auch 2018 gelang, diese Kartie-

rung auch außerhalb des AMP durchzuführen, liegen nun für die letzten acht Jahre durchge-

hende Ergebnisse vor (s. Abbildung 80 und Tabelle 37). 

Da der Steinkauz eine Art ist, bei der von Jahr zu Jahr z.B. witterungsbedingt größere Be-

standsschwankungen vorkommen, ist eine jährliche Kartierung eigentlich unumgänglich, um 

langfristige Entwicklungen aufzeigen zu können. Gerade bei einer hohen Schwankungs-

breite können einmalige Kartierungen keine verlässlichen Werte liefern, sondern sind kaum 

mehr als eine Momentaufnahme. Um Aussagen über die langfristige Bestandsentwicklung 

und die ungefähre Höhe eines Sockelbestandes treffen zu können, wäre deshalb eine Ver-

kürzung der Kartierungsintervalle wünschenswert. Das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve 

wird sich zudem weiterhin darum bemühen, in den Zwischenjahren Kartierungen mit Hilfe 

von studentischen Hilfskräften durchzuführen. 
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5.1.2.1 Methode 
 

2018 wurde wie im Vorjahr die Steinkauzpopulation im 40 km² großen Untersuchungsgebiet, 

bestehend aus dem sogenannten “Exo-Gebiet” (35,4 km², EXO 1983) und dessen Erweite-

rungsfläche (4,6 km²) nördlich des Millinger Meers erfasst. 

Die Bestandserfassung des Steinkauzes erfolgte mit Hilfe einer Klangattrappe nach den 

Vorgaben von EXO & HENNES (1978): 4 Abspielpunkte pro km² bei trockenem Wetter und 

Windstärken unter 3 Bft, Abspielen der Klangattrappe in vorgegebener Frequenz und Zeit-

spanne. 

Das insgesamt 40 km2 große Gebiet (s. Karte 12 im Kartenteil Anhang II) mit theoretisch 160 

Abspielpunkten (4 pro km²) wurde zwischen Februar und April 2018 in den Nachtstunden 

dreimal flächendeckend kartiert. 

In jedem Durchgang wurden die im Jahr 2008 festgelegten 146 Abspielpunkte angefahren. 

Die Differenz zu den theoretischen 160 Abspielpunkten entsteht dadurch, dass nicht in allen 

Bereichen des Gebietes Steinkauzreviere zu erwarten sind, da geeignete Strukturen fehlen. 

Dies betrifft vor allem die Feldflur zwischen Bienen, Androp und Rees sowie die an den 

Rhein grenzenden Flächen. 

Jeder Duettgesang von Männchen und Weibchen sowie jeder Reviergesang eines Männ-

chens wurden als Reviernachweis gewertet, ebenso wie allein rufende Weibchen. Laut EXO 

& HENNES (1978) konnten so bei guten Witterungsverhältnissen 80 – 90 % der Steinkauzre-

viere bei einer einzigen Kontrollfahrt erfasst werden. Die diesjährige dreifache (in einigen 

Fällen auch vierfache) Befahrung der Abspielpunkte verspricht demnach eine hohe Genau-

igkeit der Ergebnisse. 
 

 

5.1.2.2 Ergebnisse 
 

In dem 40 km² großen Untersuchungsgebiet (Exo-Gebiet + Erweiterungsgebiet) wurden in 

den Monaten Februar bis April 2018 insgesamt 65 Reviere (2017: 50 Reviere) erfasst. Auf 

das Exo-Gebiet entfallen davon 53 Reviere (2017: 48 Reviere). Dies entspricht einer Revier-

dichte von rund 1,5 Revieren/km². Sie ist damit im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen. 

Langfristig gesehen besteht aber immer noch ein negativer Trend der Bestandsentwicklung 

(s. Abbildung 80). Seit 2005 ist ein deutlicher Bestandsanstieg festzustellen, der 2012 und 

2013 sein Maximum erreichte. Bis 2016 ging der Bestand dann wieder zurück, um seitdem 

wieder anzusteigen.  

Die höchsten Steinkauzdichten finden sich aktuell im Erweiterungsgebiet bei Millingen-

Luisendorf mit 5 Steinkauzrevieren pro km2. Aber auch in den traditionellen Dichtezentren bei 

Esserden und Dornick werden 4 Steinkauzreviere pro km2. erreicht. Die übrigen besiedelten 

Bereiche weisen eine Steinkauzdichte von 1 bis 3 Revieren auf (s. Abbildung 79). 
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Abbildung 79: Reviere und Siedlungsdichte des Steinkauzes im "Exo-Gebiet mit Erweiterung" 
(40 km²) zwischen Emmerich und Rees im Jahr 2018, dargestellt als Steinkauzreviere pro km². 

 

Abbildung 80: Durchschnittliche Siedlungsdichte des Steinkauzes im "Exo-Gebiet" zwischen 
Emmerich und Rees (35,4 km²), dargestellt als Reviere pro km² im Zeitraum von 1977 bis 1987 
sowie 1997, 1999, 2005, 2008 und 2011 bis 2018 mit Trendlinie. 
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Tabelle 37: Siedlungsdichte (Anzahl Steinkauzreviere pro km²) und absolute Anzahl der Stein-
kauzreviere im "Exo-Gebiet" zwischen Emmerich und Rees (35,4 km²) im Zeitraum von 1977 bis 
1987 sowie 1997, 1999, 2005, 2008 und von 2011 bis 2018 

Jahr 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Siedlungsdichte  1,61 1,89 1,44 1,61 1,81 1,84 2,01 1,81 1,19 1,10 

Anzahl Reviere 57 67 51 57 64 65 71 64 42 39 

 

Jahr 1987 1997 1999 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Siedlungsdichte  1,19 1,53 0,99 0,90 1,50 1,24 1,83 1,83 1,41 1,33 

Anzahl Reviere 42 54 35 32 53 44 65 65 50 47 

 

Jahr 2016 2017 2018 

Siedlungsdichte  1,27 1,35 1,50 

Anzahl Reviere 45 48 53 

 

 

 

Abbildung 81: Der Steinkauzbestand ist 2018 im Untersuchungsgebiet zwischen Emmerich und 
Rees von 50 Revieren im Vorjahr auf nun 65 Reviere angestiegen, was vor allem auf die hohe 
Dichte des Steinkauzes im Erweiterungsgebiet bei Millingen zurückzuführen ist. Aber auch im 
Exo-Gebiet stieg der Bestand von 48 auf 53 Reviere an (Foto: Amshoff 2016). 
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5.2 Betreuung und Monitoring der Weißstorchbestände  

Der Weißstorchbestand im Kreis Kleve wurde wie bereits in den letzten zwei Jahren durch 

das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve erfasst. Hierzu wurden zu Beginn der Brutsaison im 

April alle bekannten Nisthilfen und Neststandorte nach möglichen Brutpaaren abgefahren. 

Der Brutverlauf bis zum Flüggewerden der Jungen wurde in den darauffolgenden Wochen 

dokumentiert. Zusätzlich wurden einige Besitzer der Nisthilfen nach der Ankunfts- und Brut-

anfangszeit befragt. Waren die Störche beringt, wurde der Code, sofern möglich, abgelesen 

und der Vogelschutzwarte gemeldet. Aufgrund des Ablesens und der oftmals weiten Fahrt-

strecken gestaltete sich das Monitoring zeitintensiv.  

 

Insgesamt konnten 29 Brutpaare festgestellt werden. Damit waren es zwei Paare weniger als 

noch im Vorjahr. Beim Monitoring stellte sich heraus, dass das Naturnest auf einer abgebro-

chenen Pappel bei Kranenburg nicht mehr vorhanden war. Dieses wurde anscheinend durch 

einen Sturm im Winter zerstört. Zudem war die Nisthilfe im Südkreis, bei der im Vorjahr ein 

Paar einen erfolglosen Brutversuch unternahm, nicht besetzt. Die Anzahl der Paare, die er-

folgreich brüteten ist 2018 gegenüber 2017 jedoch von 22 auf 26 angestiegen. Insgesamt 

sind 68 Jungstörche ausgeflogen, 15 mehr als im Vorjahr. Der Bruterfolg lag somit bei 2,34 

flügger Jungtiere pro Brutpaar. Damit die Population wachsen kann, sind bei unseren west-

ziehenden Störchen, nach momentanem Kenntnisstand, durchschnittlich mindestens 1,5 

flügge gewordene Junge pro Brutpaar nötig. Damit war es trotz der starken Trockenheit ein 

sehr gutes Jahr für den Weißstorch im Kreis Kleve.  

 

Neben dem Monitoring wurden zusätzlich auch die Bürger und Bürgerinnen zu Nisthilfen und 

anderen Fragen rund um den Weißstorch beraten. 

 

 
Abbildung 82: Storchenfamilie in Wissel (Foto: Blöß 2018) 
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6 Wissenschaftliche und beratende Aufgaben 

6.1 Beratung von Behörden 

Beratung von Behörden (einschließlich Universitäten und und sonstigen Verbänden) findet 

regelmäßig und umfangreich sowohl mit als auch ohne konkreten Bezug zu den gemäß AMP 

betreuten Schutzgebieten statt.  

 

Für die Gemeinde Weeze hat das Naturschutzzentrum im Jahr 2018 ein Konzept erarbeitet, 

wie im Gemeindegebiet mehr für die Insektenfauna getan werden kann. Für Flächen in den 

vier Kategorien „kommunale Grünflächen“, „Privatgärten“, „Gewerbegebiete“ und „landwirt-

schaftliche Flächen“ sind Vorschläge erarbeitet worden, wie das Nahrungsangebot, die 

Nistmöglichkeiten und Rückzugsräume für Insekten verbessert werden können. Diese Vor-

schläge sind ergänzt um Angaben zu Regiosaatgut, zur insektenfreundlichen Pflege, zur 

Information von Privatpersonen und Behörden sowie zu einer wenig insektenschädlichen 

Beleuchtung im Gemeindegebiet. 

Die Stadt Emmerich wurde in dieser Hinsicht ebenfalls mehrfach beraten. 

 

Die übrigen Inhalte sind im Folgenden stichwortartig aufgelistet, soweit sie nicht bereits unter 

„Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement“ für die betreuten Gebiete genannt 

sind: 
 

- Bundesumwelttministerium: Umfrage zur Förderung von Insekten 

- Bundesamt für Naturschutz: Nährstoffbelastung von Sandstandorten 

- Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes & Regionalforstamt Niederrhein: Beratun-

gen zum Gehölz-Rückschnitt am Rheinufer 

- MULNV: Anfrage zu gebietseigenen Gehölzen 

- MULNV / Kreis Kleve: Abfrage zu durchgeführten Maßnahmen in FFH- und Vogelschutz-

gebieten 

- Bezirksregierung Düsseldorf: diverse Anfragen zu Deichsanierungen 

- Bezirksregierung Düsseldorf: Beratungen zur Problematik der grundwassergeprägten 

Landökosysteme (EU-Wasserahmenrichtlinie) 

- Bezirksregierung Düsseldorf: Anfrage nach einem Foto 

- Bezirksregierung Düsseldorf/LANUV: Beratungen und koordinative Zusammenkünfte in 

Bezug auf die geplante landesweite Streuobstwiesenkartierung im Jahr 2018 

- Bezirksregierung Düsseldorf/LANUV Teilnahme am einleitenden Fachgespräch zum MA-

KO Rheinfischschutzzonen 

- LANUV: Anfrage nach Zufallsbeobachtungen invasiver Arten 

- LANUV: Anfrage Wolfsberater 

- LANUV: Anfrage zu Änderungen im Vertragsnaturschutz 

- LANUV: Anfrage zu Brutbeständen von Wiesenvögeln 

- LANUV: Checklisten für Wiesenvogelschutzgebiete 

- LANUV: Beratung und Zuarbeit für die Antragstellung des Life-Projektes Wiesenvögel 

NRW (ohne zusätzliche Finanzierung), soweit nicht den betroffenen Gebieten zuzuordnen 

- LANUV: Zusammenstellung der aktuellen Wiesenvogeldaten 2018 

- LANUV: Aktualisierung der TaskApp bezüglich des Arbeitsprogrammes des Naturschutz-

zentrums 

- LANUV: Beratung zu potentiellen Probestellen zum Fang von Steigaalen 
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- LANUV/ABU Soest: Anfrage zu Feldvogel-Schwerpunktvorkommen 

- NUA: Anfrage hinsichtlich einer Veranstaltung zu Seen in NRW 

- NUA und LNU: Anfrage nach Veranstaltungen 

- LVR: Anfrage nach barrierefreien Veranstaltungen 

- Beratung NL Staatsbosbeheer zu Trauerseeschwalben und Nistflößen 

- Beratung der Unteren Natuschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu Arten-

schutzmaßnahmen für die Trauerseeschwalbe 

- Beratung des Landesamts für Umwelt Brandenburg zu Nisthilfen für die Trauerseeschwal-

be 

- Beratung der Oberen Naturschutzbehörde Berlin zu Nisthilfen für die Trauerseeschwalbe 

- Kreis Kleve: Sichtungen der Schwarzkopfruderente 

- Kreis Kleve Verterinäramt: Beratungen zur Nutriabekämpfung und rechtlichen Fragen 

- Kreis Kleve: Fachlicher Austausch und Recherche zur geplanten Amprion Stromtrasse A-

Nord 

- Natur- und Umweltschutzakademie (NUA) NRW: Beratung zur Nutria 

- Hochschule Rhein-Waal: Anfrage nach grenzüberschreitenden Projekten 

- Universität Bonn: Anfrage zu Kopfbäumen am Unteren Niederrhein 

- Anfrage von Straßen NRW nach Daten für die Planung der Erneuerung der A 57 

- Stadt Kleve: Anfrage hinsichtlich einer Umfrage zu Privatgärten 

- Stadt Kleve: Blütenangebote für Insekten 

- Stadt Kleve: Radwege und Naturschutz 

- Stadt Rees Anfrage zur Saatkrähenthematik 

- Stadt Rees: Einfluss von Sirenen auf Fledermäuse 

- Stadt Kevelaer: Blühstreifen für Insekten 

- Gemeinde Issum: Anfrage zur Fortführung Niederrheinroute 

- Landwirtschaftskammer Rheinland: Unterstützung des Leader-Projektes Leistende Land-

schaft (Lei-La) und fachlicher Austausch 

- Hochschule Rhein-Waal: Beratung zum Thema Bibervorkommen im Kreis Kleve 

- NABU Emmerich: mehrere Gespräche zur Erweiterung des Industriehafens Emmerich 

- Deichverband Bislich-Landesgrenze: Beratung zum Fang von Nutrias mit Lebendfallen 

- Deichverband Bislich-Landesgrenze/Büro Böhling: div. Datenanfragen 

 

 

6.2 Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen ohne 
Schutzgebietsbezug 

Das Naturschutzzentrum hat sich auch 2018 an Gänsezählungen der NWO beteiligt. Dazu 

erfolgten in den Wintermonaten monatliche Erhebungen sowie eine Erfassung der „Som-

mergänse“ im Juli in den Zählgebieten Millingen, Lohrwardt und Hönnepel. 
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7 Naturschutzbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

7.1 Infozentrum Keeken 

Die Betreuung des Infozentrums wurde im Jahr 2018 wie geplant fortgeführt. Das Natur-

schutzzentrum leistete Dienste während der Öffnungszeiten im geplanten Umfang. Ferner 

wurde wie bisher die Arbeitsgruppe koordiniert, der Dienstplan entworfen und abgestimmt 

und der laufende Betrieb mit den notwendigen Abstimmungen sichergestellt. 

Die Heimatvereine Keeken, Düffel und Bimmen sowie weitere ehrenamtliche Helfer, der 

Kreis Kleve, das Regionalforstamt Niederrhein, die Landwirtschaftskammer NRW und Vertre-

ter der Landwirtschaft unterstützten das NZ Kleve bei der Betreuung des Infozentrums. Dies 

hat zu einer hervorzuhebenden Kontinuität beim Betrieb des Infozentrums geführt. 

 

Die Besucherzahlen blieben im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr auf niedrigem Niveau na-

hezu konstant. Um das Infozentrum Keeken bekannter und für die Nutzer digitaler Medien 

überhaupt auffindbar zu machen, ist über Stiftungsmittel eine zweisprachige Homepage für 

das Infozentrum erstellt worden (www.iz-keeken.de oder www.iz-keeken.nl). 

Ferner wurde die Präsentation zum Rhein vollständig neu erarbeitet und steht nun als inter-

aktives Element wieder im Infozentrum zur Verfügung. 

 

Das im Bericht People-2-People-Projekt zusammen mit dem „de bastei“ (Nijmegen) wurde 

abgeschlossen. Es hatte auch die grenzüberschreitende Vernetzung von Umweltbildungs- 

und informationsangeboten zum Ziel und soll mittelfristig zu einer gesteigerten Aufmerksam-

keit auch für das Infozentrum Keeken führen. Die innerhalb des Projektes erstellte Internet-

seite www.rhein-waal.eu ist fertig gestellt. Darin sind die beteiligten Informations- und Besu-

cherzentren vorgestellt und verlinkt. 

 

 

7.2 Anfragen von Bürgern und Vereinen 

Anfragen von Bürgern und Vereinen (einschließlich Naturschutzverbänden) machen stets 

einen großen Anteil der Öffentlichkeitsarbeit des Naturschutzzentrums aus. Die folgende 

Übersicht gibt einen Auszug aus der Fülle der verschiedenen Anfragen im Jahr 2018 wieder: 
 

- Diverse Anfragen wegen verletzter und/oder gefundener Tiere (Fledermäuse, Igel, Vögel), 

Bergung und Versorgung. 

- Sehr Zahlreiche Anfragen zu Praktika von Schülern oder Studierenden 

- Zahlreiche Anfragen von Vereinen oder Verbänden zur Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) 

- Zahlreiche Anfrage von Planungsbüros oder anderen Unternehmen nach Daten z.B. bei 

Planungen von Deichen, Straßen, Radwegen, Windparks oder Glasfaserausbau 

- Anfrage einer Privatperson zu Artenschutzprojekten 

- Anfrage einer Privatperson zu alten Eichen 

- Anfrage einer Privatperson zur Greifvogelbestimmung 

- Anfrage einer Privatperson zum Ruf eines Regenpfeifers 

- Anfrage einer Privatperson zu einem Storchennest 

- Anfrage einer Privatperson zu GPS-Ortungsgeräten für Haustiere 

http://www.iz-keeken.de/
http://www.iz-keeken.nl/
http://www.rhein-waal.eu/
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- Anfrage einer Privatperson zu Uhu-Vorkommen 

- Anfrage einer Privatperson zu Heckenpflanzung 

- Anfrage einer Privatperson zu insektenfreundlichen Stauden 

- Anfrage einer Privatperson zu einer von der Stadt vorgesehenen Baumgruppenfällung mit 

Saatkrähenkolonie 

- Anfrage einer Privatperson zur Befliegung im Schutzgebiet mit einer Drohne 

- Anfrage einer Privatperson zu einer benachbarten Starenkolonie wegen starker Störemp-

findung  

- Anfrage einer Privatperson zum Umgang mit „Schäden verursachenden“ Dohlen im Garten 

- Anfragen nach Infomaterialien (Steinkauz, Trauerseeschwalbe etc.) 

- Anfrage der Bürgerinitiative Uedemer Bruch nach Daten zum Gebiet 

- Anfrage einer Studierenden der Universität Den Haag zu Mikroplastik in Gewässern 

- Anfrage des NABU Fulda nach Infomaterial zu Blumensamen für Insekten 

- Beratung der Ökologischen Station Ostfriesland (NABU) zur Trauerseeschwalbe und deren 

Nahrungsökologie 

- Beratung der Biologischen Station Wesel zur Trauerseeschwalbe, deren Habitatansprüche 

und Chancen der Wiederansiedlung der Trauerseeschwalbe in der Lippeaue 

- Beratung eines Büros für Landschaftsarchitektur Berlin zu Amphibienschutz und Tümpeln 

- Beratung NABU Berlin Friedrichhain zu Blässrallen und schwimmenden Nisthilfen 

- Anfrage des Entomologischen Vereins Krefeld nach Altdaten zu Schmetterlingen 

- Sehr zahlreichen An- und Abfragen des Dachverbands der Biologischen Stationen (teilwei-

se weitergeleitete Anfragen des MULNV oder des LANUV) zur Streuobstwiesenerfassung, 

zu Grünlandbetrieben, zu Stellenausschreibungen und Bewerbungen, zur FÖBS-

Förderung und den AMP-Gesprächen, zum Gelegeschutz 

- Anfrage des Vereins Monterburg e.V. zu Naturschutzaspekten im Zusammenhang mit der 

Erforschung und denkmalgerechten Erhaltung der Monterburg bei Kalkar 

- Anfragen im Zusammenhang mit der Ausweisung des Wolfgebietes am Niederrhein 

- Anfrage eines Grundeigentümers zur Planung von Ökologischen Verbingungszonen im Be-

reich Bergherbos (NL) - Elten (D) 

- Diverse Anfragen zu Broschüren und Fachinformationen 

- Zahlreiche Anfrage interessierter Bürger zu ornithologischen Themen und Beobachtungs-

möglichkeiten. 

- Diverse Anfragen zu arktischen Wildgänsen. 

- Anfragen zu Ringablesungen, Eingabe bzw. Weitergabe der Daten, Information der Able-

ser. 

- Diverse Beratungen zu Nisthilfen (z.B. Weißstorch, Schleiereulen, Steinkauz, Fledermäu-

se). 

- Zahlreiche Meldungen interessierter Bürger zu div. Naturbeobachtungen (Biber, Vögel, 

Wolf. etc.) 

- Anfrage des Rheinischen Fischereiverbandes zu Rheinpegeldaten. 

- Nordrheinwestfälische Ornithologengesellschaft: Anfrage zu Saatkrähendaten. 

- Anfragen zu Hornissen-, Hummel-, Wespen- und Bienenschutzmaßnahmen. 

- Anfragen zu Fischsterben in Gewässern. 
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7.3 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
 

Presse: 

In der Tages- und Wochenpresse wurde über die Arbeit des Naturschutzzentrums in mind. 

114 Artikeln berichtet. Dies ist eine Steigerung um 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Schwer-

punkte der Berichterstattung waren das Portal Niederrheinrouten, das Insektensterben und 

die Entwicklung von Konzepte für eine Insektenfreundliche Stadt, das Euregio-Projekt Grün-

Blaue Rhein-Allianz, der Besuch des Kreis Klever Bundestagsabgeordneten Stefan Rouen-

hoff am Naturschutzzentrum, eine Inklusive Ferienfreizeit am Wahrsmannshof, Exkursions-

ankündigungen sowie verschiedene Aspekte der Arbeit des Naturschutzzentrums.  

Veranstaltungen der seit Anfang 2018 eigenständigen Wahrsmannshof - Umweltbildung am 

Reeser Meer gGmbH werden dieser Stelle nicht mitberücksichtigt. 
 

Im Folgenden wird eine kurze Auswahl der bearbeiteten Presse-, Funk- und Fernsehbeiträge 

im Jahr 2018 dargestellt: 
 

- Anfrage des WDR zu den arktischen Wildgänsen 

- Anfrage Wirtschaftsagentur Wesel zur Teilnahme und Vorführung des Kopfbaum-

filmes auf der grünen Woche in Berlin 

- Anfragen der örtlichen Presse zu den Themen Zugvögel, Gänse, Kiebitz, Weiß-

storch, Biber, Wolf, Insekten, Pflanzen 

- Diverse weitere Presseanfragen und -termine zu verschiedenen Naturthemen 

 

Veröffentlichungen: 

- Ulrich Werneke, Udo Kosmac, Klaus van de Weyer, Svenja Gertzen & Thomas Mutz 

(2018): Zur naturschutzfachlichen Bedeutung eines fischfreien Sees. Natur in NRW, 

Heft 3/2018, S. 27-32. 

 

Sonstige Tätigkeiten: 

- Infostand zum LIFE-Projekt „Uferschnepfen-Lebensraum Hetter“ am Monumen-

tendag in Netterden (NL) 

- Ausstellungsreihe "Kopfbäume" in der Volksbank Uedem 

- Teilnahme am Tag des Baumes, Waldjugend Kleve 

- Bereitstellung des Kopfbaumfilms und der Broschüren aus dem LVR-Projekt „Typisch 

Niederrhein“ für die Grüne Woche in Berlin im Januar 2019 

- Anfrage des Niederrheinmuseums zu Material zum Thema Kopfbäume für eine neue 

Austellung  

 

 

7.4 Internetauftritt  

Die Homepage des Naturschutzzentrums (www.nz-kleve.de) wurde 2016/2017 zuletzt um-

fassend überarbeitet. Sie wurde im Jahr 2018 fortlaufend aktualisiert. Schwerpunkte waren 

insbesondere die Pflege des Veranstaltungskalenders, die regelmäßige Erstellung von 

Newsmeldungen sowie die Einarbeitung aktueller Daten und Zahlen auf diversen Themen-

seiten (Trauerseeschwalbe, Steinkauz, Weißstorch, Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete). Das 
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Content-Management-System Typo3 hat sich für die Pflege der Seite auch im vergangenen 

Jahr bewährt. 

 
 

7.5 Exkursionen, Vorträge, Besucherlenkung 

Seit 2010 wurden viele Veranstaltungen, nicht zuletzt aufgrund der besseren Ausstattung 

und der vielfältigen Möglichkeiten, am barrierefreien Umweltbildungszentrum Wahrsmanns-

hof durchgeführt. Seit April 2018 ist das Umweltbildungszentrum Wahrsmannshof aus förder-

technischen Gründen eine eigenständige gGmbH. 

2018 nahmen 837 Personen an insgesamt 30 Veranstaltungen teil (s. Tabelle 38).  

 

Tabelle 38: Anzahl der Veranstaltungen und Teilnehmerzahlen von 1996-2018. 

Jahr Veranstaltungen Veranstaltungen Veranstaltungen Teilnehmerzahlen 

 insgesamt Programm 
auf Anfrage & mit Kooperations-

partnern* 
gesamt 

 (ab 2000 nur durchgeführte Veranstaltungen)  

1996 31 30 1 146 

1997 62 36 26 720 

1998 26 15 11 300 

1999 51 25 26 713 

2000 54 14 40 1.026 

2001 42 11 31 901 

2002 43 10 33 1.005 

2003 60 14 46 1.563 

2004 60 12 48 1.355 

2005 37 13 24 891 

2006 33 7 26 726 

2007 31 7 24 869 

2008 37 7 30 1.040 

2009 54 8 46 1.490 

2010* 26* 10* 14* 474* 
2011* 35* 11* 24* 

 
744* 

 2012* 36* 11* 21* 736* 
 2013* 43* 

 
17* 26* 1.124* 

2014* 21* 15* 20* 631* 
 2015* 26* 13* 13* 

 
719* 

2016* 28* 9* 17* 487* 

2017 20* 8* 15* 842* 

2018 30* 6* 27* 837* 
* seit 2010 ohne Veranstaltungen am Wahrsmannshof außerhalb des Programms (s. Kurzberichte aus Projekten). 

 

Bezüglich der Teilnehmerzahlen sind neben den Vorträgen zu Nutriaproblematik am Biene-

ner Altrhein im Rahmen der NUA Veranstaltung "Bisam und Nutria – Alles nur halb so wild?!" 

in Datteln und an der im Wildbiologischen Kolloquium der Universität Gießen, vor allem auch 

die beiden Vorträge zur naturschutzfachlichen Bedeutung eines fischfreien Sees bei der Ta-

gung der Deutsche Gesellschaft für Limnologie in Kamp-Lintfort und der LNU Versammlung 

im Bürgerhaus Bienen zu nennen sowie Vorträge zum Weißstorch. 

 

Die seit 2008 erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Niederrheinguide Wilhelm Miesen wurde 

mit 12 Veranstaltungen und 238 Teilnehmern sehr erfolgreich weiter fortgeführt. 
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Auf Einladung der Walburgis-Grundschule in Netterden (NL) und in Kooperation mit der NA-

BU-Naturschutzstation wurde die örtliche Bevölkerung im Rahmen des Monumentendag am 

8.9.2018 mit einer Ausstellung über das abgeschlossene LIFE-Projekt „Uferschnepfen-

Lebensraum Hetter“ und über das benachbarte NSG „Hetter-Millinger Bruch“ informiert. 

 
 

7.6 Veranstaltungsprogramm 

Für das Jahr 2018 wurde bereits Ende 2017 ein sechsseitiger Programmflyer entwickelt. Hie-

rin wurden 13 Veranstaltungen angeboten. Aufgrund der strukturellen und rechtlichen Aus-

gliederung des Wahrsmannshofes fanden sich im Programm 2018 keine Hinweise mehr auf 

Exkursionen am Wahrsmannshof. Die Bewerbung des Programms erfolgte mit der Verteilung 

im Januar sowie mit Pressemitteilungen vor den einzelnen Veranstaltungen. 

Im November 2018 wurde bereits die Gestaltung und der Druck des Veranstaltungspro-

gramms für 2019 begonnen. Dieses ist mit 15 geplanten Exkursionen ebenfalls als 6-Seiter 

konzipiert. Ein Teil des Programmes wurde im Dezember noch zusammen mit der Weih-

nachtspost verschickt. 

 

 

7.7 Teilnahme an Fachtagungen und Arbeitskreisen 

Mitarbeiter des Naturschutzzentrums nahmen im Jahr 2018 an folgenden Fachtagungen und 

Arbeitskreisen teil: 
 

- Teilnahme an der Jahrestagung der Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesell-

schaft (NWO) in Recklinghausen. 

- Tagung Biodiversität Hotspot 22 in Münster. 

- Workshop "Umgang mit Jakobs-Greiskraut" in der Naturschutzstation Münsterland 

in Münster. 

- Teilnahme am AK Dünger im Biotop- und Artenschutzzentrum in Rheinberg (Lan-

desjagdverband). 

- Teilnahme mit Vortrag an der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Limno-

logie in Kamp-Lintfort. 

- Teilnahme an der Informationsveranstaltung zum Bundesprogramm Biologische 

Vielfalt beim BfN in Bonn. 

- Teilnahme an der Campus Konferenz 2018 zum Thema „Die Zukunft der Biologi-

schen Vielfalt“ in Osnabrück. 

- Teilnahme an der Tagung „Feuchtwälder im Klimawandel“ (Waldklimafonds-

Projekt) in Münster. 

- Teilnahme an der Fortbildungsverantaltung „Vergaberecht für Biologische Statio-

nen“ in Münster. 

- Teilnahme an der Tagung „Insektenrückgang – Kenntnisstand, Forschung, Aktivi-

täten“ im Institut für Landschaftsökologie, Münster. 

- Kontaktpflege zu den NRW-Arbeitskreisen Wiesenvögel, Weißstorch. 

- Teilnahme an der Veranstaltung „30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Wildgänse in der 

NWO“ in Rees am Wahrsmannshof. 
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- Teilnahme mit Vortrag an der NUA Veranstaltung "Bisam und Nutria – Alles nur 

halb so wild?!" in Datteln. 

- Arbeitskreis Botanik Niederrhein. 

- LANUV: Arbeitsgruppe Wiesenvögel. 

- LANUV: Arbeitsgruppe Weißstorch. 
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9 Anhang I: Tabellen 

Tabelle 39: Vegetationsaufnahmen der Dauerbeobachtungsfläche DQ2 im NSG Grietherorter 
Altrhein aus den Jahren 1997 – 2018. 

Nr. der Dauerfläche:                        DQ 2   (Extensive Mähweide)  
 

Aufnahmedatum: 15.7.97 23.5.00 26.6.03 25.5.05 23.5.07 8.6.09 6.6.11 8.6.15 15.6.18 

Bearbeiter: M.Och
se 

WAhr WAhr WAhr WAhr WAhr WAhr WAhr WAhr 

Vegetationsbedeckung % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bestandshöhe in cm: 25 5 - 40 2 - 40 35 10-30 25-
(45) 

25 60 60 

Artenzahl: 13 14 15 15 15 18 19 10 10 

          

VC Cynosurion (Weidear-
ten): 

         

     Lolium perenne 3 3 3 4 4 4 3 1 1 

     Trifolium repens 2a 2a 1 2m 2m 1 1 - - 

     Plantago major   r + + - r - - 

Weitere Grünlandarten :          

d1 Alopecurus pratensis 3 2b 2b 2a 2a 2a 2a 3 3 

     Poa trivialis 1 2b 2a 2a 2a 1 1 2b 2b 

     Taraxacum officinale 2b 2b 2a 2a 2a 2a 2a - - 

     Carum carvi 1 1 1 2m 2m 1 2m ( ) ( ) 

     Cerastium holosteoides      + + - - 

     Dactylis glomerata  ( )   + + 1 1 1 

     Ranunculus acris + + + 1 1 1 1 r r 

     Poa pratensis 2m      + - - 

     Bromus hordeaceus      + 2m - - 

     Festuca pratensis  2m 2m 1 2m 2m 2a 2a 2a 

     Plantago lanceolata    r r r + - - 

     Trifolium dubium      + - - - 

     Trifolium pratense  ( )  ( ) ( ) 2a 2a - - 

Arten der Flutrasen:          

     Elymus repens 2b 1 1 2a 2a 2b 2b 3 3 

     Agrostis stolonifera 1 1 2a 2a 1 1 1 1 1 

     Potentilla reptans 2a 2a 2a 1 2m 2a 1 1 1 

     Potentilla anserina + + + - - - - - - 

Störungszeiger u.  Nitrophy-
ten: 

         

     Cirsium arvense 1 2a 2a 2a 2a 1 + 2b 2b 

     Polygonum aviculare   r       

Begleiter:             

     Ranunculus ficaria  1 - 1 - - - - - 

     Veronica arvensis  ( )        

 
 
5 = Deckung 76 – 100%, Individuenzahl beliebig 2m = Deckung < 5%, > 50 Individuen in der Aufnahmefläche 
4 = Deckung 51– 75%, Individuenzahl beliebig 1   = Deckung < 5%,  6 – 50 Individuen in der Aufnahmefläche 
3 = Deckung 26 – 50%, Individuenzahl beliebig +   = Deckung < 5%,  3 – 5 Individuen in der Aufnahmefläche 
2b = Deckung 16 – 25%, Individuenzahl beliebig  r   = Deckung < 1%,   1 - 2 Individuen in der Aufnahmefläche 
2a = Deckung 5 – 15%, Individuenzahl beliebig ( )  = in der Nähe aber außerhalb der Aufnahmefläche vorhanden 
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Tabelle 40: Vegetationsaufnahmen der Dauerbeobachtungsfläche DQ3 im NSG Grietherorter 
Altrhein aus den Jahren 1997 – 2018. 

Nr. der Dauerfläche:                             DQ3   (Extensive Weide) 

 
Aufnahmedatum: 8.8.97 23.5.00 03 2.6.06 29.6.08 2.6.10 25.6.12 12.6.14 14.6.16 29.6.18 

Bearbeiter: M.Och. WAhr  WAhr WAhr WAhr WAhr WAhr WAhr WAhr 

Vegetationsbedeckung %: 100 100  100 100 100 100 100 95 100 

Bestandshöhe in cm:  20  25 20 20-50 50 25 10-40 10-25 

Artenzahl: 14 15  15 16 17 17 17 18 16 

           

VC Cynosurion (Weidearten):           

     Lolium perenne 3 4  3 4 3 2b 2b 2b 2b 

     Trifolium repens 1 2a  2m 2a 1 - + 1 1 

     Plantago major 1 +  - - - - - ( ) - 

     Bellis perennis    r + - - ( ) ( ) - 

     Phleum pratense       + - + - 

Weitere Grünlandarten:           

     Alopecurus pratensis 1 1  2a 1 2a 2a 2a 2a 2a 

     Poa trivialis  1  2b 2a 2a 2a 2b 2a 2a 

     Taraxacum officinale 2a 2a  2a 2a 2m 1 + r ( ) 

     Trisetum flavescens + -  - - - - - ( ) - 

     Arrhenatherum elatius  ( )  1 1 2a 2a 2a 2b 2b 

     Cerastium holosteoides 1 +  + - + + + ( ) + 

     Dactylis glomerata 2m 1  2a 2a 2a 2b 2a 2a 2a 

     Ranunculus acris 1 1  2a 2a 2a 2a 2a 1 1 

     Poa pratensis 2b 2b  2a 1 1 1 1 1 1 

     Rumex acetosa         ( ) ( ) 

     Bromus hordeaceus  2m  - - + - + + + 

     Festuca pratensis 1 +  - + + + - - 1 

     Festuca rubra 3 3  2a 2a 2b 2b 2a 2b 2b 

     Trifolium pratense    + 2a 2a 1 1 1 + 

     Anthriscus sylvestris       + + 1 2a 

     Crepis biennis         ( ) - 

     Eryngium campestre  ( )   ( )   ( ) ( ) ( ) 

     Ornithogalum umbellatum    ( )       

Arten der Flutrasen:           

     Elymus repens 2b 1  + + 2a 3 2b 2b 2b 

     Agrostis stolonifera 2b 2a  + + 2a 2b 2a 2a 2a 

Störungszeiger:           

     Cirsium arvense    2a 2a 2a 1 + ( ) ( ) 

     Alliaria petiolata       - - r - 
 
5 = Deckung 76 – 100%, Individuenzahl beliebig 2m = Deckung < 5%, > 50 Individuen in der Aufnahmefläche 
4 = Deckung 51– 75%, Individuenzahl beliebig 1   = Deckung < 5%,  6 – 50 Individuen in der Aufnahmefläche 
3 = Deckung 26 – 50%, Individuenzahl beliebig +   = Deckung < 5%,  3 – 5 Individuen in der Aufnahmefläche 
2b = Deckung 16 – 25%, Individuenzahl beliebig  r   = Deckung < 1%,   1 - 2 Individuen in der Aufnahmefläche 
2a = Deckung 5 – 15%, Individuenzahl beliebig ( )  = in der Nähe aber außerhalb der Aufnahmefläche vorhanden 
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Tabelle 41: Vegetationsaufnahmen der Dauerbeobachtungsfläche DQ4 im NSG Grietherorter 
Altrhein aus den Jahren 1997 – 2018. 

Nr. der Dauerfläche:                      DQ4   (Extensive Wiese) 

 
Aufnahmedatum: 8.6.98 2.8.99 00 11.6.01 7.6.04 06 20.5.08 2.6.10 13.6.12 3.6.14 23.6.16 7.6.18 

Bearbeiter: Wahr Wahr  Wahr Wahr  Wahr Wahr Wahr Wahr Wahr Wahr 

Vegetationsbedeckung 
%: 

100 100  100 100  100 100 100 100 100 100 

Bestandshöhe in cm: 25-40 40  40 45  45 45 50 50 40-100 50-100 

Artenzahl: 6 8  5 7  8 10 9 11 11 11 

             

VC Cynosurion (Weidear-
ten): 

            

Lolium perenne 2b 2a  - -  2a 2a 1 - - - 

Weitere Grünlandarten:             

Alopecurus pratensis 2a 2a  2b 2b  2a 2b 2a 2b 2b 2b 

Poa trivialis 3 2a  2b 2a  3 2a 2a 2b 2a 1 

Taraxacum officinale 2a 2a  1 2a  2a 2b 1 + + 2a 

Dactylis glomerata ( ) ( )      + 1 1 2a 2a 

Ranunculus acris        + - - - ( ) 

Anthriscus sylvestris       ( )  + 1 2a 2a 

Crepis biennis          r + + 

Arten der Flutrasen:             

Elymus repens 2b 4  4 4  4 4 4 4 4 4 

Agrostis stolonifera 2b 2b  2a 2a  2a 1 + + + + 

Rumex obtusifolius    ( ) 1  - - ( ) + 1 2a 

Phalaris arundinacea  1  ( ) ( )  ( ) ( ) ( ) + + + 

Polygonum amphibium  ( )  ( ) ( )  ( ) - - - - - 

Störungszeiger uNitro-
phyten: 

            

Cirsium arvense       r + 2b 2a 2a 2a 

Polygonum aviculare  r           

Capsella bursa-pasto.     +        

Begleiter:             

Rorippa sylvestris   ( )           

Veronica arvensis       1 + - - - - 
 
5 = Deckung 76 – 100%, Individuenzahl beliebig 2m = Deckung < 5%, > 50 Individuen in der Aufnahmefläche 
4 = Deckung 51– 75%, Individuenzahl beliebig 1   = Deckung < 5%,  6 – 50 Individuen in der Aufnahmefläche 
3 = Deckung 26 – 50%, Individuenzahl beliebig +   = Deckung < 5%,  3 – 5 Individuen in der Aufnahmefläche 
2b = Deckung 16 – 25%, Individuenzahl beliebig  r   = Deckung < 1%,   1 - 2 Individuen in der Aufnahmefläche 
2a = Deckung 5 – 15%, Individuenzahl beliebig ( )  = in der Nähe aber außerhalb der Aufnahmefläche vorhanden 
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Tabelle 42: Vegetationsaufnahmen der Dauerbeobachtungsfläche DQ5 im NSG Grietherorter 
Altrhein aus den Jahren 1997 – 2018. 

 
Nr. der Dauerfläche:                   DQ5   (Extensive Wiese) 

 

Aufnahmedatum: 8.6.98 10.6.99 00 11.6.01 7.6.04 06 21.5.08 2.6.10 13.6.12 3.6.14 23.6.16 7.6.18 

Bearbeiter: WAhr WAhr  WAhr WAhr  WAhr WAhr WAhr WAhr WAhr WAhr 

Vegetationsbedeckung %: 100 100  100 100  100 100 100 100 90 100 

Bestandshöhe in cm: 45 40  40 40  35-80 40-80 60 35 40 45 

Artenzahl: 7 9  7 11  12 11 12 8 8 6 

             

VC Cynosurion (Weidear-
ten): 

            

Lolium perenne - -  - -  2a 2b 2b - - - 

Weitere Grünlandarten:             

Alopecurus pratensis 1 1  1 2a  2a 3 3 4 3 3 

Poa trivialis 3 2b  2a 2b  3 2a 2b 2b 2b 1 

Taraxacum officinale 2a 1  ( ) 1  2m 2m 2a 1 + - 

Dactylis glomerata        + 1 - 2a - 

Anthriscus sylvestris         1 - - - 

Arten der Flutrasen:             

Elymus repens 3 4  4 4  2b 2b 2b 2b 2b 3 

Agrostis stolonifera 2b 2b  2a 2a  2a 1 + + + + 

Ranunculus repens ( )    +  2a 2a + 1 - - 

Rumex obtusifolius       1 - ( ) ( ) ( ) + 

Polygonum amphibium 2a 2a  2a -  2a - 2a 2b + - 

Phalaris arundinacea ( ) 2a  2b 2b  2b 2a 1 2a 1 2a 

Störungszeiger/Nitrophyten:             

Cirsium arvense    1 1  2a 2b 2b - - - 

Capsella bursa-pastoris     1  - - - - - - 

Galium aparine     r  - - - - - - 

Polygonum aviculare  r           

Begleiter:             

Rorippa silvestris + r  ( ) 1  - - - ( ) - ( ) 

Veronica arvensis       r r - - - - 
 
5 = Deckung 76 – 100%, Individuenzahl beliebig 2m = Deckung < 5%, > 50 Individuen in der Aufnahmefläche 
4 = Deckung 51– 75%, Individuenzahl beliebig 1   = Deckung < 5%,  6 – 50 Individuen in der Aufnahmefläche 
3 = Deckung 26 – 50%, Individuenzahl beliebig +   = Deckung < 5%,  3 – 5 Individuen in der Aufnahmefläche 
2b = Deckung 16 – 25%, Individuenzahl beliebig  r   = Deckung < 1%,   1 - 2 Individuen in der Aufnahmefläche 
2a = Deckung 5 – 15%, Individuenzahl beliebig ( )  = in der Nähe aber außerhalb der Aufnahmefläche vorhanden 
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Tabelle 43: Pflanzensoz. Aufnahme von Dauerbeobachtungsflächen im NSG Knauheide – 
KNA_DQ4 

Dauerfläche  DQ4 DQ4 DQ4 DQ4 DQ4 

Datum des Abplaggens  März 2010     

Datum der Vegetationsaufnahme 3.9.10 26.7.11 8.8.12 23.9.13 18.9.18 
Größe der Aufnahmefläche in m 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 
Vegetationsbedeckung in % 25 50 85 100 98 

Höhe der Vegetationsschicht in cm 3-8 3-15 5-25 10-25 5-10 
Moosbedeckung 5 2 5 10 10 

Artenzahl 13 16 15 14 12 

      

Nardo-Callunetea-Arten      

Potentilla erecta 8 15 20 15 10 

Agrostis vinealis - - - - - 

Molinia caerulea 8 8 15 15 10 

Carex pilulifera r 2 2 5 2 

Calluna vulgaris + 3 15 25 40 

Erica tetralix - + 1 5 5 

Genista anglica r r - - - 

Nardus stricta 2 8 15 10 15 

Luzula campestris  + + r + 

Hypochoeris radicata    r - 

Scheuchzerio-Caricetea-Arten      

Agrostis canina 3 3 5 5 - 

Carex panicea r + + - - 

Molinietalia-Arten u. weitere Grünlandarten      

Lotus uliginosus 1 + - - - 

Juncus effusus - - + - - 

Cirsium palustre 1 - - - - 

Agrostis tenuis 1 8 15 15 10 

Anthoxanthum odoratum - + 1 - + 

Holcus lanatus - r - r + 

Pionierarten nasser Standorte      

Juncus bulbosus - - - - - 

Hydrocotyle vulgaris - - - - - 

Lythrum salicaria - - - - - 

Gehölz-Keimlinge      

Betula spec.  - + 1 1 + 

Quercus robur - - - - r 

Salix cinerea r r r + - 

Prunus serotina + - - - - 

Populus spec. - - r - - 

Pinus sylvestris - - - r - 

 
Deckungsgrade sind in Prozent (%) angegeben. 
Legende:    1   =   1% Deckung oder mehr als 5 Individuen 
     +   =   2-4 kleine Individuen 
     r   =   1- 2 kleine Individuen 

( ) =   Einzelexemplare in unmittelbarer Nähe, aber außerhalb der  
               Aufnahmefläche 

 
 



Anhang I: Tabellen  

 174 

 

Tabelle 44: Pflanzensoz. Aufnahme von Dauerbeobachtungsflächen im NSG Knauheide – 
KNA_DQ6 

Dauerfläche  DQ6 DQ6 DQ6 

Datum des Abplaggens/Rodens/Mulchens Okt. 2015   
Datum der Vegetationsaufnahme 14.10.2016 19.09.2017 18.09.2018 
Größe der Aufnahmefläche in m 2 x 2 2 x 2 2 x 2 
Vegetationsbedeckung in % 95 98 99 

Höhe der Vegetationsschicht in cm 5-10 10 5-10 

Moosbedeckung - - - 

Artenzahl 20 19 14 

Nardo-Callunetea-Arten    

Calluna vulgaris 10 20 30 

Potentilla erecta 3 5 2 

Agrostis vinealis 20 10 10 

Molinia caerulea 5 10 5 

Carex pilulifera + + + 

Erica tetralix r - - 

Genista anglica + + ( ) 

Hypericum maculatum 10 5 3 

Luzula campestris (r) + 3 

Hypochoeris radicata - ( ) + 

Veronica officinalis  r - 

Polygala serpyllifolia  (r) - 

Molinietalia-Arten u. weitere Grünlandarten    

Lotus uliginosus 5 3 - 

Juncus effusus 3 3 3 

Cirsium palustre + 1 - 

Agrostis tenuis 10 20 20 

Festuca rubra 10 10 10 

Holcus lanatus 3 5 7 

Begleiter    

Eupatoria cannabium 5 + - 

Lysimachia vulgaris r + - 

Ornithopus perpusilus + - - 

Gehölz-Keimlinge    

Rubus fruticosus agg. 5 2 + 

Prunus serotina 1 + r 

Frangula alnus r - - 
 
Deckungsgrade sind in Prozent (%) angegeben. 
Legende:    1   =   1% Deckung oder mehr als 5 Individuen 
     +   =   2-4 kleine Individuen 
     r   =   1- 2 kleine Individuen 

( ) =   Einzelexemplare in unmittelbarer Nähe, aber außerhalb der  
               Aufnahmefläche 
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Tabelle 45: Pflanzensoz. Aufnahme einer Dauerbeobachtungsfläche im NSG Wittenhorster Hei-
de – WIT_DQ1 

 

NSG Wittenhorster Heide:    Vegetationsentwicklung auf einer Magerweide,  
                                                  die aus einem ehemaligen Futtergrasacker hervorgegangen ist. 

Nr. der Dauerfläche:               WIT_DQ1 

 
Aufnahmedatum: 

10.5. 
1999 

8.5. 
2000 

11.5. 
2001 

10.5. 
2002 

20.5. 
2003 

17.5. 
2004 

2.6. 
2005 

29.5. 
2007 

16.6. 
2009 

19.6. 
2017 

28.5. 
2018 

Bearbeiter: wahr wahr wahr wahr wahr wahr wahr wahr wahr wahr wahr 
Größe d. Aufnahmefläche 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 
Vegetationsbedeckung % 65 70 80 95 95 90 95 80 70 40 65 

Moosbedeckung % 15 25 10 5 2 5 2 15 15 10 25 

Abgestorbene Streu %         15 50 10 

Bestandshöhe in cm: 15-20 15-20 5-15 3-10 3-10 5-15 10-30 5-20 20-2 10 3-10 

Artenzahl: 7 12 11 10 12 12 11 7 5 3 7 

            

Kulturgras (Einsaat 1998):            

Lolium multiflorum 60 50 50 10 10 3 - - - - - 

Standortangepasste Gräser:            

Agrostis capillaris 1 1 5 15 20 30 55 60 60 40 60 

Holcus lanatus ( ) + 5 10 20 25 25 3 1 - ( ) 

Elymus repens 2 4 4 5 3 2 1 - - - - 

Dactylis glomerata r 1 5 5 4 5 6 5 ( ) ( ) ( ) 

Magerkeitszeiger:            

Hypochoeris radicata ( ) 2 8 35 25 12 6 3 1 r + 

Cerastium semidecandrum r  2 15 3 5 1 1 1 - 1 

Rumex acetosella ( ) ( ) ( ) ( ) 15 4 2 5 3 1 5 

            

Arten des Grünlandes:            

Alopecurus pratensis   ( ) r r - - - - - - 

Anthriscus sylvestris  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - - 

Juncus effusus  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   - ( ) - 

Senecio jakobaea    ( ) ( )   ( ) ( ) ( ) ( ) 

Trifolium repens ( )        - - - 

Arrhenatherum elatius         ( ) ( ) + 

Poa pratensis         ( ) ( ) + 

Kurzlebige Lückenbesiedler:            

Senecio silvaticus + 3 + 1 r 2 r - - - - 

Conyza canadensis + 1 r ( ) ( ) - r - (r) - - 

Stellaria media  2 + r r r ( ) + - - - 

Poa annua  ( ) + + - - - - - - - - 

Senecio inaequidens    ( ) - + + - ( ) - - 

Veronica arvensis       + - ( ) - 1 

Capsella bursa-pastoris       r - - - - 

Pinus silvestris Keimling - r - - r - - - - - - 

Prunus serotina Keimling - r - - - - - - - - - 

Apera spica-venti ( )   ( )     - - - 

            

 
Deckungsgrade sind in Prozent (%) angegeben. 
Legende:    1   =   1% Deckung oder mehr als 5 Individuen 
     +   =   2-4 kleine Individuen 
     r   =   1- 2 kleine Individuen 

( ) =   Einzelexemplare in unmittelbarer Nähe, aber außerhalb der  
               Aufnahmefläche 
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10 Anhang II: Karten 

Die Kartenwerke zum vorliegenden Bericht werden wegen des großen Umfangs wie in den 

Vorjahren als separater Druck auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Karten sind wie folgt 

nummeriert: 

 

Karte 1: Biener Altrhein: Wasservögel 

Karte 2: Biener Altrhein: Wiesenvögel und Sonstige 

Karte 3: Biener Altrhein: Röhrichtvögel 

 

Karte 4: Grietherorter Altrhein: Wasservögel 

Karte 5: Grietherorter Altrhein: Wiesenvögel 

Karte 6: Grietherorter Altrhein: Röhrichtvögel 

Karte 7: Grietherorter Altrhein: Weitere Rote-Liste-Arten 

 

Karte 8: Salmorth: Wasservögel 

Karte 9: Salmorth: Wiesenvögel 

Karte 10: Salmorth: Röhrichtvögel 

Karte 11: Salmorth: Weitere Rote-Liste-Arten 

 

Karte 12: Haffensche Landwehr, Sonsfeldsche Weiden: Wasservögel 

Karte 13: Haffensche Landwehr, Sonsfeldsche Weiden: Wiesenvögel 

Karte 14: Haffensche Landwehr, Sonsfeldsche Weiden: Röhrichtvögel 

Karte 15: Haffensche Landwehr, Sonsfeldsche Weiden: Weitere Rote-Liste-Arten 

 

Karte 16: Hübsche Grändort: Wasservögel 

Karte 17: Hübsche Grändort: Wiesenvögel 

Karte 18: Hübsche Grändort: Röhrichtvögel 

Karte 19: Hübsche Grändort: Weitere Rote-Liste-Arten 

 

Karte 20: Dornicksche Ward: Wasservögel 

Karte 21: Dornicksche Ward: Wiesenvögel 

Karte 22: Dornicksche Ward: Röhrichtvögel 

Karte 23: Dornicksche Ward: Weitere Rote-Liste-Arten 

 

Karte 24: Weißstorch 
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11 Abkürzungsverzeichnis 

 AMP: Arbeits- und Maßnahmenplan 

 ASV: Angelsportverein 

 BAR: NSG Bienener Altrhein 

 BIMA: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

 BP: Brutpaar 

 BW: Bundeswehr 

 DOG: Deutsche Ornithologengesellschaft 

 DQ: Dauerquadrat 

 DV-BL: Deichverband Bislich-Landesgrenze 

 DVO-LJG: Durchführungsverordnung für das Landesjagdgesetz NRW 

 ELER: Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

 FFH-Gebiet: Nach der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie geschütztes Gebiet, Teil der Natu-

ra2000-Schutzgebietskulisse 

 FÖBS: Förderrichtlinie für die Biologischen Stationen in NRW 

 GAR: NSG Grietherorter Altrhein 

 GPS: Global Positioning System, Gerät zur Standortbestimmung per Satellitenortung 

 HÜB: NSG Hübsche Grändort 

 JV: Jungvögel 

 KKLP/KLP: (Kreis)Kulturlandschaftsprogramm  

 KNA: NSG Knauheide 

 KuLaDig: digitales Kulturlandschafts-Informationssystem 

 LANUV: Landesamt für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 

 LJG: Landesjagdgesetz 

 LNU: Landesgemeinschaft Natur und Umwelt NRW 

 LÖLF: frühere Landesanstalt für Ökologie (heute: LANUV) 

 LRT: Lebensraumtyp 

 LSG: Landschaftsschutzgebiet 

 LVR: Landschaftsverband Rheinland 

 MAKO: Maßnahmenkonzept für Schutzgebiete (früher: Pflege- und Entwicklungsplan) 

 MKUNLV: Ministerium f. Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

 MULNV: heutiges Umweltministerium NRW (Früher: MURL, MUNLV; MKUNLV) 

 MURL: früheres Ministerium für Umweltschutz, Raumordnung und Landwirtschaft (heute: MULNV) des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

 NRZ: Niederrhein-Zeitung 

 NSG: Naturschutzgebiet 

 NUA: Natur- und Umweltschutzakademie des LANUV 

 NWO: Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft 

 PA: Planungsabschnitt 

 RL: Rote Liste 

 RP: Revierpaar 

 SDB: Standarddatenbogen (für FFH-Gebiete) 

 UNB: Untere Naturschutzbehörde 

 UWB: Untere Wasserbehörde 

 VE: Verrechnungseinheit. Maß für die Berechnung des Zeit- und Arbeitsaufwandes als Grundlage für 

die Förderung der Biologischen Stationen 

 VNS: Vertragsnaturschutz 

 VSG: Vogelschutzgebiet 

 WIS: NSG Wisseler Dünen 

 WRRL: EU-Wasserrahmenrichtlinie 

 WSA: Wasser- und Schifffahrtsamt 
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12 Glossar 

 §62-Biotop: nach §62 des Landschaftsgesetzes NRW geschützter Lebensraum 

 Abplaggen: Entfernen der oberen durchwurzelten Bodenschicht 

 ArcGis: Geoinformationssystem (Software) 

 Berme: Absatz in der Böschung von Deichen 

 Betuwe-Linie: rechtsrheinische Bahnlinie von den Niederlanden über Emmerich und Rees 

Richtung Ruhrgebiet 

 Blänke: Flachgewässer im Grünland, in der Regel zeitweilig trockenfallend 

 Blankaal: silbrig-graues Stadium des europäischen Aals vor und während der Wanderung 

vom Süßwasser in den Atlantik 

 Content Management System (CMS): System zur Erstellung, Bearbeitung und Pflege von Internetseiten 

 Entkusseln: Beseitigung von jungen Gehölzen oder Stockausschlägen 

 Eutroph: nährstoffreich (bezogen auf stehende Gewässer) 

 Extensiv (landw. Fläche): Fläche mit eingeschränkter Nutzung (u.a. beschränkte Düngung 

und Viehdichte, verzögerte Mahd zum Schutz bodenbrütender Vögel) 

 Geocache: versteckter, mittels GPS zu suchender Behälter 

 Gilde (ornithologisch): Gruppe von Vogelarten mit ähnlichen Lebensraumansprüchen 

 Gispad: Software für die Erfassung raumbezogener Informationen 

 Glasaal: Jugendstadium des europäischen Aals, wird in den Küstengewässern vor dem 

Aufstieg in die Flüsse gebildet 

 Hartholzaue: höher gelegener (relativ kurzzeitig überfluteter) Teil der Aue mit Eiche, Esche 

und Ulme als prägenden Baumarten 

 Heudrusch: Dreschen von Heu artenreicher Wiesen zur Gewinnung von Saatgut, mit dem 

artenarme Wiesen angereichert werden können 

 Hypertroph: übermäßig nährstoffreich 

 Klangattrappe: auf einem Tonträger gespeicherte Lautäußerung einer Tierart, beim Abspie-

len wird eine Antwort provoziert 

 Leegte: zeitweise mit Wasser gefüllte, flache Geländemulde im Grünland 

 Leguminosen: Hülsenfrüchte (Klee, Wicken, Luzerne, Ackerbohne u.a.) 

 Life+: Förderprogramm der EU zur Unterstützung von Projekten im Umwelt- u. Naturschutz 

 Limikolen: Watvögel 

 Makrophyten: Gefäßpflanzen / höhere Pflanzen (in Gewässern) 

 Natura2000: Netz von Schutzgebieten in der EU gemäß der Flora-, Fauna-, Habitat-Richtlinie 

 Neophyten: fremdländische eingewanderte oder eingeführte Pflanzenarten 

 Neozoen: eingewanderte oder eingeführte Tierarten 

 Obergräser: hochwüchsige Gräser, die viele Blattmasse bilden 

 OSIRIS: Datenbank des LANUV 

 Prädation: Beziehung zwischen Räuber und Beute 

 Pulli: frisch geschlüpfte Vögel 

 Reproduktion: Fortpflanzung 

 Rheophil: Strömung bevorzugend (Fischarten) 

 RP: Revierpaar; kein konkreter Bruthinweis in diesem Jahr, aber zur Brutzeit als Revierinha-

ber im Gebiet  

 Sohleintiefung: fortschreitende Erosion der Sohle im Flussbett des Rheins, verursacht 

durch die Einengung des Flussbettes, fördert die Austrocknung der Aue 

 Submers: untergetauscht (lebend) (Wasserpflanzen) 

 Weichholzaue: tief gelegener (häufig überfluteter) Teil der Aue mit Strauch- und Baumwei-

den oder auch Pappeln als prägenden Baumarten 
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